
mabauer
Stempel



32

Vorwort

Dr. Josef L. Kastenberger
Geschäftsführender
Gesellschafter

Die JK Wohnbau GmbH wurde 1994 gegründet und
gehört heute zu den führenden Wohnungsbauträ-
gern in München. Durch die klare Fokussierung auf
den hochqualifizierten und innovativen Wohnungs-
bau, z.B. Feng-Shui und Kunst am Bau, konnte sich
die JK Wohnbau in den letzten Jahren als exklusive
Marke mit hohem Bekanntheitsgrad auf dem
Münchner Wohnimmobilienmarkt etablieren. Dass
uns dies gelungen ist, verdanken wir unserer ausge-
prägten Kundenorientierung. Unsere Maxime lautet:
Wir bauen nur Häuser und Wohnungen, in denen wir
uns auch selbst wohlfühlen würden.

Die Produktpalette der JK Wohnbau reicht von
Geschosswohnungen über Reihenhäuser bis hin zu
Neubauvillen. Bis Ende 2007 wurden in und um
München 28 Objekte bzw. mehr als ca. 937
Wohnungen erstellt und verkauft. Ca. 1.400 weitere
Wohnungen sind bis 2010 geplant. Die Zahlen lassen
nur erahnen, welche rasante Entwicklung das Unter-
nehmen in den letzten Jahren genommen hat;
wurden 1997 noch Wohnungen im Wert von EUR 
3 Mio. verkauft, so waren es 2007 über EUR 78 Mio.!
Diese Entwicklung zeigt, dass es uns gelungen ist,
unsere auf Wachstum und Qualität ausgerichtete
Strategie gemeinsam mit allen Mitarbeitern und
Partnern der JK Wohnbau umzusetzen.

Die JK Wohnbau deckt heute die gesamte Wert-
schöpfungskette eines klassischen Projektentwick-
lers ab: Vom Kauf des Grundstücks über Planung und
Genehmigung bis hin zur Erstellung und Verkauf der
einzelnen Wohnungen und Häuser werden alle
Projektphasen durch eigene Mitarbeiter bewältigt
oder aber aus dem Hause der JK Wohnbau heraus
über freie Mitarbeiter und Subunternehmer 
gesteuert. Das Leistungsprofil und die Organisations-
struktur des Unternehmens gewährleisten die

konsequente Umsetzung des Marketingkonzepts der
JK Wohnbau bei größtmöglicher Kosteneffizienz.

Der Erfolg der JK Wohnbau basiert neben der ausge-
prägten Kernkompetenz im Bauträgergeschäft auch
auf der Umsetzung innovativer Finanzierungskon-
zepte. Die rechtzeitige Beschaffung adäquater
Finanzierungen zu möglichst niedrigen Kosten ist ein
wesentlicher Eckpfeiler für das Gelingen jedes
einzelnen Projekts. Die sich ständig verändernden
Finanzierungsbedingungen an den Kapitalmärkten
erfordern neben Sachverstand und Sorgfalt im
Tagesgeschäft auch eine langfristige Finanzierungs-
strategie für das Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund möchten wir Privatinve-
storen die Möglichkeit bieten, sich an unseren
Projekten und damit am Erfolg der JK Wohnbau zu
beteiligen. Im vorliegenden Prospekt stellen wir
Ihnen die JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH &
Co. KG vor, an welcher Sie Anteile erwerben können
und die sich wiederum mit den von Ihnen einge-
brachten Mitteln an unseren Zielgesellschaften
beteiligt. Die Objekte, die wir Ihnen in diesem
Prospekt vorstellen, decken die gesamte Produktpa-
lette der JK Wohnbau ab.  Dies eröffnet Anlegern alle
Chancen des Projektentwicklungsgeschäfts der JK
Wohnbau.

Durch eine Beteiligung an den Projektüberschüssen
kalkulieren wir für die Privatinvestoren eine Rendite
von 13 % p.a. (vor Steuern) ein. Die Laufzeit ist über-
schaubar und beträgt maximal 42 Monate, begin-
nend ab dem Zeitpunkt der Einzahlung der
Beteiligungssumme auf das Konto der Fondsgesell-
schaft.

Der Verkaufsprospekt informiert Sie ausführlich über
diese lukrative Unternehmensbeteiligung. Folgen
Sie meiner Einladung, Partner der JK Wohnbau GmbH
und Teilhaber an der Erfolgsgeschichte dieses Unter-
nehmens zu werden.

München, den 21.04.2008

_____________________
Dr. Josef L. Kastenberger
Geschäftsführender Gesellschafter 
der JK Wohnbau GmbH
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(VermVerkProspV) vom 16. Dezember 2004, gültig ab 1. Juli 2005 erstellt worden und der Bundesanstalt
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Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben ist jedoch nicht Gegenstand der Prüfung durch die BaFin.

Inhaltsverzeichnis

Der vorliegende Prospekt ist unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Beurteilung von
Verkaufsprospekten über öffentlich angebotene Vermögensanlagen (IDW S4) in der Fassung vom 18. Mai
2006, veröffentlicht am 10. Juli 2006 erstellt worden. Von der Gliederungsvorgabe des IDW S4 wird zur Erhö-
hung der Übersichtlichkeit in einigen Punkten bewusst abgewichen.
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Rückabwicklung

Risikodiversifikation

Die Initiatorin und
Anbieterin

Die mit der 
Vermögensanlage
verbundenen
Rechte

Zielgruppe

Beteiligung

Zielprojekte

Standorte

Fondskapital

Beteiligungshöhe

Fondslaufzeit

Vorabgewinn

Gewinnbeteiligung
kalkuliert

Gesamtgewinn
linear kalkuliert 

Gewinn-
auszahlungsmodus

Fondskapital-
rückzahlung

Kurzdarstellung der wesentlichen Aspekte der 
Vermögensanlage

Dieses Angebot bietet den Anlegern die Möglichkeit der Beteiligung an einer
gewerblichen Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) entweder als Direkt-
kommanditist oder über einen Treuhandkommanditisten. Die Anleger er-
halten somit direkt oder indirekt Kommanditanteile.

Beteiligung an Zielgesellschaften (Kapitalgesellschaften oder Personenge-
sellschaften) mit Mezzanine-Kapital.

• die Grundstücke zur Bebauung von Eigentumswohnanlagen oder für zu
errichtende Einfamilienhäuser oder im Bau befindliche Eigentumswohn-
anlagen/Einfamilienhäuser erwerben,

• jeweils auch mit Läden und Geschäften im Erdgeschoss oder Praxen und
Kanzleien in den Wohnanlagen,

• bestehende, vermietete Wohnimmobilien, die als Wohn- bzw. Teileigen-
tumseinheiten an Mieter oder Kapitalanleger verkauft werden sollen
oder sich an anderen Zielgesellschaften (Joint-Venture) beteiligen.

Die Grundstücke und Immobilienprojekte befinden sich ausschließlich in
der Landeshauptstadt München und im Münchner Umland.

EUR 20.000.000,– mit der Möglichkeit, auf EUR 30.000.000,– zu erhöhen.

EUR 20.000,– vorgesehene Beteiligung zuzüglich 5 % Agio.

2 bis 3 1/2 Jahre, beginnend ab dem Zeitpunkt der Gutschrift der Kapital-
einlage der einzelnen Anleger auf dem Konto der Fondsgesellschaft. 

8,5 % p.a. (vor Steuern) bei 1/4 jährlich nachschüssiger Auszahlung.

4,5 % p.a. (vor Steuern), bezogen auf das Fondskapital durch Beteiligung
am Projektgewinn, beginnend ab dem Zeitpunkt der Gutschrift der Kapital-
anlage der einzelnen Anleger auf dem Konto der Fondsgesellschaft.

13,0 % p.a. (vor Steuern) (= 8,5 % p.a. + 4,5 % p.a. kalkuliert), bezogen auf
das Fondskapital.

Einzubehalten ist die von den einzelnen Zielgesellschaften als Steuerschuldner
abzuführende Gewerbesteuer, welche jeder Anleger im Rahmen des § 35 EStG
auf seine persönliche ESt-Schuld angerechnet bekommt (siehe Seite 10).

Die Rückzahlung erfolgt zu 100 % (einschließlich der Fondsnebenkosten –
ohne Agio) nach 24 bis spätestens 42 Monaten, bzw. wenn eine Re-Investi-
tion des Fondskapitals wegen der Laufzeitbegrenzung nicht mehr möglich
ist, beginnend ab dem Zeitpunkt der Gutschrift der Kapitalanlage auf dem
Konto der Fondsgesellschaft.

Kurzdarstellung der wesentlichen Aspekte

Die Rückabwicklung wird ausgeschlossen. Falls keine Vollplatzierung
erfolgen sollte, kann das Kommanditkapital wie geplant investiert wer-
den, da es zur Anlage keiner Mindestsumme bedarf (siehe Seite 80).

Die Risikoverteilung erfolgt durch Investitionen in mehrere Wohnanlagen
an unterschiedlichen Standorten in München und Umland.

Die Initiatorin und Anbieterin, JK Wohnbau GmbH (JK Wohnbau) ist am 
27. Januar 1995 ins Handelsregister beim Amtsgericht München einge-
tragen worden.

Von 1998 bis 2007 wurden 28 Eigentumswohnanlagen mit ca. 937
Wohneinheiten realisiert. 
Aktuell realisiert die JK Wohnbau ca. 1.600 Wohneinheiten zum Verkauf.

Herr Dr. Josef L. Kastenberger, als geschäftsführender Gesellschafter, ist
seit 1990 erfolgreich im Münchner Immobilienmarkt zuhause und verfügt
über ein ausgezeichnetes Netzwerk und professionelles Mitarbeiterteam
– siehe auch „Die Anbieterin und ihre Leistungsbilanz“ ab Seite 37.

Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der Fondsgesellschaft haben sowohl die
Treugeberkommanditisten als auch die Direktkommanditisten verschiedene
Kontrollrechte, z.B. die Rechte nach § 164 HGB (Widerspruchsrecht) und nach
§ 166 (Kontrollrecht). Die Treugeberkommanditisten und die Direktkomman-
ditisten haben volles Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung.

Neben den vorgenannten Rechten haben sowohl Treugeber– als auch
Direktkommanditisten die über § 166 HGB hinausgehenden Kontroll-
rechte nach § 716 BGB sowie nach § 118 HGB. 

Die Treugeberkommanditisten werden im Innenverhältnis wie unmittelbar
beteiligte Gesellschafter mit allen Rechten und Pflichten behandelt. Sie
sind am Ergebnis der Gesellschaft beteiligt. 

Mit dem vorliegenden Angebot wird der kurz- bis mittelfristig denkende
Fondszeichner mit einer erhöhten Risikobereitschaft angesprochen.

Bei einem derartigen Investment ist zu berücksichtigen, dass ein Anleger-
kreis angesprochen wird, der höhere, jedoch unregelmäßige Erträge zu
erhalten gedenkt und der nicht auf regelmäßige, gleich bleibende Ein-
nahmen angewiesen ist.
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Angaben über die Vermögensanlage

Angaben über die Vermögensanlage

Anlagestrategie

Portfolio von 
Grundstücken und Gebäuden

Projektentwicklung: 
Nutzungskonzepte entwickeln;
Planung, Budgetierung und Bau 

Neubau:
Planung, Budgetierung und Bau; 

Vertrieb

an:
Eigennutzer 

Kapitalanleger

Die Fondszeichner können sich über einen Treuhand-
kommanditisten oder als Direktkommanditist an der
Fonds-KG beteiligen.

Anlagestrategie

Die JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG,
München – im Prospekt auch „JK Wohnbau Fonds I“,
„JK Fonds I“, „Fonds-KG“ oder auch „Gesellschaft“
genannt, beteiligt sich als atypisch stiller Gesell-
schafter an mehreren Personen- und/oder Kapital-
gesellschaften – nachfolgend auch Zielgesellschaften
genannt – die in München Grundstücke mit Bau-
recht – auch im Erbbaurecht – erwerben, Immobilien
errichten, ankaufen und verkaufen – wie folgt:

• Eigentumswohnanlagen
auch mit Läden und Geschäften im Erdgeschoß
oder Praxen und Kanzleien in den Wohnanlagen;

• Einfamilienhäuser
freistehend, Doppelhäuser oder Reihenhäuser;  

• Bestehende Immobilien
die als einzelne Wohn- bzw. Teileigentumsein-
heiten an Mieter oder an Kapitalanleger verkauft
werden sollen; 

• Joint-Venture
Beteiligungen an anderen Zielgesellschaften. 

Der Fonds beabsichtigt sich zunächst an folgenden
Zielgesellschaften – mit folgenden Bauobjekten
(siehe Seite 32 ff.) zu beteiligen.

Die Fondsgesellschaft kann auch noch in weitere Zielgesellschaften entsprechend den Investitionskriterien
investieren. Ziel des Fonds ist es, für die Privatinvestoren (nachstehend auch Treugeber, Anleger oder Fonds-
zeichner genannt), durch den Ankauf, Bau und/oder Verkauf der Investitionsobjekte den Vorabgewinn von
8,5 % p.a. (vor Steuern), eine kalkulierte Gewinnbeteiligung von 4,5 % p.a. (vor Steuern) und die Rückfüh-
rung des Fondskapitals zu erzielen.

Zielgesellschaft München-Westpark
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Westpark KG,

München-Westpark, Oetztalerstraße, 
Mehrfamilienhaus,
11.202 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 15. März 2006,
155 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 84703)

Zielgesellschaft München Unterföhring Süd
J. K. Wohnbau Unterföhring-Süd GmbH & Co. KG

München-Unterföhring-Süd, 
Hofäckerallee, 
Mehrfamilienhaus,
7.242 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 13. Oktober 2005,
98 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 85725)

Zielgesellschaft München-Isarvorstadt
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Maistraße KG

München-Isarvorstadt, Maistraße Altbau,
MFH/Büro/Gewerbe,
13.662/622/555 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 18. Mai 2007,
152 Einheiten, 
Fertigstellung 06/2009
Maistraße Neubau, Mehrfamilienhaus,
4.877 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 31. Juli 2007, 
62 Einheiten, Fertigstellung 12/2009

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 86493)

Zielgesellschaft München-Obermenzing
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. Objekt 
Stahlstraße KG

München-Obermenzing, Stahlstraße, 
Doppelhaushälften,
ca. 5.110 m2 Wohnfläche, 
geplant zurzeit 48 Einheiten

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 87925)

Zielgesellschaft München-Schwabing
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Viktoriastraße KG 

München-Schwabing, Viktoriastraße, 
Mehrfamilienhaus,
1.055 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 26. April 2000,
9 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit, 
Fertigstellung 31. März 2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 87887)

Zielgesellschaft München-Moosach
J.K. WohnbaugesellschaftmbH & Co. 
Objekt Moosach KG,

J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Moosach KG
München-Moosach, Brieger Straße, 
Mehrfamilienhaus, 14.100 m2 Wohnfläche,
Datum der Baugenehmigung vorab 01. Januar 2009,
170 Einheiten, Fertigstellung vorab 01. Januar 2011

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 82592)

Ankauf

Wertschöpfung

Verkauf
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Ausschüttungen und Gewinnanteile

Kapitalrückzahlungen
Die Fonds-KG zahlt innerhalb 2 bis maximal 
3 1/2 Jahre 100 % des investierten Fondska-
pitals in Höhe von EUR 20 Mio. an die Anleger
zurück, zuzüglich 8,5 % (vor Steuern) Vorab-
gewinn p.a. (vierteljährliche nachschüssige
Auszahlung) und kalkulierte 4,5 % p.a. (vor
Steuern) Gewinnbeteiligung aus dem Pro-
jektgewinn bezogen auf das Fondskapital.

Die einzelnen Zielgesellschaften ver-
pflichten sich, erst über den verbleibenden
Projektgewinn zu verfügen,

a. wenn das von der Fondsgesellschaft erhal-
tene Kapital zu 100 % (ohne Agio) von der
jeweiligen Zielgesellschaft zurückgeführt
worden ist.

b. wenn der restliche Vorabgewinn (8,5 %
p.a./vor Steuern) und

c. wenn die kalkulierte Gewinnbeteiligung
(kalkuliert 4,5 % p.a./vor Steuern) auf
das Fondskapital auf das Konto der Fonds-
gesellschaft einbezahlt sind.

Die Initiatorin/Anbieterin verpflichtet sich,
die Fonds-KG so mit Kapital auszustatten,
dass in dem Zeitraum von ca. 24 bis max. 
42 Monaten 100 % des investierten atypisch
stillen Beteiligungskapitals (ohne Agio) von
EUR 20 Mio. an die Fondszeichner zurück
gezahlt werden zuzüglich 8,5 % p.a. (vor
Steuern) Vorabgewinn bezogen auf das
Fondskapital.

Anfallende Gewerbesteuer wird auf Ebene
der Zielgesellschaften von den Ausschüt-
tungen einbehalten und ist im Rahmen des
§ 35 EStG bei natürlichen Personen in der
Einkommenssteuer, anrechenbar.

Die wesentlichen Grundlagen der steuerlichen
Konzeption der Vermögensanlage sind im Übrigen
im Abschnitt „Steuerliche Grundlagen“ dargestellt
(siehe Seite 88 ff.).

Dauer der Beteiligung/
Übertragung der Vermögensbeteiligung

Der Gesellschaftervertrag ist bis zum 31. Dezember
2012 abgeschlossen. Die Gesellschaft endet aller-
dings dann, wenn das Kommanditkapital (ohne
Agio) zuzüglich der jeweiligen Gewinnbeteiligung
zurückgezahlt ist. Die Rückzahlung der Einlage sowie
des Vorabgewinns von 8,5 % (vor Steuern) erfolgt
innerhalb von 2 bis maximal 3 1/2 Jahrennach dem
Eingang der Kapitaleinlage des jeweiligen Anlegers
auf dem Konto der Fondsgesellschaft. Eine Kündi-
gung der Gesellschaft ist bis 31. Dezember 2012 nur
bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig.

Eine Abtretung des Gesellschaftsanteils kann nur mit
Zustimmung der Komplementärin und nur zum 
1. Januar eines jeden Jahres vorgenommen werden.
Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Übertragung im
Falle des Todes eines Gesellschafters/Treugebers durch
Fortsetzung der Gesellschaft mit dem/den Erben
möglich. Die Erben müssen sich durch Vorlage eines
Erbscheins legitimieren. Mehrere Erben dürfen ihre
Gesellschaftsrechte nur durch einen gemeinsamen,
schriftlich bevollmächtigen Vertretet ausüben.

Einschränkung der Fungibilität der Fondsanteile

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Veräuße-
rung der Fondsanteile kein liquider Markt besteht.
Unter der Voraussetzung, dass ein Zweitkäufer
vorhanden ist, ist eine vorzeitige Veräußerung der
Gesellschaftsanteile durch einen privaten Verkauf
oder durch die Vermittlung der Fonds-KG möglich.

Abwicklungshinweise/Zahlstelle/ 
Zeichnungsfristen

Die ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklä-
rung (Zeichnungsschein) und die Widerrufsbeleh-
rung sind zu senden an:

V & F
Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand GmbH

Verwaltung
Schilding 7, 83122 Samerberg

Telefon 0 80 32/9 80 40
Telefax 0 80 32/9 80 41
E-Mail info@vf-treuhand.de
Internet www.vf-treuhand.de

Die V & F Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand GmbH
leitet die Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) an den
Registertreuhänder, JK Treuhand Vermögensverwaltung
GmbH, Leopoldstraße 8, 80802 München, weiter, der
dem Anleger die Annahme schriftlich bestätigt.

Auch eine Beteiligung als Direktkommanditist ist
möglich.

Der Zeichnungsbetrag zuzüglich 5 % Agio ist gemäß
der Vereinbarung in der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) innerhalb von zwei Wochen nach
Unterzeichnung auf das nachgenannte Konto der
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH zu über-
weisen:

Zahlungsempfänger:

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH,
Leopoldstraße 8, 80802 München bei:

Commerzbank München
Konto-Nr. 225 44 49
BLZ 700 400 41

Verwendungszweck:
Wegen JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & 
Co. KG

Eine gesonderte Zahlungsaufforderung erfolgt nicht, da
bereits die verbindlichen Einzahlungsdaten in der
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) vereinbart werden.

Zahlstelle

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH, 
Leopoldstraße 8, 80802 München 

Vorgesehene Frist für den 
Erwerb der Vermögensanlage

Das öffentliche Angebot beginnt einen Werktag nach
Veröffentlichung des Verkaufsprospektes in einem
Börsenpflichtblatt und endet mit der Vollplatzierung
(§ 4 Ziff. 7 VermVerkProspV).
Gemäß Gesellschaftsvertrag ist die Komplementärin
berechtigt, die Fondsgesellschaft durch Erklärung

Keine Nachschusspflicht

Gemäß Gesellschaftsvertrag besteht keine Nach-
schusspflicht für die Anleger (siehe Seite 113).

Zeichnungsvolumen

Das geplante Fondsvolumen beträgt EUR 20 Mio.
zuzüglich 5 % Agio. Die Investition wird durch Eigen-
kapital der Gesellschafter (Treugeber) durchgeführt
(siehe Seite 27 ff.). Die Aufnahme von Fremdmitteln
durch die Fondsgesellschaft ist nicht geplant.

Steuerliche Angaben

Gewinn- und Verlustbeteiligung

a. Gewinn
Der Gewinn soll insgesamt kalkuliert 13 % p.a.
linear vor Steuern auf das Fondskapital betragen.
Der angegebene Gewinn ist nicht unmittelbar 
mit Gewinnen festverzinslicher Wertpapiere ver-
gleichbar (siehe Seite 90).

b. Negative steuerliche Ergebnisse
Voraussichtlich wird das negative steuerliche Er-
gebnis ca. 20 % betragen.

In diesem Zusammenhang ist § 15 b EStG zu
beachten. Die Bundesregierung hat durch Kabinetts-
beschluss § 15 b rückwirkend ab 11. November
2005 eingeführt. 

§ 15 b EStG besagt im Wesentlichen Folgendes:

„Verluste im Zusammenhang mit einem Steuer-
stundungsmodell dürfen weder mit Einkünften
aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie
dürfen auch nicht nach § 10 d EStG abgezogen
werden. 

Die Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der
Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschafts-
jahren aus derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein
Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund
einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vor-
teile in Form negativer Einkünfte erzielt werden
sollen.“

Im Ergebnis führt die Vorschrift des § 15 b EStG
dazu, dass die betrieblichen Anlaufverluste aus
einer Beteiligung an dem vorliegenden Fondspro-
jekt nicht mit positiven Einkünften aus anderen
Einkunftsquellen ausgleichsfähig sind, sie dürfen
jedoch mit zukünftigen Gewinnen aus derselben
Beteiligung an der vorliegenden Investition ver-
rechnet werden.
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des platzierten Kommanditkapitals inklusive gesetzli-
cher Mehrwertsteuer. Für Geschäftsführung und
Haftungsvergütung wird ein Honorar von 0,375 % inklu-
sive Mehrwertsteuer, bezogen auf das platzierte
Kommanditkapital bezahlt.
Die Fondsreserve beträgt 0,125 %.

Die Gesamthöhe der Dienstleistungshonorare in der
Platzierungsphase entspricht damit 15,850 % des zu
platzierenden Kommanditkapitals. Das Agio beträgt
5 % des zu platzierenden Kommanditkapitals.

Angaben über die Vermögensanlage

12

gegenüber der Registertreuhandkommanditistin ab
einem Platzierungsstand von EUR 20 Mio. zu
schließen und ab diesem Zeitpunkt keine weiteren
Treugeber/Gesellschafter mehr aufzunehmen.

Darüber hinaus kann eine vorzeitige Schließung des
Fonds erfolgen (siehe Seite 112).

Es besteht keine Möglichkeit, Zeichnungen, Anteile
oder Beteiligungen zu kürzen.

Teilbeträge, die im Ausland 
angeboten werden

Die Vermögensanlage wird in Deutschland angeboten.

Erwerbspreis für die Vermögensanlage

Der Erwerbspreis beträgt mindestens EUR 20.000,–
zuzüglich 5 % Agio.

Weitere Kosten der Vermögensanlage

Zusätzlich zu dem oben genannten Agio von 5 % der
Zeichnungssumme können die folgenden Kosten
anfallen:

Sollte der Anleger eine Beteiligung als Direktkomman-
ditist wünschen, fallen für die notarielle Beglaubigung
der Handelsregistervollmacht und Gerichtsgebühren
zusätzliche Kosten an, die vom Fondszeichner selbst zu
tragen sind.

Soweit der Fondszeichner möglicherweise seine Betei-
ligung übertragen will, entstehen Kosten, z.B. für Steu-
erberatung, Rechtsberatung und Verkaufsanbahnung,
die der Fondszeichner selbst zu tragen hat. Gegebe-
nenfalls hat er auch bei Ausscheiden aus der Fondsge-
sellschaft die eventuell anfallenden Kosten für die
Ermittlung des Auseinandersetzungsguthabens zu
tragen.

Weiterhin entstehen für Nachmeldungen von Sonder-
betriebsausgaben, Berechnung des erbschafts- und
schenkungssteuerlichen Wertes, Sonder-/Ergänzungs-
bilanzen, Lösung steuerlicher Problematik aufgrund
geänderter Rechtsprechung, Einreichung der Bilanz
beim Bundesanzeiger sowie für die Durchführung von
Übertragungen weitere Kosten für den Anleger.

Darüber hinaus entstehen mit dem Erwerb, der
Verwaltung und der Veräußerung der Vermögensan-

lage keine weiteren Kosten.

Verpflichtung zur Zahlung 
weiterer Leistungen

Ein Wiederaufleben der Haftung im Außenverhältnis
und damit verbunden mit eine Rückzahlungspflicht
könnte – z.B. im Rahmen von Entnahmen (Ausschüt-
tungen) – entstehen, soweit hierdurch der Stand des
Kapitalkontos des Anlegers unter den Betrag der Haft-
einlage fällt.

Die vorgenannte Haftung reduziert sich jedoch
aufgrund der Tatsache, dass nur 1 % der Pflichtein-
lage als Haftsumme im Handelsregister eingetragen
wird. Dies bedeutet, dass bei einer Zeichnungs-
summe von z.B. EUR 50.000,– der Anleger effektiv
nur mit EUR 500,– haftet.

Eine derartige Zahlungsverpflichtung könnte sich
z.B. aus einem zusätzlichen Liquiditätsbedarf des
Fonds (z.B. Zahlung von Steuern u.ä.) herleiten, der
weder von den Rückflüssen der Beteiligungsgesell-
schaft noch von der Liquiditätsreserve der Fondsge-
sellschaft gedeckt ist.

Weitere Leistungen, insbesondere weitere
Zahlungen, hat der Anleger nicht zu erbringen.

Gesamthöhe von Provisionen, insbesondere
Vermittlungsprovisionen oder vergleichbare
Vergütungen

Für die Steuerberatung erhält der Steuerberater ein
Honorar in Höhe von 0,75 % des platzierten Komman-
ditkapitals inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer, der
Registertreuhandkommanditist erhält für die Über-
nahme der Registertreuhandschaft ein Honorar von
0,6 % des kalkulierten Fondsgesamtaufwandes inklu-
sive gesetzlicher Mehrwertsteuer, der Mittelverwender
erhält ein Honorar von 0,5 % des platzierten Komman-
ditkapitals inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält der
Vertrieb ein Honorar von 7 % bezogen auf das plat-
zierte Kommanditkapital, für Vertriebs-, Marketing-
und Strukturierungskosten erhält der Vertrieb ein
Honorar in Höhe von 3 % des platzierten Kommandit-
kapitals, jeweils inklusive der gesetzlich gültigen
Mehrwertsteuer, soweit eine anfällt.

Für Konzeptions- und Serviceleistungen erhält der
Initiator/Prospektherausgeber ein Honorar von 3,5 %

Rückerstattung

Die Initiatorin/Prospektherausgeberin verpflichtet sich, die Dienstleistungsgebühren in Höhe von 15,850 %
bezogen auf das platzierte Kommanditkapital an die Fonds-KG bei Beendigung des Investmens (spätestens
zum 31. Dezember 2012) zurückzuerstatten.

Im Einzelnen:

1. Eigenkapitalbeschaffung 7,000 % bezogen auf das platzierte Kommanditkapital, 
inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer, soweit diese anfällt

2. Vertriebs- Marketing- und 3,000 % bezogen auf das platzierte 
Strukturierungskosten Kommanditkapital inklusive der

gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer, soweit diese anfällt

3. Steuerberatung, Bilanzerstellung 0,750 % bezogen auf das platzierte 
Kommanditkapital inklusive
der gesetzlich vorgeschriebenen
Mehrwertsteuer

4. Registertreuhandschaft 0,600 % bezogen auf das platzierte 
Kommanditkapital
inklusive Mehrwertsteuer

5. Mittelverwendung 0,500 % bezogen auf das platzierte 
Kommanditkapital inklusive Mehrwertsteuer

6. Servicevertrag (Konzeptionsvertrag) 3,500 % bezogen auf das platzierte 
Kommanditkapital
inklusive Mehrwertsteuer

7. Geschäftsführung und 0,375 % bezogen auf das platzierte
Haftungsvergütung Kommanditkapital inklusive 

Mehrwertsteuer, soweit diese anfällt

8. Reserve 0,125 % bezogen auf das platzierte
Kommanditkapital

15,850 %

Die Gesamthöhe der Provisionen beträgt 15 % des
einzuwerbenden Eigenkapitals. Die Kosten der
Ingangsetzung sind im Mittelherkunfts- und Mittel-
verwendungsplan der Fonds-KG (vgl. § 6 des Gesell-

schaftsvertrages) enthalten. Sie sind mit Rechnungs-
stellung unter den dort genannten Voraussetzungen
zur Zahlung fällig, spätestens jedoch am 31.
Dezember 2012.
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Angaben über die Vermögensanlage/Prospektverantwortung

Stellung im Handelsregister übernehmen. Es besteht
jedoch auch die Möglichkeit der Zeichnung als Direkt-
kommanditist.

Steuerberatung

Ein erfahrener Steuerberater wurde mit der Erstellung der
Handels- und Steuerbilanzen beauftragt. Der Steuerbe-
rater wird die Fondsgesellschaft sowie die Fondsgesell-
schafter darüber hinaus bei den Betriebsprüfungen
(Außenprüfungen) vertreten. Die steuerlichen Ergebnisse
werden vom zuständigen Betriebsfinanzamt einheitlich
und gesondert für die Fondszeichner festgestellt.

Haftung

Die Haftsumme, welche im Handelsregister einge-
tragen wird, beträgt 1 % der jeweiligen Beteiligung
ohne Berücksichtigung des zusätzlich zu erbrin-
genden Agios. Für keine der Treugeber und Gesell-

schafter/Geschäftsführer bestehen Wettbewerbsbe-
schränkungen.

Die Haftung des Anlegers richtet sich nach den
Vorschriften der §§ 171 ff. HGB. Danach ist festzu-
halten, dass die Haftsumme (1 % der Pflichteinlage.
eines Treugebers/Direktkommanditisten gegenüber
den Gläubigern als nicht geleistet gilt, wenn und
soweit sie zurückgezahlt wird. 

Das Gleiche gilt, soweit ein Treugeber/Direktkom-
manditist Gewinnanteile entnimmt, während sein
Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der 
Haftsumme herabgemindert ist oder soweit durch 
die Entnahme der Kapitalanteil unter die Haftsumme
herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4 HGB). Im 
Verhältnis Registertreuhandkommanditist zu den 
Treugebern gilt über den Treuhandvertrag das 
Gleiche.

Eine gesellschaftsvertragliche Nachschusspflicht
der Anleger besteht nicht.

Im Falle der Beteiligung des Anlegers als Direktkom-
manditist fallen Kosten, Gebühren und Auslagen für
die notarielle Beglaubigung der Handelsregistervoll-
macht an, die der Anleger selbst aufzubringen hat.
Darüber hinaus sind die Kosten für die Eintragung im
Handelsregister zu bezahlen. Gegebenenfalls fallen
noch weitere Kosten beim Anleger wie folgt an:

Nachmeldungen von verspäteten Sonderbetriebs-
ausgaben an das Finanzamt EUR 100,– zuzüglich
Mehrwertsteuer, Feststellung des erbschafts- oder
schenkungssteuerlichen Wertes EUR 300,– zuzüglich
Mehrwertsteuer pro Stunde, Sonder- bzw. Ergän-
zungsbilanzen EUR 300,– zuzüglich Mehrwertsteuer
pro Stunde, Erarbeitung und Lösung steuerlicher
Problematiken, die sich durch laufende geänderte
Rechtsprechung und Gesetzgebung ergeben EUR
300,– zuzüglich Mehrwertsteuer pro Stunde, Einrei-
chung der Bilanz beim elektronischen Bundesan-
zeiger EUR 300,– zuzüglich Mehrwertsteuer.

Zuzüglich fallen für die treuhänderische Übertragung
von Treuhandbeteiligungen (z.B. Kauf und Verkauf
von KG-Anteilen) EUR 100,– zuzüglich Mehrwert-
steuer an.

Im Kapitel „Steuerliche Angaben“ sind die steuerli-
chen Auswirkungen der Beteiligung für den Anleger
beschrieben, worauf hingewiesen wird.

Gesellschaftsvertrag, Registertreuhandver-
trag, 
eingeschränkter Mittelverwendungsvertrag
Die vorgenannten Verträge sind im vollen Wortlaut
auf den Seiten 105 ff. im Prospekt abgedruckt.

Die Fondsgesellschaft

Der Name der Fondsgesellschaft lautet 
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG 

Die Fonds-KG ist im Handelsregister des Amtsge-
richts München unter HRA 91925 eingetragen.
Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf den Gesell-
schaftsvertrag verwiesen, der im vollen Wortlaut in
diesem Prospekt ist (siehe Seite 105 ff.).

Unabhängiger vereidigter 
Bausachverständiger

Ein unabhängiger vereidigter Bausachverständiger
übernimmt die Plausibilitätsprüfung der Kalkulati-
onsunterlagen, des Bauten- und Verkaufsstandes
und der Endabrechnungen für die Bau- und Baune-
benkosten.

Zur Überprüfung oben genannter Angaben können
auch einem Gutachten vergleichbare Unterlagen
und Zahlen herangezogen werden, z.B. Veröffentli-
chungen über Markterhebungen durch Forschungs-
institute oder der Stadt München, Angaben der
Industrie- und Handelskammern, eigene Erhe-
bungen etc.

Interessenidentität

Das vorliegende Konzept ist darauf aufgebaut, dass
sowohl die Fonds-KG durch Zurverfügungstellung
von Mezzanine-Kapital als auch die Zielgesell-
schaften eine von der möglichst schnellen Realisie-
rung der zu errichtenden Wohnanlagen und
Gewerbeeinheiten oder der Vermarktung von beste-
henden Gebäuden abhängige Vergütung erhalten
(vgl. im Einzelnen die Darstellungen im rechtlichen
Teil des Prospektes zu den atypisch stillen Gesell-
schaftsverträgen Seite 79 ff.).

Durch diese erfolgsabhängige Vergütung beider
Vertragsteile ist eine höchstmögliche Motivation für
den gewinnbringenden Verlauf der vorgenannten
Investments gewährleistet. Die notwendige Immo-
bilien- und Markterfahrung ist durch ein über zwölf
Jahre erfolgreiches Bauträgergeschäft sichergestellt
(siehe Leistungs-bilanz Seite 45 ff.).

Eingeschränkte 
Mittelverwendungskontrolle

Eine externe Steuerberatungsgesellschaft wird zu-
sammen mit einer initiatorenabhängigen Gesell-
schaft eine eingeschränkte Mittelverwendungskon-
trolle durchführen (siehe Seite 71 ff.).

Registertreuhandkommanditist

Ein Registertreuhänder wird zum Zweck der Verwal-
tungsvereinfachung für die einzelnen Fondszeichner die

Erklärung zur Übernahme der Prospektverantwortung

Prospektherausgeberin/Initiatorin/
Anbieterin

JK Wohnbau GmbH, München,

vertreten durch den einzelvertretungsberechtigten
Geschäftsführer Dr. Josef L. Kastenberger, 

Sitz der Gesellschaft: 
Palais Leopold, Leopoldstraße 8, 80802 München.

Telefon: 0 89/38 99 84 - 0
Telefax: 0 89/38 99 84 - 790
E-Mail: info@jkwohnbau.de

Die Prospektherausgeberin/Anbieterin übernimmt
gemäß § 3 Vermögensverkaufsprospektverordnung
die Verantwortung für den Inhalt des Verkaufspro-
spektes und erklärt, dass ihres Wissens die Angaben
im Prospekt richtig und keine wesentlichen 
Um-stände ausgelassen sind.

Alle Prospektangaben wurden nach bestem Wissen 
und mit größter Sorgfalt erstellt. Für den Inhalt des
Prospektes ist nur der bis zum Zeitpunkt der 
Prospektaufstellung bekannte oder erkennbare 
Sachverhalt maßgeblich. 

Sämtliche anderen in diesem Verkaufsprospekt
genannten juristischen oder natürlichen Personen
sind weder Prospektherausgeber/Initiator oder
Anbieter und tragen keinerlei Verantwortung oder
Haftung für den Inhalt des Verkaufsprospektes.

Finanzdienstleister/Vertriebsbeauftragte, die in die
Platzierung des Kommanditkapitals eingeschaltet
sind, sind nicht Erfüllungsgehilfen des Prospekthe-
rausgebers/Prospektverantwortlichen im Sinne des 
§ 278 BGB, sondern selbstständig tätige Unter-
nehmer.

Von dem Inhalt dieses Prospektes darf nur mit
schriftlicher Zustimmung des Prospektherausgebers
abgewichen werden.

Prospektaufstellungsdatum: 

München, den 21.04.2008

__________________________
Dr. Josef L. Kastenberger
Geschäftsführender Gesellschafter der 
JK Wohnbau GmbH
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Darstellung der wesentlichen Risiken

Der Fondszeichner sollte bei der Entscheidung über
eine Beteiligung an der Fondsgesellschaft die 
nachfolgenden Sachverhalte und Darstellungen,
verbunden mit den anderen in diesem Prospekt
enthaltenen Informationen, sorgfältig abwägen und
dann eine Entscheidung treffen.

Die Fondsgesellschaft beteiligt sich atypisch still an
Zielgesellschaften, die Einfamilienhäuser, Wohnan-
lagen, Gebäude mit Erbbaurechten errichten und ver-
kaufen oder in bestehende Immobilien zum Zwecke
der Weiterveräußerung an Kapitalanleger bzw. Mieter
investieren; auch ist vorgesehen, gemeinsame Ziel-
gesellschaften mit anderen Partnern (Joint-Ventures)
zu gründen und die vorbeschriebenen Maßnahmen
gemeinsam durchzuführen.

Diese Investitionsform bedeutet eine Verbindung
von Immobilieninvestitionen mit Private Equity-
(Risiko-) Kapital. Eine derartige Beteiligungsform
stellt ein erhöhtes Risikopotential dar. Im Fall des
kumulierten Auftretens mehrerer Risiken führt dies
bis zum Totalverlust des Kommanditkapitals der
Fonds-KG. Darüber hinaus kann es auch zu einem
Totalverlust des akquirierten Anlegerkapitals
kommen, wenn alle Zielgesellschaften das erhal-
tene, atypisch stille Beteiligungskapital nicht oder
nicht mehr zurückzahlen können.

Auch bei kumulativ auftretenden Risiken, die nach-
folgend genannt sind, könnte das Risiko eines Total-
verlustes bestehen (= maximales Risiko).

Zusätzlich wird bei einer derartigen Anlageform
empfohlen, Rat bei einem Rechtsanwalt und/oder
Steuerberater einzuholen.

Bei der Darstellung der wesentlichen Risiken wird im
Folgenden unterschieden zwischen

– nur prognosegefährdenden Risiken (Risiken, die
lediglich zu einer schwächeren Prognose führen
können),

– anlagegefährdende Risiken (Risiken, die entweder
das/die Anlageobjekt/e oder die gesamte Vermö-
gensanlage gefährden und damit zu einem teil-
weisen oder vollständigen Verlust des Anleger-
kapitals führen)

und

– darüber hinaus gehende anlegergefährdende
Risiken (Risiken, die nicht nur zu einem Verlust 
der gesamten Zeichnungssumme führen, sondern
z.B. über Nachschusspflichten, Bürschaften, Steuer-
zahlungen o.ä. auch das weitere Vermögen des
Anlegers gefährden).

Darstellung der wesentlichen Risiken der 
Vermögensanlage

Gesetzgebungs-/
Rechtsprechungs-
sowie
Steuerrechtsände-
rungsrisiko

Risiken aus
Interessenskonflikten

Risiken aus
Joint-Ventures
(Verträgen mit 
Dritten)

Risiko aus atypisch
stillen Beteiligungen
an Zielgesellschaften

Prognosegefährdende Risiken

Es besteht das Risiko, dass während der Laufzeit des Fonds die zum Zeit-
punkt der Prospektaufstellung geltende Rechtsprechung sich ändert,
Gesetze geändert werden oder sonstige Verwaltungsvorschriften aufge-
hoben, neu gefasst oder neu erlassen werden. Diese Vorgänge können
ungünstigere steuerliche Auswirkungen als die im Prospekt dargestellten
haben. Die Rentabilität kann dadurch negativ beeinflusst werden.

Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanzver-
waltung im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung oder des Veranla-
gungsverfahrens eine von den Prospektangaben abweichende steuer-
liche Beurteilung vornimmt.

Ebenso besteht die Möglichkeit, dass die Finanzverwaltung das vorlie-
gende steuerliche Konzept nicht anerkennt.

Die Gesellschafter/Geschäftsführer der Anbieterin/Initiatorin/Prospek-
therausgeberin der Fonds-KG und der übrigen beteiligten Firmen,
Personen und Berater unterliegen keinem Wettbewerbsverbot. Es besteht
daher das Risiko, dass die vorerwähnten Gesellschafter/Geschäftsführer
weitere oder auch nachfolgende ähnliche innovative Fondsprodukte initi-
ieren bzw. begleiten. Entsprechendes gilt für die Berater. Daraus ergibt
sich das Risiko, dass der Mittelverwender oder Berater Entscheidungen zu
Ungunsten der Anleger trifft.

Zum Zwecke der Errichtung von Bauvorhaben bzw. Durchführung
sonstiger Baumaßnahmen besteht auch die Möglichkeit, teilweise Ver-
träge mit dritten Firmen oder Gesellschaften einzugehen.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass sich im Laufe des
Investments herausstellen kann, dass die vorgenannten Partner nicht den
Erwartungen der Zielgesellschaften entsprechen. So kann z.B. der Joint-
Venture Partner in finanzielle Schwierigkeiten geraten und gegebenen-
falls die ihm übertragenen Aufgaben nicht mehr erfüllen.

Die Fonds-KG wird sich an Zielgesellschaften in Form einer atypisch stillen
Gesellschaft beteiligen. Auf der Grundlage dieses vorgesehenen Ver-
trages hat die Fondsgesellschaft kein Weisungsrecht gegenüber der Ziel-
gesellschaft. Die Fondsgesellschaft kann deshalb von den Gesellschaftern
der Zielgesellschaften überstimmt werden und hat keinen Einfluss auf die
Geschäftspolitik der Zielgesellschaften.

Bei Fehlentscheidungen der Geschäftsführung in der Geschäftspolitik der
Zielgesellschaften besteht das Risiko, dass die Mittelrückflüsse an die
Fonds-KG und damit an die Anleger ganz oder teilweise nicht mehr
möglich sind.
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Darstellung der wesentlichen Risiken

Steuerliches Risiko 
bei abweichender 
Bilanzierung durch 
die Zielgesellschaften

Risiken bei der
Baudurchführung

Betriebliche Anlaufverluste der Zielgesellschaften können steuerlich bei
der Fonds-KG und damit bei den Fondszeichnern im Rahmen von § 15 b
EStG nur dann geltend gemacht werden, wenn die einzelnen Zielgesell-
schaften eine entsprechende Bilanzierung der bei ihnen auftretenden
betrieblichen Anlaufverluste vornehmen. Eine steuerliche Verlustreduzie-
rung ergibt sich bei einer abweichenden Bilanzierung durch die Zielge-
sellschaften.

Im Zuge der Projektentwicklung und Projektabwicklung können folgende
Baurisiken entstehen, die Mehrkosten und Terminverschiebungen verur-
sachen: Gefahren können aufgrund unbekannter Altlasten in Bestandsge-
bäuden und Böden sowie durch allgemeines Baugrundrisiko entstehen.
Wegen plötzlichen Ansteigens von Grundwasser, was zu einer Wasserhal-
tung bei der Baugrube führen kann, sowie durch noch unentdeckte
Kampfmittel (Bomben etc.) können zusätzliche Risiken und Mehrkosten
entstehen. Durch Verschiebungen, die wegen Planungsänderungen und
Auflagen aus der Baugenehmigung und Prüfstatik, ebenso bei Planungs-
änderungen aufgrund Forderungen durch den Vertrieb können Zeitverzö-
gerungen und Mehrkosten entstehen. Gefahr kann auch bestehen bei
Nachträgen von Baukosten und Baunebenkosten durch Planungsände-
rungen/Unvorhergesehenes, ebenso die allgemeine Erhöhung von
Baukosten (z.B. Kostenerhöhung Baumaterial – Stahlpreis am Weltmarkt),
was zu Kostenüberschreitungen führen kann. Desgleichen kann sich durch
Schlechtwetter und plötzliche Insolvenzen bei ausführenden Firmen das
Baurisiko deutlich erhöhen.

Anlagegefährdende Risiken

Die Fondsgesellschaft beteiligt sich atypisch still an Zielgesellschaften.
Durch diese Beteiligung nimmt die Fondsgesellschaft mittelbar an den
geschäftlichen Risiken der Zielgesellschaften teil. Die Risiken bei den Ziel-
gesellschaften liegen insbesondere in Folgendem:

Für jedes Unternehmen ist die Entwicklung des konjunkturellen Umfeldes
sowie der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen maßgeblich. Aus
diesem Grunde haben Veränderungen in diesem Bereich – insbesondere
des Immobilienmarktes – negative Auswirkungen auf die geschäftliche
Entwicklung bzw. den Verkauf der zu errichtenden Eigentumswoh-
nungen/ Wohnanlagen usw. und reduzieren damit den kalkulierten
Gewinn der Zielgesellschaften.

Mittelbare Projekt-
entwicklungsrisiken/
Insolvenzrisiken

Risiken aus dem
konjunkturellen
wirtschaftlichen
Umfeld, mangelnde 
Nachfrage

Risiko im Hinblick 
auf die geplanten
Gewinnerwartungen/
Aufwand für laufende 
Vergütungen

Insolvenzrisiko

Risiko von
Vorauszahlungen

Risiko aus personellen
und kapitalmäßigen
Verflechtungen
zwischen den
Firmen und Personen/
Gesellschaften

Die von der Fondsgesellschaft bzw. den Anlegern aufzubringenden Kosten für
Dienstleistungen, Beratungshonorare und Konzeptionsgebühren, sowie das
zusätzlich anfallende Agio in Höhe von 5 % werden zunächst nicht in die Ziel-
gesellschaften investiert. Es ist klarzustellen, dass der Anleger bzw. die Fonds-
gesellschaft zunächst die vorgenannten Gebühren und Honorare sowie das
Agio verdienen muss, um die geplanten Gewinne zu erzielen. Ob die vorge-
nannten Gebühren und Honorare verdient werden können, ist zurzeit nicht
absehbar. Die vorgenannten Honorare sind zunächst nicht substanzbildend.

Für die Fondszeichner besteht das Risiko der Insolvenz der Prospektheraus-
geberin/Initiatorin und/oder der Zielgesellschaften. Dies bedeutet, dass
im Falle der Insolvenz einer oder mehrerer dieser Gesellschaften ein Total-
verlustrisiko entstehen kann. Auch besteht das Risiko, dass bei Insolvenz
der Prospektherausgeberin/Initiatorin diese ihrer Verpflichtung zur Erstat-
tung der Dienstleistungsgebühren oder zur Liquiditätsausstattung der
Fonds-KG nicht mehr nachkommen kann.

Im Fall der Insolvenz der Zahlungsempfänger der Entgelte, Honorare,
Konzeptionsgebühren usw. besteht das Risiko, dass die atypisch stille
Einlage verloren geht oder aus anderen Gründen nicht mehr zurücker-
langt werden kann.

Folgende kapitalmäßige und personelle Verflechtungen sind gegeben:

JK Holding GmbH
Geschäftsführung: Herr Dr. Josef L. Kastenberger
Gesellschafter: Herr Dr. Josef L. Kastenberger, Anteil zu 100 %

JK Wohnbau GmbH
Geschäftsführung: Herr Dr. Josef L. Kastenberger

Herr Rolf Werner
Gesellschafter: Herr Dr. Josef L. Kastenberger, Anteil zu 100 %

JK Wohnbau Fonds GmbH
Geschäftsführung: Dr. Lars Binckebanck
Gesellschafter: JK Holding GmbH, Anteil zu 100%

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG
Geschäftsführung: JK Wohnbau Fonds GmbH
Komplementärin: JK Wohnbau Fonds GmbH
Gründungskommanditistin: JK Holding GmbH mit einer

Einlage von EUR 1.000,–

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
Geschäftsführung: Herr Thomas Hierl
Gesellschafter: JK Holding GmbH, Anteil zu 100 %

Zwischen den Gesellschaftern der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH
& Co. KG und der JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH besteht teil-
weise Personenidentität.
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Darstellung der wesentlichen Risiken

Schlüsselpersonen-
risiko

Mittelbare Projekt-
entwicklungsrisiken

Risiko aus Nichterrei-
chen der geplanten 
Verkaufsstände

Durch die vorgenannten Verflechtungen kann das Risiko gegeben sein,
dass die Gesellschafter/Geschäftsführer Entscheidungen zugunsten der
Prospektherausgeberin und zulasten der Emittentin treffen.

Darüber hinaus ist noch darauf hinzuweisen, dass der steuerliche Berater
des Fonds Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Steuerberatungs-
gesellschaft ist, welche die eingeschränkte Mittelverwendungskontrolle
mit übernommen hat. Daraus ergibt sich das Risiko, dass der Mittelver-
wender oder Berater Entscheidungen zu Ungunsten der Anleger trifft.

Der unternehmerische Erfolg des Fonds ist in großem Umfang von den
unternehmerischen Fähigkeiten der Geschäftsführung des Fonds und der
Qualität der Leistungen der Anbieterin, Initiatorin und Prospektherausge-
berin JK Wohnbau GmbH abhängig. Der Ausfall einer oder mehrerer unter-
nehmenstragender Personen könnte einen nachhaltigen negativen
Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung Einzelner oder des gesamten
Fondsgebildes haben. 

Auch wirkt sich das Schlüsselpersonenrisiko insoweit negativ aus, als
die Führungspersönlichkeiten der Fondsgeschäftsführung, der JK
Wohnbau Fonds GmbH, der anderen beteiligten Gesellschaften sowie des
Vertriebs falsche Entscheidungen hinsichtlich der Markteinschätzung, des
Vertriebs usw. treffen. Auch könnten eventuell Entscheidungen zugunsten
der Führungspersönlichkeiten und zulasten der Fondsgesellschaft
getroffen werden.

Die Fondsgesellschaft beteiligt sich atypisch still an bestimmten Zielge-
sellschaften. Diese Zielgesellschaften üben die typische Bauträgertätig-
keit aus, indem sie Grundstücke erwerben, die sie entwickeln, mit
Wohnungen/Einfamilienhäusern usw. bebauen und anschließend veräu-
ßern. Hierin ist eine typische Bauträgertätigkeit mit erheblichem wirt-
schaftlichem Risiko zu sehen. Die Fonds-KG nimmt durch die atypisch
stille Beteiligung an den Zielgesellschaften mittelbar an den vorge-
nannten Risiken teil.

Trotz der im Münchner Raum und im Münchner Umland vorhandenen
Nachfrage nach Eigentumswohnungen/Einfamilienhäusern besteht die
Gefahr, dass der für den geplanten Anlegergewinn entscheidende
Verkaufsstand nicht erreicht wird.

Dies hätte für die Fondszeichner folgende Konsequenzen:

– Die Kapitalbindungsdauer würde sich entsprechend verlängern.

– Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass zuerst das Fremdkapital und
die Zinsen an die finanzierenden Banken zurückgeführt werden und
der dann verbleibende Verkaufserlös nicht mehr ausreicht, das atypisch
stille Kapital zurückzuzahlen und an die Anleger die prospektierten
Gewinnbeteiligungen auszuschütten. Im Extremfall kann dies zu einem
Totalverlust des eingesetzten Fondskapitals sowie des Gewinnan-
spruchs führen.

Risiko der reduzierten
Veräußerungsmöglich-
keiten der geplanten 
Wohneinheiten

Blindpoolrisiko

Haftung der
Fondszeichner

Fremdfinanzierung
des Fondsanteils

Für die zu errichtenden Wohnanlagen/Eigentumswohnungen besteht das
Risiko, dass diese nicht zu den geplanten Preisen veräußert werden.
Deshalb kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass ein
bestimmter Gewinn erzielt wird.

Unter „Blindpoolrisiko“ ist zu verstehen, dass zum Zeitpunkt der Beitritts-
entscheidung des Fondszeichners noch nicht endgültig feststeht, welche
konkreten Zielinvestitionen vorgesehen sind. Im Prospekt sind mehrere
Zielgesellschaften genannt, jedoch sind im Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung keine atypisch stillen Beteiligungen an diesen Zielgesellschaften
eingegangen. Es ist daher von einem Blindpoolrisiko zu sprechen.

Im Gesellschaftsvertrag ist vorgesehen, dass der Fondszeichner der
Fonds-KG nach Zahlung seiner Pflichteinlage keinerlei Nachschuss mehr in
die Fondsgesellschaft zu leisten hat. Es wird jedoch darauf hingewiesen,
dass die gesetzlichen Vorschriften der §§ 171 ff. HGB im Außenverhältnis
(gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft) gelten.

§§171 ff HGB:

„Der Kommanditist haftet den Gläubigern der Gesellschaft bis zur Höhe
seiner Einlage unmittelbar, die Haftung ist ausgeschlossen, soweit die
Einlage geleistet ist.“

Die Haftung in Höhe von 1 % der im Handelsregister eingetragenen Betei-
ligungssumme kann jedoch dann wieder aufleben, wenn gemäß § 172
Abs. 4 HGB Entnahmen getätigt wurden, die zu einem niedrigeren Stand
des Kapitalkontos als den Betrag der Hafteinlage führen. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn Ausschüttungen ohne entsprechende
Gewinnzuweisungen (Erträge) erfolgen.

Es wird ausdrücklich davon abgeraten, die KG-Beteiligung an dem Fonds
über die Aufnahme eines Darlehens zu finanzieren. Sollte trotzdem eine
Fremdfinanzierung des KG-Anteils stattfinden, so ist auf das Risiko hinzu-
weisen, dass die Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber der finanzie-
renden Bank unabhängig vom Erfolg des Fonds bestehen bleiben.

Anlegergefährdende Risiken
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Darstellung der wesentlichen Risiken 

Risiko aus 
zeitverzögerten
Investitionen/
verzögerter 
Rückfluss der
Anlegerinvestitionen

Risiken aus dem
Anlegerschutz-
Verbesserungsgesetz

Eingeschränkte
Fungibilität der
Fondsanteile

Steuerliche Risiken

Sollte sich der Platzierungserfolg der Fondsgesellschaft verzögern und
dadurch erst zu einem späteren Zeitpunkt die vorgesehene Beteiligung an
den Zielgesellschaften durchgeführt werden, so ergibt sich hieraus
folgendes Risiko:

Die eingeworbenen Anlegergelder werden erst dann in den Zielgesell-
schaften gewinnwirksam werden, wenn sie dort investiert sind. Vorher ist
eine Gewinnerzielung nicht möglich. 

Seit der Einführung des Anlegerschutz-Verbesserungsgesetzes im Jahre
2005 müssen Anleger einem geschlossenen Fonds innerhalb von sechs
Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot (d.h. nach dem Markt-
eintritt) beitreten, um einen Anspruch auf Prospekthaftung im engeren
Sinne zu haben. Dies bedeutet, dass bei einem Fonds, bei dem die
Prospektveröffentlichung mehr als sechs Monate zurückliegt, dieser
Umstand dazu führen kann, dass Anleger, die nach diesen sechs Monaten
dem Fonds beitreten, keinen Anspruch auf Prospekthaftung im engeren
Sinne mehr haben können.

Für Kommanditanteile gibt es keinen geregelten Markt wie die Börse. Es
kann deswegen nicht von einem freien Handel der Gesellschaftsanteile
gesprochen werden, das heißt, die Fungibilität ist eingeschränkt. Eine
vorzeitige Veräußerung eines Gesellschaftsanteils ist durch private
Verkäufe aber auch durch die Vermittlung der Fonds-KG möglich, wobei
dies das Vorhandensein eines Kaufinteressenten voraussetzt. Wegen der
zunächst zu verdienenden Dienstleistungsgebühren/Konzeptionshono-
rare ist ein Verkauf der Fondsanteile nur zu wesentlich niedrigeren Kursen
möglich, als die ursprünglichen Anschaffungskosten betragen haben.
Erfahrungsgemäß sollte der Fondszeichner nur Kapital investieren, das er
nicht zu bestimmten Terminen benötigt und das er vor allem nicht fremd-
finanziert. Es sollte auch nur ein kleiner Teil des Vermögens des Anlegers
in den vorliegenden Fonds investiert werden.

Der Fonds beabsichtigt, möglichst hohe Gewinne aus Beteiligungen an
Zielgesellschaften zu erzielen. Er ist damit ausschließlich renditeorientiert
ausgerichtet. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Verluste aus den
Zielgesellschaften entstehen, die über die atypisch stille Beteiligung auf
die Fonds-KG und damit auf die Fondszeichner übertragen werden
können.

In diesem Zusammenhang ist § 15 b EStG zu erwähnen, der im Wesentli-
chen Folgendes besagt:

„Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstundungsmodell dürfen
weder mit Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus
anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen auch nicht nach
§ 10 d EStG abgezogen werden. Die Verluste mindern jedoch die
Einkünfte, die der Steuerpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus
derselben Einkunftsquelle erzielt. Ein Steuerstundungsmodell liegt vor,
wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile in
Form negativer Einkünfte erzielt werden sollen.“

Verluste bei
beschränkter 
Haftung 
§ 15 a EStG.,
Verlustabzug
§ 10 d EStG.

Platzierungsrisiko

Einkunftsquelle ist die jeweilige atypisch stille Beteiligung an einer Ziel-
gesellschaft. § 15 a EStG ist insoweit nicht anzuwenden. Im Ergebnis führt
die Vorschrift des § 15 b EStG dazu, dass die betrieblichen Anlaufverluste
aus einer Beteiligung an dem vorliegenden Fondsprojekt nicht mit posi-
tiven Einkünften aus anderen Einkunftsquellen ausgleichsfähig sind, sie
dürfen jedoch mit zukünftigen Gewinnen aus derselben Beteiligung an
der vorliegenden Investition verrechnet werden.

Sollten die so genannten § 15 b-Verluste nicht vollständig ausgeglichen
werden können (durch zukünftige Gewinne), so sind diese verloren.

Hinsichtlich der vorgenannten einkommensteuerrechtlichen Vorschriften
sind auch die Anlaufverluste zu beachten.

Nach § 15 a Abs. 1 EStG darf der einem Kommanditisten zuzurechnende
Anteil an einem Verlust der Fondsgesellschaft weder mit anderen
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden, soweit ein negatives Kapitalkonto
des Kommanditisten entsteht oder sich erhöht. Ein nicht ausgleichsfä-
higer Verlust ist unbegrenzt vortragsfähig und mit künftigen Gewinnen
aus der Beteiligung verrechenbar. Der bisherige § 2 Abs. 3 EStG wurde im
Wesentlichen in die Neufassung des § 10 d EStG (Verlustvortrag) einge-
fügt. Danach ist bei natürlichen Personen ein Verlustvortrag bis zu einem
Gesamtbetrag der Einkünfte in Höhe von EUR 1 Mio., bei Zusammenver-
anlagung von Ehegatten von EUR 2 Mio. möglich. Darüber hinausgehende
Verluste können bis zu 60 % des EUR 1 Mio. bzw. EUR 2 Mio. überstei-
genden Gesamtbetrages der Einkünfte abgezogen werden. Diese Neure-
gelung der Erhöhung des Sockelbetrages auf EUR 1 Mio. und der
Verminderung des Umfangs der Mindestbesteuerung auf 40 % des 
EUR 1 Mio. übersteigenden Betrages gelten analog für die Körperschafts-
und Gewerbesteuer (vgl. § 10 a GewStG).

Das steuerliche Konzept kann von der Finanzverwaltung im Rahmen einer
Betriebsprüfung oder der einkommensteuerrechtlichen Veranlagung
ganz oder teilweise nicht anerkannt werden.

Im Falle einer langsameren oder teilweise unvollständigen Platzierung
besteht das Risiko, dass nur geringere finanzielle Mittel als vorgesehen
zur Verfügung stehen. Die dadurch verminderte Möglichkeit der atypisch
stillen Beteiligung an Zielgesellschaften würde die geplante Zielstruktur
des Fonds beeinträchtigen und eine geringere Risikostreuung nach sich
ziehen, sowie gegebenenfalls den geplanten Gewinn mindern.

Weitere wesentliche Risiken existieren nach Kenntnis des Anbieters nicht.
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„Ziel für uns war es stets, 
nur Bauvorhaben zu planen 
und zu realisieren, 
mit denen wir uns selbst 
identifizieren können 
und in denen wir uns selbst 
auch wohlfühlen würden.”

Dr. Josef L. Kastenberger
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Darstellung der Chancen/Anlageziele und Anlagepolitik
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Darstellung der Chancen der Vermögensanlage
Angaben über die Anlageziele und Anlagepolitik 
der Vermögensanlage

Bedingt durch Basel II sind die zwischenfinanzie-
renden Banken angehalten, eine höhere Eigenkapi-
talquote von Unternehmen und Privatpersonen bei
der Darlehensvergabe einzufordern. 

Zu diesem Zweck wurde von der Initiatorin der 
JK Wohnbau Fonds I aufgelegt, mit dem Ziel, Mezza-
nine-Kapital als zusätzliches Eigenkapital den Zielge-
sellschaften der JK Wohnbau GmbH (Initiatorin) zur
Verfügung zu stellen.

Durch diese unternehmerische Beteiligung wird dem
Anleger die Möglichkeit geboten, an den Gewinnen
der Zielgesellschaften zu partizipieren und über-
durchschnittlich hohe Gewinne zu erzielen.

Nebst den zwischenfinanzierenden Banken und den
Kaufpreisraten der Wohnungskäufer beteiligt sich
auch die Fondsgesellschaft an der Mitfinanzierung
zur Errichtung und Verkauf von Eigentumswohnan-
lagen und Einfamilien-/Reihenhäuser der einzelnen
Zielgesellschaften.

Die Beteiligungen können auch erfolgen in beste-
hende Wohnanlagen, mit dem Ziel, sukzessive das
einzelne Wohn- oder Teileigentum an die Mieter
oder an Kapitalanleger zu veräußern.

Überdurchschnittliche Gewinnchancen

Die kalkulierte Gewinnausschüttung beträgt insge-
samt 13 % p.a. (8,5 % p.a. mit 1/4 jährlicher
Ausschüttung und 4,5 % p.a. kalkuliert, jeweils vor
Steuern) – bei kurzer Laufzeit von nur 2 bis maximal
3 1/2 Jahren. Der kalkulierte Projektgewinnanteil
ergibt sich aus der u.a. von einem unabhängigen,
vereidigten Sachverständigen überprüften Projekt-
kalkulation – siehe „Beispielhafte Projektkalkula-
tion“ auf Seite 52.

Kurze Kapitalbindung

Der Trend der Kapitalanleger geht in Richtung kurze
Kapitalbindungsdauer. Die Fondslaufzeit ist auf nur
ca. 2 bis maximal 3 1/2 Jahre ausgerichtet, begin-
nend ab der Einzahlung der Beteiligungssumme auf
dem Konto der Fondsgesellschaft. 

München – Wachstums- und Zuzugsstadt 
Nr. 1 in Deutschland 

Die Zuzugsstadt München hat einen Bevölkerungs-
zuwachs von ca. 15.000 Menschen im Jahr. Der
Wohnungsbedarf liegt bei ca. 8.000 Wohnungen/
Einfamilienhäusern pro Jahr. Tatsächlich werden aber
nur bis zu ca. 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten pro
Jahr erstellt.

Somit ist die Nachfrage nach Wohnraum in München
und Umland wesentlich höher als das Angebot.
Anleger investieren in einen großen Nachfragemarkt
mit hohem Gewinnpotential (siehe Seite 37).

Hohe Partnerqualität

Der Initiatorin ist es gelungen, innerhalb von nur 
10 Jahren zu den TOP TEN der Münchner Wohnbau-
unternehmer aufzusteigen. Durch ein Volumen von
ca. 1.050 Wohneinheiten im Portfolio für 2008/2009
ist eine weitere Festigung in der Riege der
führenden Münchner Wohnbaugesellschaften zu
erwarten (siehe auch Seite 45 ff.).

Umfassende Kontrollmöglichkeiten 
durch die Anleger 

Die Fonds-KG erhält von den Zielgesellschaften 
halbjährlich schriftliche Berichte über die Bauten- und
Verkaufsstände und den Verlauf der Bauvorhaben. 
Ein unabhängiger, vereidigter Bausachverständiger
erstellt Berichte (siehe Seite 14).

Das Fondskonzept

Jedes Unternehmen benötigt für Investitionen oder
für die Errichtung von Bauvorhaben, nebst einer
Bankfinanzierung, zusätzliches Eigenkapital.

Große Aktiengesellschaften wie z.B. Mercedes,
Siemens oder BMW beschaffen sich Kapital über die
Börse.

Mittelständische Firmen, für die der Gang an die
Börse in der Regel unwirtschaftlich ist, besorgen sich
privates Beteiligungskapital, auch Private Equity
genannt.

In den USA, in England oder auch in den Nieder-
landen wird zusätzliches Eigenkapital teilweise
schon seit Jahrzehnten durch Immobilien-Projekt-
Fonds, auch Private Equity-Fonds oder Mezzanine-
Fonds, eingeworben.

Bedingt u.a. durch Basel II legt die JK Wohnbau GmbH
(Initiatorin) zur Erhöhung ihrer Eigenkapitalquote den JK
Wohnbau Fonds I auf – mit einem Fondsvolumen von
EUR 20.000.000,–.

Hierbei handelt es sich um ein Mezzanine-Fondskon-
zept, das heißt, gegenüber den Banken gilt das
Fondskapital als Eigenkapital. Das Fondskapital ist
innerhalb von 2 bis maximal 3 1/2 Jahren an die
Fondsgesellschaft zurückzuführen.

1. Die Fondsdaten

Fondsvolumen EUR 20.000.000,–

20.000 Kommanditanteile à EUR 1.000,–

Beteiligung ab EUR 20.000,–
zzgl. 5 % Agio

Vorgesehene Laufzeit  
der Kapitalanlage 2 bis maximal 3 1/2 Jahre

Die Laufzeit beginnt ab dem Zeitpunkt der Gutschrift
der Kapitaleinlage auf dem Konto der Fondsgesell-
schaft.

Unter der Annahme, dass alle Anleger nur die vorge-
sehene Beteiligung von EUR 20.0000,– zuzüglich 
5 % Agio zeichnen, würden 1.000 Anleger bis zur
Gesamtbeteiligungshöhe von EUR 20.000.000,–
aufgenommen werden.

2. Die Ertragsdaten

Vorabgewinn in Höhe von 8,5 % p.a. (vor Steuern)
bezogen auf das Fondskapital, auszahlbar viertel-
jährlich nachschüssig, beginnend ab dem Tag der
Gutschrift auf dem Konto der Fondsgesellschaft.

Zuzüglich kalkulierter Gewinnbeteiligung 
von 4,5 % p.a. (vor Steuern)
bezogen auf das Fondskapital, beginnend ab dem
Tag der Gutschrift auf dem Konto der Fondsgesell-
schaft. 

Die darauf einzubehaltende Gewerbesteuer ist im
Rahmen des § 35 EStG auf die persönliche Einkom-
menssteuerschuld des jeweiligen Anlegers anre-
chenbar.

Der kalkulierte Gesamtertrag beträgt 13 % p.a.
(vor Steuern)
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Die KG-Fonds-Konstruktion des JK Fonds I

Die Reinvestition des zurückgezahlten Beteiligungskapitals ist während der Laufzeit möglich.

Graphische Darstellung der Vermögensanlage

„Le Village“ in München-Haidhausen, Kirchenstraße

Zielgesellschaft Zielgesellschaft Zielgesellschaft

Objektfinanzierung
atypisch stille 
Beteiligung

Initiatorin/
Anbieterin

BankJK Fonds IJK Wohnbau GmbH

Kapitalanleger des 

JK Fonds I

KG-Beteiligung der Anleger

EUR 20.000.000,–

Kommanditkapital

3. Investition des Fondskapitals

a. In bestehende Zielgesellschaften, die Eigentums-
wohnanlagen und/oder Einfamilienhäuser/Rei-
henhäuser in München und Umland errichten und
verkaufen, auch mit Ladengeschäften im Erdge-
schoss und/oder Praxen und Kanzleien oder
bereits im Bau und Verkauf befindliche Eigen-
tumswohnanlagen und/oder Einfamilienhäuser/
Reihenhäuser, auch mit Ladengeschäften im
Erdgeschoss und/oder Praxen und Kanzleien.

b. In bestehende Wohnimmobilien, auch mit Laden-
geschäften und/oder Praxen und Kanzleien, in
München und Umland, die als einzelne
Wohnungen, Ladengeschäfte, Praxen oder Kanz-
leien an die derzeitigen Mieter oder an Kapitalan-
anleger verkauft werden sollen.

c. In Joint-Venture Beteiligungen an anderen Zielge-
sellschaften.

4. Die Ankaufskriterien 

Die Ankaufskriterien für Grundstücke zur Errichtung
von Wohnimmobilien und für bestehende Wohnim-
mobilien unterliegen strengen Anforderungen. 

Somit kann der Privatinvestor nachvollziehen,
unter welchen Sicherheitsaspekten und Gewinn-
möglichkeiten sein Kapital investiert wird – siehe
auch „Investitionskriterien“ (siehe Seite 35). 

Während der Investitionsphase sind Privat-
investoren und Initiatorin (JK Wohnbau GmbH)
Geschäftspartner auf Zeit.

Beispiel anhand eines bereits fertiggestellten Objektes
„Le Village“ München-Haidhausen

München-Haidhausen,
Kirchenstraße, 
Mehrfamilienhaus, 
7.333 m2 Wohnfläche,
Datum der Bauge-
nehmigung 11. Mai 2005, 
94 Einheiten, 
Fertigstellung 06/2007

Das französische Flair der drei Häuser mit dem Namen
„Le Village“ in München-Haidhausen wird dort in einer
Vielzahl von architektonischen Elementen ausgedrückt
und modern interpretiert. So erinnern z.B. abgerundete
Gebäudekanten und Dächer einerseits an den französi-
schen Jugendstil und wirken andererseits ganz im Sinne
des heute immer mehr an Bedeutung gewinnenden
Feng-Shui besonders positiv.
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Beispielhafte Projektkalkulation und Kostenübersicht über
ein Investitionsvorhaben in guter Stadtlage von München

1. Angenommenes Fondskapital € 3.000.000

abzgl. Fondsnebenkosten = ca. 15,850 % aus Fondskapital € 475.500

Atypisch stilles Beteiligungskapital =
Fondskapital ./. Fondsnebenkosten
= Eigenkapital für die Projektfinanzierung € 2.524.500

2. Kalkulierter Zeitraum, vom Grundstücksankauf, der
Errichtung der Wohnanlagen bis zum Verkauf der Eigentumswohnung
ca. 24 Monate

3. Umfang: Annahme der Eigentumswohnanlage, 
mit ca. 94 Wohneinheiten und 94 Tiefgaragenstellplätzen, 
Wohnfläche gesamt ca. 7.333 m2

4. Finanzierung: Eigenkapital € 2.524.500
Fremdkapital (Darlehen) € 26.309.549

Gesamtsumme Finanzierung € 28.834.049

5. Grundstückskaufpreis/Investition € 9.501.000
8,48 % Ankaufsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar, 
Grundbuchamt) € 469.000
Baukosten inkl. Stellplatz € 12.905.000
Baunebenkosten € 2.120.000

24.995.000

Kreditbearbeitungsgebühr € 151.375
Zinsen (Bank)** € 838.625
Vertriebskosten* € 2.211.549

€ 3.201.549

Projektentwicklungs- und Gemeinkosten* € 637.500

Gestehungskosten gesamt € 28.834.049

*Die vorgenannten Positionen Vertriebskosten und Projektentwicklungs- und Gemeinkosten sind in allen Anlagen I zu den atypischen stillen
Verträgen als Pauschalen enthalten. Sie dienen der Gewährleistung der Kalkulationssicherheit und sind als Pauschalen in jedem Fall zu
bezahlen, unabhängig davon, ob die tatsächlichen Kosten höher oder niedriger liegen.

**Die beispielhafte Projektkalkulation orientiert sich an den atypischen stillen Verträgen, die zwischen der Fonds-KG und der jeweiligen
Projektgesellschaft abgeschlossen werden. Die Projektgesellschaft hat 8,5 % p.a. an Vorabgewinn zu erwirtschaften und an die Fonds-KG
zu zahlen.

6. Errechnung des kalkulierten Projektgewinns
Prognostizierter Verkaufserlös (7.333 m2 Wohnfläche x € 4.273,72/m2

Wfl., zzgl. Stell- und Tiefgaragenstellplatz) € 31.765.846
./. Rückführung Fremdkapital (Bank) € 26.669.549
./. Rückführung atypisch stilles Beteiligungskapital an die Fonds-KG € 2.524.500

Zwischensumme € 2.571.797
./. Rückführung der Fondsnebenkosten € 475.500

Projektgewinn brutto € 2.096.297

Projektgewinnanteile – kalkuliert mit 13 % p.a. (vor Steuern)**
auf Fondskapital für 24 Monate ./. € 780.000

Projektgewinn netto 4,1 % € 1.316.297

7. Berechnung des Fondskapitalgewinns
Fondskapital € 3.000.000

Vorabgewinn 8,5 % p.a.** – bezogen auf das Fondskapital
– für 24 Monate € 510.000
Gewinnbeteiligung am Projektgewinn – kalkuliert mit 4,5 % p.a.
auf das Fondskapital – für 24 Monate € 270.000

Fondsgewinn in 24 Monaten € 780.000
Entspricht einem Fondsgewinn in 12 Monaten von € 390.000

Fondsgewinn (vor Steuern) = ** 13 % p.a.

8. Ausschüttung an den Anleger
Vorabgewinn 8,5 % p.a. – bezogen auf das Fondskapital € 510.000
– 24 Monate

Gewinnbeteiligung am Projektgewinn – kalkuliert mit 4,5 % p.a. € 270.000
auf das Fondskapital – für 24 Monate

Ausschüttung in 24 Monaten € 780.000
Entspricht einer Ausschüttung in 12 Monaten von € 390.000

Ausschüttung vor Steuern 13,0 % p.a.

Auf diese Ausschüttung ist noch die Gewerbesteuer durch die Zielgesellschaft einzubehalten. Die Ge-               Die Beiträge sind zum Teil gerundet
werbesteuer kann gem. § 35 EStG auf die persönliche Einkommenssteuerschuld angerechnet werden.

Zurzeit existieren keine Nettoeinnahmen, da bisher keine Objekte angekauft wurden. Es handelt sich um einen Blindpool. Die
obigen Berechnungen beziehen sich auf die Erfahrungen des bereits fertig gestellten Objektes „Le Village“. Die von der
Fondsgesellschaft zu erzielenden Nettoeinnahmen sollen in nachfolgend beschriebene Zielgesellschaften bzw. Objekte  inve-
stiert werden (siehe Ankaufs- und Investitionskriterien). Für sonstige Zwecke werden die Nettoeinnahmen nicht verwendet.

Die Nettoeinnahmen reichen für die Realisierung der Ziele aus.

Im Zeitpunkt der Prospektaufstellung sind noch keine Anlageobjekte rechtlich an die Fondsgesellschaft angebunden. 
Es handelt sich um einen Blindpool, jedoch ist beabsichtigt, die nachfolgend genannten Objekte rechtlich anzubinden 
(siehe Seite 32 ff.).

Rechtliche Beschränkungen und tatsächliche Beschränkungen der Verwendungsmöglichkeiten des Anlageobjektes (Beteili-
gung) bestehen darin, dass die eingezahlte atypisch stille Einlage der Fonds KG in die Zielgesellschaft zeitlich gebunden ist,
und zwar in der Regel maximal 42 Monate.
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Im Bau befindliche Objekte 
München-Isarvorstadt

Illustration München-Isarvorstadt, Altbau Illustration München-Isarvorstadt, Neubau

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München-Isarvorstadt
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Maistraße KG
München-Isarvorstadt, Maistraße Altbau, 
MFH/Büro/Gewerbe,
13.662/622/555 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 18. Mai 2007,
152 Einheiten, Fertigstellung 06/2009

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 86493)

Im Herzen der beliebten Isarvorstadt bietet das Isar-
Stadt-Palais als ein einzigartiges Jahrhundertbau-
werk die Verwirklichung anspruchsvollster
Wohnträume in einem um- und neugestalteten
Gebäude aus dem Jahre 1911. Für die Gestaltung der
Wohnungsgrundrisse und des Eingangsbereiches
wurde mit dem international renommierten Desi-
gner und Architekten Danilo Silvestrin zusammenge-
arbeitet.

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München-Isarvorstadt
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Maistraße KG 
München-Isarvorstadt, Maistraße Neubau, 
Mehrfamilienhaus,
4.877 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 31. Juli 2007,
62 Einheiten, Fertigstellung 12/2009

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 86493)

Isar Living ist ein wahres Lifestyle-Universum in
Bezug auf Architektur, die begehrte Münchner Stadt-
lage nahe der Isar und die individuellen Ausstat-
tungsoptionen. Große Terrassen erlauben einen
maximalen Lichteinfall in die Wohnungen und
bodentiefe Fenster und Oberlichter sorgen dafür,
dass Tageslicht in fast jeden Winkel gelangen kann.
Glas und Offenheit kennzeichnen bei allen
Wohnungen die moderne Architektur.

Illustration München-Westpark Illustration München-Unterföhring

Im Bau befindliche Objekte  
München-Westpark und Unterföhring

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München-Westpark
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Westpark KG,
München-Westpark, Oetztalerstraße, 
Mehrfamilienhaus,
11.202 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 15. März 2006,
155 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 84703)

Das Kunsthaus am Westpark begeistert durch die
individuelle Gestaltung der neun einzelnen Blüten-
häuser. Von außen trägt jedes dieser Häuser sein
individuelles Signet: Narzissen-Haus, Ginkgoblätter-
Haus, Anemonen-Haus, Enzian-Haus, Veilchen-Haus,
Mohn-Haus, Kirchblüten-Haus, Lilien-Haus und
Sonnenblumen-Haus. So bekommt jedes Zuhause
ein besonderes künstlerisches Flair.

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München Unterföhring Süd
J. K. Wohnbau Unterföhring-Süd GmbH & Co. KG
München-Unterföhring-Süd, 
Hofäckerallee, 
Mehrfamilienhaus,
7.242 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 13. Oktober 2005,
98 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München
(HRA 85725)

Das Thema „Italien“ spiegelt sich im Palladio, einem
Gebäudeensemble mit italienischem Charakter in
München-Unterföhring, in vielen Facetten wieder:
So erinnert z.B. die symmetrische Gesamtanlage an
Prachtbauten des 17. und 18. Jahrhunderts und in
einigen Elementen der Gartengestaltung finden sich
Anleihen an Villen der Medici.
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In der Planung befindliche Objekte 
Obermenzing und München-Neuhausen

Grundstücksplan München-Obermenzing, 
Stahlstraße mit geplanter Bebauung

Grundstücksplan München-Neuhausen,
Postgelände mit geplanter Bebauung

Sicherheit durch definierte Ankaufs- Investitions-
und Auszahlungskriterien – Rückzahlung an die
Anleger. 

Ankaufs- und Investitionskriterien

Konzernzugehörigkeit
Die Zielgesellschaften müssen mehrheitlich (nach
Gesellschaftsanteilen oder Stimmrechten) Konzern-
gesellschaften der Initiatorin/Anbieterin sein.

Standorte
Es werden ausschließlich Grundstücke in München
und Umland angekauft.

Bebauung
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft,
die sich zur Bebauung mit Eigentumswohnanlagen –
auch in Verbindung mit Gewerbeeinheiten wie
Ladengeschäften und/oder Praxen und Kanzleien –
eignen sowie mit Einfamilienhäusern und Reihen-
häusern.

Planungssicherheit
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft mit
Planungs- und somit Bausicherheit, z.B. durch
vorhandene Baugenehmigungen bzw. genehmigte
Vorbescheide oder durch Bebauungspläne.

Kalkulation
Die Grundstücks-, Herstellungs- und Herstellungsne-
benkosten, die Verkaufspreise und der kalkulierte
Bauträgergewinn vor Steuern (Deckungsbeitrag)
müssen die Fondskapitalrückzahlung, den Vorabge-
winn des Fondskapitals in Höhe von 8,5 % p.a. (vor
Steuern) zzgl. die kalkulierte Gewinnbeteiligung von
4,5 % p.a. (vor Steuern) sicherstellen, beginnend ab
dem Tag der Gutschrift auf dem Konto der Zielgesell-
schaft.

Joint-Venture
Das Fondskapital kann auch in im Bau und/oder im
Verkauf befindliche Objekte anderer Projektpartner
und/oder im Vertrieb befindliche Eigentumswohn-
anlagen (Einfamilienhäuser oder Wohnanlagen in
Verbindung mit Gewerbeeinheiten wie Ladenge-
schäften und/oder Praxen und Kanzleien) anderer
Projektpartner investiert werden, an denen sich die
JK Wohnbau-Gruppe beteiligt (Joint-Venture), die die

vorgenannten Voraussetzungen erfüllen und die
bereits angekauft sind oder angekauft werden. Bei
den Joint-Venture-Objekten muss die JK Wohnbau-
Gruppe die Mehrheit der Gesellschaftsanteile oder
der Stimmrechte haben. 

Bestehende Wohnimmobilienanlagen
Das Fondskapital kann auch in Bestandsimmobilien
investiert werden, die durch Privatisierung (Auftei-
lung) oder anderweitige Veräußerung wirtschaftlich
verwertet werden.

Die vollständigen Ankaufs- und Investitionskriterien
finden Sie auf Seite 107 im Gesellschaftsvertrag § 4.

Freigabebedingungen

Der Mittelverwender gibt die auf dem Treuhandan-
derkonto befindlichen Gesellschaftsgelder frei,
sofern und soweit die vorgenannten Ankaufs- und
Investitionskriterien erfüllt sind.

Fälligkeit der atypisch stillen Einlage

Die stille Gesellschaftseinlage ist wie folgt zur
Zahlung fällig:

1. Vorlage des unterzeichneten atypisch stillen
Beteiligungsvertrages.

2. Vorlage der Finanzierungszusage einer Bank in
der kalkulierten Höhe oder

3. Eintragung einer Grundschuld an erster Rangstelle
zugunsten der Fonds-KG, soweit die Inhaberin
neben der stillen Gesellschaftseinlage und ihrem
Eigenkapital kein weiteres Kapital aufnimmt; wird
später Fremdkapital aufgenommen, erfolgt Rück-
tritt von der ersten Rangstelle bei Vorlage der
Finanzierungszusage einer Bank in der kalku-
lierten Höhe.

4. Vorlage eines notariellen Kaufvertrages.

5. Vorlage der überprüften Kalkulation/en durch
einen unabhängigen Bausachverständigen auf
der Basis marktgerechter Grundstücks-, Herstel-
lungs- und Herstellungsnebenkosten, positiver

Die Investitionskriterien

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München-Obermenzing
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Stahlstraße KG

München-Obermenzing, Stahlstraße, 
Doppelhaushälften,
ca. 5.110 m2 Wohnfläche, 
geplant zurzeit 48 Einheiten

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München
(HRA 87925)

Pasing war bis 1938 die fünftgrößte Stadt Ober-
bayerns – Obermenzing hingegen eine ursprüngliche,
bäuerliche Gemeinde. Nicht zuletzt deswegen gehört
der Norden dieses Münchner Bezirkes seit jeher zu
den begehrten Wohnlagen in der Landeshauptstadt.
Besonders Obermenzing mit seiner aufgelockerten
Bebauung, seinen ruhigen und grünen Straßen und
seinem hohen Sozialprestige genießt höchste Anzie-
hungskraft. Hier, in einer ruhig gelegenen Siedlung
am Westrand, wird nun ein Bauvorhaben realisiert,
mit dem die JK Wohnbau ganz gezielt Kaufinteres-
senten anspricht, die sich in dieser gehobenen und
gut nachgefragten Wohnlage niederlassen möchten.

Mögliches Investitionsobjekt

Zielgesellschaft München-Neuhausen
Postgelände,  
ca. 18.748 m2 Wohnfläche, 272 Einheiten, 
Satzungsbeschluss ist am 27.02.2008 erfolgt.

Baubeginn voraussichtlich 4. Quartal 2008 
oder 1. Quartal 2009.

Fertigstellung geplant: 4. Quartal 2011

Rechtlich gültiger B-Plan mit Veröffentlichung 
im Amtsblatt vorrausichtlich Juni 2008.

Das Gelände in Neuhausen ist derzeit eines der span-
nendsten Projekte in der modernen Bebauung
Münchens. Dort, wo Nymphenburg bisher um den
Hirschgarten herum geteilt wurde, entsteht in den
nächsten Jahren eines der attraktivsten Neubaugebiete
der Stadt. Da der Hirschgarten in diesem Zusammen-
hang um rund 30 % seiner bisherigen Fläche erweitert
wird und im Grunde genommen eine geschlossene
Grünachse zwischen dem Nymphenburger Schloss und
dem Hirschgarten entsteht, wird hier über kurz oder
lang eine der schönsten Wohngegenden Münchens
entstehen. Auch der Arnulfpark im Umgriff der Maxvor-
stadt strahlt positiv auf diesen Bezirk ab. 
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Standortbewertung und marktgerechter Kalkula-
tion der Verkaufspreise unter Berücksichtigung
der Gewinnbeteiligungskriterien des Verkaufspro-
spektes der Fonds-KG.

6. Vorliegen eines Baurechtes.

7. Vorlage der in § 6 des Gesellschaftsvertrages der
Fonds-KG aufgeführten Dienstleistungs- und Bera-
tungsverträge in unterschriebener Form.

8. Bei Bestandsimmobilien
Vorlage einer Prognoserechnung über den Ankauf
einer Bestandsimmobilie unter Berücksichtigung
der Mieteinnahmen bzw. der zu erwartenden
Verkaufserlöse durch Privatisierung (Aufteilung).

Die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1. und Ziffer 4 bis
Ziffer 7 müssen kumulativ vorliegen; die Ziffer 3 und
Ziffer 4 müssen alternativ vorliegen; soweit in eine
Bestandsimmobilie investiert wird, muss auch die
vorgenannte Prognoserechnung gemäß Ziffer 8
vorliegen.

Reinvestition von Kapital

Das Fondskapital kann in geeignete Objekte
weiterer Zielgesellschaften gemäß den Investitions-
grundsätzen reinvestiert werden. Eine Reinvestition
ist jedoch nur zulässig, wenn eine Abwicklung
des/der Projekte/s innerhalb der vorgesehenen
Laufzeit möglich ist bzw. die Rückzahlung des Fonds-
kapitals innerhalb der vorgesehenen Laufzeit
gewährleistet ist (maximale Laufzeit insgesamt 
42 Monate). Die Mittel für die Reinvestition werden
vom Mittelverwender nach den gleichen vorge-
nannten Kriterien freigegeben. Diese sind in Kurz-
form dem Mittelverwender nachzuweisen und
vorzulegen.

Gewinne aus den atypisch stillen Beteiligungen der
Fondsgesellschaft werden grundsätzlich nicht rein-
vestiert, sondern an die Gesellschafter/Treugeber
ausgeschüttet. 

Rückzahlung der Einlage (Fondskapital)
zuzüglich Vorabgewinn und kalkulierter
Gewinnbeteiligung, Erstattung der 
Dienstleistungsgebühren

Die Rückzahlung des Fondskapitals durch die 
Zielgesellschaft erfolgt auf das Fondskonto des

JK Wohnbau Fonds I nach 2 bis maximal 3 1/2
Jahren, beginnend ab dem Tag der Einzahlung der
Beteiligungssumme auf das Konto der Fondsgesell-
schaft – zuzüglich ausstehender Zahlung des Vorab-
gewinns und der Gewinnbeteiligung.

Es sind insgesamt folgende Beträge zu zahlen:

– Die Einlage des atypisch stillen Gesellschafters
gemäß § 8 des Vertrages über die Errichtung einer
atypischen stillen Gesellschaft (vgl. Rechtliche
Grundlagen).

– Soweit angefallen: Die kalkulierte Gewinnbeteili-
gung von 4,5 % p.a., beginnend ab dem Tag der
Gutschrift auf dem Konto der Fondsgesellschaft
bezogen auf das Fondskapital gemäß § 8 des
Vertrages über die Errichtung einer atypischen
stillen Gesellschaft abzüglich schon geleisteter
Gewinnbeteiligungszahlungen, abzüglich einzu-
behaltender Gewerbesteuer.

– Der noch ausstehende Vorabgewinn 8,5 % p.a.,
bezogen auf das Fondskapital – mit vierteljährli-
cher nachschüssiger Auszahlung auf das Fonds-
konto, beginnend ab dem Tag der Gutschrift auf
dem Konto der Fondsgesellschaft, abzüglich
einzubehaltender Gewerbesteuer.

Mit Beendigung des Investments werden der Fonds-
gesellschaft außerdem von der JK Wohnbau die
Beträge gemäß Vertrag über Ersatz von Kosten der
Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes sowie sons-
tiger Dienstleistungsgebühren (Aufwendungsersatz,
vgl. Rechtliches Konzept) ersetzt.

Gewinnentwicklung für den Anleger

Der Gewinn setzt sich zusammen aus dem Vorabge-
winn – 8,5 % p.a. (vor Steuern) – bei vierteljährlicher
nachschüssiger Ausschüttung auf das Fondskonto –
und aus der kalkulierten Gewinnbeteiligung in Höhe
von 4,5 % p.a. (vor Steuern).

Erzielen die einzelnen Zielgesellschaften um mehr
als 20 % höhere Projektgewinne als kalkuliert,
erhöht sich der Gewinnanteil für den Fonds (siehe
§ 8 des Vertrages über die Errichtung einer atypisch
stillen Gesellschaft) auf maximal 13,5 % p.a. (vor
Steuern).

Erzielen die Gesellschaften um mehr als 20 %
weniger Projektgewinn als kalkuliert, fällt 
der Gewinnanteil von kalkuliert 4,5 % p.a. (vor

Die Anbieterin (Initiatorin) und ihre Leistungsbilanz
Die vorliegende Vermögensanlage ist die erste
dieser Art und Konzeption, die von der Initiatorin
angeboten wird.

Die Initiatorin

Die JK Wohnbau GmbH wurde 1994 in München von
dem heutigen geschäftsführenden Gesellschafter,
Herrn Dr. Josef L. Kastenberger, gegründet. Die
JK Wohnbau zählt heute – 14 Jahre später – zur Spit-
zengruppe der Wohnungsbauträger in München.

Die wichtigsten Grundlagen des außergewöhnlichen
Wachstums und des Erfolges sind:

• Konzentration auf Bestlagen

• Anspruchsvolle Architektur sowie 
maßgeschneiderte Wohnkonzepte

• Hohe Produktqualität

• Individualität sowie Flexibilität gegenüber
Kundenwünschen

• Konsequentes Marketingorientiertes 
Denken und Handeln

• Innovative Vertriebs- und Werbemaßnahmen

JK Wohnbau beschäftigt derzeit 55 Mitarbeiter und
hat aktuell 1.050 Wohneinheiten im Portfolio. Die
JK Wohnbau ist ein weiterhin expandierendes Unter-
nehmen, mit dem Ziel weiterer Umsatzsteigerungen
in den Folgejahren.

Der unternehmerische Erfolg ist programmiert durch
den Investitionsstandort München mit Umland.
München mit Umland ist die Zuzugsstadt und der

Wirtschaftsstandort Nr. 1 in Deutschland – siehe
hierzu Investitionsstandort München Seite 50. 

Die hohe Nachfrage von ca. 8.000 benötigten
Wohnungen pro Jahr gegenüber dem Angebot von
nur ca. 5.000 bis 6.000 fertiggestellten Wohnungen
ist die Basis für eine  gesicherte Zukunft des Unter-
nehmens verbunden mit hohem Gewinnpotential.

Das Unternehmensleitbild der JK Wohnbau

Das Denken und Handeln der JK Wohnbau richtet sich
stets an den Wünschen und Interessen der Kunden
aus. Effizientes und schnelles Management sorgen für
interessante Baugrundstücke an reizvollen Stand-
orten. Das Netzwerk an Dienstleistern – insbesondere
der Handwerkerpool – hält die Kosten niedrig und
steht für eine hohe Qualität in der Bauausführung.

Die Projekte der JK Wohnbau sind variantenreich:
Von Geschosswohnungen über Reihenhäuser bis zu
Neubauvillen wird den Kunden individuelles Wohn-
eigentum angeboten.

Konzeption, Substanz und Ausstattung der
Wohnungen orientieren sich an den neuesten Stan-
dards und berücksichtigen die Einheit von Technik,
Ökonomie, Ökologie und Ästhetik. Die moderne
Bautechnik und Baukonzeption bieten immer
wieder neuartige Lösungen – diese werden syste-
matisch recherchiert und in die JK Wohnbau-
Lösungen integriert.Die Ausstattungslinien JK Classic
Line, JK Comfort Line, JK Elegance und JK De Luxe
bieten einen großen Spielraum für individuelle
Raumgestaltung. Die Weisheit des Feng-Shui fließt
in die Entwürfe ebenso ein wie modernste Bau- und
Energiespartechnik.

Steuern) – bezogen auf das Fondskapital – geringer
aus (siehe auch Sensitivitätsanalyse Seite 57). Der
Fonds-Vorabgewinn bleibt mit 8,5 % p.a. (vor
Steuern) unverändert.

Umfassende Kontrollmöglichkeiten 
durch die Anleger

Die Fonds-KG erhält von den Zielgesellschaften regel-
mäßig halbjährliche Berichte über den Bautenstand,

den Verlauf der Bauvorhaben und die Verkaufsstände.
Darüber hinaus wird ein unabhängiger, vereidigter
Sachverständiger eingesetzt, der Berichte erstellt
(siehe Seite 14).
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Die Geschäftsleitung stellt sich vor
Dr. Josef L. Kastenberger, Dipl.-Betriebswirt
Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der JK Wohnbau; 12 Jahre leitender Ange-
stellter auf Direktorenebene im europäischen Außenhandel; seit 1990 im Immobilien-
bereich selbständig; nach Gründung der JK Wohnbau konzentrierte er sich ab 1994 auf
das klassische Bauträgergeschäft und fokussierte sich dabei auf den Immobilien-
standort München.

Dr. Josef L. Kastenberger ist neben seiner Tätigkeit für die JK Wohnbau Landesvorsit-
zender des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen in Bayern
sowie Bundesvorstandsmitglied beim BFW-Bund in Berlin (Bundesverband Freier
Immobilien- und Wohnungsunternehmen) sowie Vorsitzender des Bauträgeraus-
schusses der Verbände IVD und BFW Bayern und Vorstandsmitglied der ARGE-Bayern
(Arbeitsgemeinschaft der bayerischen Immobilienwirtschaft).

Rolf Werner, Dipl.-Ing. Architekt VDA
Seit 1972 freischaffender Architekt; 20 Jahre als Geschäftsführer verschiedener
namhafter Bauträger in München verantwortlich für die gesamten technischen
Bereiche wie Planung, Kalkulation, Vergaben, Ausführungen sowie Abnahmen und
Übergaben; seit März 2007 technischer Geschäftsführer der JK Wohnbau.

Dr. Lars Binckebanck, Diplom-Kaufmann, BA (Hons), MBA
BWL-Studium an den Universitäten Lüneburg und Kiel sowie Preston/UK; Promotion an
der Universität St. Gallen/CH; ab 1997 zunächst Berater für strategische Markenführung
und anschließend Team Manager bei einer führenden Marketingberatung; 6 Jahre
Senior-Berater für die renommierte Unternehmensberatung Mercuri International; seit
2007 bei JK Wohnbau als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung mit dem Verant-
wortungsbereich Verkauf und Marketing. 

Ruth Meister, Dipl.-Ing. (FH) Architektur
Architekturstudium in Nürnberg mit Zwischensemester in Amerika; neun Jahre freibe-
rufliche Tätigkeit bei namhaften Architekturbüros in allen neun Leistungsphasen;
anschließend acht Jahre als Bauherrenvertreterin und Projektmanagerin für namhafte
Bauträger und Immobiliengesellschaften im Bereich Wohnungsbau, Gewerbebau,
Sonderbauten, Ärztehäuser und Liegenschaften in der Projektentwicklung und Realisie-
rung tätig; seit 2007 Prokuristin im technischen Bereich der JK Wohnbau.

Erfolg aus Qualitätsbewusstsein
Die JK Wohnbau ist ein klar positionierter, expandie-
render und erfolgreicher Bauträger mit repräsentativem
Sitz in München. Das moderne Unternehmen wurde
1994 von Firmeninhaber Dr. Josef L. Kastenberger und
seiner Frau Irini Kastenberger in München gegründet
und konzentriert sich ausschließlich auf die Planung und
Erstellung von hochqualitativen Wohnungen in
München.

Individuelles Bauen für anspruchsvolle Kunden
JK Wohnbau entwickelt und baut ausschließlich
hochwertige Wohnimmobilien in München, in exzel-
lenter Lage und in bestmöglicher Ausstattung. Wir
konzentrieren uns auf unsere Stärken – zu Ihrem
Nutzen. Unsere klaren Unternehmensgrundsätze
helfen uns, höchste Ansprüche zu erfüllen.

Leistungsbilanz
Bis Ende 2007 realisierten wir in 28 Objekten mehr
als ca. 937 Wohnungen. Weitere ca. 1.400
Wohnungen sind bis 2010 geplant.

Unsere Projekte sind variantenreich: von Geschoss-
wohnungen über Reihenhäuser bis zu Neubauvillen.
Jeder Kunde erwirbt bei uns das Wohneigentum, das
seiner Individualität entspricht.

Klare Vision
Ein Teil des Erfolges der JK Wohnbau steht in Verbin-
dung mit der klaren Vision des Gründers 
Dr. Josef L. Kastenberger: „Ziel für uns war es stets,
nur Bauvorhaben zu planen und zu realisieren, mit
denen wir uns selbst identifizieren können und in
denen wir uns selbst auch wohlfühlen würden.”

Kunde im Mittelpunkt
Unser Denken und Handeln richtet sich stets an den
Wünschen und Interessen unserer Kunden aus. 
Effizientes und schnelles Management sorgen für
interessante Baugrundstücke an reizvollen Stand-
orten. Das Netzwerk an Dienstleistern hält die
Kosten niedrig und steht für eine hohe Qualität in
der Bauausführung. 

Das Geschäftsmodell der JK Wohnbau

Geschäftsführender 
Gesellschafter

Dr. Josef L. Kastenberger

Technischer 
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Rolf Werner

Leitung 
Verkauf & Marketing

Dr. Lars Binckebanck

Assistenz Technische
Geschäftsführung

Dipl. Ing. (FH) Ruth Meister

Grundstücksaquisition 
Unternehmens-

entwicklung IR/PR

Dr. Josef L. Kastenberger

Sekretariat
Patricia Hoepke

Johanna Grünwald

Empfang/Administration
Milada Bauer
Ilka Jentzsch

Olga Tekeljakova

Auszubildende
Nicole Obermeier

Technik 

Rolf Werner

Assistenz Ruth Meister

Sekretariat Marianne Weiß

Assistenz Technik
Christine Ellenbach, Ingeborg Lonski

Techn. Kundenbetreuung
Deike Brauer, Doris Thomalla

Baukostenkalkulationen
Stefan Reddemann, N.N.

Projektleitung
Herbert Grundey, Peter Kremhelmer

Rainer Kunze, Tobias Ritzmann
Heinrich Hageman (Haustechnik)

N.N.

Projektentwicklung
Michael Gerstner, Joachim Pfisterer

Bauleitung
BBT Ing.-Gesellschaft

Bruno Auer, Friedhelm Palzer
Jens-Uwe Braun

Verkauf/Marketing

Dr. Lars Binckebanck

Assistenz Verkauf/Marketing
Gabriele A. Rohleder

Silke Stielow

Marketing, PR
Birgit Goedde (Ltg.)

Marissa Fiegel, Christian Hege

Strategische Marketingprojekte
Marcela Gajdosova

Verkauf 
Eugen Silberkuhl

(stellv. Verkaufsleiter)

Christian Fienbork
Georg Floré

Gerhard Isaakson
Klaus Langsdorf
Thomas Philipp

Christian Rieseberg
Heike Schmidt

Telefonmarketing
K. H.-P. Steuerwald

Finanzen/Systeme
Controlling/Personal

Dr. Josef L. Kastenberger

Assistenz
Ingrid Eberl

Stellv. Kaufm. Leitung
N.N.

Buchhaltung/
Projektadministration

Karola Brüning
Thea Haid

Katharina Schrödel

Controlling
Marc Bielfeldt
Eva Regöczi

Albars Taraklili

IT & Systeme
Harald Wengner
Björn Altenburg

Unternehmensstruktur/Organigramm
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Kooperationen

Bereits seit dem Jahr 2005 wird mit dem Partner LBBW
Immobilien Capital GmbH in Form von Joint-Ventures
Projektentwicklung betrieben. Die LBBW Immobilien
Capital GmbH gehört zu den großen Immobilienunter-
nehmen in Deutschland. Als kapitalkräftiges Unter-
nehmen und eingebunden in die Finanzgruppe ihres
Hauptgesellschafters Landesbank Baden-Württemberg
(LBBW) verfügt die LBBW Immobilien Capital GmbH
über eine hervorragende Bonität. Mittlerweile werden
drei gemeinsame Projekte betrieben, unter anderem
das Projekt „Isar-Living“ in der Maistrasse.

Gemeinsam mit dem weiteren Partner Corpus Sireo (je
ein Viertel der Gesellschaftsanteile entfallen auf die
Sparkasse Köln/Bonn und die Kölner M. Zimmer-
Gruppe) hat JK Wohnbau ein Joint-Venture zur Entwick-
lung eines 20.000-qm-Areals auf dem ehemaligen
Postgelände im Münchner Stadtteil Neuhausen
gegründet. In der ersten Stufe der Zusammenarbeit ist
die Errichtung von ca. 280 Wohnungen durch eine
gemeinsame Projektentwicklungsgesellschaft geplant.

Derzeit handelt die JK Wohnbau mit der TÜV Süd AG
einen Rahmenvertrag aus, der in Kürze abgeschlossen
wird. Im Zuge dieses Rahmenvertrages wird der TÜV
Süd für die jeweiligen Bauvorhaben das Baucontrolling
durchführen, die rechtsgeschäftliche Abnahme des
Gemeinschaftseigentums durchführen und die Qualität
des jeweiligen Bauvorhabens zertifizieren.

Diese Leistung durch den TÜV Süd gibt den Käufern eine
zusätzliche Sicherheit einer qualifizierten bausachver-
ständigen Bauüberwachung und dient dem Ziel, die
Nutzungsqualität, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaf-
tigkeit der jeweiligen Bauvorhaben vertragsgemäß zu
erfüllen.

Die Leistung des TÜV Süd erstreckt sich von der Beglei-
tung während der Planungsphase über die Bauphase
(gutachterliche Baustellenbegehungen im Zuge der
wichtigen Baustadien) bis hin zur rechtsgeschäftlichen
Abnahme des Gemeinschaftseigentums und Zertifizie-
rung nach positivem Ergebnis.

Verwaltung

Bau

Verkauf der
Eigentumswohnungen

Finanzierung

Planung

Grundstück-
Einkauf

Marketing

JK Wohnbau auf dem Weg zur Nachhaltigkeit
„Als innovatives Unternehmen sehen wir es im
Bereich der Technik als selbstverständlich an, die
Anforderungen und Strömungen auf dem
Wohnungsmarkt genau zu verfolgen, die notwen-
digen und richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und
sie auf die Umsetzbarkeit in unseren Projekten hin
zu überprüfen. Dies betrifft insbesondere auch die
haustechnische Ausstattung der Objekte und somit
auch die zukünftige ökologische Ausrichtung der
Marke JK.

Die aktuelle Diskussion in allen Lebensbereichen
bzgl. Erderwärmung, CO2 Ausstoß, etc. wird so allge-
mein geführt, dass auch Unbeteiligte interessiert
und informiert werden. Dies trifft insbesondere auch
für unsere Käufer und Interessenten zu, die gerade
wegen der schönen ‚Grünlage Münchens‘ in dieser
Stadt leben wollen und damit auch ein Umweltbe-
wusstsein demonstrieren.

Derzeit findet in Fachkreisen eine umfangreiche
Diskussion bzgl. Für und Wider einzelner technischer
Entwicklungen statt. Schlagwörter wie: Photovol-
taik, Blockkraftheizwerke, Geothermie, Solaran-
lagen, Grauwasserrückgewinnung, Pellet- oder
Schnitzelwerkheizanlagen, Wärmepumpen, Brenn-
werttechnik, etc. sind nur einige Beispiele hierfür.
Nicht alles ist technisch soweit ausgereift, dass eine
Verwendung problemlos möglich wäre. Manche
alternative Energiegewinnung und Energieträger
erzeugen hohe Neben- und Wartungskosten und/
oder haben im Vorfeld einen hohen Herstellungsauf-
wand, der die Energiebilanz negativ belastet.

Kurzum: Ein Mittelweg muss beschritten werden, der
ein optimales Ergebnis unter wirtschaftlich und
ökologisch vertretbaren Rahmenbedingungen
gewährleistet und der das Projekt und somit die
Erwerber kostentechnisch nicht übermäßig belastet.

Wir haben uns in unserer ‚Arbeitsgruppe Öko‘ darauf
verständigt, im ersten Schritt auf Grundlage der
geltenden bzw. in absehbarer Zeit in Kraft tretenden
gesetzlichen Vorgaben ein Konzept zu erarbeiten.
Dieses Konzept wird auf einer Kombination von
verschiedenen Techniken beruhen. Je nach Standort
und Verfügbarkeit werden diese ‚Energiegewin-
nungskombinationen‘ projektspezifisch geplant. In
Bereichen, in denen zum Beispiel Grundwasser
aufgenommen werden darf, könnte eine Geother-
mieanlage zum Einsatz kommen, die in Verbindung
mit Wärmetauschern die Warmwasseraufbereitung
gewährleistet.

Ziel ist es, zukünftige Projekte mit möglichst hoher
ökologischer Bauqualität, unter der wir neben
einem Gesamtenergiekonzept auch den Einsatz
ökologischer Baumaterialien und Konstruktionen,
verbesserte Innenraumluftqualität und Behaglich-
keit, Schallschutz und elektromagnetische Qualität
verstehen. Gesetzliche Vorgaben werden in der
JK Wohnbau partiell nicht nur eingehalten, sondern
deutlich unterschritten, um dadurch unseren
Umweltbeitrag zu leisten und zukünftige gesetzliche
Vorgaben schon heute zu erfüllen. Auf diese Weise
wird unser Vorsprung im Münchner Wohnungsmarkt
sichergestellt und ausgebaut.“

Eine ökologisch sinnvolle Bauqualität sichert unseren Lebensraum
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Errichtete, verkaufte, im Bau sowie im Eigentum 
befindliche Objekte der JK Wohnbau GmbH

Jahr Objekte Objektart 

1998 Senserstraße 9 WE, ETW 

1999 Waldwiesenstraße 11 WE, ETW 
Bruderhofstraße 20 WE, ETW 

Stridbeckstraße 29 3 WE, ETW 

2000 München, Marsopstraße 13 WE, Villa 1+2 
Eching, Böhmerwaldstraße 29 WE, Haus A-D 

2001 München, Thuille-Straße 5 WE, Haus 1 

2002 München, Josephsburgstraße 61 WE, ETW 
München, Karl-Hromadnik-Straße 79 WE, ETW 

München, Saportastraße 18 WE, ETW 
München, Baderseestraße 27 WE, ETW 

München, Uhdestraße 10 WE, ETW 
Ingolstadt 17 WE, ETW 

2003 München, Geitauer Straße 18 WE, ETW 
München, Friedenspromenade 23 WE, ETW 
München, Julius-Kreis-Straße 26 WE, ETW 
München, Gmunder Straße 41 WE, ETW 

2004 München, Stridbeckstraße 24 22 WE, ETW 
München, Prentelweg 25 WE, ETW 

Ingolstadt Gewerbe Strauss 
Ingolstadt Gewerbe Klinikum 

2005 München, Arnulfpark 74 WE, ETW 
München, Kirchenstraße 94 WE, ETW 

München, St.-Martin-Straße 44 WE, ETW 

2006 München, St.-Martin-Straße 4 Gewerbeeinheiten 
Unterföhring, Hofäckerallee 98 WE, ETW 
München, Oetztalerstraße 155 WE, ETW 

2007 Ingolstadt, Moritzstraße Gewerbe Haack 
Defreggersraße 6 WE 

München, Maistraße (Altbau) 136 WE, ETW+15 GW 
München, Maistraße (Neubau) 61 WE, ETW 

2008* Hohenwaldeckstraße 59 WE, ETW 
Brieger Straße 201 WE, ETW 
Postgelände 272 WE, ETW 
Hecklgelände 170 WE, ETW 
Stahlstraße 45 WE, ETW 

* geplante Projekte Albert-Roßhaupter-Straße 35 WE, ETW 

Objektebezeichnung Objekt Anschrift Verkaufs- Verkaufs- Bau-
volumen in Mio. stand in % stand

München-Thalkirchen Geitauer Straße 7,0 Verkauft Fertig

München-Obersendling Gmunder Straße 9,5 Verkauft Fertig

München-Solln Stridbeckstraße 25 10,8 Verkauft Fertig

München-Unterföhring Hofäckerallee 15,8 ca. 65 % Bauphase

München-Sendling Oetztalerstraße 23,9 ca. 63 % Bauphase

München-Solln Defreggersraße 1,4 ca. 38 % Bauphase

München-Isarvorstadt Maistraße (Altbau) 44,9 ca. 68 % Bauphase

München-Isarvorstadt Maistraße (Neubau) 13,9 ca. 63 % Bauphase

München-Giesing Hohenwaldeckstraße 3,6 ca. 30 % Bauphase

München-Moosach Brieger Straße 49,9 in Projektierung

München-Neuhausen Postgelände 75,8 in Projektierung

München-Neuhausen Hecklgelände 85,5 in Projektierung

München-Obermenzing Stahlstraße 20,7 in Projektierung

München-Sendling Albert-Roßhaupter-Straße 10,2 in Projektierung

Stand 29.02.2008

Isar Living – Maistraße (Neubau) Unterföhring – Hofäckerallee Isar Stadt Palais – Maistraße (Altbau)

Westpark Menterschwaige – Defreggerstraße Giesing

Im Vertrieb, in der Bauphase, sowie in der Projektierung
befindliche Wohnanlagen der JK Wohnbau GmbH
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Verkaufskompetenz:

Die Verkaufskompetenz der JK Wohnbau beruht auf
vier Säulen. Die erste Säule sind die Verkaufsteams,
in denen erfahrene und hervorragend geschulte
Verkäufer den klassischen Baustellenverkauf durch-
führen. Jedem Team sind Bauvorhaben klar zuge-
ordnet. Pro Team trägt ein Teamleiter die
Gesamtverantwortung und dient als Schnittstelle
zwischen operativem Tagesgeschäft und Manage-
ment. 

Die zweite Säule ist der Telefonverkauf, durch den
drei Zielgruppen bearbeitet werden: Selbstnutzer,
private Kapitalanleger und institutionelle Globalin-
vestoren. Dabei steht im Unterschied zur ersten
Säule nicht das Bauvorhaben, sondern der jeweilige
Kunde mit seinen Bedürfnissen im Zentrum. Verkauft
wird über das gesamte JK-Portfolio hinweg.

Die dritte Säule des aktiven Verkaufs repräsentieren 
ausgewählte externe Vertriebspartner, welche durch
ihr Geschäftsmodell strukturell Zielgruppen anspre-
chen, die mit dem eigenen Verkäuferstab nicht
erreicht werden können (z.B. LBS). 

Die vierte Säule, das Backoffice, dient der admini-
strativen Unterstützung des Verkaufs: Es stellt Unter-
lagen und Statistiken zur Verfügung, administriert
den Internetauftritt inkl. Webportale, verwaltet die
Kundendatenbank, leitet die interne Organisation
und setzt einfache Grafikaufträge um. Der Stellen-
wert des Verkaufs für die JK Wohnbau wird durch
intensive Qualifizierungsmaßnahmen und ein
attraktives Provisionssystem unterstrichen. Schließ-
lich wird der Verkauf durch ein Marketing flankiert,
welches den Anspruch hat, bundesweit Benchmark
für Immobilienmarketing zu sein.

Verkaufsleistung JK Wohnbau im Vorjahresvergleich
(kumuliert)

Im Rahmen einer großen Galaveranstaltung wurden
am 7. September 2007 die Immobilien-Marketing-
Awards verliehen. Im starken Teilnehmerfeld in der
Kategorie Wohnimmobilien setzte sich der innovative
Münchner Bauträger JK Wohnbau durch und holte damit
den begehrten Preis erstmals nach München.

Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für sein
Bauvorhaben „SELECTIO – Wohnen nach Wahl“, das
gleichzeitig eine neue Ära hinsichtlich strategischer
Marketingplanung und Produktentwicklung innerhalb
der JK Wohnbau markiert. 

Als Grundlage des Konzeptes dienten ausführliche
Marktstudien und Analysen, die sowohl hinsichtlich
Produktausrichtung als auch in Bezug auf Vertriebs- und
Preisstrategie wertvolle Basisdaten lieferten. Ebenfalls
stark im Focus stand die Betrachtung der unterschiedli-
chen Zielgruppen und deren individueller Bedürfnisse.
Erstmals kamen die Impulse für die gesamte Objektpla-
nung mehrheitlich aus der Abteilung Marketing und
nicht wie üblich aus dem Bereich. Auch im Bereich des
Vertriebs hat die JK Wohnbau mit dem Projekt SELECTIO
neue Wege beschritten und parallel zum konventio-
nellen Verkauf spezielle Key Account-Lösungen entwik-
kelt.

Variabilität. Flexibilität. Individualität

„SELECTIO – Wohnen nach Wahl“ offeriert offensiv
und zugleich ohne Mehrkosten verschiedene Grund-
rissvarianten sowie zwei völlig unterschiedliche
Ausstattungslinien. Wo immer baulich möglich,
können Käufer zwischen offenen oder geschlos-
senen Küchen sowie zwischen offenen oder konven-
tionellen Dielen wählen. Bei den Ausstattungs-
linien – „Flexi-Line“ getauft – können sich zukünftige
Wohnungsbesitzer zwischen „classic“ und „modern“
entscheiden. Diese USPs galt es innerhalb des
Kommunikationskonzeptes – als vierte Säule des
Marketing nach Produkt-, Preis- und Vertriebsstra-
tegie – innovativ umzusetzen.

Mit „SELECTIO“ und der Unterzeile „Wohnen nach
Wahl“ wurde ein Markenname entwickelt, der schon
auf den ersten Blick die Vorteile des Angebots
vermuten lässt. Als Highlight wurden vor dem

Verkaufsstart über 15.000 Lenticularkarten (Wech-
selbilder) verteilt, die durch einfaches Bewegen
zwei völlig unterschiedliche Varianten von ein und
derselben Wohnung zeigen.

Zum Verkaufsstart wurde eine Lagerhalle, die
damals noch auf dem Grundstück stand, in eine Art
Galerie verwandelt, um das neue Angebot hautnah
erlebbar zu machen: Innenraumvisualisierungen in
Originalgröße, multimediale Darstellung der
Produktvorteile sowie verschiedene Themenbe-
reiche sorgten für bleibende Eindrücke bei den zahl-
reichen Besuchern – und wohl auch bei der Jury.

Auszeichnung mit Gewicht

Der Immobilien-Marketing-Award wird seit fünf
Jahren von der Fachzeitschrift „Immobilienwirt-
schaft“ verliehen und ist die höchste Auszeichnung
der Branche. Eine hochkarätig besetzte Fachjury
wählt in verschiedenen Kategorien jeweils einen
Preisträger. 

Prämiertes Marketing-Konzept: 
JK Wohnbau gewinnt den Immobilien-Marketing-Award 2007
in der Kategorie Wohnimmobilien
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BBB-Rating
Gute Zukunftsfähigkeit wurde der JK Wohnbau auch
durch ein BBB-Rating durch die R&S Rating 
Services AG bescheinigt, der größten Ratingagentur in
Deutschland für mittelständische Unternehmen.

Die R&S Rating Service AG kommt zusammenfassend in
ihrem Bericht vom 24.01.2008 zu dem Ergebnis, dass die
JK Wohnbau ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, ein
ausgezeichnetes Unternehmenskonzept und eine sehr
gute Marktstellung im Raum München hat. Nach dem
Jahr 2006 sind erneut steigende und im Plan liegende
Umsätze erreicht worden.

Strategische Diversifikationen im Kerngeschäft und eine
nachhaltige Verbesserung der Strukturen und Prozesse

führen zu einer Stärkung des Unternehmens und einer
Absicherung der Zukunft. Ebenso werden durch Finanzie-
rungsinstrumente Wachstumspotenziale erschlossen.

Die Risiken durch die Wettbewerbssituation am
Münchner Markt und die noch bestehende Schlüsselper-
sonenabhängigkeit wurden in 2007 durch Markt- und
Umsatzentwicklung sowie durch strukturelle Entwick-
lungen vermindert. Die Prognose wird aufgrund der
positiven strukturellen Entwicklung und der erarbeiteten
Umsatzpotentiale für die nächsten Jahre als stabil
bewertet.

Angaben in Mio. EUR
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Das nachfolgende Diagramm zeigt die Verkaufsleistung in EUR der JK Wohnbau in den letzten
10 Jahren (2008 = Prognose)

Die JK Wohnbau steht für ein gesundes Wachstum
und eine erfolgreiche Zukunft. Dies belegen deutlich
die Verkaufsleistungen der Unternehmensgruppe,

die sich in den letzten zehn Jahren mehrfach verviel-
facht haben und auch in den nächsten Jahren noch
gesteigert werden sollen.
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Das nachfolgende Diagramm zeigt die verkauften Wohneinheiten der JK Wohnbau in den
letzten 10 Jahren (2008 = Prognose)
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Ausfallswahrscheinlichkeiten in Europa in % – Jahr 1 bis 5
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AAA Beste Zukunftsfähigkeiten, größtes
Erfolgspotential, Risikofaktoren nicht
feststellbar. 

AA Außergewöhnliche Zukunftsfähig-
keiten (nur geringfügige Unterschiede
zur höchsten Bewertungsstufe); keine
oder geringe Abhängigkeiten, hohe
Robustheit gegen Veränderungen,
insgesamt hohes Erfolgspotential. 

A Sehr gute Zukunftsfähigkeiten, jedoch
etwas anfälliger gegenüber nachteiligen
Auswirkungen von Veränderungen
äußerer oder innerer Umstände und wirt-
schaftlicher Bedingungen. 

BBB Gute Zukunftsfähigkeiten. 

BB Zufriedenstellende Zukunftsfähig-
keiten: Unter normalen Bedingungen
verfügen derartige Unternehmen über
ausreichendes Schutzpotential, jedoch
können nachteilige wirtschaftliche
Entwicklungen oder interne bzw. äußere
wirtschaftliche Veränderungen die
Zukunftsfähigkeit beeinträchtigen. 

B Hinreichende Zukunftsfähigkeiten,
ähnlich BB, jedoch geringeres Schutzpo-
tential oder größere Beeinträchtigung
durch Veränderungen. 

CCC Diese Bewertungen zeigen überwie-
gend veränderliche bzw. stagnierende
oder rückläufige Zustände an.

CC Konkrete Risiken sind feststellbar, aber
im unterschiedlichen Umfang C ist auch
ein entsprechendes Chancenpotential
feststellbar. Wird dieses wirksam, so ist
auch eine positive Entwicklung möglich. 

D Insolvenz ist angemeldet. 

Die Ratings von AA bis CCC können durch Hinzu-
fügen eines + oder – Zeichens innerhalb der
Hauptbewertung auf- oder abgewertet werden,
um eine Differenzierung zwischen diesen Kate-
gorien zu ermöglichen. 
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Hinzu kommt unter anderem der Sitz des Deutschen
und Europäischen Patentamtes.

Einen weiteren Vorteil bietet die vielfältige Kultur-
landschaft mit bedeutenden Museen, unter
anderem das Deutsche Museum, Theater und Biblio-
theken sowie der hohe Freizeitwert, nicht nur die
bayerischen Biergärten mit den bayerischen Seen
und der nahen Alpen- und Voralpenlandschaft.

München ist in fast allen Studien, die sich mit 
Wirtschaftswachstum, Lebensqualität oder der
Standortattraktivität beschäftigen, unter den Top-5-
Standorten weltweit zu finden, der Grund hierfür
liegt in dem Motto „Technologie, Talent, Toleranz“,
das konsequent durchgesetzt und gelebt wird.

Die renommierteste Studie zur Zukunft deutscher
Standorte stammt vom Prognos-Institut. Hier
wurden 29 Indikatoren untersucht. Der Ballungs-
raum München liegt unangefochten an der Spitze.
Auf Position 1 befindet sich die Stadt München, an
Position 2 der Landkreis München und Position 3
wird von Starnberg besetzt. Berlin liegt in der
Prognos-Studie auf Position 245.

Auch das Wirtschaftsmagazin Capital schreibt, dass
Metropolen wie München im Zuge der Globalisie-
rung wirtschaftlich immer stärker werden.

Kaum eine andere Stadt in Deutschland engagiert
sich gleichermaßen stark für ihre Wirtschaft. So liegt
die städtische Investitionsquote bei 16,2 %, im
Vergleich dazu nehmen sich Köln oder Frankfurt mit
5 % bzw. 8 % geradezu kläglich aus. Auch gehört
München zu den bedeutendsten Wissenschafts-
städten in Deutschland. Mit drei renommierten
Universitäten und rund einem Dutzend weiterer
namhafter Institutionen im Hochschulrang wird die
Zahl der Studenten (ca. 80.000) nur noch von Berlin
übertroffen, wobei die bayerische Landeshauptstadt
mehr Studienabschlüsse „produziert“. Alleine was
die Singleentwicklung anbetrifft, so haben sich die
Haushaltszahlen hier seit Beginn der 90er-Jahre um
fast 20 % erhöht. Über 55 % der Haushalte sind
heute 1-Personen-Haushalte, d.h., die Wohnungszu-
schnitte müssen zunehmend angepasst werden,
wobei Singlehaushalte zunehmend auch von
älteren, verwitweten Menschen (überwiegend
Frauen) geführt werden.

Münchens BMW-Welt Englischer Garten, Blick auf den Monopteros

Der Investitionsstandort München

Auszüge aus dem Plötz Immobilienführer München
und Region 2007/2008

München hat einen Bevölkerungszuwachs von
ca. 8.000 Menschen pro Jahr.
Die Nachfrage nach Neubauwohnungen wird gemäß
einer Studie der LBS in der Region München bis 2010
sogar bei 62.000 Wohneinheiten liegen. Kommunale
Studien gehen davon aus, dass die Stadt in den

kommenden Jahren einen Bedarf von rund 105.000
Wohnungen aufweist, d.h., der Wohnraumbedarf in
München wird auch in Zukunft immens sein.

Diese Nachfrage nach Wohnungen bietet Kapitalan-
legern, die sich an der Errichtung von Wohn- und
Lebensraum in München und Umland beteiligen,
beste Gewinnchancen.

München ist der Standort Nummer 1 in Deutschland:

• weltgrößter Buchverlagsstandort nach New York
• größter Finanzplatz in Deutschland (www.fpmi.de)
• zweitgrößtes Genforschungszentrum in Europa
• viertgrößter Technologiestandort der Welt
• Großstadt mit den meisten Konzernzentralen in Deutschland
• Nr. 1 im Lebensqualität-Ranking aller deutschen Städte (Quelle: Bellevue)
• Nr. 1 aller deutschen Städte und Landkreise nach wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit und Standortpotentialen (IW Consult) für Region München
• Nr. 1 der 60 deutschen Großstädte nach wesentlichen Wirtschaftsindikatoren bis 2013 (Feri)
• Nr. 1 unter den 50 deutschen Großstädten nach ökonomischen und strukturellen Indikatoren
• Nr. 1 der demografischen Entwicklung bis 2020 in Deutschland
• Nr. 1 der Wirtschaftsaussichten bis 2011 in Deutschland
• Nr. 5 im weltweiten Mercer-Ranking „Lebensqualität“
• höchstes Wirtschaftswachstum aller deutschen Großstädte
• niedrigste Arbeitslosenquote aller deutschen Großstädte
• höchste Kaufkraft je Einwohner in Deutschlands Großstädten
• sicherste Großstadt Deutschlands (8.800 Straftaten auf 100.000 Einwohner, im

Vergleich Frankfurt 16.400, Berlin 14.600 Straftaten)
• Standort von 2 der 9 deutschen Eliteuniversitäten
• München (Stadt und Land) Top 1 im Prognose Zukunftsatlas für Deutschland
• Schwerpunktförderung von Zukunftsbranchen wie IT, Medien, Bio- und Nanotechnologie
• solide Mischung aus Produktion, Handwerk und Dienstleistungen 
• mit 4.000 Werbeagenturen einer der bedeutendsten Standorte der Kommunikationsbranche
• ausgeprägte Gründerkultur mit hervorragendem Venture Capital- und Beratungshintergrund

(3i, Apax, Roland Berger, McKinsey usw.)
• Deutschlandsitz zahlreicher ausländischer Konzerne (Cisco, Sun, Microsoft,

General Electric, Amgen, Yahoo, Amazon, Telefonica)
• höchste Daxkonzerndichte in Deutschland (8 von 30 DAX Konzernen – Allianz,

BMW, HYPO Real Estate, Infineon, Linde, MAN, Münchener Rück, Siemens)
• Bildung der europäischen Metropolregion München

Der Investitionsstandort München
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Kosten der Investitionsphase/Beispielhafte Projektkalkulation/
Prognose der Kapitalrückflussrechnung
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Prognose der Kapitalrückflussrechnung für eine 
Beteiligung von EUR 100.000,– zuzüglich 5 % Agio 
mit dem Höchststeuersatz von 45 % 
zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 %

2008 2009 2010 2011 Gesamt
€ € € € €

1. gebundenes Kapital 105.000 100.750 92.250 84.386

2.1. Gewinnausschüttung 4.250 8.500 8.500 24.250 45.500

2.2. Steuererstattungen (+) 0 0 0 0 0
Steuerzahlungen (-) 0 0 -636 -22.707 -23.343

2.3. Eigenkapitaleinzahlung (-) 0 0 0 0 0
Eigenkapitalrückzahlung (+) 0 0 0 100.000 100.000

2.4. Summe des Rückflusses 4.250 8.500 7.864 101.543 122.157

3. Haftungsvolumen 0 0 0 0

4. anteiliges Fremdkapital 0 0 0 0

Die obige Kapitalrückflussrechnung zeigt eine Berechnung mit dem Höchststeuersatz zzgl. Solidaritätszuschlag.

Kosten der Investitionsphase nach IDW S4

Absolut in  in % der
in % des 

TEUR Summe 
Eigenkapitals

(zzgl. 5 % Agio)

1. Aufwand für den Erwerb oder die 
Herstellung des Anlageobjektes 16.830,00 80,14 84,15
einschließlich Nebenkosten

2. Fondsabhängige Kosten
2.1. Vergütungen 3.995,00 19,02 19,97
2.2. Nebenkosten der Vermögensanlage 150,00 0,72 0,75

3. Sonstiges 0,00 0,00 0,00

4. Liquiditätsreserve 25,00 0,12 0,13

Summe 21.000,00 100,00 105,00

Beispielhafte Projektkalkulation (Prognose)
Graphische Darstellung eines typischen Projektverlaufs einer JK Wohnbaueigentumswohnanlage

In TEUR
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Prognoserechnung für eine Beteiligung über 
EUR 100.000,– (ohne Agio) mit dem Höchststeuersatz 
von 45 % zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 %

Summe 2008  2009 2010 2011 
€ € € € €

Kommanditeinlage Ein- und 
Rückzahlung (ohne Agio) 0 -100.000 100.000 

steuerlicher Verlust/Gewinn 
aus Kommanditbeteiligung neben den 
Ausschüttungen -20.000 20.000

Vorabgewinn von 8,5 % p.a. 
bezogen auf die Kommanditeinlage 29.750 4.250 8.500 8.500 8.500

kalkulierter Restgewinn von 4,5 % p.a. 
bezogen auf die Kommanditeinlage 15.750 0 0 0 15.750

für die Laufzeit von 42 Monaten
gesondert festzustellender 
Verlustvortrag nach § 15b EStG 
zum jeweiligen Jahresende -15.750 -7.250 0 0

einkommensteuerliches 
Ergebnis aus der Kommanditbeteiligung 0 0 1.250 44.250

Einkommensteuerbelastung 
inkl. Solz. auf Vorab-, Restgewinn und 
Nachversteuerung des anfänglichen 
negativen steuerlichen Ergebnisses -21.601 0 0 -593 -21.008

GewSt für Gewinn Fonds-KG
nach kompletter GewSt-Verlustverrech-
nung ca. -7.761 -193 -7.568

maximales Steuerermäßigungspotenzial
nach § 35 EStG* 6.019 150 5.869

Liquiditätsfluss beim Anleger 
(ohne Agio) 22.157 -95.750 8.500 7.864 101.543

Renditekennzahlen: 
lineare Verzinsung ohne Zinseszinseffekt 
unter Berücksichtigung des § 15b EStG nach Steuern in % p.a.: 6,61 %

lineare Verzinsung ohne Zinseszinseffekt unter Berücksichtigung 
des § 15b EStG und des Agios von 5 % nach Steuern in % p.a.: 6,14 %

ESt-Satz 45,0 % 45,0 % 45,0 % 45,0 %
Solz-Satz 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 %

Alternativberechnung/Prognose der Kapitalrückfluss-
rechnung für eine Beteiligung von EUR 100.000,– 
zuzüglich 5 % Agio mit einem Durchschnittssteuersatz 
von 30 % zzgl. Solidaritätszuschlag von 5,5 %

2008 2009 2010 2011 Gesamt
€ € € € €

1. gebundenes Kapital 105.000 100.750 92.250 84.189

2.1. Gewinnausschüttung 4.250 8.500 8.500 24.250 45.500

2.2. Steuererstattungen (+) 0 0 0 0 0
Steuerzahlungen (-) 0 0 -439 -15.704 -16.143

2.3. Eigenkapitaleinzahlung (-) 0 0 0 0 0
Eigenkapitalrückzahlung (+) 0 0 0 100.000 100.000

2.4. Summe des Rückflusses 4.250 8.500 8.061 108.546 129.357

3. Haftungsvolumen 0 0 0 0

4. anteiliges Fremdkapital 0 0 0 0

Die obige Kapitalrückflussrechnung zeigt eine Alternative mit einem angenommenen Durchschnittssteuer-
satz von 30 % zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag.

Annahmen: 

Es wurde eine Laufzeit von 42 Monaten ange-
nommen. Der Vorabgewinn wird annahmegemäß
erstmals ab 2008 gezahlt für die in diesem Jahr
eingegangenen atypisch stillen Beteiligungen. Die
Annahmen für die Beendigungen der einzelnen
atypisch stillen Beteiligungen entsprechen denen
der Plan-Cashflow Rechnung für die Jahre 2009 bis
2011. Sämtliche Projekte enden bis Ende 2011 mit
entsprechender Kapitalrückzahlung, Ausschüttung 

des Restgewinns  abzüglich einzubehaltender
Gewerbesteuer und Nachversteuerung des anfängli-
chen negativen steuerlichen Ergebnisses. Die steuer-
lichen Annahmen und Berechnungen entsprechen
denen zur beispielhaften Prognoserechnung auf
Seite 55 des Prospektes. Beteiligt sich der Anleger
erst in 2009, verschieben sich die Zahlungsströme
und steuerlichen Ergebnisse zum Teil vollständig
oder zeitanteiligum bis zu eineinhalb Jahre.

Alternativberechnung/
Prognoserechnung für eine Beteiligung über EUR 100.000,–
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Darstellung der Abweichungen von der Prognoserechnung/
Vorabgewinnausschüttung (8,5 % p.a./vor Steuern) 

56

14,0 %

13,5 %

13,0 %

12,0 %

11,5 %

11,0 %

10,5 %

10,0 %

9,0 %

8,5 %

0,1  0,2 0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4

Ist-Bauträgergewinn zum Plan-Bauträgergewinn

Fondsgesamtgewinn vor Steuern im Verhältins zum Fondskapital

Darstellung der Abweichungen von der Prognoserechnung 

Sensitivitätsanalyse

Szenario Szenario I Szenario Szenario Szenario
I II III IV V

Verhältnis von Ist- 0 größer größer größer größer
Projektgewinn zu oder 0 bis 0,7 0,7 bis 0,85 0,85 bis 1,2 1,2
Plan-Projektgewinn weniger

Vorabgewinn und
Projektgewinn 8,5 % p.a. 10,5 % p.a. 11,5 % p.a. 13,0 % p.a. 13,5 % p.a.

Vorabgewinnausschüttung (8,5 % p.a./vor Steuern) 
und kalkulierte Restgewinnausschüttung p.a. vor Steuern – bezogen auf das Fondskapital

Annahmen:

Es wurde eine Laufzeit von 42 Monaten ange-
nommen. Der Vorabgewinn wird annahmegemäß
erstmals für das zweite Halbjahr 2008 gezahlt.

Die Annahmen für die Beendigungen der einzelnen
atypisch stillen Beteiligungen entsprechen der Plan-
Cashflow Rechnung für die Jahre 2009 bis 2011.
Sämtliche Projekte sollen annahmegemäß bis Ende
2011 mit entsprechender Kapitalrückzahlung,
Ausschüttung des Restgewinns und Nachversteue-
rung des anfänglichen negativen steuerlichen Ergeb-
nisses beendet werden.

Der gewerbesteuerliche Verlustvortrag wurde als
ausreichend angenommen, um die Ausschüttungen
in 2008 und 2009 aufgrund der Verlustverrechnung
ohne Gewerbesteuerbelastung darstellen zu
können, sodass Gewerbesteuer und die Gewerbe-
steueranrechnung gemäß § 35 EStG erst in 2010 und
2011 anfallen. Es wurde dabei angenommen, dass
der jährliche Freibetrag von EUR 1 Mio. für den
uneingeschränkten gewerbesteuerlichen Verlustvor-
trag pro atypisch stiller Gesellschaft gemäß § 10a
GewStG nicht überschritten wird. Es wurde ein
Gewerbesteuerhebesatz von 490 % angenommen.

* Nach § 35 EStG ist jeder Anleger berechtigt,
maximal diesen Betrag bei der vorliegenden Betei-
ligungshöhe auf seine persönliche Einkommen-
steuerschuld anzurechnen.

Die Steuerzahlungen/-erstattung werden/wird
annahmegemäß im Jahr der Entstehung angesetzt,
was durch den Quellensteuerabzug oder gegebe-
nenfalls z.B. durch Anpassung der Vorauszahlungen
umgesetzt werden kann. Sollte dies nicht möglich
sein, Würde/würden die Steuerzahlungen/-erstat-
tung entsprechend zeitlich verzögert erfolgen,
wodurch sich die lineare Verzinsung jedoch nicht
verändern würde.

Durch mögliche zeitliche Verschiebungen der
Abwicklung innerhalb der einzelnen Zielgesell-
schaften können die tatsächlichen Liquiditätsflüsse
von der Darstellung in der Prognoserechnung mehr
oder weniger stark abweichen. Zu einer Abweichung
in der Summe der Liquiditätsflüsse und damit verän-
derten Renditekennzahlen sollte es nur bei einer
wesentlichen Abweichung vom jeweiligen projekt-
bezogenen Planbauträgergewinn kommen.

Die Renditekennzahl bezieht sich dabei auf das im
ersten Jahr tatsächlich eingesetzte Eigenkapital, also
der saldierte Liquiditätsabfluss.
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich auf die
Sensitivitätsanalyse auf Seite 57 verwiesen.

Beteiligt sich der Anleger erst in 2009, verschieben
sich die Zahlungsströme und steuerlichen Ergebnisse
zum Teil vollständig oder zeitanteilig um bis zu
maximal eineinhalb Jahren.
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Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin
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Die Plan Bilanzen und Plan GuVs werden nach handels-
bilanziellen Grundsätzen aufgestellt. Sollte es zu einem
von den getroffenen Annahmen abweichenden
Verlauf insbesondere der atypisch stillen Beteiligungen
kommen, wird die tatsächliche Entwicklung der
Bilanzen, GuV- und Cashflow Rechnungen von den
Planzahlen entsprechend abweichen.

Sollte sich die Eigenkapitalbeschaffung ins Jahr 2009
hinziehen, so werden die atypisch stillen Beteili-
gungen in der Plan Bilanz entsprechend später
eingegangen und auch die Erträge und Aufwen-
dungen in der Plan GuV entstehen mit einer entspre-
chenden zeitlichen Verzögerung.

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge:

Prognose der Plan Bilanzen 2008 und 2009 der 
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

2008 2009

alle Werte in TEUR Plan in % des Plan in % des
Gesamt Kommanditkapitals Gesamt Kommanditkapitals

Aktiva

Anlagevermögen
Beteiligungen 16.830 84,15 % 16.830 84,15 %

Umlaufvermögen
Forderungen und 
sonstige Vermögensgegenstände 3.170 15,85 % 3.170 15,85 %

Summe Aktiva 20.000 100,00 % 20.000 100,00 %

Passiva

Eigenkapital
Kommanditkapital 20.000 100,00 % 20.000 100,00 %
Rücklagen 0 0,00 % 0 0,00 %
Gewinnvortrag/Verlustvertrag 0 0,00 % 0 0,00 %
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0,00 % 1.700 8,50 %
ausgezahlter Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag 0 0,00 % -1.700 -8,50 %

Summe Eigenkapital 20.000 100,00 % 20.000 100,00 %

Summe Passiva 20.000 100,00 % 20.000 100,00 %

Erläuterung der graphischen Darstellung zur
Prognose der Ausschüttungen

Der lineare Gesamtgewinn p.a. des tatsächlich in den
einzelnen Zielgesellschaften gebundenen Fondskapi-
tals (abzüglich Kosten) ist vom Verhältnis des nach
Projektbeendigung tatsächlich erzielten Ist-Bauträ-
gergewinns zum bei Projektbeginn geplanten und
geprüften Plan-Bauträgergewinn abhängig.

Entspricht der Ist-Gewinn dem Plangewinn, ergibt
sich eine lineare Gewinnbeteiligung von 13,0 %
p.a.– bezogen auf das Fondskapital, beginnend ab
dem Tag der Gutschrift auf dem Konto der Fondsge-
sellschaft. 

Innerhalb der Berechnungsstufe 0,85 bis 1,2
bleibt der Fondsgesamtgewinn bei 13,0 % p.a.
(vor Steuern) bezogen auf das Fondskapital. 

Übersteigt der Ist-Gewinn das 1,2-fache des Plange-
winns, erhöht sich der Fondsgesamtgewinn auf

linear 13,5 % p.a. (vor Steuern). Dies stellt die maxi-
male Gewinnbeteiligung dar.

Liegt der Ist-Gewinn zwischen dem 0 bis 0,7-fachen
des Plangewinns, beträgt der Fondsgesamtgewinn
linear 10,5 % p.a. Liegt der Ist-Gewinn zwischen
dem 0,7- bis 0,85-fachen, beträgt der Fondsgesamt-
gewinn linear 11,5 %. Fällt der Ist-Projektgewinn auf
Null oder darunter, bleibt der Vorabgewinn bei 8,5 %
p.a. (vor Steuern) unverändert.

* vor Steuern

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der Emittentin

Eröffnungsbilanz zum 17.01.2008 und Zwischenübersicht zum 21.04.2008 der 
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG, München

Aktiva EUR

Ausstehende Einlagen auf 
das Kommanditkapital der 
Gründungsgesellschafter 1.000,–

Summe Aktiva 1.000,–

Beispiel:

Ist-Projektgewinn € 780.000,–

Plan-Projektgewinn € 780.000,–    
=1,0 =13 % p.a.*

Passiva EUR

Eigenkapital
Kommanditkapital 1.000,–

Summe Passiva 1.000,–

Die Fondsgesellschaft wurde am 17. Januar 2008
gegründet. Sie hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstel-
lung noch keinen Jahresabschluss im Sinne von § 10
Abs. 1 Ziffer 1 VermVerkProspV erstellt bzw. geprüft.

Maßgeblich für die Fondsgesellschaft ist § 15 Verm-
VerkProspV. Die Eröffnungsbilanz, die Zwischenüber-
sicht, voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage sowie die Planzahlen der Fondsgesellschaft
(Emittentin) sind nachstehend abgedruckt.

Seit der Eröffnungsbilanz zum 17.01.2008 haben
sich keine bilanzwirksamen Veränderungen

und/oder Geschäftsvorfälle ergeben; die Zwischen-
übersicht entspricht daher der Eröffnungsbilanz.
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Es wird angenommen, dass sämtliche atypisch stille
Beteiligungen bis Mitte 2008 eingehen werden und
bis Ende 2011 beendet sind, also eine Laufzeit von
insgesamt 42 Monaten aufweisen. Annahmegemäß
wird von einer anfänglichen steuerlichen Verlustüber-
nahme von durchschnittlich 20 % ausgegangen.
Während der Laufzeit der einzelnen atypisch stillen
Beteiligungen wird quartalsweise der Vorabgewinn
von 8,5 % p.a. (vor Steuern) bezogen auf das jeweils
investierte Fondskapital ausgeschüttet. Der Restge-
winn von annahmegemäß 4,5 % p.a. (vor Steuern)
bezogen auf das jeweils investierte Fondskapital, wird
erst mit Beendigung der jeweiligen atypisch stillen
Beteiligung berechnet und ausgeschüttet. Unter den 

vorliegenden Annahmen wäre dies Ende 2011. Bei
Beendigung der atypisch stillen Beteiligungen und
Rückzahlung des vollen anfänglich investierten Kapi-
tals, kommt es neben der laufenden Gewinnbeteili-
gung zu einer Nachversteuerung der anfänglichen
Verluste durch eine entsprechende Gewinnüber-
nahme bis zur Höhe der anfänglich übernommenen
Verluste. Die Verlustübernahme ist vertragsgemäß
maximal in Höhe des investierten atypisch stillen
Beteiligungskapitals möglich. Annahmegemäß
erfolgt die handelsrechtliche Gewinnrealisierung in
den einzelnen Zielgesellschaften zeitgleich mit der
jeweiligen Gewinnauszahlung aus den atypisch
stillen Beteiligungen.

Prognose der Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2008 und 
2009 der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

2008 2009

alle Werte in TEUR Plan in % des Plan in % des
Gesamt Kommandit- Gesamt Kommandit-

kapitals kapitals 

Umsatzerlöse 0 0,0000 % 0 0,000 %
sonstige betriebliche Erträge 3.170 15,8500 % 0 0,000 %

Betriebliche Erträge 3.170 15,8500 % 0 0,000 %

Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Eigenkapitalbeschaffungskosten 1.400 7,0000 % 0 0,000 %

Vertriebs-, Marketing- und 

Strukturierungskosten 600 3,0000 % 0 0,000 %

Steuerberatung, Bilanzerstellung 150 0,7500 % 0 0,000 %

Registertreuhandschaft 120 0,6000 % 0 0,000 %

Mittelverwendungskontrolle 100 0,5000 % 0 0,000 %

Service- und Konzeptionskosten 700 3,5000 % 0 0,000 %

Geschäftsführung und 

Haftungsvergütung 75 0,3750 % 0 0,000 %

sonstiges 25 0,1250 % 0 0,000 %

Betriebliche Aufwendungen 3.170 15,8500 % 0 0,000 %

erhaltene Gewinne aus atypisch 
stillen Beteiligungen 0 0,0000 % 1.700 8,500 %

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0 0,0000 % 1.700 8,500 %

Steuerliche Ergänzungsrechnung aus der einheitlich 
und gesonderten Gewinnfeststellung für die atypisch 
stillen Beteiligungen und den Betriebsausgaben auf 
Ebene der Fonds-KG

Verlust aus atypisch stiller Beteiligungen 4.000 20,0000 % 0 0,000 %

Gewinn aus atypisch stillen 

Beteiligungen 850 4,2500 % 1.700 8,500 %

Betriebsausgaben der Fonds-KG 0 0,0000 % 0 0,000 %

Steuerliche Ergebnisprognose -3.150 -15,7500 % 1.700 8,500 %

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge:
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Es wird angenommen, dass sämtliche atypisch stille
Beteiligungen bis Mitte 2008 eingegangen sein
werden und bis Ende 2011 beendet sind, also eine
Laufzeit von insgesamt 42 Monaten aufweisen.
Während der Laufzeit der einzelnen atypisch stillen
Beteiligungen wird quartalsweise der Vorabgewinn
von 8,5 % p.a. (vor Steuern) bezogen auf das jeweils
investierte Fondskapital ausgeschüttet. Der Restge-
winn von annahmegemäß 4,5 % p.a. (vor Steuern)
bezogen auf das jeweils investierte Fondskapital,
wird erst mit Beendigung der jeweiligen atypisch
stillen Beteiligung berechnet und ausgeschüttet.
Unter den vorliegenden Annahmen wäre dies Ende
2011. Die erhaltenen Gewinnanteile über das Betei-
ligungskapital hinaus werden sofort an die 

Kommanditisten/Treugeber ausgeschüttet. Da der
Emittent für das Agio von 5 % des Kommanditkapi-
tals nur Inkassostelle ist und dies somit liquiditäts-
mäßig lediglich einen durchlaufenden Posten
darstellt, wurde das Agio mangels Wesentlichkeit
bei der Cashflow Rechnung nicht berücksichtig.
Sollte sich die Eigenkapitalbeschaffung ins Jahr 2009
hinziehen, so werden die Beteiligungen entspre-
chend später eingegangen und auch die Erträge und
Aufwendungen in der Plan GuV bzw. die Auszah-
lungen für die Dienstleistungsgebühren und die Ein-
und Auszahlungen für die atypisch stillen Beteili-
gungen entstehen mit einer entsprechenden zeitli-
chen Verzögerung.

Prognose der Plan-Cashflow-Rechnung 2008 und 2009 der
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

2008 2009

alle Werte in TEUR Plan in % des Plan in % des
Gesamt Kommanditkapitals Gesamt Kommanditkapitals

Cashflow aus der laufenden 
Geschäftstätigkeit

Einnahmen 0 0,000 % 0 0,000 %

Ausgaben
Eigenkapitalbeschaffungskosten 1.400 7,000 % 0 0,000 %
Vertriebs-, Marketing- und 
Strukturierungskosten 600 3,000 % 0 0,000 %
Steuerberatung, Bilanzerstellung 150 0,750 % 0 0,000 %
Registertreuhandschaft 120 0,600 % 0 0,000 %
Mittelverwendungskontrolle 100 0,500 % 0 0,000 %
Service- und Konzeptionskosten 700 3,550 % 0 0,000 %
Geschäftsführung und 
Haftungsvergütung 75 0,375 % 0 0,000 %
sonstiges 25 0,125 % 0 0,000 %

Summe Ausgaben 3.170 15,850 % 0 0,000 %

Summe Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit [1] -3.170 -15,850 % 0 0,000 %

Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus atypisch 
stillen Beteiligungen 850 4,250 % 1.700 8,500 %
Auszahlungen für atypisch 
stille Beteiligungen 16.830 84,150 % 0 0,000 %

Summe Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit [2] -15.980 -79,900 % 1.700 8,500 %

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Eigenkapital-
zuführung (Kommanditkapital) 20.000 100,000 % 0 0,000 %
Auszahlungen an 
Kommanditisten/Treugeber 850 4,250 % 1.700 8,500 %

Summe Cashflow aus 
der Finanzierungstätigkeit [3] 19.150 95,750 % -1.700 -8,500 %

Entwicklung der Finanzmittel 
des Emittenten ergibt sich aus
der Summe aus 1 + 2 + 3 0 0

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge:
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Dies bedeutet, dass während der Laufzeit der
einzelnen atypisch stillen Beteiligungen der Vorab-
gewinn von 8,5 % p.a. (vor Steuern), bezogen auf
das jeweils investierte Fondskapital, quartalsweise
ausgeschüttet wird. Der Restgewinn von annahme-
gemäß 4,5 % p.a. (vor Steuern), bezogen auf das
jeweils investierte Fondskapital, wird erst mit Been-
digung der jeweiligen atypisch stillen Beteiligung
berechnet und ausgeschüttet. Unter den vorlie-
genden Annahmen ist dies Ende 2011. Die erhal-
tenen Gewinnanteile über das Beteiligungskapital
hinaus werden sofort an die Kommanditisten/Treu-
geber ausgeschüttet.

Annahmegemäß findet in 2011 wegen der Kürze der
Laufzeit keine Reinvesititon mehr statt, sondern das
zurückerhaltene atypisch stille Beteiligungskapital
wird, wie die erhaltenen Gewinnanteile, an die
Kommanditsten/Treugeber zurückgezahlt. Die tatsäch-
lichen Laufzeiten der einzelnen atypisch stillen Beteili-
gungen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit von den
getroffe Annahmen mehr oder weniger stark abwei-
chen, sodass es insbesondere bei wesentlich kürzeren
Laufzeiten zu einer vorzeitigen Ausschüttung des jewei-
ligen Restgewinns kommen kann und bei entspre-
chender Restlaufzeit des Fonds auch eine Reinvestition
des Fondskapitals möglich ist.

Prognose der Entwicklung der Planzahlen des Emittenten
2009 bis 2011 abgeleitet aus der Plan-Cashflow-
Rechnung gem. § 15 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV

2009 2010 2011

alle Werte in TEUR Plan in % des Plan in % des Plan in % des
Gesamt Kommandit- Gesamt Kommandit- Gesamt Kommandit-

kapitals kapitals kapitals

Investitionen in atypisch 
stille Beteiligung 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Produktion 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Umsatz 1.700 8,500 % 1.700 8,500 % 4.850 24,250 %

Ergebnis 1.700 8,500 % 1.661 8,305 % 24.850 124,250 %

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge:

1. Bei den Investitionen handelt es sich um die Kapitalströme, die pro Jahr prognosegemäß in atypisch stille
Beteiligungen investiert werden.

2. Da die Emittentin kein Produktionsbetrieb ist, liegt auch keine Produktion vor.
3. Beim Umsatz handelt es sich um die Gewinnausschüttungen, die prognose- und annahmegemäß aus den

eingegangenen atypisch stillen Beteiligungen pro Jahr an die Emittentin zurückfließen sollen, vor Berück-
sichtigung der eventuell einzubehaltenden und abzuführenden, jedoch beim Anleger anrechenbaren
Gewerbesteuer.

4. Das Ergebnis entspricht dem bei plangemäßem Verlauf prognostizierten steuerlichen Ergebnis mit zusätzli-
cher Berücksichtigung der geplanten Reinvestitionen und Deinvestitionen.

Insgesamt gelten die selben Annahmen wie für die Plan-Cashflow-Rechnung 2009 bis 2011.

Angaben über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin

Prognose der Plan-Cashflow-Rechnung 2009 bis 2011 der
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

2009 2010 2011

alle Werte in TEuro Plan in % des Plan in % des Plan in % des
Gesamt Kommandit- Gesamt Kommandit- Gesamt Kommandit-

kapitals kapitals kapitals

Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit

Einnahmen 0 0,000 % 0 0,000 % 3.170 15,850 %
Ausgaben 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Summe Cashflow aus der 
laufenden Geschäftstätigkeit [1] 0 0,000 % 0 0,000 % 3.170 15,850 %

Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit

Rückzahlungen aus atypisch 
stillen Beteiligungen 1.700 8,500 % 1.700 8,500 % 21.680 108,400 %
abzuführende Gewerbesteuer 0 0,000 % -39 -0,195 % -1.514 -7,570 %
Einzahlungen aus atypisch 
stillen Beteiligungen 1.700 8,500 % 1.661 8,305 % 20.166 100,830 %
Auszahlungen für atypisch 
stille Beteiligungen 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %

Summe Cashflow aus der 
Investitionstätigkeit            [2] 1.700 8,500 % 1.661 8,305 % 20.166 100,830 %

Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Eigenkapital-
zuführung (Kommanditkapital) 0 0,000 % 0 0,000 % 0 0,000 %
Auszahlungen an 
Kommanditisten/Treugeber 1.700 8,500 % 1.661 8,305 % 23.336 116,680 %

Summe Cashflow aus der 
Finanzierungstätigkeit         [3] -1.700 -8,500 % -1.661 -8,305 % -23.336 -116,680 %

Entwicklung der Finanzmittel 
des Emittenten ergibt sich aus
der Summe aus 1 + 2 + 3 0 0 0

Erläuterung der wesentlichen Annahmen und Wirkungszusammenhänge:
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rung durch atypisch stille Beteiligungen bestehender
Immobilien, die als einzelne Wohn- bzw. Teileigen-
tumseinheiten an jetzige Mieter oder an Kapitalanleger
verkauft werden sollen, ist zulässig. 

Zurzeit ist die Beteiligung als atypisch stille Gesellschaf-
terin an folgenden Zielgesellschaften (Erstinvestition)
vorgesehen, aber zum Zeitpunkt der Prospektheraus-
gabe noch nicht rechtlich bindend abgeschlossen.

Zielgesellschaft München-Westpark
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Westpark KG,

München-Westpark, Oetztalerstraße, 
Mehrfamilienhaus,
11.202 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 15. März 2006,
155 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 84703)

Zielgesellschaft München Unterföhring Süd
J. K. Wohnbau Unterföhring-Süd GmbH & Co. KG

München-Unterföhring-Süd, 
Hofäckerallee, 
Mehrfamilienhaus,
7.242 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 13. Oktober 2005,
98 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 85725)

Zielgesellschaft München-Moosach
J.K. WohnbaugesellschaftmbH & Co. 
Objekt Moosach KG,

J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Moosach KG
München-Moosach, Brieger Straße, 
Mehrfamilienhaus, 14.100 m2 Wohnfläche,
Datum der Baugenehmigung vorab 01. Januar 2009,
170 Einheiten, Fertigstellung vorab 01. Januar 2011

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 82592)

Zielgesellschaft München-Isarvorstadt
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Maistraße KG

München-Isarvorstadt, Maistraße Altbau,
MFH/Büro/Gewerbe,
13.662/622/555 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 18. Mai 2007,
152 Einheiten, 
Fertigstellung 06/2009
Maistraße Neubau, Mehrfamilienhaus,
4.877 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 31. Juli 2007, 
62 Einheiten, Fertigstellung 12/2009

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 86493)

Zielgesellschaft München-Obermenzing
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. Objekt 
Stahlstraße KG

München-Obermenzing, Stahlstraße, 
Doppelhaushälften,
ca. 5.110 m2 Wohnfläche, 
geplant zurzeit: 48 Einheiten

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 87925)

Zielgesellschaft München-Schwabing
J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Viktoriastraße KG 

München-Schwabing, Viktoriastraße, 
Mehrfamilienhaus,
1.055 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 26. April 2000,
9 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit, 
Fertigstellung 31. März 2008

Sitz München
Registergericht Amtsgericht München (HRA 87887)

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die 
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Da es sich um einen jungen Emittenten handelt, sind
Angaben über den jüngsten Geschäftsgang nicht
möglich. Die Geschäftsaussichten des Emittenten
sind die erfolgreiche Akquirierung des Kommandit-

kapitals und die atypisch stille Beteiligung an Zielge-
sellschaften sowie der Abschluss der erforderlichen
Dienstleistungsverträge.

Rechtliche Grundlagen
Der Fondszeichner beteiligt sich direkt oder über die
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH,
München, – nachstehend Registertreuhänder
genannt – an der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs
GmbH & Co. KG, München.

Soweit der Anleger sich bei der Beteiligung über die
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH beteiligt,
liegt eine sogenannte Treuhandlösung vor. Bei
dieser Treuhandlösung wird der Registertreuhänder
im Namen und für Rechnung des Anlegers die treu-
händerische Verwaltung seines Gesellschaftsanteils
vornehmen. Bei der Treuhandlösung wird im Gegen-
satz zum Direktkommanditisten der Fondszeichner
nicht im Handelsregister eingetragen. Der Register-
treuhänder steht vielmehr für den Anleger (Treu-
geber) im Handelsregister. Dies trägt wesentlich zur
Verwaltungsvereinfachung und zur Kostenreduzie-
rung bei. Bei einer Eintragung als Direktkommandi-
tist hat der Anleger eine notarielle
Handelsregistervollmacht in gesonderter Urkunde zu
erteilen und die dadurch entstehenden Notarge-
bühren, sowie die Handelsregisterkosten zusätzlich
zu seiner Kapitaleinzahlung zu tragen. Der Register-
treuhänder verwaltet die Beteiligungen der Direkt-
kommanditisten im Wege der offenen
Stellvertretung. 

Die Einräumung der direkten handelsrechtlichen
Kommanditistenstellung (Direktkommanditist) für
den Treugeber ist jederzeit möglich. Sie bemisst sich
nach dem Verhältnis der vom Treugeber gezeich-
neten und einbezahlten Beträge.

Die Firma der Fondsgesellschaft lautet

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG,
München
– nachstehend auch „JK Wohnbau Fonds I“ genannt –

Die Firma ist im Handelsregister des Amtsgerichts
München unter HRA 91925 eingetragen.

Gesellschafter:

1. Persönlich haftende Gesellschafterin ist die
JK Wohnbau Fonds GmbH. Sie ist am Gewinn und
Verlust der Kommanditgesellschaft nicht beteiligt.
Eine Bareinlage hat die persönlich haftende
Gesellschafterin nicht zu erbringen.

2. Gründungskommanditistin ist die JK Holding
GmbH. Die Gründungskommanditistin erbringt
eine Einlage von EUR 1.000,–. Die Einlage wird auf
Anforderung der Komplementärin einbezahlt. Die
Pflichteinlage der Gründungkommanditistin wird
als Hafteinlage in das Handelsregister einge-
tragen. Sie leistet kein Agio.

Der Gesellschaftsvertrag der Fonds-KG

Der Gesellschaftsvertrag der Fonds-KG ist im vollen
Wortlaut in diesem Prospekt abgedruckt. Wegen der
zentralen Funktion des Gesellschaftsvertrages sollen
jedoch die Inhalte auszugsweise nachfolgend darge-
stellt werden.

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die atypisch stille Betei-
ligung in Form von Mezzanine-Kapital an Kapitalgesell-
schaften und Personengesellschaften, die in München
und im Münchener Umland gelegene Grundstücke
kaufen und bebauen bzw. im Bau befindliche oder zu
errichtende Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnan-
lagen, auch in Verbindung mit Gewerbeeinheiten,
kaufen („Zielgesellschaften“). Auch die Mitfinanzie-

Angaben über den jüngsten Geschäftsgang und die
Geschäftsaussichten der Emittentin



69

Rechtliche Grundlagen

68

Die Gesellschaft ist berechtigt, die vorgenannten
Zielgesellschaften auszutauschen sowie in weitere
Zielgesellschaften zu investieren, die die Investiti-
onskriterien des Gesellschaftsvertrages erfüllen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Kommanditka-
pital innerhalb der vorgesehenen Laufzeit in weitere
neue Zielgesellschaften zu reinvestieren, wenn
vorher die Gewinne aus der Erstinvestition an die
Fondszeichner ausbezahlt sind. Bei einer Reinvesti-
tion sind ebenfalls die Investitionsgrundsätze dieses
Vertrages sowie die ursprünglich vereinbarten Lauf-
zeiten zu beachten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche Hand-
lungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die
geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Sitz der Gesellschaft ist München.

Die Gesellschaft ist befugt, sich an weiteren Zielge-
sellschaften zu beteiligen, jedoch nur unter 
Beachtung der Investitionskriterien gemäß
Gesellschaftsvertrag sowie der vorgesehenen
maximalen Laufzeit gemäß Gesellschaftsvertrag von
42 Monaten.

Die Zielgesellschaften stehen im Einzelnen noch
nicht fest.

Sobald die Angaben über die erforderlichen Details
vorliegen, wird ein entsprechender Nachtrag gemäß
§ 11 VerkProspG zum Verkaufsprospekt erstellt. 

Beitritt

Später beitretende Kommanditisten können entweder
als Direktkommanditisten oder über die JK Treuhand
Vermögensverwaltung GmbH, München, beitreten. Die
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH fungiert im
Fall des Beitritts von Anlegern über sie als Registertreu-
handkommanditist für die Anleger ohne eigene
Kommanditeinlage. Der Beitritt der JK Treuhand Vermö-
gensverwaltung GmbH für die Treugeber zur Fondsge-
sellschaft vollzieht sich in der Weise, dass die
Beitrittserklärung des jeweiligen Treugebers von der
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH gegenge-
zeichnet wird. Eines Zugangs der gegengezeichneten
Beitrittserklärung bedarf es nicht. Die Komplementärin
ermächtigt hiermit die Registertreuhandkommanditi-
stin hierzu. Die Registertreuhandkommanditistin ist

hierbei von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die übrigen Gesellschafter/Treugeber stimmen dem
Beitritt bereits jetzt zu. Die Komplementärin der
Kommanditgesellschaft ist auch zur Aufnahme von
Fondszeichnern als sogenannte Direktkommanditisten
berechtigt. Sie ist hierbei von den Beschränkungen des
§ 181 BGB befreit. Die Aufnahme in die Gesellschaft
erfolgt durch Unterzeichnung der Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein) durch den Registertreuhandkom-
manditisten, wozu die Komplementärin dem Register-
treuhandkommanditisten ausdrücklich Vollmacht
erteilt. Die übrigen Gesellschafter/Treugeber stimmen
dieser Aufnahme bereits jetzt zu. 

Kommanditkapital der Fondsgesellschaft

Das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft ist mit
EUR 20 Mio. vorgesehen. Dieses wird bei den zukünf-
tigen Fondszeichnern akquiriert. Die Einlage versteht
sich zuzüglich 5 % Agio.

Berechtigung zur Schließung der 
Kommanditgesellschaft

Die Komplementärin ist berechtigt, die Fondsgesell-
schaft durch schriftliche Erklärung gegenüber der
Registertreuhandkommanditistin ab dem 30. Juni
2009 jederzeit zu schließen und ab diesem Zeitpunkt
keine weiteren Gesellschafter/Treugeber mehr
aufzunehmen. Für den Fall, dass ein geringeres
Eigenkapital als vorgesehen akquiriert wird, wird der
Fonds geschlossen und das dann vorhandene Kapital
abzüglich der Dienstleistungsgebühren in die Zielge-
sellschaften investiert.

Mindestzeichnungssumme

Die Mindestzeichnungssumme (Pflichteinlage) soll
EUR 20.000,– betragen, zuzüglich 5 % Agio.

Haftsumme

Die Haftsumme, welche in das Handelsregister
eingetragen wird, beträgt – mit Ausnahme der Grün-
dungskommanditistin – nur 1 % der Pflichteinlage. 

Eine gesellschaftsrechtliche Nachschusspflicht
der Anleger gegenüber der Gesellschaft besteht
nach Leistung der Pflichteinlage nicht.

Liquiditätsreserve

Gemäß Gesellschaftsvertrag wird eine Liquiditätsre-
serve gebildet.

Dauer und Kündigung der Fondsgesellschaft

Die Gesellschaft ist für die Dauer bis zum 
31. Dezember 2012 eingegangen. Die Gesellschaft
endet allerdings dann, wenn das Kommanditkapital
(ohne Agio) zuzüglich der jeweiligen Gewinnbeteili-
gung zurückgezahlt ist. Eine Kündigung der Gesell-
schaft bis 31. Dezember 2012 ist nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes möglich.

Mittelherkunft/Mittelverwendung (Platzierungsphase)

I. Mittelherkunft
KG-Kapital* 100 % EUR 20.000.000,–

II. Mittelverwendung

1. Atypisch stilles Gesellschaftskapital 84,15 % EUR 16.830.000,–

2. Dienstleistungs-, Konzeptions- 
und Beratungshonorare** 15,85 % EUR 3.170.000,–***

Gesamt 100 % EUR 20.000.000,–

* Dieser Betrag von EUR 20.000.000,– stellt den
„kalkulierten Fondsgesamtaufwand“ der
Fonds-KG dar und ist von der Fonds-KG bei den
Treugebern oder Direktkommanditisten zu
akquirieren und den in § 1 des Gesellschaftsver-
trages genannten Zielgesellschaften (Inha-
berin) und gegebenenfalls weiteren
Zielgesellschaften anteilig als atypisch stille
Beteiligung (im Folgenden auch „Einlage“)
nach Abzug der Dienstleistungsgebühren zur
Verfügung zu stellen. Die jeweilige Kommandit-
einlage der Treugeber oder Direktkommanditi-
sten versteht sich zuzüglich 5 % Agio. Die
Rückzahlung der Einlage zuzüglich Gewinnanteil
erfolgt aus dem Verkaufserlös der akquirierten
Immobilienobjekte in Verbindung mit der
Gewinnverteilungsabrede im atypisch stillen
Gesellschaftsvertrag nach Abzug der von den
einzelnen Zielgesellschaften einzubehaltenden
Gewerbesteuer.

Für den Fall, dass das Investitionskapital in die
Zielgesellschaften (atypisch stilles Gesell-
schaftskapital) nicht in der vorgesehenen Höhe
akquiriert werden kann, wird die Investition mit
dem geringeren akquirierten Kapital durchge-
führt.

** siehe unten „Erläuterungen zu den Vergütungen
für Dienstleistungs-, Konzeptions- und Bera-
tungshonorare“ (auch „Dienstleitungsge-
bühren“ genannt).

*** Dieser Betrag wird der Fonds-KG bei Beendi-
gung des Investments von der
Initiatorin/Anbieterin erstattet (ohne Agio).

Es wird kein Fremdkapital aufgenommen.
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gung von Gutachtern sowie deren Bezahlungen
ein Honorar von 3,5 % des platzierten Komman-
ditkapitals inklusive Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto des
Mittelverwenders. Das Honorar ist sodann mit
Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

8. Reserve
Die veranschlagte Reserve beträgt 0,125 % des
kalkulierten Fondsgesamtaufwandes. 

Wenn die atypisch stille Beteiligung an den Zielge-
sellschaften nicht in voller Höhe erfolgt, bezieht sich
der Anteil der Dienstleistungshonorare auf den
entsprechend niedrigeren Teil.

Sämtliche Gesellschafter und Berater, insbesondere
auch die Komplementärin, der Registertreuhänder
und der Mittelverwender, sind von gesetzlichen oder
vertraglichen Wettbewerbsverboten befreit. Sie
können sich auch an anderen Fondsgesellschaften
beteiligen, diese beraten, ihre Vertretung und
Geschäftsführung übernehmen, sowie in diesen
persönlich haften.

Vertragspartner

Komplementärin:
JK Wohnbau Fonds GmbH
München

Registertreuhänder:
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
München

Steuerberatung:
Ein erfahrener Steuerberater, München

Eingeschränkte Mittelverwendungskontrolle:
Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH
München

Eigenkapitalbeschaffung:
V & F Verwaltungs- und Finanzierungs-Treuhand
GmbH

Emittentin:
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

Vertriebs- und Marketingmanagement:
V & F Verwaltungs- und Finanzierungs-Treuhand
GmbH

Anbieter und Prospektherausgeber

Anbieter und Prospektherausgeber des Fonds ist die
JK Wohnbau GmbH, München.

Die Aufgaben des Anbieters und Prospektherausge-
bers sind die Übernahme der Prospektverantwor-
tung, die Erstellung des Gesamtprospektes und die
Koordination sämtlicher Beteiligter an der Prospek-
terstellung. 

Haftung

Die Außenhaftung des Anlegers richtet sich nach
§§ 171 ff. HGB. Es ist darauf hinzuweisen, dass nur
die Haftsumme (1 % des Kommanditanteils eines
Treugebers/Direktkommanditisten) gegenüber den
Gläubigern der Fonds-KG haftet, jedoch als nicht
geleistet gilt, wenn und sobald sie wieder zurückge-
zahlt wird.

Das Gleiche gilt, soweit ein Treugeber/Direktkom-
manditist Gewinnanteile entnimmt, während sein
Kapitalanteil durch Verlust unter den Betrag der
Haftsumme herabgemindert ist, oder soweit durch
die Entnahme des Kapitals der Kapitalanteil unter
die Haftsumme herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4
HGB). Im Verhältnis Registertreuhandkommanditist
zu den Treugebern gilt über den Treuhandvertrag
das Gleiche.

Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Geschäftsführung obliegt der Komplemen-
tärin.

2. Sie hat die Geschäfte der Gesellschaft unter
Zurückstellung eigener oder fremder Interessen
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu
führen.

3. Sie ist zur regelmäßigen Einsichtnahme in die
Bücher der jeweiligen Zielgesellschaften berech-
tigt.

4. Sie ist nicht zur Kündigung berechtigt, bevor die
Gesellschaft ihren Zweck erreicht hat und/oder
nach Auflösung abgewickelt worden ist. Die
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Erläuterungen zu den Vergütungen für 
Dienstleistungs-, Konzeptions- und 
Beratungshonorare 

1. Geschäftsführung und Haftungsvergütung 
(JK Wohnbau Fonds GmbH) 
Für die Geschäftsführung und die Haftungsüber-
nahme erhält die Komplementärin ein Honorar
von 0,375 % des platzierten Kommanditkapitals
inklusive Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto. Das
Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung zur
Zahlung fällig.

2. Registertreuhänder 
(JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH)
Für die Übernahme der Registertreuhandschaft
und die Fondsverwaltung (§ 9) erhält die 
Registertreuhandkommanditistin ein Honorar in
Höhe von 0,6 % des platzierten Kommanditkapi-
tals inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwert-
steuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto.

3. Steuerberatung (ein erfahrener Steuerbe-
rater)
Mit der Erstellung des handels-/steuerrechtlichen
Jahresabschlusses, der Buchführung sowie der
Erstellung der Steuererklärungen einschließlich
Sonderbetriebsausgabenverwaltung, Betreuung
bei der Betriebsprüfung der Fondsgesellschaft,
wurde ein Steuerberater beauftragt. Der Steuer-
berater erhält ein Honorar in Höhe von brutto
0,75 % des platzierten Kommanditkapitals inklu-
sive Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto. Das
Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung zur
Zahlung fällig. Vorauszahlungen bis zur vollen
Höhe sind möglich, ohne dass die Gegenleistung

bereits vollständig erbracht ist (vgl. auch
StBGebV).

4. Eingeschränkte Mittelverwendungskontrolle 
(Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH)
Der Mittelverwender erhält ein Honorar in Höhe
von 0,5 % inklusive gesetzlich gültiger Mehrwert-
steuer des platzierten Kommanditkapitals.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto. Das
Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung zur
Zahlung fällig.

5. Eigenkapitalbeschaffung 
(V&F Treuhand GmbH)
Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält der
Vertrieb ein Honorar in Höhe von 7 % des plat-
zierten Kommanditkapitals inklusive der gesetz-
lich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, soweit
eine anfällt. Das Honorar ist nach Auffassung der
Parteien nach derzeitiger gesetzlicher Regelung
umsatzsteuerfrei.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto. Das
Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung zur
Zahlung fällig.

6. Für Vertriebs-, Marketing- und Strukturie-
rungskosten erhält die Auftragnehmerin 
(V&F Treuhand GmbH) ein Honorar in Höhe von 
3 % des platzierten Kommanditkapitals inklusive
der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer,
falls eine anfällt.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto des
Mittelverwenders. Das Honorar ist sodann mit
Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

7. Die Initiatorin/Anbieterin (JK Wohnbau GmbH)
erhält für die Übernahme von Konzeptionslei-
stungen, wie z.B. Marketing, Prospekt-erstellung,
Finanzierungsverhandlungen, Bestellung und
Bezahlung des Bausachverständiger, Beauftra-
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verfügen. Die Mittel auf diesem Konto werden
nicht verzinst.

Die Registertreuhandkommanditistin und der
Mittelverwender werden von der Gesellschaft
gemäß § 362 Abs. 2 i. V. m. § 185 BGB zur Entge-
gennahme der Beitragsleistung ermächtigt.
Damit hat der Treugeber bzw. der Direktkomman-
ditist mit Einzahlung des gezeichneten Gesell-
schaftsanteils auf das Konto seine Pflicht zur
Leistung seines Gesellschaftsbeitrags an die
Gesellschaft erfüllt.

Die Registertreuhandkommanditistin und der
Mittelverwender werden hiermit von der Gesell-
schaft ferner ermächtigt, von dem 
Konto Zahlungen mit befreiender Wirkung für die
Gesellschaft zu leisten (verkürzter Zahlungsweg).

2. Im Falle des Beitritts von Direktkommanditisten
ist die Gesellschaft unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt, den
Direktkommanditisten aus der Gesellschaft unter
entsprechender Kapitalherabsetzung auszu-
schließen, wenn der Direktkommanditist trotz
Mahnung durch den Komplementär die gezeich-
nete Beteiligung zuzüglich des Agios nicht oder
nicht in der jeweils fälligen Höhe erbringt.

3. Leistet ein Treugeber/Direktkommanditist seine
Einzahlungen nicht gemäß den im Zeichnungs-
schein/in der Beitrittserklärung festgelegten
Fristen, so ist die Gesellschaft berechtigt, Verzugs-
zinsen ab Fälligkeit in Höhe von 6 % p.a. über
dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB in Rech-
nung zu stellen.

4. Die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden des
Treugebers/Direktkommanditisten gemäß
vorstehenden Ziffern entstandenen Kosten für
erneuten Vertrieb und Veräußerung hat der Treu-
geber/Direktkommanditist der Gesellschaft nach
Anforderung zu erstatten, wobei diese Kosten
mindestens einen Betrag in Höhe von 10 % der
gezeichneten Einlage betragen, soweit nicht der
Treugeber/Direktkommanditist einen geringeren
Schaden nachweist. Die Gesellschaft ist insoweit
zur Aufrechnung mit Rückzahlungsansprüchen
des Treugebers/Direktkommanditisten berech-
tigt.

5. Die Komplementärin ist berechtigt, die Einlage
des in Rückstand geratenen Treugebers/Direkt-
kommanditisten auf den Betrag seiner bereits
erbrachten Zahlung herabzusetzen.

Die im Zusammenhang mit einer Herabsetzung
entstehenden Kosten, mindestens jedoch 10 %
der erbrachten Einlage, trägt der Treugeber/
Direktkommanditist, soweit er nicht einen gerin-
geren Schaden nachweist. Die vorgenannten
10 % werden von der herabgesetzten Einlage in
Abzug gebracht.

6. Der Registertreuhandkommanditist haftet im
Verhältnis der Gesellschafter untereinander für
die Erbringung der von ihm treuhänderisch über-
nommenen Einlagen (ohne Agio). Diese Haftung
ist auf die tatsächlich von den Treugebern gelei-
steten Zahlungen (ohne Agio) beschränkt. Die
Haftung entfällt, soweit die jeweilige Einlage an
die Treugeber zurückgezahlt wird.

7. Die Komplementärin ist berechtigt, einen Direkt-
kommanditisten – nach vorheriger Mahnung – aus
der Gesellschaft auszuschließen, wenn er die
angeforderte Handelsregistervollmacht in nota-
riell beglaubigter Form nicht vorlegt.

Kontrolle durch die Fondszeichner (Rechts-
stellung und Rechte der Fondszeichner)

1. Jeder Fondszeichner hat die gesetzlich
bestimmten Auskunfts- und Kontrollrechte
gemäß § 166 HGB. Danach ist der Kommandi-
tist/Treugeber berechtigt, eine Abschrift des
Jahresabschlusses zu verlangen und dessen Rich-
tigkeit unter Einsicht der Bücher und Papiere zu
überprüfen. Der Fondszeichner hat das Wider-
spruchsrecht gemäß § 164 HGB und darüber
hinausgehende Kontrollrechte nach § 716 BGB.

2. Die Gesellschafter behandeln im Innenverhältnis
untereinander die Treugeber, deren Beteiligungen
von der Registertreuhandkommanditistin treu-
händerisch gehalten werden, wie unmittelbar
beteiligte Gesellschafter mit allen ihnen zuste-
henden Rechten.

Dies gilt auch im Innenverhältnis für die Beteili-
gung am Gewinn und Verlust und bezüglich der
Ausübung der Stimmrechte. Die Rechte nach 
§ 164 HGB (Widerspruchsrecht) und nach § 166
HGB (Kontrollrecht) stehen den Treugebern vollin-
haltlich zu. Die Treugeber haben volles Stimm-
recht in der Gesellschafterversammlung.

3. Die Registertreuhandkommanditistin führt ein
Register, in das die jeweiligen Treugeber/Direkt-
kommanditisten mit Namen, Vornamen,
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Komplementärin ist allerdings zum Rücktritt
berechtigt, wenn mehr als 85 % der Kommanditi-
sten/Treugeber in einer Gesellschafterversamm-
lung zustimmen.

5. Die Komplementärin ist beauftragt und bevoll-
mächtigt, für und namens der Fondsgesellschaft

a. sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die
notwendig oder geeignet sind, die atypisch
stille Beteiligung der Fondsgesellschaft an den
jeweiligen Zielgesellschaften zu erwerben.

b. Bankkonten für die Fondsgesellschaft zu
eröffnen und zu schließen.

c. Auszahlung der Gewinnanteile an die
einzelnen Fondszeichner (Fondsgesellschaft)
vorzunehmen.

6. Beschränkungen der Befugnisse der Komplemen-
tärin

a. Die Komplementärin ist ohne vorherige
Zustimmung der Kommanditisten/Treugeber
(mindestens 85 % des Kommanditkapitals)
nicht berechtigt, die atypisch stillen Beteili-
gungen der Gesellschaft an den jeweiligen
Zielgesellschaften zu veräußern, zu tauschen
oder auf andere Art und Weise darüber zu
verfügen, oder Verbindlichkeiten für Rechnung
der Fondsgesellschaft außerhalb der Mittelver-
wendung (§ 6 Gesellschaftsvertrag) einzu-
gehen.

b. Die Fondsgesellschaft ist nicht berechtigt, der
Komplementärin, dem Gründungskommandi-
tisten oder diesen nahe stehenden Personen
Darlehen zu gewähren.

7. Die Komplementärin der Fondsgesellschaft ist
gemäß den gesetzlichen Vorschriften zur Vertre-
tung der KG berechtigt.

8. Die Komplementärin ist verpflichtet, jedes Jahr
spätestens bis zum 30. Juni einen Jahresabschluss
(Bilanz mit GuV-Rechnung sowie Anhang) unter
Zuziehung eines Steuerberaters zu erstellen.

9. Die Komplementärin ist befugt, auf ihre Kosten
die vorgenannten Verwaltungs- und Geschäfts-
führungsaufgaben auf die Treuhandkommanditi-
stin gegen Entgelt zu übertragen.

Die Komplementärin hat das Recht, eine Liquidi-

tätsreserve zur Sicherstellung des ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetriebes zu bilden.

Die Komplementärin ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit. Die Komplementärin ist
berechtigt, im vorgenannten Umfang namens der
Gesellschaft ebenfalls Untervollmachten zu
erteilen. Die eigene Vertretungsbefugnis und
Verantwortung der Komplementärin bleiben
davon unberührt.

Funktionen der 
Registertreuhandkommanditistin

Die Registertreuhandkommanditistin übernimmt
die Verwaltung der Rechtsbeziehungen zu den
einzelnen Anlegern/Treugebern (Fondsverwaltung).

Der Bereich Fondsverwaltung umfasst insbesondere
folgende Aufgaben:

a. Ständige Aktualisierung der Anlegeradressen
und der Höhe der jeweiligen Einzelbeteili-
gungen.

b. Schriftwechsel mit den Anlegern, insbeson-
dere die Beantwortung von Anfragen.

c. Vorbereitung, Durchführung und Leitung von
Gesellschafterversammlungen einschließlich
der Versendung der Einladungen sowie der
Protokolle zu den Gesellschafterversamm-
lungen.

d. Korrespondenz und Abstimmung mit der Regi-
stertreuhandkommanditistin bezüglich der als
Treugeber/Direktkommanditisten beteiligten
Anleger.

Die Registertreuhandkommanditistin ist auch
verpflichtet, die rückständigen Kapitaleinzahlungen
der Treugeber oder Direktkommanditisten anzu-
mahnen.

Kapitaleinzahlungen der Treugeber/
Direktkommanditisten

1. Die Treugeber/Direktkommanditisten erbringen
ihre Barleistungen entsprechend den Bestim-
mungen in der Beitrittserklärung/im Zeichnungs-
schein auf das dort angegebene Konto. Über
dieses Konto kann die Registertreuhandkomman-
ditistin nur gemeinsam mit dem Mittelverwender
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1. Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen

2. Genehmigung und Feststellung der vom Steuer-
berater im Auftrag der Gesellschaft zu erstel-
lenden Jahresabschlüsse

3. Entlastung der Komplementärin

4. Entlastung der Registertreuhandkommanditistin

5. Entlastung des Mittelverwenders

6. Ausschließung eines Gesellschafters/Treugebers

7. Änderung des Gesellschaftsvertrags

8. Auflösung der Gesellschaft

9. Abberufung des Registertreuhandkommanditi-
sten, der Komplementärin sowie Bestellung
eines Nachfolgekomplementärs

10. Fortsetzung der Gesellschaft

11. Wahl eines Beirates, sofern noch kein Beirat
bestellt ist.

Schriftliche Beschlussfassung

1. Die Komplementärin kann eine Beschlussfassung
auf schriftlichem Wege veranlassen.

2. Soll schriftlich abgestimmt werden, so ist die
Aufforderung zur Abstimmung den Gesellschaf-
tern/Treugebern durch einfachen Brief, Telefax
oder E-Mail zu übersenden, wobei der Gegen-
stand, über den abgestimmt werden soll, schrift-
lich genau zu bezeichnen ist.

Die Gesellschafter/Treugeber haben zur Abstim-
mungsaufforderung binnen vier Wochen nach
Aufgabe des Briefs entweder zuzustimmen oder
abzulehnen; Nichtbeantwortung der Aufforde-
rung innerhalb der Frist gilt als Enthaltung. 

Im Übrigen gelten für die schriftliche Beschluss-
fassung die Bestimmungen über die mündliche
Beschlussfassung entsprechend.

3. Die Komplementärin ist befugt, die vorge-
nannten Befugnisse auf die Registertreuhand-
kommanditistin auf ihre Kosten zu übertragen
und die entsprechenden Verträge hierzu abzu-
schließen.

Beschlussfähigkeit und Stimmrecht

1. Jede Gesellschafterversammlung, die ordnungs-
gemäß einberufen wurde, ist beschlussfähig.

2. Beschlüsse in Gesellschafterversammlungen und
Beschlüsse im schriftlichen Verfahren bedürfen
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
(einfache Stimmenmehrheit); Enthaltungen
werden dabei nicht mitgezählt. 

Die folgenden Beschlüsse dürfen jedoch nur in
Gesellschafterversammlungen und mit einer
Mehrheit von mindestens 75 % des Kommandit-
kapitals und Zustimmung der Komplementärin
gefasst werden:

a. Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

b. Auflösung der Gesellschaft.

3. Der Ausschluss der Komplementärin bedarf
ebenfalls einer Mehrheit von mindestens 75 %
des Kommanditkapitals und der Zustimmung der
Registertreuhandkommanditistin.

4. Über die von der Gesellschafterversammlung
gefassten Beschlüsse sind vom Versammlungs-
leiter Niederschriften aufzunehmen. Die Nieder-
schriften müssen die Namen der Anwesenden,
deren Stimmenzahl, die Tagesordnung und den
Wortlaut der gefassten Beschlüsse enthalten.
Abschriften der Protokolle sind den Gesellschaf-
tern innerhalb von drei Wochen zu übermitteln. 

5. Einsprüche gegen ein Protokoll können nur
innerhalb von vier Wochen nach Versendung
gegenüber der Komplementärin geltend
gemacht werden. 

Jahresabschluss/Beteiligung am Vermögen
und am Ergebnis/Ergebnisverteilung/
Ausschüttungen und Ergebnisanteile/
Laufzeit/ Mitteilung der Ergebnisanteile/
Sonderbetriebsausgaben/
Kapitalrückzahlung

1. Die Komplementärin ist verpflichtet, im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den
Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten
nach Abschluss eines jeden Geschäftsjahres nach
steuerlichen/handelsrechtlichen Vorschriften für
das vorangegangene Geschäftsjahr unter Einbe-

Rechtliche Grundlagen

74

Anschrift, übernommenem Kapitalanteil sowie
gegebenenfalls Finanzamt und Steuernummer
eingetragen werden. Der Treugeber/Direkt-
kommanditist hat Änderungen dieser
Angaben der Registertreuhandkommanditi-
stin unverzüglich bekannt zu geben.

Gegenüber der Registertreuhandkommanditistin
und der Gesellschaft gelten lediglich die im Treu-
geberregister eingetragenen Personen als aus
dem Gesellschaftsanteil allein berechtigt und
verpflichtet, es sei denn, eine andere Person
weist durch Vorlage entsprechender Urkunden
ihre Berechtigung nach. In diesem Fall ist 
die Registertreuhandkommanditistin nicht
verpflichtet, die Berechtigung aus dem Gesell-
schaftsanteil gesondert nachzuprüfen. Mit
Annahme der Beitrittserklärung im Zeichnungs-
schein durch die Registertreuhandkommanditi-
stin wird der Treugeber/Direktkommanditist
Gesellschafter der Fonds-KG.

4. Die Haftung der Gesellschafter/Treugeber ist auf
die Höhe der in der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) übernommenen Nominaleinlage
(Pflichteinlage) und im Außenverhältnis – soweit
anwendbar – auf die im Handelsregister eingetra-
gene Haftsumme (1 %) beschränkt. Zu darüber
hinausgehenden Nachschüssen gegenüber
der Gesellschaft sind die Kommanditisten und
Treugeber nicht verpflichtet.

Darüber hinaus haben die Gesellschafter/Treu-
geber das Recht, von der Komplementärin halb-
jährlich (bis zu 3 Monate nach Ende des
Halbjahres) einen Bericht zu erhalten, der
Folgendes enthalten muss:

a. Übersicht über die durch die Zielgesellschaften
in den jeweils vorangegangenen sechs
Monaten getätigten Investitionen.

b. Zusammenstellung über die bisherige Entwick-
lung der getätigten geschäftlichen
Maßnahmen der Zielgesellschaften in den
jeweils vorangegangenen sechs Monaten
(Einhaltung des Zeitplans und der/des Kalkula-
tion/Budgets, Verkaufsstände).

c. Zusätzlich haben die Gesellschafter/Treugeber
das Recht, von der Komplementärin eine
Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung zu erhalten.

Weiterhin haben die Treugeber/Kommanditisten

folgende Rechte:

a. Die von der Gesellschaft vorgesehenen
Ausschüttungen zu erhalten.

b. Die Komplementärin oder deren Nachfolger
aus wichtigem Grund abzuberufen (vgl. Gesell-
schafterversammlung).

c. Einen Nachfolgekomplementär zu bestellen.

Ergebnisbeteiligung

Die Ergebnisbeteiligung ist im Gesellschaftsvertrag
der Fonds-KG in Verbindung mit dem atypisch stillen
Beteiligungsvertrag geregelt.

Gesellschafter-/Treugeberversammlung

Eine ordentliche Gesellschafterversammlung findet
einmal jährlich innerhalb der ersten neun Monate
des Kalenderjahres in München statt.

Außerordentliche Gesellschafterversammlungen
sind einzuberufen, wenn dies die Komplementärin
oder der Registertreuhänder verlangt, oder wenn es
die Gesellschafter/Treugeber schriftlich mit minde-
stens 10 % des Kommanditkapitals verlangen. Mit
dem Einberufungsverlangen ist eine Tagesordnung
vorzulegen. Sollte keine außerordentliche Gesell-
schafterversammlung einberufen werden, können
die Gesellschafter/Treugeber selbst oder durch
einen Bevollmächtigten eine Gesellschafterver-
sammlung einberufen.

Die Komplementärin beruft die Gesellschafterver-
sammlungen durch Einladungen (an die letzte
bekannte Anschrift jedes teilnahmeberechtigten
Gesellschafters/Treugebers) mit Bekanntgabe der
Tagesordnung schriftlich (auch per EMail oder
Telefax) ein. Hierzu sind alle Gesellschafter/Treu-
geber zu laden. Die Ladungsfrist beträgt zwei
Wochen. Die Komplementärin leitet die Gesell-
schafter-/Treugeberversammlung. Sie kann sich
hierzu eines Vertreters bedienen. 

Jede volle EUR 1.000,– eingezahlte Kommanditein-
lage gewährt eine Stimme. Die Komplementärin hat
50 Stimmen.

Die Gesellschafterversammlung ist zuständig insbe-
sondere für Beschlüsse über:
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1.2 er die Handelsregistervollmacht (§ 2 Ziffer 6. des
Gesellschaftsvertrages) nicht erteilt.

1.3 über sein Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder
wenn er die eidesstattliche Versicherung über
seine Vermögensverhältnisse abgibt oder wenn
wegen Verweigerung der Versicherung Haftbe-
fehl erlassen wird.

1.4 seine Gesellschaftsbeteiligung, sein Gewinnbe-
zugsrecht oder sein Auseinandersetzungsgut-
haben von einem Gläubiger gepfändet werden
und die Pfändung nicht binnen eines Monats
wieder aufgehoben wird.

2. Der Ausschluss wird mit dem Tag der Zustellung
des Ausschließungsbeschlusses/der schriftli-
chen Ausschließungserklärung durch die
Komplementärin an den Kommanditisten/Treu-
geber wirksam; an diesem Tag scheidet der
Kommanditist/Treugeber aus der Gesellschaft
aus.

3. Die Komplementärin kann nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes ausgeschlossen
werden. Die Ausschließung wird wirksam mit
dem Tag der Zustellung des Ausschließungsbe-
schlusses an die Komplementärin durch den
Leiter der betreffenden Gesellschafterversamm-
lung. Vor der Ausschließung haben die Gesell-
schafter zum Zwecke der Wahrung der
Rechtsform der Kommanditgesellschaft eine
neue Komplementärin aufzunehmen, sofern
keiner der Kommanditisten die volle persönliche
Haftung übernehmen will. Die auszuschließende
Komplementärin erteilt schon im Voraus ihre
Zustimmung zu diesem Verfahren. 

Fortsetzungsklausel

Scheiden Gesellschafter/Treugeber aus der Gesell-
schaft aus, so wird die Gesellschaft von den übrigen
Gesellschaftern/Treugebern mit allen Aktiva und
Passiva fortgeführt, sofern diese nicht die Liquidation
beschließen. Scheidet die Komplementärin aus, so
hat sie rechtzeitig für den Beitritt einer neuen
Komplementärin zu sorgen. Im Übrigen kann sie in
diesem Fall der Aufnahme einer neuen Komplemen-
tärin nicht widersprechen. Entsprechendes gilt für die
Kündigung der Gesellschaft durch einen Gläubiger.

Sozialklausel

Bei persönlichen Notlagen (z.B. Arbeitslosigkeit,
Berufsunfähigkeit, Insolvenz, Scheidung, Pflegebe-
dürftigkeit) besteht ein Kündigungsrecht für den
Gesellschafter/Treugeber. Dieser kann die Gesell-
schaft mit einer Frist von drei Monaten zum Quar-
talsende eines jeden Geschäftsjahres kündigen,
wenn die vorgenannten Gründe vorliegen.

Der kündigende Gesellschafter/Treugeber hat diese
Gründe durch Vorlage von entsprechenden Belegen
nachzuweisen. Die Kündigung ist an die Fondsgesell-
schaft per Einschreiben zu richten. Der kündigende
Gesellschafter/Treugeber hat einen Betrag von 
EUR 100,– an die Fondsgesellschaft zur Abdeckung
der Rückabwicklungskosten zu bezahlen.

Er erhält den Nominalwert seiner Beteiligung (ohne
Agio) und ohne die bereits bezahlten Dienstlei-
stungsgebühren ausbezahlt, wenn die verblei-
benden Gesellschafter/Treugeber über eine
Kapitalerhöhung zur Abdeckung des auszuzah-
lenden Betrages im Rahmen einer Gesellschafter-
versammlung ent-schieden haben und der
Kapitalerhöhungsbetrag auf dem Fondskonto einge-
gangen ist; ersatzweise kann beschlossen werden,
einen neuen Gesellschafter/Treu-geber aufzu-
nehmen; darüber hinaus besteht auch die Möglich-
keit, dass ein bereits in der Gesellschaft
vorhandener Anleger den Anteil des ausschei-
denden Gesellschafters zum Nominalwert über-
nimmt.

Auflösung der Gesellschaft

1. Die Fondsgesellschaft gilt mit der Auszahlung der
atypisch stillen Beteiligung ohne Agio zuzüglich
der jeweiligen Gewinnanteile aus den Zielgesell-
schaften als aufgelöst. Unabhängig davon endet
die Gesellschaft jedoch spätestens zum 
31. Dezember 2012.

2. Die Abwicklung erfolgt im Falle der Auflösung der
Gesellschaft durch die Komplementärin, welche
zum Liquidator bestellt wird.

3. Der Liquidator hat das Gesellschaftsvermögen
bestmöglich zu verwerten, sämtliche Forde-
rungen der Gesellschaft einzuziehen und den
Verwertungserlös nach Begleichung der Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft an die Gesell-
schafter/Treugeber im Verhältnis ihrer festen
Kapitaleinlagen zu verteilen.

Rechtliche Grundlagen
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ziehung eines Steuerberaters aufzustellen.

2. Der Jahresabschluss wird von der Gesellschaf-
terversammlung festgestellt. Der festgestellte
Jahresabschluss ist für jeden Gesellschafter
verbindlich.

3. Am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sind
die Gesellschafter/Treugeber im Verhältnis ihrer
gezeichneten und eingezahlten Pflichteinlagen
nach dem Stand des jeweiligen Kapitalkontos
zueinander beteiligt. Die Komplementärin ist
nicht am Vermögen, am Gewinn und am Verlust
der Fondsgesellschaft (KG) beteiligt, sie erbringt
keine Gesellschaftseinlage.

4. Ergebnisverteilung
Die Ergebnisverteilung richtet sich grundsätzlich
nach § 3 Ziffer 6. des Vertrages. Die Fondsgesell-
schaft hat sich an Zielgesellschaften atypisch still
beteiligt. Danach werden die Gewinne aus dieser
Beteiligung an die Fonds-KG und damit an die
Fondszeichner entsprechend der Gewinnvertei-
lungsabrede im atypisch stillen Gesellschaftsver-
trag nach Abzug der laufenden
Fondsnebenkosten und der Gewerbesteuer
ausbezahlt. Die Gesellschafter/Treugeber sind
im Verhältnis ihrer gezeichneten und einbe-
zahlten Pflichteinlagen nach dem Stand des
jeweiligen Kapitalkontos gemäß § 3 Ziffer 6.
dieses Vertrages am handelsrechtlichen Jahres-
überschuss/-fehlbetrag beteiligt.

5. Entnahmen aus der Fondsgesellschaft können
auch dann erfolgen, wenn der Kapitalanteil
durch Verluste gemindert ist (§ 172 Abs. 4 HGB).

6. Mitteilung der Jahresergebnisse
Mit der Steuerberatung der Gesellschaft wurde
ein Steuerberater beauftragt. Der Steuerberater
teilt den einzelnen Treugebern/Kommanditisten
nach Erstellung der Jahresabschlüsse das ihnen
jeweils persönlich zurechenbare steuerliche
Ergebnis (Gewinn-/Verlustanteil) schriftlich zur
Vorlage bei ihren Wohnsitzfinanzämtern mit.

7. Sonderbetriebsausgaben
Sonderbetriebsausgaben von Kommanditisten/
Treugebern werden hierbei nur dann berücksich-
tigt, wenn sie der Registertreuhandkommanditi-
stin JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
bis spätestens zum 28. Februar eines Jahres für
das Vorjahr unter Beifügung von Nachweisen
schriftlich mitgeteilt worden sind. Eine beson-
dere Aufforderung erfolgt insoweit nicht.

8. Die Gesellschafter/Treugeber kommen ferner
überein, dass eine Übersendung von Kontoaus-
zügen, Belegen oder sonstigen Unterlagen aus
organisatorischen Gründen nur auf ausdrückli-
chen Wunsch und auf Kosten des Gesellschaf-
ters/Treugebers mit dem Jahresabschluss
erfolgen kann.

9. Die Komplementärin ist befugt, die vorge-
nannten Aufgaben teilweise auf die Register-
treuhandkommanditistin auf ihre Kosten zu
übertragen und die entsprechenden Verträge
abzuschließen.

Dauer und vorzeitige Kündigung der 
Gesellschaft

1. Die Gesellschaft ist für die Dauer bis zum 
31. Dezember 2012 eingegangen.

Die Gesellschaft endet allerdings dann, wenn
das Kommanditkapital (ohne Agio) zuzüglich der
jeweiligen Gewinnbeteiligung zurückgezahlt ist.

2. Eine Kündigung der Gesellschaft ist bis 
zum 31. Dezember 2012 nur bei Vorliegen eines
wichtigen Grundes zulässig.

3. Jede Kündigung ist – durch eingeschriebenen
Brief – an die Komplementärin zu richten. Dieser
ist hiermit dafür Empfangsvollmacht von allen
Gesellschaftern/Treugebern erteilt.

4. Eventuell nach Beendigung der Gesellschaft
anfallende Ausschüttungen werden direkt an die
ehemaligen Gesellschafter/Treugeber entspre-
chend ihrer Kommanditeinlage ausgekehrt.

Ausschließung

1. Die Gesellschaft kann einen Kommanditisten/
Treugeber durch Gesellschafterbeschluss oder
durch schriftliche Erklärung der Komplementärin
ausschließen, wenn der Kommanditist/Treu-
geber – trotz Abmahnung in den Fällen der
Ziffern 1.1 und 1.2 – gegen wesentliche
Verpflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag
verstößt.

Die Ausschließung eines Gesellschafters ist
insbesondere zulässig, wenn

1.1 er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber
der Gesellschaft nicht nachkommt.
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Die Aufgabe des Beirates ist die Überwachung der
Geschäftsführung der Fondsgesellschaft durch

a. Einsichtnahme in die laufenden Geschäftsbü-
cher und Berichterstattung an die Gesell-
schafter/Treugeber.

b. Informationsrecht über die laufenden Geschäfts-
vorfälle.

2. Der Beirat hat kein Weisungsrecht an die Fonds-
geschäftsführung.

3. Der Beirat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern, die Gesellschafter oder Treugeber sein
müssen.

4. Der Beirat gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.

Rechtliche Grundlagen/Weitere Verträge
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4. Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit bei der
Auflösung der Gesellschaft und Verwertung des
Gesellschaftsvermögens den Ersatz seiner Aus-
lagen und eine Vergütung in Höhe von je 0,1 %
zuzüglich Mehrwertsteuer des Liquidationser-
löses.

Abfindung ausscheidender Gesellschafter

1. Im Fall seines Ausscheidens hat ein Gesell-
schafter/Treugeber Anspruch auf eine Abfindung.
Die Abfindung bemisst sich nach dem Saldo der
Gesellschafterkonten mit Beteiligung an den
stillen Reserven. Eine Haftung der übrigen Gesell-
schafter für den Abfindungsanspruch ist ausge-
schlossen.

2. Wird über die Höhe der Abfindung zwischen der
Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesell-
schafter/Treugeber keine Einigung erzielt, so
entscheidet ein von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) in München zu benennender Sach-
verständiger als Schiedsgutachter gemäß § 317
BGB. Die Kosten des Schiedsgutachtens tragen die
Gesellschaft und der ausscheidende Gesell-
schafter im Verhältnis ihres gegenseitigen Obsie-
gens/Unterliegens analog den Bestimmungen
der Zivilprozessordnung.

3. Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten bei
entsprechender Liquidität der Gesellschaft auszu-
zahlen. Die erste Rate ist sechs Monate nach dem
Stichtag der zugrunde liegenden Auseinanderset-
zungsbilanz fällig; jede weitere Rate jeweils sechs
Monate später. Das Guthaben wird mit dem
jeweiligen Basiszinssatz der EZB verzinst. Die
Gesellschaft ist jedoch berechtigt, das Guthaben
ganz oder teilweise früher zu tilgen.

4. Scheiden mehrere Gesellschafter/Treugeber aus
und ist es infolgedessen der Gesellschaft ohne
Verschulden nicht möglich, Abfindungen gemäß
den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht zu
leisten, so kann sie die Zahlungen an die
ausscheidenden Gesellschafter/Treugeber ent-
sprechend ihrer jeweiligen Liquidität auf weitere
Jahre verteilen.

5. Ein Gesellschafter, der wegen Verstoßes gegen
wesentliche Verpflichtungen aus dem Gesell-
schaftsvertrag ausgeschlossen wird, hat nur
Anspruch auf 85 % der vorbeschriebenen Abfin-
dung.

Erbfolge

Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die
Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit seinen
Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Die
Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins
legitimieren. Mehrere Erben dürfen ihre Gesell-
schaftsrechte nur durch einen gemeinsamen, schrift-
lich bevollmächtigten Vertreter ausüben. Solange
ein gemeinsamer Vertreter nicht bestellt ist oder die
Legitimation des oder der Erben nicht erfolgt ist,
ruhen die Stimmrechte aus der Gesellschaftsbeteili-
gung. 

Adressenmitteilungspflicht, 
Einladungen und Zustellungen, 
Zustellungsbevollmächtigung
1. Jeder Gesellschafter/Treugeber ist verpflichtet,

der Gesellschaft jederzeit unverzüglich einen
Adressenwechsel schriftlich oder per E-Mail
mitzuteilen. Entsprechendes gilt, sofern ein
Gesellschafter einen Zustellungsbevollmächtigten
benannt hat.

2. Einladungen und sonstige Zustellungen der
Gesellschaft erfolgen durch die Komplementärin
an die letzte, der Gesellschaft mitgeteilte oder
bekannte Anschrift eines Gesellschafters/Treuge-
bers.

Sie gelten spätestens nach Ablauf von sieben
Tagen nach Absendung der jeweiligen Schrift-
stücke als bewirkt. Dies gilt auch, wenn die Post
die Schriftstücke nicht zustellen kann, weil die
Anschrift nicht mehr besteht oder ein Gesell-
schafter für den Fall seiner Abwesenheit keinen
Zustellungsbevollmächtigten benannt hat.

Zum Nachweis der Absendung genügt die schrift-
liche Bestätigung des mit dem Briefversand
betrauten Mitarbeiters des geschäftsführenden
Gesellschafters oder seiner Beauftragten.

3. Verzieht ein Gesellschafter/Treugeber ins
Ausland, so hat er der Gesellschaft einen inländi-
schen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen.

Beirat

1. Die Gesellschafterversammlung kann die Wahl
eines Beirates beschließen, sofern noch keiner
bestellt ist.

Die Fondsgesellschaft - im Folgenden auch „der stille
Gesellschafter“ oder „Fonds-KG“ genannt - wird mit
verschiedenen Zielgesellschaften (Inhaberin)
atypisch stille Beteiligungsverträge abschließen.
Diese atypisch stillen Verträge sind jeweils indivi-
duell der Baumaßnahme anzupassen. Die Einzel-
heiten ergeben sich aus dem jeweiligen atypisch
stillen Vertrag.

Gesellschaftszweck

a. An dem Handelsgewerbe der Inhaberin (Zielge-
sellschaft) beteiligt sich die Fonds-KG als atypisch
stiller Gesellschafter mit Mezzanine-Kapital zum
Zweck der Mitfinanzierung der Errichtung und
Veräußerung der im jeweiligen atypisch stillen
Vertrag genannten Bauten. Weitere Verpflich-
tungen übernimmt die Fonds-KG nicht, insbeson-
dere haftet sie nicht für Baumängel
(Bauleistungen) oder sonstige Vorgänge im
Zusammenhang mit den zu errichtenden bzw.
aufzuteilenden Gebäuden. Die Fonds-KG leistet
keine Kapitalnachschüsse.

b. Die Zielgesellschaft wird das/die in den Verträgen
näher bezeichnete/n Grundstück/e erwerben,
und zwar gemäß der Kalkulation in Anlage I des
atypisch stillen Gesellschaftsvertrages; sie wird
diese/s Grundstück/e mit Einfamilienhäusern,
Eigentumswohnungen und gegebenenfalls auch

mit Gewerbeeinheiten bebauen und unverzüglich
veräußern. Gegebenenfalls können auch soge-
nannte Bestandsobjekte und deren Aufteilung
sowie deren Verkauf abgewickelt werden.

Die Investitionen werden in München und im
Münchner Umland (Radius 100 km um den
Münchner Marienplatz) stattfinden.

Die Gesellschaft wird ferner alle anderen Tätig-
keiten ausüben, die für die Geschäfte der Gesell-
schaft notwendig, ratsam oder zweckmäßig sind. 

Die atypisch stille Einlage erfolgt in bar zuzüglich
Anschaffungsnebenkosten nach näherer Maßgabe
der Bestimmungen des § 3 des atypisch stillen
Gesellschaftsvertrages. Weitere Verpflichtungen
übernimmt die Fonds-KG nicht, insbesondere
haftet sie nicht für Gewährleistungsansprüche oder
sonstige Vorgänge im Zusammenhang mit den
durchzuführenden Investitionen. Die Fonds-KG
leistet keine Kapitalnachschüsse.

c. Der stille Gesellschafter ist entsprechend der
Gewinn- und Verlustabrede des § 8 des atypisch
stillen Gesellschaftsvertrages am Ergebnis der
Inhaberin beteiligt. Das Vermögen der Gesell-
schaft wird – unbeschadet der Tatsache, dass kein
Gesamthandsvermögen besteht – im Innenver-
hältnis wie gemeinschaftliches Vermögen behan-
delt. Die Beteiligungen des stillen Gesellschafters

Weitere Verträge
Es wurden weitere Verträge errichtet bzw. Vereinbarungen getroffen.

Vertrag über die Errichtung von atypisch stillen 
Gesellschaften
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dieser Maßnahmen, so teilt sie dies dem stillen
Gesellschafter mit und fordert ihn zur Erteilung
seiner Zustimmung auf. Ist eine Stellungnahme des
stillen Gesellschafters innerhalb von zwei Wochen
seit Absendung der Aufforderung nicht erfolgt, so
gilt seine Zustimmung als erteilt; hierauf ist in der
Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme
ausdrücklich hinzuweisen.

Erklärt der stille Gesellschafter innerhalb dieser Frist,
dass er die vorgenommene Maßnahme nicht billige,
so muss er diese bei der Gewinnberechnung und bei
der Auseinandersetzung nicht gegen sich gelten
lassen. Etwaige weitergehende Rechte des stillen
Gesellschafters bleiben unberührt.

Informationsrechte und 
Geheimhaltungspflicht

Der stille Gesellschafter hat die gesetzlichen Informati-
onsrechte gemäß §§ 118, 230 ff. HGB und 716 BGB.
Diese Informationsrechte kann der stille Gesell-
schafter auch durch einen Rechtsanwalt, Steuerbe-
rater oder Wirtschaftsprüfer wahrnehmen lassen,
der eine schriftliche auf ihn lautende Vollmacht
vorlegt.

Der stille Gesellschafter hat über alle ihm bekannt
gewordenen Angelegenheiten der stillen Gesell-
schaft bzw. der Inhaberin Stillschweigen zu
bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch für die
Dauer von fünf Jahren nach Beendigung der stillen
Gesellschaft, es sei denn, das Interesse der Inha-
berin erfordert die Geheimhaltung nicht.

Konten des stillen Gesellschafters

Die Inhaberin richtet in der Buchführung ein Kapital-
konto für diese stille Gesellschaft ein.

Unterkonten dieses Kapitalkontos sind:

a. Ein Einlagekonto
b. Ein Gewinnkonto
c. Ein Verlustkonto
d. Ein Privatkonto

Diese Konten sind unverzinslich.

Die Einlage wird der Inhaberin auf dem Einlagekonto
gutgeschrieben.

Gewinnanteile werden auf dem Gewinnkonto

verbucht.

Verlustanteile werden auf dem Verlustkonto
verbucht.

Entnahmen werden auf dem Privatkonto verbucht.

Diese Konten sind nicht saldiert im Jahresabschluss
der Inhaberin auszuweisen. Im Jahresabschluss sind
also die Einlage und die Gewinn- und Verlustanteile
als jeweils getrennte Bilanzpositionen auszuweisen.

Jahresabschluss

Die Inhaberin hat innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf eines jeden Geschäftsjahres den Jahresab-
schluss (Handelsbilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung) zu erstellen und diesen dem stillen
Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Einwen-
dungen gegen den Jahresabschluss hat der stille
Gesellschafter innerhalb von sechs Wochen nach
Zugang des Jahresabschlusses schriftlich geltend zu
machen. Nach Ablauf dieser Frist gilt der Jahresab-
schluss als genehmigt.

Der Jahresabschluss hat den handelsrechtlichen
Gewinnermittlungsvorschriften zu entsprechen. Er
ist auch im Interesse des stillen Gesellschafters
aufzustellen. 

Gewinn- und Verlustbeteiligung

Der stille Gesellschafter ist grundsätzlich quoten-
mäßig entsprechend seiner Beteiligung im
Verhältnis zum Eigenkapital zuzüglich Finanzie-
rungskapital der Banken am Gewinn und am Verlust
der Steuerbilanz sowie an den stillen Reserven
beteiligt, soweit sich nicht aus den nachfolgenden
Bestimmungen etwas anderes ergibt.

Im Übrigen gilt Folgendes hinsichtlich der Einlage
sowie der Gewinn- und Verlustverteilung:

1. Der Gewinn für den stillen Gesellschafter ergibt
sich aus der Veräußerung der Immobilien der
Inhaberin.

Die durchschnittliche Lebensdauer der Zielgesell-
schaft beträgt maximal 42 Monate. Das Kapital
wird für die gesamte Lebensdauer von der Fonds-
gesellschaft der Zielgesellschaft zur Verfügung
gestellt. Mit Beendigung der Lebensdauer der
Zielgesellschaft ist das stille Gesellschaftskapital

Weitere Verträge
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erstrecken sich auch auf den Geschäftswert und
auch auf die stillen Reserven der Gesellschaft.

Dauer der Gesellschaft/Geschäftsjahr

Die Gesellschaft beginnt mit Vertragsunterzeichnung
und endet mit der Lebensdauer der Inhaberin. Die
durchschnittliche Lebensdauer beträgt maximal
42 Monate. Das Geschäftsjahr der stillen Gesell-
schaft entspricht dem der Inhaberin. Die Gesellschaft
endet dann, wenn die atypisch stille Einlage gemäß
§ 3 des atypisch stillen Gesellschaftsvertrages
zuzüglich der Gewinnbeteiligung zurückgezahlt ist.

Einlage des stillen Gesellschafters

Der stille Gesellschafter erbringt seine Einlage
soweit entsprechende Anlegergelder durch den
stillen Gesellschafter eingeworben wurden. Die
Einlage geht in das Vermögen der Inhaberin über. 

Die stille Gesellschaftseinlage ist wie folgt zur
Zahlung fällig:

1. Vorlage des unterzeichneten atypisch stillen
Beteiligungsvertrages.

2. Vorlage der Finanzierungszusage einer Bank in
der kalkulierten Höhe oder

3. Eintragung einer Grundschuld an erster Rang-
stelle zugunsten der Fonds-KG, soweit die Inha-
berin neben der stillen Gesellschaftseinlage und
ihrem Eigenkapital kein weiteres Kapital
aufnimmt; wird später Fremdkapital aufge-
nommen, erfolgt Rücktritt von der ersten Rang-
stelle bei Vorlage der Finanzierungszusage einer
Bank in der kalkulierten Höhe.

4. Vorlage eines notariellen Kaufvertrages.

5. Vorlage der überprüften Kalkulation/en durch
einen unabhängigen Bausachverständigen auf
der Basis marktgerechter Grundstücks-, Herstel-
lungs- und Herstellungsnebenkosten, positiver
Standortbewertung und marktgerechter Kalkula-
tion der Verkaufspreise unter Berücksichtigung
der Gewinnbeteiligungskriterien des Verkaufspro-
spektes der Fonds-KG. 

6. Vorliegen eines Baurechtes.

7. Vorlage der in § 6 des Gesellschaftsvertrages der

Fonds-KG aufgeführten Dienstleistungs- und Bera-
tungsverträge in unterschriebener Form.

8. Bei Bestandsimmobilien
Vorlage einer Prognoserechnung über den Ankauf
einer Bestandsimmobilie unter Berücksichtigung
der Mieteinnahmen bzw. der zu erwartenden
Verkaufserlöse durch Privatisierung (Aufteilung).

Die Voraussetzungen gemäß Ziffer 1. und Ziffer 4 bis
Ziffer 7 müssen kumulativ vorliegen; die Ziffer 3 und
Ziffer 4 müssen alternativ vorliegen; soweit in eine
Bestandsimmobilie investiert wird, muss auch die
vorgenannte Prognoserechnung gemäß Ziffer 8
vorliegen.

Im Übrigen ist die Bareinlage je nach Platzierungs-
eingang über den Vertrieb zur Einzahlung fällig.
Hierbei ist im Einzelnen das Einzahlungsdatum und
die Einzahlungshöhe aufzuführen. 

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung steht allein der Inhaberin zu.
Die Inhaberin darf jedoch u.a. folgende Rechtsge-
schäfte und Handlungen nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des stillen Gesellschafters
vornehmen:

a. Änderungen des Gegenstands des Unterneh-
mens;

b. Formwechsel, Verschmelzung oder Spaltung des
Unternehmens;

c. Erwerb von oder Beteiligung an anderen Unter-
nehmen sowie deren Veräußerung;

d. Veräußerung oder Verpachtung des Unterneh-
mens oder eines Teils des Unternehmens;

e. Aufnahme neuer Gesellschafter einschließlich der
Beteiligung weiterer stiller Gesellschafter über
den Betrag von EUR 2 Mio. hinaus;

f. vollständige oder teilweise Einstellung des
Gewerbebetriebes;

g. Errichtung von Zweigniederlassungen;

h. Abschluss, Änderung oder Aufhebung von
Gewinn- und Verlustübernahmeverträgen. 

Beabsichtigt die Inhaberin die Vornahme einer
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spätestens zurückzuzahlen.

2. Der stille Gesellschafter erhält 8,5 % p.a. (vor
Steuern) Vorabgewinn, bezogen auf das anteilige
Fondskapital, beginnend ab dem Tag der
Gutschrift auf dem Konto der Fondsgesellschaft.
Der Vorabgewinn von 8,5 % p.a. (vor Steuern) ist
vierteljährlich nachschüssig auszuzahlen (erste
Gewinnstufe).

Bezogen auf die Einlage (investiertes Kapital/
ohne Softcosts) gemäß § 3 beträgt der Vorabge-
winn 10,101 % p.a. Der Vorabgewinn kann aus
dem laufenden Gewinn bezahlt werden. Falls im
entsprechenden Geschäftsjahr noch kein Gewinn
bei der Inhaberin entstanden ist, ist der Vorabge-
winn trotzdem zu zahlen und erhöht den Jahres-
fehlbetrag/-Verlust bei der Inhaberin. In diesem
Falle ist die atypisch stille Einlage aus Gewinnen
aus späteren Geschäftsjahren wieder bis zur Höhe
der ursprünglichen Einlage nach § 3 des atypisch

stillen Vertrages aufzufüllen. 

3. Zuzüglich zum Vorabgewinn erhält der stille
Gesellschafter eine Beteiligung am Projektge-
winn in Höhe von 4,5 % p.a. (vor Steuern) kalku-
liert auf das anteilige Fondskapital. Diese
Gewinnbeteiligung beginnt ab dem Tag der
Gutschrift des Kapitals auf dem Konto der Fonds-
gesellschaft (zweite Gewinnstufe).

Innerhalb der geplanten Laufzeit der atypisch
stillen Beteiligung (maximal nach 42 Monaten)
hat die Inhaberin Rechnung gegenüber der
Fonds-KG zu legen. Bei früherer Rückzahlung des
atypisch stillen Beteiligungskapitals hat die Inha-
berin spätestens drei Monate nach Rückzahlung
gegenüber der Fonds-KG Rechnung zu legen,
wobei auch hierbei der Zeitraum von 42 Monaten
insgesamt nicht überschritten werden darf.

Ist-BG Zweite Gewinnstufe in % p.a. Zweite Gewinnstufe in % p.a.
Plan-BG bezogen auf die atypisch stille bezogen auf das anteilige 

Einlage gemäß § 3 dieses Vertrages Fondskapital der Fonds-KG

Normalfall Normalfall

oder weniger 0,0000 0,00

größer 0 bis 0,7 2,3767 2,00

größer 0,7 bis 0,85 3,5651 3,00

größer 0,85 bis 1,2 5,3476 4,50

größer 1,2 5,9418 5,00

Ziffer 3. erfolgt deswegen nach Abzug der darauf
entfallenden Gewerbesteuer.

Mit der Auszahlung des Gewinns nach vorste-
henden Ziffer 2. und Ziffer 3. sind auch die stillen
Reserven und ein etwaiger Firmenwert mit abge-
golten. Zu diesem Zeitpunkt hat auch die Inha-
berin Rechnung zu legen.

6. Verlustverteilung
Am Verlust der Inhaberin ist der stille Gesell-
schafter maximal bis zur Höhe des eingelegten
stillen Beteiligungskapitals beteiligt. Der stille
Gesellschafter übernimmt ab dem Zeitpunkt
seines Eintritts als atypisch stiller Gesellschafter
aufgrund dieses Vertrages einen etwa entste-
henden Verlust bis zu 100 % (in Worten: einhun-
dert Prozent) vor allen anderen Gesellschaftern,
jedoch maximal bis zur Höhe der von ihm gelei-
steten Einlage. Spätere Bilanzberichtigungen,
insbesondere aufgrund einer steuerlichen
Betriebsprüfung, führen zu keiner Änderung des
Verlustanteils. Der auf den stillen Gesellschafter
entfallende Verlustanteil ist seinem Einlagekonto
zu belasten.

Soweit dieses durch die Belastung von Verlustan-
teilen unter den Betrag der ursprünglichen
atypisch stillen Einlage gesunken ist, erhält der
stille Gesellschafter vorrangig einen Gewinnanteil
aus den Folgejahren, bis sämtliche Verlustanteile
aus den Vorjahren vollständig ausgeglichen sind,
also das Einlagekonto wieder bis zum ursprüngli-
chen Betrag aufgefüllt ist, sind künftige Gewinn-
anteile ausschließlich zur Wiederauffüllung des
Einlagekontos auf den ursprünglichen Betrag zu
verwenden. Diese Gewinnanteile entstehen
vorrangig und zusätzlich zur ersten und zweiten
Gewinnstufe nach vorstehenden Ziffer 2. und
Ziffer 3.

Entnahmen

Der stille Gesellschafter ist nur berechtigt,
Entnahmen zulasten des Guthabens auf seinem
Privatkonto nach § 8 des atypisch stillen Vertrages zu
tätigen.

Die Inhaberin kann die Auszahlung des Ergebnisan-
teils bzw. der Abschlagszahlungen oder der Einlage
nach § 3 des atypisch stillen Gesellschaftsvertrages
ganz oder zum Teil ablehnen, soweit die Liquiditäts-
lage dies erforderlich macht. 

Abtretung und Belastung von Anteilen 

Veräußerung, Abtretung und Verpfändung des stillen
Gesellschaftsanteils sowie Vereinbarung einer
Unterbeteiligung, Nießbrauchbestellung und Einräu-
mung von Treuhandverhältnissen sind nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Inhaberin
zulässig. Die Versagung der Zustimmung ist nur aus
wichtigem Grund möglich. 

Umwandlung der Inhaberin 

Das stille Gesellschaftsverhältnis endet nicht durch
Umwandlung der Geschäftsinhaberin. Durch Anpas-
sung des vorliegenden Vertrages ist jedoch sicherzu-
stellen, dass dem stillen Gesellschafter in dem
übernehmenden/neuen Rechtsträger vergleichbare
Rechte wie vor der Durchführung der Umwandlung
zustehen.

Kündigung

Die stille Gesellschaft kann von jedem der beiden
Gesellschafter mit einer Frist von sechs Monaten
zum Jahresende – erstmals zum Ablauf des
31. Dezember 2012 – gekündigt werden. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt; als solcher gilt neben den in § 234 HGB 
i. V. m. § 723 BGB genannten Gründen insbesondere
auch:

a. die Auflösung der Inhaberin;

b. die Eröffnung des Vergleichsverfahrens über das
Vermögen der Inhaberin;

c. die Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsver-
fahrens über das Vermögen des stillen Gesell-
schafters;

d. die Zwangsvollstreckung in Gesellschaftsrechte
des stillen Gesellschafters, wenn die Vollstrek-
kungsmaßnahmen nicht innerhalb von drei
Monaten wieder aufgehoben werden;

e. die Vornahme eines zustimmungsbedürftigen
Geschäftes ohne die erforderliche Zustimmung.

Die Kündigung ist durch eingeschriebenen Brief mit
Rückschein oder gegen schriftliche Empfangsbestäti-
gung gegenüber dem anderen Vertragspartner

Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Beendigung
des Bauprojektes eine Abrechnung über die erste
und zweite Gewinnstufe erfolgt. Im Verlustfall
vermindert sich die Kapitaleinlage gemäß § 6 dieses
Vertrages und damit der Rückzahlungsanspruch
entsprechend.

Zu diesem Zeitpunkt ist auch die zweite Gewinn-
stufe an die Fonds-KG zu zahlen. Diese bemisst
sich nach dem Verhältnis des geprüften Ist-
Bauträgergewinns (Ist-BG) zum geprüften Plan-
bauträgergewinn (Plan-BG) des Bauprojekts der
Inhaberin:

4. Die Inhaberin verpflichtet sich, erst über den
verbleibenden Projektgewinn zu verfügen, 

a. wenn die Fonds-KG die stille Gesellschaftsein-
lage zu 100 % (ohne Agio) von der Inhaberin
zurückerhalten hat, und

b. wenn der Vorabgewinn (erste Gewinnstufe), 
8,5 % p.a. (vor Steuern, bezogen auf das antei-
lige Fondskapital) und 

c. wenn die Gewinnbeteiligung (zweite Gewinn-
stufe), kalkuliert 4,5 % p.a. (vor Steuern,
bezogen auf das anteilige Fondskapital) an die
Fonds-KG bezahlt ist.

5. Gewinnauszahlungsmodus
Nach § 5 Abs. 1 GewStG ist die Inhaberin Steuer-
schuldnerin der Gewerbesteuer. Die Auszahlung
des verteilungsfähigen Gewinns nach Ziffer 2. und
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auszusprechen. Für die Fristwahrung ist der Zugang
der Kündigung maßgeblich.

Auseinandersetzung

Wird die stille Gesellschaft aufgelöst, hat sich die
Inhaberin mit dem stillen Gesellschafter auseinan-
derzusetzen.

Das Auseinandersetzungsguthaben errechnet sich
aus dem Saldo des Einlage-, Verlust- und Privat-
kontos und den anteiligen stillen Reserven.

Nachträgliche Änderungen der Jahresabschlüsse der
Inhaberin infolge von Betriebsprüfungen oder aus
anderen Gründen (mit Ausnahme einer Anfechtung
des den betreffenden Jahresabschluss feststellenden
Gesellschafterbeschlusses) bleiben auf das Ausein-
andersetzungsguthaben ohne Einfluss.

Wettbewerbsverbot

Die Inhaberin sowie die Fonds-KG und deren Berater
sind vom Wettbewerbsverbot befreit.

Zwischen der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs
GmbH & Co. KG, München – nachstehend Gesell-
schaft genannt – und der V & F Verwaltungs- und
Finanzierungstreuhand GmbH, Schilding 7, 83122
Samerberg – nachstehend „Auftragnehmerin“
genannt – wurde nachstehend beschriebener
Vertrag betreffend die Beschaffung von Eigenkapital
(Fondskapital) geschlossen.

Die Fondsgesellschaft hat exklusiv unter Genehmi-
gung eventuell bereits erbrachter Leistungen nach-
stehendes Aufgabengebiet an die Auftragnehmerin
übertragen:

1. Beschaffung von Beteiligungskapital (Fondska-
pital) in Höhe von EUR 20 Mio.

2. Übernahme von Vertriebs-, Marketing- und Struk-
turierungsaufgaben.

Die Auftragnehmerin erhält für die vertragsgerechte
Übernahme der vorstehend genannten Tätigkeiten ein
Honorar von 7 % des eingeworbenen Kapitals sowie
die für die auf das Beteiligungskapital insgesamt erho-
bene fünfprozentige Abwicklungsgebühr (Agio) inklu-
sive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer,
soweit eine anfällt. Die Vergütung ist nach Auffassung
der Parteien aber umsatzsteuerfrei. 

Darüber hinaus erhält die Auftragnehmerin
abhängig von der erbrachten Leistung, für Ver-
triebs-, Marketing- und Strukturierungskosten ein
weiteres Honorar von 3 % des eingeworbenen Kapi-
tals inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehr-
wertsteuer, soweit diese anfällt.

Das Honorar (ohne Agio) ist bereits im Mittelher-
kunfts-/Mittelverwendungsplan gemäß § 6 des
Fondsgesellschaftsvertrages (ohne Agio) enthalten.
Sämtliche vorgenannten Ansprüche der Auftragneh-
merin entstehen jeweils dann anteilig, wenn ein
Fondszeichner eine Beitrittserklärung unterzeichnet
hat und das gezeichnete Kommanditkapital zuzüg-
lich 5 % Agio auf den gesamten Beteiligungsbetrag
auf dem im Zeichnungsschein genannten Konto
eingegangen ist. Im Übrigen wird auf § 6 des Gesell-
schaftsvertrages verwiesen.

Erbringt der Anbieter die Leistungen selbst, steht
ihm die entsprechende Vergütung zu.

Die Auftragnehmerin hat die wirtschaftlichen,
tatsächlichen und vertraglichen sowie steuerlichen
Grundlagen nicht geprüft und übernimmt daher
keine Haftung für den Prospektinhalt.

Eigenkapitalbeschaffungsvertrag

Es wird ein Baucontrollervertrag mit einem
externen, öffentlich bestellten und vereidigten
Bausachverständigen und der JK Wohnbau Fonds I.
Beteiligungs GmbH & Co. KG, München, zum Zweck
der Überprüfung der Bauvorhaben und Information
der Fonds KG abgeschlossen.

Der unabhängige und vereidigte Sachverständige
erstellt folgende Berichte:

a) Plausibilitätsprüfung der Kalkulation der Zielge-
sellschaften und 

b) Abschlussbericht bei Abnahme/Übergabe des
fertig gestellten Objektes bzw. zum Zeitpunkt 
der Rückführung des Fondskapitals mit einer
Übersicht über die durch die einzelnen Zielgesell-
schaften im Berichtszeitraum getätigten Investi-
tionen und Überprüfung und Bestätigung der
Planzahlen.

Baucontrollervertrag 
(unabhängiger vereidigter Sachverständiger)

Die Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH,
München, hat mit der JK Wohnbau Fonds I. Beteili-
gungs GmbH & Co. KG, München, einen einge-
schränkten Mittelverwendungsvertrag zwecks
gemeinsamer Abwicklung abgeschlossen. Dieser hat
folgenden wesentlichen Inhalt:
Voraussetzungen für die Freigabe der Mittel der
Fondszeichner

1. Konzernzugehörigkeit
Die Zielgesellschaften müssen mehrheitlich (nach
Gesellschaftsanteilen oder Stimmrechten)
Konzerngesellschaften der Initiatorin/Anbieterin
sein

2. Standorte
Es werden ausschließlich Grundstücke und
Gebäude in München und im Münchener Umland
(= Umkreis von bis zu 100 km um München-
Marienplatz) angekauft.

3. Baudurchführung
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft,
die sich zur Bebauung mit Eigentumswohnan-
lagen auch in Verbindung mit Gewerbeeinheiten
oder Einfamilienhäusern eignen, wobei die
Bauleistungen auch an Dritte vergeben werden
können.

4. Kalkulation
Die Grundstücks-, Herstellungs- und Herstellungs-
nebenkosten, die Verkaufspreise und der 
kalkulierte Bauträgergewinn vor Steuern (Soll-
Plandeckungsbeitrag) müssen sicherstellen, dass
der Vorabgewinn auf das Kommanditkapital in
Höhe von 8,5 % p.a. und die kalkulierte Gewinn-
beteiligung von 4,5 % p.a. bezogen auf das
Kommanditkapital also insgesamt 13 %
betragen wird.

Mit der Erstellung der Steuer- und Handelsbilanz
wurde ein erfahrener Steuerberater beauftragt. Der
Steuerberater wird die Fondsgesellschaft sowie die
Fondsgesellschafter darüber hinaus bei der/den
Betriebsprüfung/en vertreten. Die steuerlichen
Ergebnisse aus der Fondsbeteiligung werden vom
zuständigen Betriebsfinanzamt einheitlich und

gesondert von Amts wegen festgestellt und mitge-
teilt. Der Steuerberater erhält für seine Tätigkeit
einschließlich Bilanzerstellung, Betriebsprüfung,
Buchführung usw. ein Honorar von 0,75 % inklusive
Mehrwertsteuer p.a. bezogen auf den kalkulierten
Fondsgesamtaufwand. 

Steuerliche Abwicklung

Eingeschränkter Mittelverwendungsvertrag
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Registertreuhandvertrag
Zur Vereinfachung der Abwicklung des Zeichnungs-
vorgangs bietet der Treugeber/Direktkommanditist
dem Registertreuhänder (JK Treuhand Vermögens-
verwaltung GmbH, München) den Abschluss eines
Registertreuhandvertrages an. Diese ist im vollen
Wortlaut in Prospekt abgedruckt.

Wegen der Bedeutung dieses Vertrages empfiehlt es
sich, diesen Vertrag in voller Länge zu lesen und mit
einem Rechtsanwalt und/oder Steuerberater zu
prüfen.

Der Registertreuhänder hält treuhänderisch die
handelsrechtliche Kommanditistenstellung für die
Fondszeichner/Treugeber. Mit Unterschrift unter die
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) nimmt der
Registertreuhänder den Registertreuhandvertrag an.
Der Vertrag ist damit zustande gekommen. Eines
Zugangs der Annahmeerklärung durch den Register-
treuhänder bedarf es nicht.

Der Registertreuhänder wird bei dem Treugeber-
kommanditisten lediglich als Verwaltungstreu-
händer in der Weise tätig, dass er die Beteiligungen
der Treugeberkommanditisten im Handelsregister
verwaltet und für diese im Handelsregister steht.
Finanzielle Dispositionen über die Anlegergelder
werden durch den Registertreuhänder nicht vorge-
nommen. 

Gegenstand der Registertreuhandschaft

Der Registertreuhänder verwaltet im Auftrag des
Treugebers im eigenen Namen aber für Rechnung
des Treugebers den Gesellschaftsanteil des Treuge-
bers an der Gesellschaft. Die Höhe des Gesellschafts-
anteils bestimmt sich nach dem in der
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) genannten
Beteiligungsbetrag (Treugut) ohne Berücksichtigung
des Agios.

Der Registertreuhänder ist berechtigt, für weitere
Treugeber Gesellschaftsanteile an der Gesellschaft
zu übernehmen und zu verwalten.
Der Registertreuhänder ist berechtigt, den Register-
treuhandvertrag erst auszuführen, wenn der Treu-
geber den von ihm gezeichneten Betrag auf das
vorgesehene Treuhandanderkonto des Mittelver-
wenders eingezahlt hat.

Keine Prüfungspflichten des 
Registertreuhänders

Der Registertreuhänder ist nicht verpflichtet, die
Bonität der Vertragsparteien, die Angemessenheit
von Honoraren, Kosten usw. zu überprüfen; vielmehr
wird er die bereits durch den Treugeber selbst-
ständig gefällte Investitionsentscheidung des Treu-
gebers/Direktkommanditisten durchführen und
abwickeln. Der Registertreuhänder unterliegt
ausschließlich den Weisungen des Treugebers sowie
des Direktkommanditisten.

Der Treugeber/Direktkommanditist hat somit die
ausschließliche Dispositionsbefugnis.

Der Treugeber ist wirtschaftlich Kommanditist der
Fondsgesellschaft und wird gemäß Fondsgesell-
schaftsvertrag einem Fondsgesellschafter gleich
gestellt.

Der Treugeber hat das Recht, von dem Registertreu-
händer jederzeit die Einräumung der handelsrechtli-
chen Kommanditistenstellung zu verlangen, und
zwar im Verhältnis der vom Treugeber gezeichneten
und eingezahlten Beträge.

Dieser Vertrag gilt entsprechend für Direktkomman-
ditisten.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der
Registertreuhänder seine Tätigkeit in vertraglich
zulässiger Weise eingeschränkt hat. Es wird
deswegen die Lektüre des im Prospekt vollständig
abgedruckten Registertreuhandvertrages empfohlen. 

Vergütungsanspruch des Registertreuhän-
ders 

Der Registertreuhänder erhält für seine Tätigkeit ein
Honorar von 0,6 % inklusive Mehrwertsteuer
bezogen auf das platzierte Kommanditkapital.

5. Planungssicherheit
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft
mit Planungs- und somit mit Bausicherheit. 
Dies kann durch vorhandene Baugenehmigungen 
bzw. Vorbescheide oder durch Bebauungspläne
geschehen.

6. Bestehende Objekte
Die Gesellschaft kann sich auch an der Mitfinan-
zierung von Bestandsobjekten beteiligen, die
durch Veräußerung/Privatisierung/Aufteilung
wirtschaftlich verwertet werden.

7. Zusätzliche Zielgesellschaften
Das Kommanditkapital kann ohne Überschreitung
des Kommanditkapitals gemäß Gesellschaftsver-
trag der Fonds-KG in weitere Zielgesellschaften
investiert werden, die die vorgenannten Investiti-
onskriterien erfüllen.

8. Wiederinvestition von Kapital
a. Das Fondskapital kann wieder in geeignete

Objekte weiterer Zielgesellschaften gemäß
den Investitionskriterien reinvestiert werden.
Eine Reinvestition ist jedoch nur zulässig, wenn
eine Abwicklung des/der Projekte/s innerhalb
der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit
möglich oder die Rückführung des einge-
setzten Fondskapitals gewährleistet ist (maxi-
male Laufzeit insgesamt 42 Monate). Die
Mittel für die Reinvestition werden vom Mittel-
verwender nach den gleichen vorgenannten
Kriterien freigegeben. Diese sind dem Mittel-
verwender nachzuweisen und vorzulegen.

b. Gewinne aus den atypisch stillen Beteili-
gungen der Gesellschaft werden grundsätzlich
nicht reinvestiert, sondern an die Gesell-
schafter/Treugeber ausgeschüttet. 

Für die Freigabe müssen die Voraussetzungen
gemäß den Ziffern 1. bis 5. kumulativ vorliegen;
soweit in eine Bestandsimmobilie investiert wird,
muss auch die vorgenannte Prognoserechnung
gemäß Ziffer 6. vorliegen.

Es wird klargestellt, dass sich die Mittelverwendung
ausschließlich auf das formale Vorliegen der vorge-
nannten Freigabebedingungen erstreckt. Des Weiteren
obliegt es nicht dem Mittelverwender, die von der
Kommanditgesellschaft eingegangenen Verträge auf
ihre rechtliche Wirksamkeit hin zu prüfen.

Für die Freigabe gemäß den unterzeichneten Dienst-
leistungs- und Beratungsverträgen sind die dort
bestimmten Fälligkeiten maßgebend. Für die
Leistung dieser Zahlungen ist die Vorlage der jewei-
ligen Rechnungen erforderlich. Weitere Auszah-
lungsvoraussetzungen sind nicht zu prüfen.

Hinsichtlich des Agios ist der Mittelverwender ledig-
lich Inkassostelle. Er wird hiermit beauftragt, das
Agio direkt an den Vertrieb bzw. die Vertriebskoordi-
nation nach Rechnungsstellung weiterzuleiten,
unabhängig davon, ob die Freigabebedingungen
gemäß Ziffer 1. bis 8. gegeben sind oder nicht. 

Soweit nicht alle vorgenannten Voraussetzungen
erfüllt sein sollten, ist der Mittelverwender berech-
tigt, gegen eine selbstschuldnerische Bürgschaft der
JK Wohnbau GmbH, Leopoldstraße 8, 80802
München (Initiatorin/Anbieterin), in Höhe der ange-
forderten Mittel zugunsten der Fonds-KG diese frei-
zugeben. Die noch fehlenden Unterlagen sind
nachzureichen. Die Bürgschaft ist an die JK Wohnbau
GmbH zurückzugeben, sobald die noch fehlenden
Unterlagen nachgereicht sind, und erlischt dann.

Für die Mittelfreigabe gemäß den unterzeichneten
Dienstleistungs- und Beratungsverträgen sind die
dort bestimmten Fälligkeiten maßgebend. Für die
Leistung dieser Zahlungen ist die Vorlage der jewei-
ligen Rechnungen erforderlich.

Vergütung

Für seine Leistungen gemäß dem Mittelverwen-
dungsvertrag erhält der Mittelverwender ein
Gesamthonorar von 0,5 % des platzierten Komman-
ditkapitals inklusive der gesetzlich gültigen Mehr-
wertsteuer. Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage
der unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) und Eingang des jeweils eingewor-
benen und vereinbarten Kapitals (oder Teilen
hiervon) auf dem in der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) angegebenen Konto. 
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nisse aus der Veräußerung der im Gesellschafts-
zweck genannten Immobilien der Zielgesell-
schaften, an deren Gewinn die Fondsgesellschaft
gemäß gesondertem Vertrag beteiligt ist, als auch
sonstige Erträge (z.B. Zinserträge usw.) aus der
Anlage von Liquidität.

Eine Mitunternehmerstellung des Fondszeichners
auf Ebene der Fondsgesellschaft ist zu bejahen, da
ihm umfangreiche Mitwirkungs- und Kontrollrechte
sowie bei der Auflösung der Fondsgesellschaft ein
Auseinandersetzungsguthaben zustehen, welches
einen entsprechenden Anteil an den stillen
Reserven sowie einen Geschäftswert umfasst. Nach
dem Gesellschaftsvertrag hat der Fondszeichner
neben den dort geregelten Informationsrechten
auch die über § 166 HGB hinausgehenden Kontroll-
rechte nach § 716 BGB sowie nach § 118 HGB
(Mitunternehmerinitiative).

Bei Beendigung der Gesellschaft steht dem Fonds-
zeichner ein Abfindungsguthaben zu (vgl. im
einzelnen Gesellschaftsvertrag, § 26). 

Die Fondsgesellschaft und damit die Fondszeichner
tragen auch das für die steuerliche Anerkennung
erforderliche Mitunternehmerrisiko. Die Fonds-
zeichner sind nicht nur am Veräußerungsgewinn der
einzelnen Zielgesellschaften beteiligt, sondern auch
am Verlust, sollte ein derartiger bei der Veräußerung
der vorbeschriebenen Immobilien entstehen.

Atypisch stille Gesellschaft

Die atypisch stille Gesellschaft, welche die Fondsge-
sellschaft mit den jeweiligen Zielgesellschaften
eingeht, ist selbst Subjekt der Gewinnerzielung
(BFH, BStBl II 1998, Seite 328). Voraussetzung für die
Bejahung gewerblicher Einkünfte ist daher, dass die
atypisch stille Gesellschaft mit Gewinnerzielungsab-
sicht handelt, d.h. in der Zeit ihres voraussichtlichen
Bestehens einen Totalgewinn in Form einer
Betriebsvermögensmehrung erzielt. Dabei sind
Veräußerungs- und Aufgabegewinne zu berücksich-
tigen. Im vorliegenden Fall ist die Fondsgesellschaft
an den Veräußerungsgewinnen der einzelnen Ziel-
gesellschaften beteiligt, falls diese die vorbeschrie-
benen Immobilien veräußern.

Anders als bei Verlustzuweisungsgesellschaften, bei
denen vor allem eine auf Verlustzuweisungen beru-
hende Minderung der Einkommensteuerbelastung
der Gesellschafter angestrebt wird und daher das
Fehlen der Gewinnerzielungsabsicht zunächst

vermutet wird, spricht vorliegend der Beweis des
ersten Anscheins für das Bestehen der Gewinnerzie-
lungsabsicht. Die atypisch stille Beteiligung besteht
an gewerblich tätigen Zielgesellschaften, bei denen
nach Art des Betriebes grundsätzlich ein Gewinn
angestrebt wird. Allenfalls bei einer Verlustphase,
deren Dauer weit über das bei neu gegründeten
Unternehmen übliche Maß hinausgeht, könnte die
Frage der Gewinnerzielungsabsicht zweifelhaft sein,
sofern im Einzelfall ernsthaft die Möglichkeit
besteht, dass das Unternehmen aus persönlichen
Beweggründen fortgeführt wird.

Ist die Gewinnerzielungsabsicht auf Gesellschafts-
ebene der atypisch stillen Gesellschaft gegeben, ist
davon grundsätzlich auch bei der Fondsgesellschaft,
die als Mitunternehmerin zu qualifizieren ist, auszu-
gehen. Gleiches gilt für die Gesellschafter/Treu-
geber der Fondsgesellschaft. Nur ausnahmsweise,
z.B. bei entsprechend hoher und lang anhaltender
Finanzierung der Beteiligung, könnte auf Gesell-
schafter-/Treugeberebene das Merkmal der
Gewinnerzielungsabsicht zu verneinen sein. 

Da im vorliegenden Fall ein hoher Gewinn für die
Fondszeichner aus dem Verkauf der vorgenannten
Immobilien durch die Zielgesellschaften angestrebt
wird, ist die Gewinnerzielungsabsicht hier zu
bejahen. 

Sollte bei der Errichtung bzw. Veräußerung der
Immobilienobjekte ein Verlust erzielt werden, ist vor
allem der neu eingeführte § 15 b EStG zu beachten.

§ 15 b EStG – Verluste im Zusammenhang mit
Steuerstundungsmodellen 

Die Vorschrift besagt im Wesentlichen Folgendes:

„Verluste im Zusammenhang mit einem Steuerstun-
dungsmodell dürfen weder mit Einkünften aus
Gewerbebetrieb noch mit Einkünften aus anderen
Einkunftsarten ausgeglichen werden; sie dürfen
auch nicht nach § 10 d EStG abgezogen werden. Die
Verluste mindern jedoch die Einkünfte, die der Steu-
erpflichtige in den folgenden Wirtschaftsjahren aus
derselben Einkunftsquelle erzielt. § 15 a EStG ist
insoweit nicht anzuwenden. Ein Steuerstundungs-
modell liegt vor, wenn aufgrund einer modellhaften
Gestaltung steuerliche Vorteile in Form negativer
Einkünfte erzielt werden sollen.“

Der neue § 15 b EStG betrifft nur die einkommen-
steuerlichen Ergebnisse auf der Ebene des jewei-
ligen Fondszeichners.
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Vorbemerkung

Die folgende Darstellung der steuerlichen Grund-
lagen geht davon aus, dass die Fondszeichner Privat-
personen sind, die ihre Beteiligung an der
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG, im
Privatvermögen halten.

Soweit die Beteiligung an der Fondsgesellschaft von
juristischen Personen und/oder im steuerlichen
Betriebsvermögen gehalten wird, kommt es zu
einer von den nachfolgend dargestellten Grund-
sätzen abweichenden Besteuerung.

Die im Folgenden dargestellten steuerlichen
Aspekte beschränken sich auf die für den Anleger
wesentlichen Steuerarten und Besteuerungsgrund-
sätze. Sie beruhen auf dem Kenntnisstand zum Zeit-
punkt der Prospektherausgabe, der zu diesem
Zeitpunkt geltenden Steuergesetzgebung, der veröf-
fentlichten Rechtsprechung sowie der veröffent-
lichten Auffassung der Finanzverwaltung.
Gesetzgebung, Rechtsprechung und die Auffassung
der Finanzverwaltung in Deutschland zu den
einzelnen Besteuerungsfragen unterliegen einer
ständigen Entwicklung.

Da die persönlichen Verhältnisse jedes einzelnen
Fondszeichners möglicherweise weitere steuerlich
relevante Sachverhalte beinhalten, die in den nach-
folgenden Ausführungen zu den allgemeinen steu-
erlichen Grundlagen nicht berücksichtigt werden
können, sollten vor einer Zeichnung die steuerlichen
Auswirkungen einer Beteiligung mit einem Steuer-
berater und/oder Rechtsanwalt erörtert werden.

Die Fondszeichner können sich entweder als Treu-
geber über einen Registertreuhandkommanditisten
oder als Direktkommanditisten an der Fondsgesell-
schaft beteiligen.

Entscheidungsgrundlage für einen Beitritt zu dem
vorliegenden Fondsangebot können in keinem Fall
steuerliche Faktoren sein, vielmehr sollten
ausschlaggebend für eine Investitionsentscheidung
die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Unterneh-
menskonzeptes der Fonds-KG sein. Es handelt sich
hierbei um eine ausschließlich renditeorientierte
Kapitalanlage.

Die Ausarbeitung der steuerlichen Konzeption
erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen, die
endgültige Feststellung der Besteuerungsgrund-
lagen obliegt jedoch dem zuständigen Betriebsfi-
nanzamt der Fondsgesellschaft im Rahmen des
Veranlagungsverfahrens bzw. einer Betriebsprüfung.
Eine Haftung für die von der Gesellschaft bzw. den
Gesellschaftern/Treugebern erstrebte steuerliche
Behandlung kann daher nicht übernommen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anbieterin die
Zahlung von Steuern nicht übernimmt.

Einkommensteuer

Einkunftsart
Die Fondszeichner beteiligen sich an einer gewerb-
lich geprägten Fonds-KG, welche sich wiederum
atypisch still an mehreren Zielgesellschaften betei-
ligt. Zweck der Fonds-KG ist die Beteiligung zur Mitfi-
nanzierung über atypisch stille Beteiligungen von in
München und Umland gelegenen Grundstücken und
deren Bebauung bzw. im Bau befindlichen oder zu
errichtenden Einfamilienhäusern oder Eigentums-
wohnanlagen, auch in Verbindung mit Gewerbeein-
heiten. Auch die Mitfinanzierung durch atypisch
stille Beteiligungen bestehender Immobilien, die als
einzelne Wohn- bzw. Teileigentumseinheiten an
jetzige Mieter oder an Kapitalanleger verkauft
werden sollen, ist zulässig. Darüber hinaus kann
eine Beteiligung an Zielgesellschaften mit anderen
Partnern (Joint-Venture) eingegangen werden.

Eine Kapitalgesellschaft als Komplementärin hat die
Vertretung und Geschäftsführung der Fondsgesell-
schaft übernommen; damit liegt eine gewerbliche
Prägung im Sinne von § 15 Abs. 3 Ziffer 2. EStG vor.
Aufgrund der steuerlichen Transparenz der Fondsge-
sellschaft erzielen die einzelnen Fondszeichner
deswegen Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne
von § 15 EStG. 

Das Vermögen der Fondsgesellschaft wie auch die
Fondsbeteiligung selbst, stellen steuerliches
Betriebsvermögen dar. Sämtliche Einkünfte der
Fondsgesellschaft sind Einkünfte aus Gewerbebe-
trieb. Hierzu rechnen sowohl die anteiligen Ergeb-
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Einkünften verrechnet werden. Diese Verluste
können jedoch mit Gewinnen aus derselben
Beteiligung – vorliegend aus der JK Wohnbau
Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG, München –
ausgeglichen werden. Nicht ausgeglichene
Anlaufverluste müssen am Ende der Laufzeit des
Fonds ergebnismäßig nachversteuert werden.

Treuhandverhältnis

Der Anleger kann sich an der Fonds-KG mittelbar als
Treugeber über den Treuhandkommanditisten oder
unmittelbar durch Eintragung als Kommanditist (als
sogenannter Direktkommanditist) im Handelsregi-
ster beteiligen. Voraussetzung für die Zurechnung
von Einkünften – hier solcher aus Gewerbebetrieb –
im Rahmen eines Treuhandverhältnisses ist, dass bei
wirtschaftlicher Betrachtungsweise der Gesell-
schafter/Treugeber selbst Träger von Rechten und
Pflichten aus der Beteiligung ist. Nur dann können
die steuerlichen Ergebnisse der Fondsgesellschaft
unmittelbar dem Anleger zugeordnet werden.

Der mit dem vorliegenden Beteiligungsangebot
verbundene Registertreuhandvertrag berücksichtigt
dieses Erfordernis nach Auffassung der Prospekthe-
rausgeberin/Anbieterin in angemessener Form. So
wurden insbesondere folgende Anforderungen
beachtet:

• Die Treugeber sind im Rahmen des Registertreu-
handvertrages und des Gesellschaftsvertrages
einem Direktkommanditisten gleichgestellt.

• Das Registertreuhandvertragsverhältnis kann vom
Treugeber jederzeit gekündigt werden.

• Der Registertreuhänder ist auf fremde Rechnung
und Gefahr tätig, da die Einnahmen aus der Fonds-
beteiligung ausschließlich dem Treugeber zustehen
und dieser alle hiermit in Zusammenhang
stehenden Aufwendungen zu tragen hat. Die
fehlende steuerliche Anerkennung des Register-
treuhandvertrages hätte unter anderem zur Folge,
dass der Anleger nicht die hier beschriebenen
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) erzielen
würde.

Sonderbetriebsausgaben

Kosten, die der Gesellschafter im Zusammenhang
mit seiner Fondsbeteiligung zu tragen hat (z.B.
Zinsen für eine Anteilsfinanzierung, von welcher

ausdrücklich abgeraten wird, Reisekosten zu Gesell-
schafterversammlungen), gelten als sogenannte
Sonderbetriebsausgaben. Eine steuerliche Berück-
sichtigung der Sonderbetriebsausgaben kann nur im
Rahmen der Steuererklärung für die Fondsgesell-
schaft erfolgen.

Der Anleger hat daher jährlich bis spätestens 
28. Februar eines jeden Jahres die persönlichen
Sonderbetriebsausgaben für das jeweils vorange-
gangene Kalenderjahr an den Registertreuhänder zu
melden. Eine gesonderte Aufforderung zur Abgabe
der Sonderbetriebsausgaben ergeht nicht. Ohne die
Meldung der Sonderbetriebsausgaben können diese
steuerlich „verloren“ sein.

Veräußerungsgewinn/Aufgabegewinn

Erzielt die Fondsgesellschaft Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb und verfügt sie damit ausschließlich über
Betriebsvermögen, ist sowohl ein Gewinn aus der
Veräußerung eines Anteils an der Fondsgesellschaft
als auch ein Gewinn bei Ausscheiden aus der Fonds-
gesellschaft gegen ein Abfindungsguthaben sowie
ein Aufgabegewinn bei Auflösung der Fondsgesell-
schaft gemäß § 16 EStG steuerpflichtig. Der Veräuße-
rungs- bzw. Aufgabegewinn ermittelt sich aus der
Differenz zwischen dem Veräußerungspreis bzw.
Abfindungsguthaben und dem Buchwert der Beteili-
gung nach Abzug von Veräußerungskosten.

Bei Steuerpflichtigen, die das 55. Lebensjahr voll-
endet haben oder dauernd berufsunfähig sind,
ermäßigt sich auf Antrag der Veräußerungsgewinn
um einen Freibetrag von EUR 45.000,–. Dieser Betrag
vermindert sich nach § 16 Abs. 4 Satz 3 EStG um den
Betrag, um den der Veräußerungsgewinn EUR
136.000,– übersteigt. Die Steuervergünstigung kann
nur einmal im Leben in Anspruch genommen
werden.

Der ermäßigte Steuersatz für außerordentliche
Einkünfte beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2004
56 % des durchschnittlichen Steuersatzes, mindestens
jedoch 15 %. Dieser Steuersatz kommt zur Anwendung,
wenn der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet
hat oder dauernde Berufsunfähigkeit vorliegt. Die
Vergünstigung kann der Steuerpflichtige nur einmal im
Leben in Anspruch nehmen.

Steuerpflichtige, bei denen die Voraussetzungen für
die Vergünstigungen nicht vorliegen, werden nach
der so genannten „Fünftel-Regelung“ besteuert. Die
Steuer auf den Veräußerungsgewinn wird über die
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Die zivilrechtliche Konzeption des vorliegenden
Fonds wird durch diese neue einkommensteuer-
rechtliche Vorschrift nicht tangiert.

In diesem Zusammenhang ist noch auf § 18 Ziffer 4.
des Gesellschaftsvertrages hinzuweisen, wonach für
die Jahre 2008 und 2009 eine Verlustgleichstellung
sämtlicher in diesem Zeitraum eintretenden
Kommanditisten/Treugeber in der Weise vereinbart
wird, dass die erst im zweiten Geschäftsjahr (2009)
der Fondsgesellschaft beigetretenen Kommanditi-
sten/Treugeber für dieses Jahr eine gegenüber den
bisherigen Gesellschaftern/Treugebern und im
Verhältnis zu ihrem Gesellschaftsanteil höheren
Anteil an den negativen Einkünften der Kommandit-
gesellschaft beanspruchen können, bis die Gleich-
stellung erreicht ist.

§ 18 Ziffer 4. des Gesellschaftsvertrages betrifft
lediglich die Ebene des Anlegers und führt dort
einkommensteuerrechtlich zu einer Verteilung der
Verluste auf die Laufzeit, sodass die Fondszeichner
die Ausschüttungen wegen der Verlustverrechnung
mit den Verlustvorträgen gem. § 15b EStG ohne
Steuerbelastung vereinnahmen können.

Im Ergebnis führt die Vorschrift des § 15 b EStG dazu,
dass die betrieblichen Anlaufverluste aus einer
Beteiligung an der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs
GmbH & Co. KG, nicht mit positiven Einkünften aus
anderen Einkunftsquellen ausgleichsfähig sind, sie
dürfen jedoch mit zukünftigen Gewinnen aus
derselben Beteiligung an der JK Wohnbau Fonds I.
Beteiligungs GmbH & Co. KG, München, verrechnet
werden.

§ 15 a EStG ist zu beachten

Nach § 15 a Abs. 1 Satz 1 EStG darf der einem
Kommanditisten zuzurechnende Anteil an einem
Verlust der Fondsgesellschaft weder mit anderen
Einkünften aus Gewerbebetrieb noch mit Einkünften
aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden,
soweit ein negatives Kapitalkonto des Kommanditi-
sten entsteht oder sich erhöht. Ein nicht ausgleichs-
fähiger Verlust ist unbegrenzt vortragsfähig und mit
künftigen Gewinnen aus der Beteiligung verre-
chenbar.

Im Beteiligungsvertrag der Fondsgesellschaft mit
den einzelnen Zielgesellschaften ist vorgesehen,
dass Verluste maximal bis zur Höhe der Einlage über-
nommen werden, sodass § 15 a EStG nicht zur
Anwendung kommen dürfte.

Abschaffung von § 2 Abs. 3 EStG

Der durch § 2 Abs. 3 EStG eingeführte beschränkte
Verlustausgleich mit positiven Einkünften anderer
Einkunftsarten wurde abgeschafft.

Allerdings hat der Gesetzgeber die Regelungen des
§ 2 Abs. 3 EStG im Wesentlichen in die Neufassung
des § 10 d EStG (Verlustvortrag) eingefügt. Danach
ist bei natürlichen Personen ein Verlustvortrag bis zu
einem Gesamtbetrag der Einkünfte von EUR 1 Mio.,
bei Zusammenveranlagung von Ehegatten von 
EUR 2 Mio., möglich. Darüber hinausgehende
Verluste können bis zu 60 % des EUR 1 Mio. (bzw.
EUR 2 Mio. bei Zusammenveranlagung von
Ehegatten) übersteigenden Gesamtbetrages der
Einkünfte abgezogen werden.

Diese Neuregelungen der Erhöhung des Sockelbe-
trages auf EUR 1 Mio. und der Verminderung des
Umfangs der Mindestbesteuerung auf 40 % des EUR
1 Mio. übersteigenden Betrages gelten analog für
die Körperschaft- und Gewerbesteuer (vgl. § 10 a
GewStG).

Einschränkung der Verrechnung des 
gewerbesteuerlichen Verlustvortrags

Bis zum 31. Dezember 2003 war die Verrechnung
des gewerbesteuerlichen Verlustvortrags betrags-
mäßig nicht beschränkt. Künftig ist ein Ausgleich
uneingeschränkt bis zu EUR 1 Mio. möglich. Ein
darüber hinaus vorhandener Gewerbeertrag im
Verlustabzugsjahr kann bis zu maximal 60 % mit
einem Verlustvortrag verrechnet werden. Die Neure-
gelungen des § 10 a GewStG, wie er seit dem 
1. Januar 2004 gilt, sind im vorliegenden Konzept
berücksichtigt.

Gewinn- und Verlustbeteiligung

a. Gewinn
Der Gewinn soll insgesamt 13 % p.a. linear vor
Steuern auf das Fondskapital betragen. Der ange-
gebene Gewinn ist nicht unmittelbar mit
Gewinnen festverzinslicher Wertpapiere
vergleichbar.

b. Negative steuerliche Ergebnisse
Betriebliche Anlaufverluste können bis zu ca. 
20 % (vgl. atypisch stillen Gesellschaftsvertrag)
entstehen; sie dürfen – wie bereits ausgeführt –
nach § 15 b EStG nicht mit anderen positiven
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steuerpflichtige Einkommen der Fondsgesellschaft.
Im Rahmen der Gewerbesteuerberechnung sind
dann Hinzurechnungen und Kürzungen nach 
§ 8 GewStG und § 9 GewStG vorzunehmen.

Nach der im vorliegenden Fall einschlägigen
Vorschrift des § 9 Nr. 2 GewStG ist das gewerbesteu-
erpflichtige Einkommen der Fondsgesellschaft um
solche Gewinnanteile zu kürzen, die die Gesellschaft
aus mitunternehmerischen Beteiligungen erzielt.
Dies trifft im vorliegenden Fall auf Ergebnisanteile
zu, die die Fondsgesellschaft als atypisch stiller
Gesellschafter aus ihren Beteiligungen an den
einzelnen Zielgesellschaften erzielt. Für diese Ergeb-
nisanteile fällt damit auf Ebene der Fondsgesell-
schaft keine Gewerbesteuer an.

Die Zielgesellschaften sind ebenfalls Gewinnermitt-
lungssubjekt für Zwecke der Gewerbesteuer.
Schuldner der Gewerbesteuer nach § 5 Abs. 1 Satz 1
GewStG sind die jeweiligen Zielgesellschaften als
jeweilige Inhaberinnen des Handelsgeschäfts, nicht
jedoch die atypisch stille Gesellschaft als solche oder
die Fonds-KG als an ihr atypisch still beteiligte Person
(vgl. Abschn. 35 Abs. 2 GewStRL).

Gemäß § 7 Satz 2 GewStG ist ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2002 die Veräußerung oder Aufgabe einer
Mitunternehmerschaft gewerbesteuerpflichtig,
soweit nicht eine natürliche Person unmittelbar
beteiligt ist. 

Ab dem Jahr 2008 entfällt nach der Unternehmens-
steuerreform der Abzug der zu zahlenden Gewerbe-
steuer auf der Ebene der Zielgesellschaften.

Weiter ist zu beachten, dass die Neuregel-
ungen bezüglich des Verlustverrechnungssystems 
(vgl. § 10 d EStG Verlustvortrag) durch Einführung
einer Mindestbesteuerung in Analogie zu den Rege-
lungen bei der Einkommensteuer (vgl. oben) und
der Körperschaftsteuer auch im Rahmen der Gewer-
besteuer zu berücksichtigen sind.

Begünstigung der Anleger bei der 
Gewerbesteuer durch § 35 EStG

Durch das Unternehmensteuerreformgesetz 2008
wurde § 35 EStG geändert. Danach können 
gewerblich tätige Einzelunternehmer und an mit-
unternehmerischen Personengesellschaften betei-
ligte natürliche Personen die Gewerbesteuer pauschal
auf ihre Einkommensteuer mit dem 3,8-fachen des
jeweiligen Gewerbesteuermessbetrages anrechnen.

Der von 1,8 auf 3,8 erhöhte Anrechnungsfaktor wurde
als Ausgleich für die Nichtabzugsfähigkeit der Gewer-
besteuer als Betriebsausgabe eingeführt. Der Abzug
des Steuerermäßigungsbetrags ist auf die tatsächlich
zu zahlende Gewerbesteuer – berechnet nach der
Beteiligungshöhe des Anlegers – beschränkt.

Die gewerblichen Einkünfte im Sinne des § 35 EStG
umfassen die Einkünfte aus Gewerbebetrieb im Sinne
von § 15 EStG, wie sie hier vorliegen. Das Anrech-
nungsvolumen wird begrenzt auf die Höhe der tarifli-
chen Einkommensteuer im Sinne des § 35 EStG, die
anteilig auf die im zu versteuernden Einkommen
enthaltenen gewerblichen Einkünfte entfällt. Verluste
können somit die Steuerermäßigung verringern. Sind
im zu versteuernden Einkommen keine gewerblichen
Einkünfte enthalten, ist eine Anrechnung im Sinne
von § 35 EStG nicht möglich.

Bei Personengesellschaften – wie hier vorliegend bei
der Fondsgesellschaft gegeben – wird die Gewerbe-
steuer auf die Einkommensteuer der Gesellschafter
angerechnet. Hierbei ist der Gewerbesteuermessbe-
trag nach dem Gewinnverteilungsschlüssel auf die
Gesellschafter aufzuteilen.

Änderung der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnungsvorschriften durch 
das Unternehmenssteuerreformgesetz
Entgegen der bisherigen Rechtslage sind auf Ebene
der Zielgesellschaften die Zinsen für Fremdkapital,
insbesondere die Baufinanzierung durch Kreditinsti-
tute nur noch zu einem Viertel der Bemessungsgrund-
lage für die Gewerbesteuer hinzuzurechnen (bisher
die Hälfte). Zu einem Viertel hinzuzurechnen sind
nunmehr gem. § 8 Nr. 1 c. GewStG auch die Gewinn-
anteile des stillen Gesellschafters. Dies gilt auch für
die Gewinnanteile des atypisch stillen Gesellschaf-
ters. Die an die Fondsgesellschaft auszuschüttenden
Ergebnisanteile unterliegen in Höhe von 25 % der
gewerbesteuerlichen Hinzurechnung auf Ebene der
Projektgesellschaft.

Umsatzsteuer

Die Tätigkeit der Fondsgesellschaft ist im Wesentli-
chen darauf beschränkt, Beteiligungen an gewerbli-
chen Zielgesellschaften einzugehen, diese zu halten
und über die Vereinbarungen im atypisch stillen
Gesellschaftsvertrag zusammen mit den Zielgesell-
schaften Gewinne aus der Veräußerung der Immobi-
lien der Zielgesellschaften zu erzielen.
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Progression gemildert, indem die außerordentlichen
Einkünfte durch fünf geteilt werden und die darauf
entfallende Steuer wieder mit fünf multipliziert wird
(§ 34 Abs. 1 S. 2 bis 4). Je nach persönlicher Einkom-
menssituation ergeben sich daraus bestimmte Entla-
stungswirkungen.

Steuersatz

Der Anleger unterliegt mit den Beteiligungsein-
künften der Einkommensteuer zu den tariflichen
Steuersätzen, die durch die Höhe des zu versteu-
ernden Einkommens des Anlegers bestimmt
werden. Ab dem Jahr 2008 kommt auch im gewerb-
lichen Bereich der Höchststeuersatz von 45 % zur
Anwendung. Die bisherige Ermäßigung auf 42 % für
gewerbliche Einkünfte gem. § 32c EStG ist letztmals
im Kalenderjahr 2007 anzuwenden. Die durch die
Unternehmenssteuerreform eingeführte Abgel-
tungssteuer in Höhe von 25 % ab dem Jahr 2009 für
Einkünfte aus Kapitalvermögen (§§ 20, 32d EStG) ist
nicht anzuwenden, da konzeptionell Einkünfte aus
Gewerbebetrieb (§ 15 EStG) vorliegen. 

Sonstige Änderungen durch das 
Unternehmenssteuerreformgesetz 

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2007 eine umfassende
Steuerreform beschlossen, die in den wesentlichen
Teilen zum 1. Januar 2008 in Kraft tritt. Für die vorlie-
gende Fondskonzeption sind folgende Änderungen
gegenüber der Rechtslage 2007 von Bedeutung:

Nach § 4 Abs. 5b EStG sind die Gewerbesteuer und
die darauf entfallenden Nebenleistungen keine
Betriebsausgaben. Konkrete Auswirkungen hat dies
auf die Gewinnermittlung bei den Zielgesell-
schaften.

In § 4 h EStG hat der Gesetzgeber die so genannte
„Zinsschranke“ neu eingeführt. Danach sind Zinsauf-
wendungen nur bis zur Höhe der Zinserträge zuzüg-
lich 30 % des um die Zinsaufwendungen und die
Abschreibungen erhöhten Gewinns abzugsfähig.
Darüber hinausgehende Zinsaufwendungen sind im
Wege des Zinsvortrags in den folgenden Wirtschafts-
jahren abzugsfähig, soweit nach dieser Regelung
wieder ein Zinsabzug möglich ist.

Die Zinsschranke kommt nicht zur Anwendung,
wenn die Zinsaufwendungen des einzelnen Steuer-
pflichtigen bzw. des Gewinnermittlungssubjekts
eine Million Euro nicht übersteigen, oder der Betrieb

nicht zu einem Konzern gehört oder bei Konzernzu-
gehörigkeit die Eigenkapitalquote dem des Konzerns
entspricht.

Auf Ebene der Zielgesellschaften kann die Zins-
schranke nur dann zur Anwendung kommen, wenn
der Zinsaufwand den Betrag von einer Million je
Gesellschaft übersteigen wird. Je nach Bauvolumen
der Projekte kann dies der Fall sein. Für diesen Fall
ist davon auszugehen, dass es sich bei den Zielge-
sellschaften um Konzerngesellschaften des Initiators
handelt und die Anwendung der Zinsschranke für
jeden Einzelfall zu prüfen ist.

Eine Unterschreitung der Zinsschranke von EUR 1 Mio.
kann auch dadurch in Betracht kommen, dass dem
Steuerpflichtigen ein Wahlrecht wie folgt einge-
räumt wird:

„Zinsaufwendungen für Fremdkapital, das zur 
Finanzierung der Herstellung eines Vermögensge-
genstandes verwendet wird (so genannte Bauzeit-
zinsen), dürfen nach § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB als
Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie
auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. In
diesem Fall führt die spätere Ausbuchung bzw.
Abschreibung des entsprechenden Aktivpostens
nicht zu Zinsaufwendungen im Sinne der Zins-
schranke (vgl. BFH-Urteil vom 30. April 2003, BStBl II
2004, S. 192).

Die so genannte Abgeltungssteuer ab 1. Januar 2009
kommt nicht zur Anwendung, da vorliegend
Einkünfte aus Gewerbebetrieb gegeben sind.

§ 34 a EStG regelt eine Begünstigung der nicht
entnommenen Gewinne bei Personengesell-
schaften. Diese Regelung kann bei Thesaurierung
von Gewinnanteilen zu Steuervorteilen führen. Die
vorliegende Konzeption geht dagegen von einer
kurzen Laufzeit und gesellschaftsvertraglich regu-
lierten Ausschüttungen aus. § 34 a EStG ist im vorlie-
genden Fall nicht von Bedeutung. 

Gewerbesteuer

Die Fondsgesellschaft ist aufgrund ihrer gewerbli-
chen Prägung selbständiges Subjekt der Gewerbe-
steuer. Nach derzeitiger Rechtslage wird
Gewerbesteuer nur noch nach dem Gewerbeertrag,
nicht mehr jedoch nach dem Gewerbekapital
erhoben. Ausgangspunkt für die Bemessungsgrund-
lage in der Gewerbesteuer ist das nach einkommen-
steuerrechtlichen Vorschriften ermittelte
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tung in gleichlautenden Ländererlassen vom 6.
Dezember 2001 (BStBl I 2001, Seite 985) die zustän-
digen Finanzbehörden angewiesen, sämtliche
Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide im vollen
Umfang für vorläufig zu erklären.

Nach Auffassung des Prospektherausgebers hat
jedoch die nunmehr geübte Praxis der Finanzverwal-
tung, Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide nur
noch vorläufig zu erlassen, keine Auswirkungen auf
aktuelle Gestaltungen. Dies deswegen, weil der
Vertrauensschutz des § 176 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO für
den Steuerpflichtigen besteht. Danach darf bei der
Aufhebung oder Änderung eines Steuerbescheides
nicht zuungunsten des Steuerpflichtigen berücksich-
tigt werden, dass das Bundesverfassungsgericht die
Nichtigkeit eines Gesetzes (bzw. einer Norm) fest-
stellt, auf dem die bisherige Steuerfestsetzung
beruht.

Nach ganz herrschender Meinung im Schrifttum und
nach der ständigen Rechtsprechung des BFH ist
§ 176 AO auch bei der Aufhebung oder Änderung
der nicht endgültigen Bescheide im Sinne der
§§ 164, 165 AO anwendbar (vgl. im Einzelnen DStR
7/2002, Seite 251 ff.).

Änderung der Bewertung der Beteiligung

Aufgrund bundesweit abgestimmter Erlasse der
Länderfinanzministerien (vgl. insbesondere Erlass
des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom
27. Juni 2005, AZ. 3-53806/51) hat sich die Auffas-
sung der Finanzverwaltung zur Übertragung treu-
händerisch gehaltener Kommanditbeteiligungen
grundlegend geändert. Da der Erlass einvernehmlich
mit den obersten Finanzbehörden des Bundes und
der Länder ergangen ist, beansprucht er bundes-
weite Geltung.

Bei treuhänderisch gehaltenen Beteiligungen wäre
nach neuerlicher Auffassung der Finanzverwaltung
nicht die Beteiligung an der Personengesellschaft
Gegenstand der Übertragung im Erb-/Schenkungs-
fall, sondern der zivilrechtliche Herausgabeanspruch
(§ 667 BGB) des treugeberisch beteiligten Anlegers
gegenüber dem Treuhandkommanditisten auf Rück-
übereignung des Treuguts (Sachleistungsanspruch).
Zwischenzeitlich nimmt jedoch die Finanzverwal-
tung die Bewertung nach den bisherigen
Vorschriften auch bei Treuhandverhältnissen in
Erbschaft- und Schenkungssteuerbereich vor, wenn
im Gesellschaftsvertrag und im Treuhandvertrag
folgender Passus enthalten ist:

„Im Falle des Todes des Treugebers bzw. bei Abtre-
tung/Schenkung des Anspruchs aus dem Treuhand-
vertrag endet diese und der Erbe bzw. der
Beschenkte tritt unmittelbar in die Gesellschafter-
stellung des dann ehemaligen Treuhänders ein.
Zuwendungsgegenstand ist somit nicht der Heraus-
gabeanspruch des Erwerbers gegen den Treuhänder
gemäß § 667 BGB, sondern die Gesellschaftsbeteili-
gung unmittelbar.“

Die vorliegende Konzeption berechtigt wegen 
der kurzen Laufzeit von weniger als fünf Jahren nicht 
zur Inanspruchnahme der Vergünstigungen der
§§ 13a,19a ErbStG. Aus diesem Grund besteht keine
Veranlassung, die oben genannte Klausel in den
Treuhand/Gesellschaftsvertrag aufzunehmen. Die
Fondsbeteiligung ist im Regelfall mit dem Nominal-
betrag anzusetzen, der wertmäßig dem gemeinen
Wert gemäß § 9 BewG entspricht.

Geplante Erbschaftsteuerreform 
im Jahr 2008

Die Bundesregierung hat zum Jahresende 2007
einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Über diesen
Entwurf haben weder Bundestag noch Bundesrat
beraten. Mit einer Verabschiedung ist im Jahr 2008
zu rechnen. Der Inhalt der endgültigen Gesetzesfas-
sung kann sich gegenüber dem Entwurf wesentlich
verändern. In den Grundzügen sieht der Gesetzent-
wurf bezogen auf die vorliegende Fondskonzeption
folgendes vor:

– Die Bewertung der Anteile wird künftig zum
gemeinen Wert erfolgen. Dies wird in etwa dem
Verkehrswert entsprechen.

– Die Vergünstigungen der §§ 13 a, 19 a ErbStG
werden nicht mehr zur Anwendung kommen. Die
geplanten Vergünstigungen im Betriebsvermö-
gensbereich, die eine 15-jährige Unternehmens-
fortführung voraussetzen, werden wegen der
kurzen Fondslaufzeit und dem Nichtvorhandensein
von Arbeitsplätzen auf das vorliegende Fondskon-
zept voraussichtlich nicht anwendbar sein.

– Die Bewertung von Betriebsvermögen wird nach
dem derzeitigen Stand des Gesetzgebungsverfah-
rens künftig nicht mehr anhand der Steuer-
bilanzwerte erfolgen. Die Bewertung von Einzelun-
ternehmen/Personengesellschaften sowie Kapital-
gesellschaften soll einheitlich geregelt werden.
Das Stuttgarter Verfahren wird durch gängige
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Als Beteiligungsgesellschaft ist sie demnach nach
herrschender Meinung und geltender Rechtspre-
chung kein Unternehmer im Sinne von § 2 Abs. 1
UStG. Sie ist deswegen auch nicht zum Vorsteuer-
abzug berechtigt.

Lieferungen und sonstige Leistungen, die die Fonds-
gesellschaft von dritter Seite in Anspruch nimmt (z.B.
Gebühren für die Konzeption, Steuer- und Rechtsbe-
ratung, Treuhänder), belasten sie damit wirtschaft-
lich mit dem vollen Rechnungsbruttobetrag
einschließlich der enthaltenen Umsatzsteuer (ab 
1. Januar 2007 beträgt der Umsatzsteuersatz 19 %).

Umsatzsteuer auf Vermittlungsleistungen
(Beschaffung von Eigenkapital)

Mit Urteil vom 9. Oktober 2003 (BStBl II 2003, Seite
958) hat der BFH zur Steuerbefreiung für die Vermitt-
lung von Krediten nach § 4 Nr. 8 a UStG Stellung
genommen.

Danach erbringt in einer mehrstufigen Vermittlung
von Finanzumsätzen derjenige Vermittler eine steu-
erbefreite Leistung, der einen unmittelbaren
Geschäftsbesorgungsvertrag mit einer der zukünf-
tigen Vertragsparteien des ersten Grundgeschäftes
abgeschlossen hat (erster Vermittler). Alle nachge-
schalteten Vermittler in der Vertriebsstruktur
erbringen Leistungen, die nicht unter die Steuerbe-
freiung des § 4 Nr. 8 UStG fallen.

Mit BMF-Schreiben vom 13. Dezember 2004 (IV A 6
– S 7160 a - 26/04) hat das Bundesministerium der
Finanzen angeordnet, dass es nicht zu beanstanden
ist, wenn vor dem 1. Juli 2005 erbrachte Vermitt-
lungsleistungen nach § 4 Nr. 8 b bis Nr. 8 g UStG – bei
Vorliegen der übrigen Tatbestandsvoraussetzungen –
als steuerfrei beurteilt werden.

Zwischenzeitlich hat die Finanzverwaltung jedoch
erklärt, dass bis auf Weiteres keine Umsatzsteuer auf
die Beschaffung von Eigenkapital (Umsatzsteuer auf
Vermittlungsleistungen) erhoben wird.

Vermögensteuer

Die Vermögensteuer wird seit dem 1. Januar 1997
nicht mehr erhoben.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Der Anteil des Gesellschafters am Vermögen der
Fondsgesellschaft unterliegt der Erbschaft- und
Schenkungsteuer.

Steuerpflichtiger Erwerb im Sinne der Erbschaft- und
Schenkungsteuer ist die Bereicherung des Erwerbers
(§ 10 Abs. 1 Satz 1 ErbStG). Nach § 12 Abs. 5 ErbStG
ist auf den Todes- bzw. Schenkungszeitpunkt ein
gesonderter Einheitswert des Betriebsvermögens
nach bewertungsrechtlichen Vorschriften zu ermit-
teln.

Nach § 13 a Abs. 1 ErbStG wird ab 1. Januar 2004 ein
Freibetrag in Höhe von EUR 225.000,00 gewährt.
Sind mehrere Erben/Beschenkte vorhanden, ist der
Freibetrag aufzuteilen. Im Fall der Schenkung kann
der Freibetrag nur einmal während eines Zehn-
Jahres-Zeitraums in Anspruch genommen werden.
Gemäß § 13 a Abs. 2 ErbStG ist von dem sich nach
Abzug des Freibetrags ergebenden Wert ein Bewer-
tungsabschlag in Höhe von 35 % vorzunehmen.
Sowohl der Freibetrag als auch der Bewertungsab-
schlag entfallen rückwirkend, wenn ein Mitunter-
nehmeranteil innerhalb von fünf Jahren nach Erwerb
veräußert wird.

Als Veräußerung gilt auch die Betriebsaufgabe (§ 13
a Abs. 5 Nr. 1 ErbStG). Voraussetzung ist allerdings,
dass das Betriebsvermögen mindestens fünf Jahre
gehalten wird. Bei natürlichen Personen unterliegt
der steuerpflichtige Erwerb eines Mitunternehmer-
anteils der Tarifbegrenzung des § 19 a Abs. 1 ErbStG,
d.h., er unterliegt stets der günstigeren Steuerklasse
I. Der Entlastungsbetrag wird für Erwerbe, für die die
Steuer nach dem 31. Dezember 2003 entsteht, auf
88 % gesenkt.

Ergibt sich ein negativer Anteil am Einheitswert der
Fondsgesellschaft, fällt bei der Übertragung des
Anteils keine Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer an.
Wird zusätzlich noch weiteres Vermögen übertragen,
mindert ein negativer Anteil am Betriebsvermögen
den steuerpflichtigen Erwerb.

Allerdings ist auf den Beschluss des Bundesfinanzhofs
vom 24. Oktober 2001 (II R 61/99, BStBl II 1999, Seite
834) zur Erbschaft- und Schenkungsteuer hinzuweisen.
Der Bundesfinanzhof hält laut vorgenanntem
Beschluss weite Teile des geltenden Erbschaft- und
Schenkungsteuerrechtes für verfassungswidrig,
insbesondere § 13 a und § 19 a ErbStG. Der
Beschluss liegt dem Bundesverfassungsgericht zur
Entscheidung vor. Daraufhin hat die Finanzverwal-
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Verfahren nach der Ertragswertmethode ersetzt.
Der Gesetzentwurf sieht hierzu vor, dass die detail-
lierte Regelung in einer Rechtsverordnung
erfolgen soll.

Über die konkreten Auswirkungen kann somit zum
jetzigen Zeitpunkt keine Angabe erfolgen. Als Ober-
grenze der Bewertung ist aber jedenfalls vom
gemeinen Wert auszugehen. Für diesen Fall würden
sich auch die Regelungen der Finanzverwaltung zu
treuhänderisch gehaltenen Anteilen erübrigen.

Verfahrensrecht

Gesonderte und einheitliche Feststellung
Die Fondsgesellschaft reicht beim zuständigen
Betriebsfinanzamt jährlich eine Erklärung zur geson-
derten und einheitlichen Ergebnisfeststellung ein,
auf deren Grundlage die Einkünfte der Fondsgesell-
schaft veranlagt und festgestellt werden. Die
maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen werden
amtsintern dem für den Anleger zuständigen Wohn-
sitzfinanzamt verbindlich mitgeteilt und auf diesem
Wege quasi „automatisch“ bei der persönlichen
Einkommensteuerveranlagung des Anlegers berück-
sichtigt. Etwaige Sonderbetriebsausgaben (z.B.
Zinsen für eine Anteilsfinanzierung) können nur im
Rahmen der gesonderten und einheitlichen Ergeb-
nisfeststellung steuerlich geltend gemacht werden.
Die persönliche Einkommensteuererklärung des
Anlegers kann jedoch unabhängig von der Feststel-
lungserklärung für die Fondsgesellschaft bei seinem
Wohnsitzfinanzamt unter Angabe des voraussichtli-
chen Beteiligungsergebnisses eingereicht werden.

Grunderwerbsteuer

Bei der vorgesehenen atypisch stillen Beteiligung 
der Fondsgesellschaft an den einzelnen Zielgesell-
schaften geht die Einlage des atypisch stillen 
Gesellschafters in das Vermögen des Geschäftsherrn 
(§ 230 HGB) über. Es entsteht lediglich ein 
schuldrechtlicher Anspruch des stillen Gesellschafters
(Fonds-KG) an den Geschäftsherrn (Projektgesell-
schaft). Dingliche Ansprüche, insbesondere hinsichtlich
des Grundstücks (vgl. §§ 1, 2 GrEStG), entstehen nicht.

Der BFH hat hierzu folgendes mit Urteil vom 
30. November 1983 (AZ. II R 130/81) entschieden:

„Der sogenannte atypisch stille Gesellschafter
erhält keine Verwertungsmacht im Sinne des 
§ 1 Abs. 2 GrEStG an einem Grundstück, das der
Inhaber des Handelsgeschäftes (§ 335 Abs. 
1 HGB) erwirbt (Einschränkung des BFH-Urteils
vom 11. Dezember 1974 II R 170/73, BFHE 114,
552, BStBl II 1975, 363).“
Auch der führende Kommentar zur Grunderwerb-
steuer Boruttau (14. Auflage, § 5 Tz. 16) stellt fest,
dass Beteiligung im Sinne des Grunderwerbsteuer-
rechts nur die unmittelbare dingliche Mitberechti-
gung am Gesamthandsvermögen ist.

Die vorliegende atypisch stille Beteiligung der
Fondsgesellschaft an den einzelnen Zielgesell-
schaften löst damit keine Grunderwerbsteuer auf
Ebene der Fondsgesellschaft aus. Lediglich der
Erwerb von Grundstücken durch die Zielgesell-
schaften unterliegt der Grunderwerbsteuer.

Schlussbemerkungen

Ständige Änderungen und die Komplexität des Steu-
errechts bringen es mit sich, dass diese Darstellung
gewisse steuerrechtliche Kenntnisse des Lesers
erfordert. Ferner kann sie auf individuelle Umstände
von Gesellschaftern nur in sehr begrenztem Umfang
eingehen, weswegen die Hinzuziehung des persön-
lichen Steuerberaters/Rechtsanwalts jedem Gesell-
schafter empfohlen wird.

Außerdem können sich während der vorgesehenen
Laufzeit der Gesellschaft die steuerlichen Rahmen-
bedingungen, insbesondere die Steuergesetze, die
Rechtsprechung, die Beurteilung durch die Finanz-
verwaltung und die Steuersätze ändern. Diese Ände-
rungen können positive oder negative
Auswirkungen auf das steuerliche und wirtschaft-
liche Ergebnis der Gesellschaft und/oder der Gesell-
schafter haben.

Angaben über die Emittentin
Firma:
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

Sitz und Anschrift:
Palais Leopold,
Leopoldstraße 8,
80802 München

Telefon 0 89/38 99 84 - 280
Telefax 0 89/38 99 84 - 289

Registergericht:
München HRA 91925

Ersteintragung:
11.03.2008

Gründungsdatum der Emittentin:
17. Januar 2008

Kommanditkapital:
EUR 20 Mio.

Dauer der Fondsgesellschaft:
Die Gesellschaft ist für die Dauer bis 31. Dezember
2012 eingegangen. Die Gesellschaft endet aller-
dings dann, wenn das Kommanditkapital (ohne
Agio) zuzüglich der jeweiligen Gewinnbeteiligung
zurückgezahlt ist.

Die Rechtsform der Emittentin:
GmbH & Co. KG

Die Emittentin unterliegt deutschem Recht.

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand der Gesellschaft ist die atypisch stille
Beteiligung in Form von Mezzanine-Kapital an Kapi-
talgesellschaften und Personengesellschaften, die in
München und im Münchener Umland gelegene
Grundstücke kaufen und bebauen bzw. im Bau
befindliche oder zu errichtende Einfamilienhäuser
oder Eigentumswohnanlagen, auch in Verbindung
mit Gewerbeeinheiten, kaufen („Zielgesell-
schaften“). Auch die Mitfinanzierung durch atypisch
stille Beteiligungen bestehender Immobilien, die als
einzelne Wohn- bzw. Teileigentumseinheiten an
jetzige Mieter oder an Kapitalanleger verkauft
werden sollen, ist zulässig.

Hinweis:
Im Rahmen des Gesellschaftsvertrages der JK Wohnbau
Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG (siehe Anhang)
wurde den Erfordernissen einer Kommanditgesellschaft
Rechnung getragen, die sich an eine Vielzahl von Anle-
gern wendet, die ihrerseits dieser Gesellschaft aus
Kapitalanlagegründen beitreten. Im Einzelnen weichen
folgende Regelungen – in rechtlich zulässiger Weise –
von den gesetzlichen Vorschriften ab:

– Die Komplementärin der Fondsgesellschaft, die
JK Wohnbau Fonds GmbH, ist am Gesellschafts-
kapital nicht beteiligt, sie erbringt keine 
Gesellschaftseinlage und unterliegt keinem Wett-
bewerbsverbot gemäß § 112 HGB. 

– Nach dem gesetzlichen Leitbild könnte ein Komman-
ditist jederzeit aus der Gesellschaft durch Kündigung

ausscheiden. Im Interesse der Verwirklichung des
gemeinsamen Gesellschaftszweckes ist jedoch diese
Kündigungsmöglichkeit dahingehend einge-
schränkt, dass der Gesellschafter/Treugeber ordent-
lich das Gesellschaftsverhältnis erstmals zu dem
Zeitpunkt kündigen kann, der im Gesellschaftsver-
trag als Beteiligungsdauer genannt ist.

Angaben über die von der gesetzlichen Regelung 
abweichenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co.
KG gemäß § 5 Nr. 3. VermVerkProspV

Steuerliche Grundlagen/Angaben über die Emittentin/
Angaben über Bestimmungen
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Die Komplementärin JK Wohnbau Fonds GmbH hat
keine Einlage geleistet. Sie ist auch nicht am Gewinn
und Verlust der Gesellschaft beteiligt. Die Grün-
dungskommanditistin wird auf Anforderung durch
die Komplementärin eine Einlage von 
EUR 1.000,– leisten.

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Zeitpunkt der
Prospektaufstellung am 21.04.2008 EUR 1.000,–. Es
existiert nur ein Kommanditanteil von EUR 1.000,–. 

Bei Vollplatzierung soll sich das Gesamtkommandit-
kapital auf EUR 20 Mio. belaufen.

Unter der Annahme, dass die Vollplatzierung erreicht
wird und jeder Anleger lediglich die Mindestzeich-
nungssumme von EUR 20.000,– einbezahlt, setzt
sich die Beteiligungsgemeinschaft aus 1.000 Anle-
gern zusammen. 

Es handelt sich um Kommanditanteile an einer deut-
schen Kommanditgesellschaft.

Hauptmerkmale der KG-Anteile

Die Hauptmerkmale der KG-Anteile bestehen darin,
dass der Anleger gemäß Gesellschaftsvertrag an dem
Gesellschaftsvermögen beteiligt ist, am Gewinn und
Verlust, an einem etwaigen Auseinandersetzungsgut-
haben, am Liquidationserlös und er das Recht hat,
Stimmrechte auszuüben. Zusätzlich hat er die Rechte
nach § 164 HGB (Widerspruchsrecht) und nach § 166
HGB (Kontrollrecht). Die Fondszeichner haben volles
Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung. Neben
den vorgenannten Rechten haben die Anleger auch die
über § 166 HGB hinausgehenden Kontrollrechte nach
§ 716 BGB und nach § 118 HGB.

Es ist darauf hinzuweisen, dass insoweit eine von der
Pflichteinlage abweichende Haftsumme insoweit im
Handelsregister eingetragen wird, als die Kommandit-
einlagen (Pflichteinlagen) der Kommanditisten/Treu-
geber mit 1 % der Pflichteinlagen als Haftsumme in
das Handelsregister einzutragen sind. 

Die Hauptmerkmale der Anteile entsprechen den mit der
Vermögensanlage verbundenen Rechten (siehe Seite 7).

Angaben über das Kapital der Emittentin 

Gründungskommanditist:

Firma:
JK Holding GmbH

Sitz:
Palais Leopold, Leopoldstraße 8, 80802 München

Kommanditeinlage:
EUR 1.000,–

Die Bestimmungen der Satzung der Komplementärin
weichen nicht von den gesetzlichen Bestimmungen ab.

Angaben über den Umfang der 
unmittelbaren oder mittelbaren 
Beteiligungen der Gründungs-
gesellschafter an Unternehmen,
die mit dem Vertrieb der emittierten 
Vermögensanlage beauftragt sind

Negativtestat:
Es liegen keine unmittelbaren oder mittelbaren
Beteiligungen der Gründungsgesellschafter der
Fonds-KG an Unternehmen, die mit dem Vertrieb der
emittierten Vermögensanlage beauftragt sind, vor.

Angaben über Gründungsgesellschafter der Emittentin

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand der Gesellschaft ist die atypisch stille
Beteiligung in Form von Mezzanine-Kapital an Kapi-
talgesellschaften und Personengesellschaften, die in
München und im Münchener Umland gelegene
Grundstücke kaufen und bebauen bzw. im Bau
befindliche oder zu errichtende Einfamilienhäuser
oder Eigentumswohnanlagen, auch in Verbindung
mit Gewerbeeinheiten, kaufen („Zielgesell-
schaften“). Auch die Mitfinanzierung durch atypisch
stille Beteiligungen bestehender Immobilien, die als
einzelne Wohn- bzw. Teileigentumseinheiten an
jetzige Mieter oder an Kapitalanleger verkauft
werden sollen, ist zulässig.

Der Tätigkeitsbereich der Emittentin umfasst das
Eingehen, die Verwaltung und die Beendigung von
atypisch stillen Beteiligungen an teilweise bereits
bekannten oder noch auszuwählenden Zielgesell-
schaften. 

Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung wurde keinerlei
atypisch stille Beteiligung an den im Prospekt genannten
Zielgesellschaften eingegangen oder Vorverträge für
diese abgeschlossen.

Angaben über die Geschäftstätigkeit der Emittentin

Angaben über Mitglieder der Geschäftsführung oder des
Vorstandes, Aufsichtsgremien oder Beiräte der Emittentin,
den Treuhänder und sonstige Personen

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Komplementär-GmbH und
damit der Fonds-KG (Emittent) ist Herr Dr. Lars
Binckebanck, geschäftsansässig Palais Leopold, 
Leopoldstraße 8 in 80802 München.

Dem Geschäftsführer der Emittentin wurden für das
letzte abgeschlossene Geschäftsjahr keine Gesamt-
bezüge, insbesondere Gehälter, Gewinnbeteili-
gungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungs-

entgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art
gewährt. Der Geschäftsführer der Emittentin ist nicht
mit dem Vertrieb der angebotenen Vermögensan-
lage betraut.

Da das Unternehmen (Emittent) nur mit Eigenkapital
arbeitet, werden dem Unternehmen keine Fremd-
mittel zur Verfügung gestellt.

Komplementärin der Fondsgesellschaft

Firma:
JK Wohnbau Fonds GmbH

Die Komplementärin erbringt keine Einlage und ist
nicht am Gewinn oder am Verlust der KG beteiligt.

Sitz und Anschrift:
Palais Leopold, Leopoldstraße 8, 80802 München
Telefon 0 89/38 99 84 - 200
Telefax 0 89/38 99 84 - 790

Registergericht:
Amtsgericht München, HRB 172549

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
03.03.2008

Gegenstand des Unternehmens:
1. Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen

sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und 

der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.

2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die
dem Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweig-
niederlassungen errichten und sich an gleichartigen
oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Stammkapital:
EUR 25.000,– ; In dieser Höhe gezeichnet und in voller
Höhe eingezahlt. Grundsätzlich haftet der Komple-
mentär einer KG unbeschränkt. Vorliegend ist der
Komplementär eine Kapitalgesellschaft und haftet
daher nur beschränkt auf ihr Gesellschaftsvermögen.

Geschäftsführer:
Dr. Lars Binckebanck

Gesellschafter mit Anteilen von mehr als 25 %:
JK Holding GmbH, Anteil zu 100 %

Angaben über das Kapital/Gründungsgesellschafter der Emittentin/
Mitglieder der Geschäftsführung
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Registergericht: Amtsgericht München HRB 108446
Gesellschafter: Dr. Josef L. Kastenberger, Anteil zu 100%

Kapital: EUR 1.000.500,–

Vertriebs- und Marketingmanagement

Firma: V & F Verwaltungs- und  Finanzierungs-Treu-
hand GmbH

Stadtbüro München: Maximilianstr. 38, 80539 München
Telefon 0 89/1 43 40 63 70

Sitz und Verwaltung: Schilding 7, 83122 Samerberg
Telefon 0 80 32/9 80 40, Telefax 0 80 32/9 80 41
E-Mail info@vf-treuhand.de, Web www.vf-treuhand.de

Registergericht: Amtsgericht Traunstein HRB 17 375
Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
24. Mai 1978

Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung von
eigenem und fremdem Vermögen, die Verfügung hier-
über, der Erwerb und die Veräußerung von Grund-
stücken, grundstücksgleichen Rechten und anderen
Vermögensgegenständen, Erwerb und Übernahme
von Beteiligungen, Durchführung von Vermittlungen
und Treuhandgeschäften jeglicher Art.

Gesellschaftskapital: EUR 25.000,–

Geschäftsführer: Peter Rommel

Gesellschafter mit Anteilen von mehr als 25 %:

Mitglieder der Geschäftsführung/Glossar
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Mittelverwender

Firma: Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH

Sitz und Anschrift: Ohmstraße 13, 80802 München
Telefon 0 89/38 15 83 - 0, Telefax 0 89/39 80 38
E-Mail info@convent-stb.de

Registergericht: Amtsgericht München, HRB 137292

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
14. Oktober 2001

Gegenstand des Unternehmens: Gegenstand des
Unternehmens sind die für Steuerberatungsgesell-
schaften gesetzlich und berufsrechtlich zulässigen
Tätigkeiten gemäß § 33 i. V. m. § 57 Abs. 3 StBG.

Wesentliche Rechte und Pflichten des Mittelver-
wenders: Hauptaufgabe des Mittelverwendungs-
kontrolleurs (Mittelverwender) ist die Freigabe der
Anlegergelder, wenn die in § 1 des Mittelverwen-
dungsvertrages (im Prospekt im vollen Wortlaut
abgedruckt) vorliegen. Die Mittelverwendungskon-
trolle wird in der Weise ausgeführt, dass zwei Unter-
schriften für die Mittelfreigabe erforderlich sind, und
zwar die der Convent Steuerberatungsgesellschaft
mbH sowie die der JK Treuhand Vermögensverwal-
tung GmbH.

Es bestehen keine Umstände, die zu Interessenskon-
flikten führen könnten.

Handels- und Bankgeschäfte sowie gewerbliche
Tätigkeiten sind ausgeschlossen.

Stammkapital: EUR 25.000,–

Geschäftsführer: Dr. Hanswerner Jehl, Steuerberater

Gesellschafter mit Anteilen von mehr als 25 %:
Dr. Hanswerner Jehl, Steuerberater

Die Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH ist
mit der eingeschränkten Mittelverwendungskon-
trolle beauftragt. Im Einzelnen wird auf die rechtli-
chen Ausführungen hierzu in diesem Prospekt sowie
auf die im vollen Wortlaut abgedruckten Verträge
(Mittelverwendungsvertrag) in diesem Prospekt
verwiesen. Dort sind auch die Vergütungen im
Einzelnen geregelt.

Registertreuhänderin

Firma: JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Hierl

Sitz und Anschrift: Palais Leopold, Leopoldstraße 8,
80802 München

Rechtsform: GmbH

Registergericht: Amtsgericht München HRB 172187

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
12.02.2008

Gegenstand des Unternehmens: Verwaltung
eigenen Vermögens sowie treuhänderische Verwal-
tung fremden Vermögens und weitere Dienstlei-
stungen im Bereich des Asset Managements, soweit
hierfür keine behördliche Erlaubnis erforderlich ist.

Gesellschafter: JK Holding GmbH, Anteil zu 100 %

Stammkapital: EUR 25.000,–

Die wesentlichen Rechte und Pflichten der Regi-
stertreuhänderin: Im Auftrag und auf Weisung des
Treugebers verwaltet der Registertreuhänder im
eigenen Namen aber für Rechnung des Treugebers
als Registertreuhänder dessen Gesellschaftsanteil an
der Gesellschaft. Die Höhe des Gesellschaftsanteils
bestimmt sich nach dem in der Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein) genannten Beteiligungsbetrag
ohne Berücksichtigung des Agios. Der Registertreu-
händer hat keine eigene Entscheidungsbefugnis,
vielmehr handelt er ausschließlich auf Weisung des
Treugebers. Der Registertreuhänder ist berechtigt,
für weitere Treugeber Gesellschaftsanteile an der
Gesellschaft zu übernehmen und zu verwalten.

Gesellschafter des Registertreuhänders ist die JK
Holding GmbH mit einem Anteil zu 100 %. Sie gehört
damit zum Firmenkreis der JK-Gruppe. Aufgrund
dieser Tatsache können Umstände auftreten, die zu
Interessenskonflikten zwischen den Anlegern und
dem Registertreuhänder führen können.

Initiatorin, Anbieterin und  Prospektherausgeberin

Firma: JK Wohnbau GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Josef L. Kastenberger

Sitz und Anschrift: Palais Leopold, Leopoldstraße 8,
80802 München

Rechtsform: GmbH

Agio

Ausschüttung

BaFin

Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein)

Direktkommanditist

Fungibilität

Geschlossener Fonds

Aufschlag, der vom Anbieter/Initiator eines Fonds als zusätzlicher Betrag
zur teilweisen Finanzierung der Vertriebskosten erhoben wird. Es handelt
sich um eine Gebühr, die der Anleger beim Erwerb zur Deckung der
Kosten zahlt, die beim Absatz von Fondsanteilen entstehen.

Barauszahlung liquider Mittel der Gesellschaft an die Gesellschafter/Treu-
geber, einschließlich des Eigenkapitalrückflusses und weiterer Über-
schüsse für die Fondszeichner.

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; sie gestattet die Veröf-
fentlichung und damit den Vertrieb des Verkaufsprospektes, prüft den
Verkaufsprospekt aber nicht auf inhaltliche Richtigkeit.

Erklärung der Investitionsabsicht des Anlegers, diesem Fonds beizutreten.

Anleger, der sich direkt, d.h. nicht über eine treuhänderisch gehaltene
Beteiligung, an der Fondsgesellschaft beteiligt und auch persönlich ins
Handelsregister in Deutschland eingetragen wird.

Freie Handelbarkeit der Fondsanteile. 

Sammelstelle für Kapitalanleger, die gemeinsam eine größere Menge
Kapital aufbringen und in diesem Fall eine von vornherein festgelegte
Kapitalmenge – hier atypisch still – in Zielgesellschaften investieren.

Im Gegensatz zum „Offenen Fonds“ sind Investitionsgegenstand und
Investitionsvolumen beim „Geschlossenen Fonds“ bereits vorher fixiert
und damit die Zahl der Anleger begrenzt. Der Anbieter/Initiator/
Prospektherausgeber schließt den Fonds, sobald das benötigte Eigenka-
pital eingeworben wurde. Ein Beitritt ist dann nicht mehr möglich.

Glossar
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Kommandit-
gesellschaft (KG)

Kommanditist

Kommanditkapital

Komplementärin

Mittelherkunft/
Mittelverwendung

Lineare Rendite
(Verzinsung)

Eine sehr häufig verwendete Rechtsform für die Initiierung eines
geschlossenen Fonds. Unbeschränkt haftet bei der KG mindestens ein
Gesellschafter, Komplementär genannt. Die anderen Anleger, Kommandi-
tisten genannt, haften normalerweise nur mit ihrer Einlage.

Als Kommanditist wird – im Gegensatz zur Komplementärin – der
beschränkt haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft
bezeichnet. Er wird auch Zeichner oder Anleger genannt. Grundsätzlich
begrenzt ist sein Haftungsrisiko für Verluste und Schulden der Gesellschaft
auf die von ihm übernommene und auch tatsächlich geleistete Einlage.
Durch Wiederaufleben der Haftung kann eine Nachschusspflicht
entstehen.

Das Kommanditkapital stellt die Gesamtsumme der Einlagen der
Kommanditisten/Treugeber gemäß Gesellschaftsvertrag (vgl. § 6) dar. Im
vorliegenden Fall wird der Fonds ausschließlich auf Eigenkapitalbasis der
Kommanditisten/Treugeber „finanziert“, d.h. ausschließlich mit Kapital
der beitretenden Gesellschafter. Lediglich der Gründungskommanditist
erbringt eine Kommanditeinlage von EUR 1.000,–, zahlbar auf Anforde-
rung durch die Komplementärin.

Eine Bankfinanzierung auf Ebene der Gesellschaft ist nicht vorgesehen.

Der voll haftende Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, dessen
Haftung nicht auf die von ihm übernommene Kapitalbeteiligung begrenzt
ist, sondern sich auf sein gesamtes Vermögen erstreckt. Sofern nicht im
Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft etwas anderes verein-
bart wurde, obliegt der Komplementärin die Geschäftsführung und
Vertretung.

Aufstellung über Ausgaben und Mittelherkunft sowie Finanzierung der
Fondsgesellschaft. Darin sowie in der Prognoserechnung finden sich im
Wesentlichen die zahlenmäßigen Eckdaten einer Investition in die Fonds-
gesellschaft.

Die lineare Verzinsung bzw. Rendite verteilt die berechnete Gesamtren-
dite aus sämtlichen Ausschüttungen linear gleichmäßig ohne Berücksich-
tigung eines Zinseszinseffektes oder eines Barwertfaktors (wegen der
kurzen Laufzeit) über die gesamte Fondslaufzeit. Die lineare Verzinsung
beschreibt damit die jährliche Zinszahlung für überlassenes Kapital in
Prozent p.a., wobei Zinseszinseffekte aus unterjähriger Zinszahlung und
ein Abzinsungsfaktor unberücksichtigt bleiben. Würden diese beiden
Faktoren berücksichtigt, so würde sich tendenziell eine niedrigere
Rendite ergeben. Aufgrund der großen Prognoseunsicherheit hinsichtlich
der tatsächlichen Laufzeit und Ausschüttungszeitpunkte wurden die
vorgenannten Faktoren nicht berücksichtigt. Im vorliegenden Prospekt
ist der genannte lineare Gewinn ausschließlich als prognostizierter
Gewinn zu verstehen.

Bei der Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht gibt es zwei
Arten von Gesellschaftern:

Die Komplementärin (Vollhafterin) und den Kommanditisten, der nur
bis zur Höhe seiner Einlage haftet.

Der Gesellschaftsvertrag regelt die Belange der Gesellschaft wie Name
und Sitz, Zweck, Rechtsform, Dauer, Gesamtsumme des Eigenkapitals,
Namen der Gründungsgesellschafter, Einlagenhöhe, Stückelung des
Eigenkapitals, Einzahlungstermine, Investitionsplan, Gewinn- und
Verlustverteilungsmodus, Vereinbarungen zur Gesellschafterversamm-
lung, Geschäftsführung, Haftungsvereinbarungen und Vereinbarungen
über das Ausscheiden von Gesellschaftern. Weil er als einer der wich-
tigsten Verträge im Verkaufsprospekt vollständig abgedruckt ist, sollte
er vor einem Beitritt unbedingt gelesen werden.

Saldo aus Erlösen abzüglich damit zusammenhängender Aufwen-
dungen.

Der Anleger/Treugeber wird beim Erwerb von Fondsanteilen Gesell-
schafter und haftet unter Umständen für das Unternehmen. Er wird
üblicherweise Kommanditist einer KG. Gemäß Handelsgesetzbuch
(HGB) ist die Haftung in Deutschland auf das im Handelsregister einge-
tragene Kapital (Hafteinlage) begrenzt. Hat er seine Pflichteinlage
geleistet, erlischt die persönliche Haftung. Sie lebt jedoch wieder auf,
wenn die Einlage z.B. durch Ausschüttungen an ihn zurückgezahlt wird
und damit sein Kapitalkonto unter die Hafteinlage gemindert wird.

Falls der Anleger die Beteiligung unmittelbar als Kommanditist
erwerben will, erhält der Anleger ein Formular einer notariell zu
beglaubigenden Handelsregistervollmacht. Nach Erhalt der Handelsre-
gistervollmacht wählt der Anleger einen Notar seines Vertrauens, vor
dem die Unterschrift vollzogen und beglaubigt wird. Die Kosten der
Beglaubigung gehen zulasten des Fondszeichners/ Anlegers.

Die Handelsregistervollmacht wird der Komplementärin erteilt und
ermächtigt diese zur Vertretung des Anlegers/Fondszeichners vor
allem gegenüber dem Handelsregister.

Gemeinsame Errichtung von Bauvorhaben zusammen mit anderen
Firmen.

Gesamtes zu akquirierendes Gesellschaftskapital der Anleger-Fonds-KG
in Deutschland.

Maßstab für die Dauer einer Investition, bei der die Kapitalrückzah-
lungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in Teilbeträgen erfolgen.

Gesellschafter

Gesellschaftsvertrag

Gewinn

Haftung

Handelsregister-
vollmacht

Joint-Venture

Kalkulierter
Fondsgesamtaufwand

Kapitalbindungsdauer
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Mittelverwendungs-
vertrag

Platzierungsphase

Registertreuhänder

Sensitivitätsanalyse

Treugeber

Vermögensanlagen–
Verkaufsprospekt-
verordnung
(VermVerkProspV)

Zeichnungssumme

Zielgesellschaft

Vertrag mit einem/einer unabhängigen Steuerberater/Steuerberatungs-
gesellschaft oder einem Wirtschaftsprüfer bzw. einer Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. Dieser stellt sicher, dass das Kapital der Anleger entsprechend
dem Mittelverwendungsvertrag verwendet wird.

Zeitraum, innerhalb dessen das Kommanditkapital der Fondsgesellschaft
platziert wird.

Der Registertreuhänder ist eine natürliche oder juristische Person. Schuld-
rechtlich verpflichtet sich der Registertreuhänder gegenüber dem Gesell-
schafter/Treugeber (dem Anleger), gemäß Registertreuhandvertrag zu
handeln. Der Registertreuhänder wird anstelle des Anlegers (Treugeber)
im deutschen Handelsregister eingetragen.

Sie gibt Aufschluss darüber, wie sich der prognostizierte Anlageerfolg
ändert, wenn ausgewählte Einflussfaktoren wie z.B. kalkulierter Gewinn,
Laufzeit, Veräußerungspreise, von den Prognoseprämissen der Prospekthe-
rausgeberin/ Anbieterin abweichen.

Der Treugeber beauftragt den Registertreuhänder, für ihn aus Vereinfa-
chungs- und Kostengründen die handelsregisterliche Stellung einzu-
nehmen.

Rechtliche Grundlage zur Erstellung eines Vermögensanlagen- Verkaufs-
prospektes.

Die VermVerkProspV wurde am 16. Dezember 2004 zum Schutz der
Anleger erlassen und trat zum 1. Juli 2005 in Kraft. Mit Inkrafttreten der
Verordnung bedarf jeder Verkaufsprospekt in Deutschland einer Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin), wobei die
inhaltlichen Angaben nicht Gegenstand der Prüfung durch die BaFin sind.

Summe des Eigen- oder Kommanditkapitals ohne Agio, das der
Anleger/Treugeber erbringt. 

Gesellschaft, in die das Anlegerkapital investiert wird.

§ 1
Firma, Rechtsform, Gesellschaftszweck, 
Sitz, Geschäftsjahr
1. Die Gesellschaft ist eine Kommanditgesell-

schaft. Ihre Firma lautet:

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG,

– nachstehend auch „Fonds-KG“ oder „Gesellschaft“
genannt –

2. Die Gesellschaft hat folgenden Gesellschafts-
zweck:

Gegenstand der Gesellschaft ist die atypisch
stille Beteiligung in Form von Mezzanine-
Kapital an Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften, die in München und im
Münchener Umland gelegene Grundstücke
kaufen und bebauen bzw. im Bau befindliche
oder zu errichtende Einfamilienhäuser oder
Eigentumswohnanlagen, auch in Verbindung
mit Gewerbeeinheiten, kaufen („Zielgesell-
schaften“). Auch die Mitfinanzierung durch
atypisch stille Beteiligungen bestehender
Immobilien, die als einzelne Wohn- bzw. Teilei-
gentumseinheiten an jetzige Mieter oder an
Kapitalanleger verkauft werden sollen, ist
zulässig.

3. Zurzeit ist die Beteiligung als atypisch stille
Gesellschafterin an folgenden Zielgesell-
schaften („Erstinvestition“) vorgesehen:

3.1 J. K. Wohnbau Wohnbaugesellschaft mbH &
Co. Objekt Westpark KG München-Westpark, 
Oetztalerstraße, Mehrfamilienhaus, 
11.202 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 15. März 2006,
155 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München
(HRA 84703)

3.2 J. K. Wohnbau Unterföhring-Süd GmbH & 
Co. KG München-Unterföhring-Süd,

Hofäckerallee, Mehrfamilienhaus,
7.242 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 13. Oktober 2005,
98 Einheiten, Fertigstellung 06/2008

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 85725)

3.3 J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Maistraße KG
München-Isarvorstadt, 
Maistraße Altbau, 
MFH/Büro/Gewerbe, 13.662/622/555 m2 Wfl, 
Datum der Baugenehmigung 18. Mai 2007,
152 Einheiten, Fertigstellung 06/2009
Maistraße Neubau, Mehrfamilienhaus,
4.877 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 31. Juli 2007,
62 Einheiten, Fertigstellung 12/2009

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 86493)

3.4 J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Stahlstraße KG
München-Obermenzing, Stahlstraße, 
Doppelhaushälften, ca. 5.110 m2 Wohnfläche, 
zurzeit geplant: 48 Einheiten

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München
(HRA 87925)

3.5 J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Viktoriastraße KG 
München-Schwabing, Viktoriastraße, 
Mehrfamilienhaus, 1.055 m2 Wohnfläche, 
Datum der Baugenehmigung 26. April 2000,
9 Wohneinheiten und eine Gewerbeeinheit, 
Fertigstellung 31. März 2008

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München
(HRA 87887)

Gesellschaftsvertrag 
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3.6 J. K. Wohnbaugesellschaft mbH & Co. 
Objekt Moosach KG
München-Moosach, Brieger Straße, 
Mehrfamilienhaus, 14.100 m2 Wohnfläche,
Datum der Baugenehmigung 
vorab 01. Januar 2009, 170 Einheiten, 
Fertigstellung vorab 01. Januar 2011

Sitz: München
Registergericht Amtsgericht München 
(HRA 82592)

Die Gesellschaft ist berechtigt, in weitere Zielgesell-
schaften zu investieren, die die Investitionskriterien
dieses Gesellschaftsvertrages erfüllen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, das Kommanditka-
pital innerhalb der vorgesehenen Laufzeit in weitere
neue Zielgesellschaften zu reinvestieren, wenn
vorher die Gewinne aus der Erstinvestition an die
Gesellschafter/Treugeber ausgeschüttet worden
sind. Bei einer Reinvestition sind ebenfalls die Inve-
stitionsgrundsätze dieses Vertrages sowie die
ursprünglich vereinbarten Laufzeiten zu beachten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die vorgenannten
Zielgesellschaften auszutauschen, sowie sämtliche
Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die
geeignet sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu dienen.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Sitz der Gesellschaft ist München.

§ 2
Gesellschafter / Kapitalerhöhung

1. Komplementärin ist die JK Wohnbau Fonds
GmbH. Sie ist am Gewinn und Verlust  der
Kommanditgesellschaft nicht beteiligt. Eine
Bareinlage hat die persönlich haftende Gesell-
schafterin nicht zu erbringen.

2. Gründungskommanditistin ist die JK Holding
GmbH mit einer Kommanditeinlage von EUR
1.000,–. Die Einlage wird auf Anforderung der
Komplementärin einbezahlt. Die Pflichteinlage
der Gründungskommanditistin wird als Haftein-
lage in das Handelsregister eingetragen. Die
Gründungskommanditistin leistet kein Agio.

3. Die JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
mit dem Sitz in München ist als weitere
Kommanditistin – auch als „Registertreuhand-
kommanditistin“ bezeichnet – ohne für eigene
Rechnung gehaltene Kommanditeinlage vorge-
sehen. Der Beitritt der JK Treuhand Vermögens-
verwaltung GmbH zur Gesellschaft für die
jeweiligen Treugeber vollzieht sich in der Weise,
dass die Beitrittserklärung des jeweiligen Treu-
gebers von der JK Treuhand Vermögensverwal-
tung GmbH unterzeichnet wird. Eines Zugangs
der unterzeichneten Beitrittserklärung bedarf es
hierzu nicht. Die Komplementärin ermächtigt
hiermit die Registertreuhandkommanditistin
hierzu. Die übrigen Gesellschafter/Treugeber
stimmen dem Beitritt bereits jetzt zu.

4. Die Registertreuhandkommanditistin ist unter
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB berechtigt und bevollmächtigt, mit dritten
Personen – auch „Treugeber“ genannt – gleich-
lautende Treuhandverträge abzuschließen. Die
Komplementärin ist ermächtigt und verpflichtet,
das Kapital gemäß dem Umfang der geschlos-
senen Treuhandverträge zu erhöhen.

Insgesamt darf die Komplementärin durch
schriftliche Erklärung gegenüber der Register-
treuhandkommanditistin das Kommanditkapital
der Fonds-KG von derzeit EUR 1.000,– erhöhen,
bis ein Kommanditkapital (ohne Agio) von
insgesamt EUR 20.000.000,– erreicht ist.

Die Komplementärin kann durch schriftliche
Erklärung gegenüber der Registertreuhandkom-
manditistin das Kommanditkapital um weitere
EUR 10.000.000,–. auf EUR 30.000.000,– Mio.
erhöhen. Einer Zustimmung der übrigen Gesell-
schafter/Treugeber bedarf es hierzu nicht.

5. Treugut ist der jeweilige Gesellschaftsanteil des
Treugebers, der mit EUR 20.000,– vorgesehen ist.
Höhere Beteiligungen müssen durch EUR 1.000,–
in ganzen Zahlen teilbar sein.

Die Registertreuhandkommanditistin erbringt
die Einzahlungen auf ihren Kommanditanteil
nach Abschluss entsprechender Registertreu-
handverträge und Eingang der jeweiligen Raten
des gezeichneten Kapitals auf dem hierfür
vorgesehenen Konto, sobald die im Registertreu-
hand- und Mittelverwendungsvertrag gere-
gelten Voraussetzungen erfüllt sind.

6. Direktkommanditisten
Die Komplementärin ist auch zur Aufnahme von
Anlegern als selbständige Kommanditisten der
Gesellschaft – auch „Direktkommanditisten“
genannt – berechtigt. Sie ist hierbei von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die
Aufnahme in die Gesellschaft erfolgt durch
Unterzeichnung der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) durch die Registertreuhandkom-
manditistin für den jeweiligen
Direktkommanditisten, wozu die Komplemen-
tärin der Registertreuhandkommanditistin
ausdrücklich Vollmacht erteilt. Eines Zugangs der
Annahme der Beitrittserklärung beim Direkt-
kommanditisten bedarf es für deren Wirksam-
keit nicht. Die übrigen Gesellschafter/Treugeber
stimmen dieser Aufnahme bereits jetzt zu.

Die Eintragung von Direktkommanditisten in das
Handelsregister erfolgt im Falle der Aufnahme
durch die Komplementärin auf Kosten der
Direktkommanditisten.

Die Direktkommanditisten haben der Komple-
mentärin eine unwiderrufliche und über den Tod
hinaus geltende notariell beglaubigte Handels-
registervollmacht zu allen Anmeldungen zum
Handelsregister, an denen ein Kommanditist
mitzuwirken hat, zu erteilen. Im Übrigen ist
jeder Direktkommanditist verpflichtet, alle erfor-
derlichen Erklärungen selbst abzugeben,
solange und soweit aus irgendeinem Grund
keine entsprechende wirksame Bevollmächti-
gung der Komplementärin bestehen sollte.
Sollte der Direktkommanditist die vorgenannte
Handelsregistervollmacht nicht erteilen, kann er
von der Komplementärin aus der Gesellschaft
ausgeschlossen werden. Entsprechendes gilt für
Treugeber im Falle des § 5 Ziffer 4. (Umwand-
lung in Direktkommanditistenstellung). 

Bis zu seiner Eintragung in das Handelsregister
hat der Direktkommanditist die Stellung eines
stillen Gesellschafters, die sich mit Eintragung in
das Handelsregister in eine Kommanditistenstel-
lung umwandelt.

Die Registertreuhandkommanditistin ist berech-
tigt, zur Verwaltung der Beteiligungen der
Direktkommanditisten gleichlautende Verwal-
tungstreuhandverträge abzuschließen.

§ 3 
Haftungsbeschränkung Beteiligungsquoten
Gesellschafterkonten

1. Die Gesellschaft führt für jeden
Gesellschafter/Treugeber ein Kapitalkonto, ein
Verrechnungskonto und ein Rücklagenkonto.

2. Auf den Kapitalkonten werden die festen einge-
zahlten Kommanditeinlagen (ohne Agio) der
Gesellschafter/Treugeber verbucht.

3. Auf den Verrechnungskonten werden Verlust-
und entnehmbare Gewinnanteile sowie
Einlagen und Entnahmen der
Gesellschafter/Treugeber verbucht.

4. Auf dem Rücklagenkonto werden die nicht
entnahmefähigen Gewinnanteile verbucht.

5. Die Salden auf den Konten sind unverzinslich.

6. Die festen Kapitalkonten sind maßgeblich für
das Stimmrecht und die Ergebnisbeteiligung. Die
Beteiligungsquoten der Gesellschafter/Treu-
geber richten sich nach dem Verhältnis ihrer
nominalen festen Beteiligungen (gemäß den
Kapitalkonten) zum Gesamtkommanditkapital
der Gesellschaft.

7. Die Kommanditeinlagen der Kommanditisten/
Treugeber sind mit 1 % als deren Haftungs-
summe in das Handelsregister einzutragen.

§ 4
Kriterien der vorzunehmenden 
Investitionen
Nach Abzug der Dienstleistungsgebühren (Anschaf-
fungsnebenkosten) darf das Kapital der Gesellschaft
nur in die Zielgesellschaften investiert werden,
wenn folgende Investitionskriterien erfüllt sind:

1. Konzernzugehörigkeit
Die Zielgesellschaften müssen mehrheitlich (nach
Gesellschaftsanteilen oder Stimmrechten) Konzern-
gesellschaften der Initiatorin/Anbieterin sein.

2. Standorte
Es werden ausschließlich Grundstücke und
Gebäude in München und im Münchener
Umland (= Umkreis von bis zu 100 km um
München-Marienplatz) angekauft.
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3. Baudurchführung
Es werden ausschließlich Grundstücke ange-
kauft, die sich zur Bebauung mit Eigentums-
wohnanlagen – auch in Verbindung mit
Gewerbeeinheiten – oder Einfamilienhäusern
eignen, wobei die Bauleistungen auch an Dritte
vergeben werden können.

4. Kalkulation
Die Grundstücks-, Herstellungs- und Herstel-
lungsnebenkosten, die Verkaufspreise und der
kalkulierte Bauträgergewinn vor Steuern (Soll-
Plandeckungsbeitrag) müssen sicherstellen,
dass der Vorabgewinn auf das Kommanditkapital
in Höhe von 8,5 % p.a. (vor Steuern) und die
kalkulierte Gewinnbeteiligung von 4,5 % p.a.
(vor Steuern) bezogen auf das Kommanditka-
pital – also insgesamt 13 % p.a. (vor Steuern) –
betragen wird.

5. Planungssicherheit
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft
mit Planungs- und somit mit Bausicherheit. Dies
kann durch vorhandene Baugenehmigungen
bzw. Vorbescheide oder durch Bebauungspläne
geschehen.

6. Bestehende Objekte
Die Gesellschaft kann sich auch an der Mitfinan-
zierung von Bestandsobjekten beteiligen, die
durch Veräußerung/Privatisierung/Aufteilung
wirtschaftlich verwertet werden.

7. Zusätzliche Zielgesellschaften
Das Kommanditkapital kann – ohne Überschrei-
tung des Kommanditkapitals gemäß Gesell-
schaftsvertrag der Fonds-KG – in weitere
Zielgesellschaften investiert werden, die die
vorgenannten Investitionskriterien erfüllen.

8. Wiederinvestition von Kapital
a. Das Fondskapital kann wieder in geeignete

Objekte weiterer Zielgesellschaften gemäß den
Investitionskriterien reinvestiert werden. Eine
Reinvestition ist jedoch nur zulässig, wenn eine
Abwicklung des/der Projekte/s innerhalb der
ursprünglich vorgesehenen Laufzeit möglich
oder die Rückführung des eingesetzten Fonds-
kapitals gewährleistet ist (maximale Laufzeit
insgesamt 42 Monate). Die Mittel für die Rein-
vestition werden vom Mittelverwender nach
den gleichen vorgenannten Kriterien freige-
geben. Diese sind dem Mittelverwender nach-
zuweisen und vorzulegen.

b. Gewinne aus den atypisch stillen Beteili-

gungen der Gesellschaft werden grundsätz-
lich nicht reinvestiert, sondern an die Gesell-
schafter/Treugeber ausgeschüttet.

§ 5
Rechtsposition der Treugeber

1. Die Registertreuhandkommanditistin erwirbt
treuhänderisch für den Treugeber, mit dem sie
jeweils einen Registertreuhandvertrag abge-
schlossen hat, einen Gesellschaftsanteil. Die
Höhe des Gesellschaftsanteils ergibt sich aus der
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein).

2. Die Gesellschafter behandeln im Innenverhältnis
untereinander die Treugeber, deren Beteili-
gungen von der Registertreuhandkommanditi-
stin treuhänderisch gehalten werden, wie
unmittelbar beteiligte Gesellschafter mit allen
Rechten und Pflichten.

Dies gilt insbesondere für die Beteiligung am
Gewinn und Verlust und bezüglich der Ausübung
der Stimmrechte. Die Treugeber haben volles
Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung.

3. Die Registertreuhandkommanditistin führt ein
Register, in das die jeweiligen Treugeber mit
Name, Vorname, Anschrift, übernommenem
Kapitalanteil sowie gegebenenfalls Finanzamt
und Steuernummer eingetragen werden. Ein
weiteres solches Register führt sie für die Direkt-
kommanditisten, mit denen sie Verwaltungs-
treuhandverträge abgeschlossen hat. Der
Treugeber/Direktkommanditist hat Änderungen
dieser Angaben der Registertreuhandkomman-
ditistin unverzüglich bekannt zu geben.

Gegenüber der Registertreuhandkommanditistin
und der Gesellschaft gelten lediglich die im Treu-
geberregister eingetragenen Personen als aus
dem Gesellschaftsanteil allein berechtigt und
verpflichtet, es sei denn, eine andere Person
weist durch Vorlage entsprechender Urkunden
ihre Berechtigung nach. In diesem Fall ist die
Registertreuhandkommanditistin nicht ver-
pflichtet, die Berechtigung aus dem Gesell-
schaftsanteil gesondert nachzuprüfen.
Eintragungen in das Treugeberregister werden
jeweils nur mit Wirkung zum Quartalsende
vorgenommen.

4. Jeder Treugeber hat das Recht, von der Register-
treuhandkommanditistin jederzeit – auf Kosten

des Treugebers – die Einräumung der handels-
rechtlichen Kommanditistenstellung zu ver-
langen und zwar im Verhältnis des vom
Treugeber gezeichneten und eingezahlten Kapi-
talanteils. Der Registertreuhandvertrag gilt
damit einvernehmlich als aufgehoben.

Für den Fall der Beendigung des Registertreu-
handvertrages hat die Registertreuhandkom-
manditistin Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen
und Freistellung von den für Rechnung des Treu-
gebers eingegangenen Verbindlichkeiten und
Anspruch auf ein zeitanteiliges Honorar gemäß
dem abgeschlossenen Registertreuhandvertrag.
Die Gesellschafter/Treugeber stimmen dieser
Regelung zu.

5. Gesellschafter/Treugeber haben im Rahmen des
Gesellschaftsverhältnisses untereinander nur
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.

Schadenersatzansprüche der Gesellschafter
untereinander und der Treugeber aus dem
Gesellschaftsverhältnis (auch gegenüber der
Registertreuhandkommanditistin) verjähren drei
Jahre nach Bekanntwerden des haftungsbegrün-
denden Sachverhalts, soweit sie nicht kraft
Gesetzes oder Rechtsprechung einer kürzeren
Verjährung unterliegen. Sie sind innerhalb einer
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Kennt-
nisnahme von dem Schaden gegenüber dem
Verpflichteten schriftlich geltend zu machen.

§ 6
Mittelherkunft/Mittelverwendung (Platzierungsphase)

I. Mittelherkunft
KG-Kapital* 100 % EUR 20.000.000,–

II. Mittelverwendung

1. Atypisch stilles Gesellschaftskapital 84,15 % EUR 16.830.000,–

2. Dienstleistungs-, Konzeptions- 
und Beratungshonorare** 15,85 % EUR 3.170.000,–***

Gesamt 100 % EUR 20.000.000,–

* Dieser Betrag von EUR 20.000.000,– stellt den
„kalkulierten Fondsgesamtaufwand“ der
Fonds-KG dar und ist von der Fonds-KG bei den
Treugebern oder Direktkommanditisten zu akqui-
rieren und den in § 1 des Gesellschaftsvertrages
genannten Zielgesellschaften (Inhaberin) und
gegebenenfalls weiteren Zielgesellschaften
anteilig als atypisch stille Beteiligung (im
Folgenden auch „Einlage“) zur Verfügung zu
stellen. Die jeweilige Kommanditeinlage der
Treugeber oder Direktkommanditisten versteht
sich zuzüglich 5 % Agio. Die Rückzahlung der
Einlage zuzüglich Gewinnanteil erfolgt aus dem
Verkaufserlös der akquirierten Immobilienob-
jekte in Verbindung mit der Gewinnverteilungs-
abrede im atypisch stillen Gesellschaftsvertrag
nach Abzug der von den einzelnen Zielgesell-
schaften einzubehaltenden Gewerbesteuer.

Für den Fall, dass das Investitionskapital in die
Zielgesellschaften (atypisch stilles Gesellschafts-
kapital) nicht in der vorgesehenen Höhe akqui-
riert werden kann, wird die Investition mit dem
geringeren akquirierten Kapital durchgeführt. 

** siehe unten „Erläuterungen zu den Vergütungen
für Dienstleistungs-, Konzeptions- und Beratungs-
honorare“ (auch „Dienstleitungsgebühren“
genannt).

***Dieser Betrag wird der Fonds-KG bei Beendi-
gung des Investments von der Initiatorin/An-
bieterin erstattet (ohne Agio).
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Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.
Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung
zur Zahlung fällig.

8. Reserve
Die veranschlagte Reserve beträgt 0,125 % des
kalkulierten Fondsgesamtaufwandes.

§ 7
Anbieter und Prospektherausgeber

Anbieterin und Prospektherausgeberin ist die
JK Wohnbau GmbH, München (auch „Initiatorin/
Anbieterin“ genannt).

Die Aufgaben der Anbieterin und Prospektherausge-
berin sind die Übernahme der Prospektverantwor-
tung, die Erstellung des Gesamtprospektes und die
Koordination sämtlicher Beteiligter an der Prospek-
terstellung. Sie ist als solche keine Gesellschafterin
der Gesellschaft.

§ 8
Geschäftsführung und Vertretung

1. Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft obliegen der Komplementärin.

2. Die Komplementärin hat die Geschäfte der
Gesellschaft unter Zurückstellung eigener oder
fremder Interessen mit der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmanns zu führen.

3. Die Komplementärin ist zur regelmäßigen
Einsichtnahme in die Bücher der jeweiligen Ziel-
gesellschaften verpflichtet, soweit diese dies zu
gestatten haben.

4. Die Komplementärin ist nicht zur Kündigung
berechtigt, bevor die Gesellschaft ihren Zweck
erreicht hat und/oder nach Auflösung abgewik-
kelt worden ist. Die Komplementärin ist aller-
dings zum Rücktritt berechtigt, wenn mehr als
85 % der Kommanditisten/Treugeber in einer
Gesellschafterversammlung zustimmen.

5. Die Komplementärin ist insbesondere beauftragt
und bevollmächtigt, für und namens der Gesell-
schaft 

a. sämtliche Maßnahmen zu ergreifen, die
notwendig oder geeignet sind, die atypisch
stille Beteiligung der Gesellschaft an den
jeweiligen Zielgesellschaften zu erwerben.

b. Bankkonten für die Gesellschaft zu eröffnen
und zu schließen.

c. Auszahlung der Gewinnanteile und Rückzah-
lungen an die einzelnen Gesellschafter/
Treugeber vorzunehmen.

6. Beschränkungen der Befugnisse der Komple-
mentärin

a. Die Komplementärin ist ohne vorherige
Zustimmung der Kommanditisten/Treugeber
(mindestens 85 % des Kommanditkapitals)
nicht berechtigt, die atypisch stillen Beteili-
gungen der Gesellschaft an den jeweiligen
Zielgesellschaften zu veräußern, zu tauschen
oder auf andere Art und Weise darüber zu
verfügen, oder Verbindlichkeiten für Rech-
nung der Gesellschaft außerhalb der Mittel-
verwendung (§ 6) einzugehen.

b. Die Gesellschaft ist nicht berechtigt, der
Komplementärin oder dieser nahe
stehenden Personen Darlehen zu gewähren.

7. Die Komplementärin der Gesellschaft ist
weiterhin gemäß den gesetzlichen Vorschriften
zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.

8. Die Komplementärin ist verpflichtet, jedes Jahr
spätestens bis zum 30. Juni einen Jahresab-
schluss (Bilanz mit GuV-Rechnung sowie
Anhang) unter Zuziehung eines Steuerberaters
zu erstellen.

9. Die Komplementärin hat das Recht, eine Liquidi-
tätsreserve zur Sicherstellung des ordnungsge-
mäßen Geschäftsbetriebes zu bilden.

10. Die Komplementärin ist von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit. Sie ist berechtigt,
im vorgenannten Umfang namens der Gesell-
schaft ebenfalls Untervollmachten zu erteilen.
Die eigene Vertretungsbefugnis, Geschäftsfüh-
rungsaufgabe und Verantwortung der Komple-
mentärin bleiben davon unberührt.

Erläuterungen zu den Vergütungen 
für Dienstleistungs-, Konzeptions- und 
Beratungshonorare

1. Geschäftsführung und Haftungsvergütung
(JK Wohnbau Fonds GmbH) 
Für die Geschäftsführung und die Haftungsüber-
nahme erhält die Komplementärin ein Honorar
von 0,375 % des platzierten Kommanditkapitals
inklusive Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein genannten Konto. Das
Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung zur
Zahlung fällig.

2. Registertreuhänder (JK Treuhand Vermögensver-
waltung GmbH)
Für die Übernahme der Registertreuhandschaft
und die Fondsverwaltung (§ 9) erhält die Regi-
stertreuhandkommanditistin ein Honorar in Höhe
von 0,6 % inklusive gesetzlich gültiger Mehr-
wertsteuer des platzierten Kommanditkapitals.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.

3. Steuerberatung (ein erfahrener Steuerberater)
Mit der Erstellung des handels-/steuerrechtli-
chen Jahresabschlusses, der Buchführung 
sowie der Erstellung der Steuererklärungen
einschließlich Sonderbetriebsausgabenverwal-
tung, Betreuung bei der Betriebsprüfung der
Fondsgesellschaft, wurde ein Steuerberater
beauftragt. Der Steuerberater erhält ein Honorar
in Höhe von 0,75 % des platzierten Kommandit-
kapitals inklusive Mehrwertsteuer.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.
Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung
zur Zahlung fällig. Vorauszahlungen bis zur vollen
Höhe sind möglich, ohne dass die Gegenleistung
bereits vollständig erbracht ist (vgl. auch
StBGebV).

4. Eingeschränkte Mittelverwendung (Convent
Steuerberatungsgesellschaft mbH)
Der Mittelverwender erhält ein Honorar in Höhe
von 0,5 % inklusive gesetzlich gültiger Mehr-
wertsteuer des platzierten Kommanditkapitals.
Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.
Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung
zur Zahlung fällig.

5. Eigenkapitalbeschaffung (V&F Treuhand GmbH)
Für die Vermittlung des Eigenkapitals erhält der
Vertrieb ein Honorar in Höhe von 7 % des plat-
zierten Kommanditkapitals inklusive der gesetz-
lich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer, falls eine
anfällt. Das Honorar ist nach Auffassung der
Parteien nach derzeitiger gesetzlicher Regelung
umsatzsteuerfrei. 

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen davon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.
Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung
zur Zahlung fällig.

6. Für Vertriebs-, Marketing- und Strukturierungsko-
sten erhält die jeweilige Auftragnehmerin (V&F
Treuhand GmbH) ein Honorar in Höhe von 3 %
des platzierten Kommanditkapitals inklusive der
gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer,
falls eine anfällt.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der
unterschriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) und Eingang des jeweils eingeworbenen
vereinbarten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf
dem im Zeichnungsschein angegebenen Konto.
Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstellung
zur Zahlung fällig.

7. Die Initiatorin/Anbieterin (JK Wohnbau GmbH)
erhält für die Übernahme von Konzeptionslei-
stungen, wie z.B. Marketing, Prospekterstellung,
Finanzierungsverhandlungen, Bestellung und
Bezahlung des Bausachverständigen, Beauftra-
gung von Gutachtern, sowie deren Bezahlungen
ein Honorar von 3,5 % des platzierten Komman-
ditkapitals inklusive Mehrwertsteuer.
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4. Die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden
des Treugebers/Direktkommanditisten gemäß
vorstehenden Ziffern 2. und 3. entstandenen
Kosten für erneuten Vertrieb und Veräußerung
hat der Treugeber/Direktkommanditist der
Gesellschaft nach Anforderung zu erstatten,
wobei diese Kosten mindestens einen Betrag in
Höhe von 10 % der gezeichneten Einlage
betragen, soweit nicht der Treugeber/Direkt-
kommanditist einen geringeren Schaden nach-
weist. Die Gesellschaft ist insoweit zur
Aufrechnung mit Rückzahlungsansprüchen des
Treugebers/Direktkommanditisten berechtigt. 

5. Die Komplementärin ist berechtigt, die Einlage
des in Rückstand geratenen Treugebers/Direkt-
kommanditisten auf den Betrag seiner bereits
erbrachten Zahlung herabzusetzen.

Die im Zusammenhang mit einer Herabsetzung
entstehenden Kosten, mindestens jedoch 
10 % der erbrachten Einlage trägt der Treu-
geber/Direktkommanditist, soweit er nicht
einen geringeren Schaden nachweist. Die vorge-
nannten 10 % werden von der herabgesetzten
Einlage in Abzug gebracht.

6. Die Registertreuhandkommanditistin haftet im
Verhältnis der Gesellschafter untereinander für
die Erbringung der von ihr treuhänderisch über-
nommenen Einlagen (ohne Agio). Diese Haftung
ist auf die tatsächlich von den Treugebern gelei-
steten Zahlungen (ohne Agio) beschränkt. Die
Haftung entfällt, soweit die jeweilige Einlage an
den Treugeber zurückgezahlt wird.

7. Die Komplementärin ist berechtigt, einen Direkt-
kommanditisten aus der Gesellschaft – nach
vorheriger Mahnung – auszuschließen, wenn er
die angeforderte Handelsregistervollmacht in
notariell beglaubigter Form nicht vorlegt.

§ 12
Haftung/Pflichten der Anleger

Die Haftung eines Kommanditisten im Außenver-
hältnis gegenüber den Gläubigern beträgt nach
Eintragung der Haftsumme im Handelsregister nur
1 % seiner Einlage (Pflichteinlage) – mit Ausnahme
der Gründungskommanditistin – und richtet sich im
Übrigen nach den Vorschriften der §§ 171 ff. HGB.
Dies bedeutet unter anderem, dass die Haftsumme
(1 % des KG-Kapitals) eines Kommanditisten gegen-
über den Gläubigern als nicht geleistet gilt, wenn

und soweit sie zurückgezahlt wird. Das Gleiche gilt,
soweit ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt,
während sein Kapitalanteil durch Verlust unter den
Betrag der Haftsumme herabgemindert ist oder
soweit durch die Entnahme der Kapitalanteil unter
die Haftsumme herabgemindert wird (§ 172 Abs. 4
HGB). Im Verhältnis Registertreuhandkommanditi-
stin zu den Treugebern gilt über den Treuhandver-
trag das Gleiche. Eine gesellschaftsrechtliche
Nachschusspflicht der Kommanditisten/Treu-
geber gegenüber der Gesellschaft besteht nach
Leistung der Einlage nicht. 

§ 13
Kontrolle durch die Treugeber/Direktkom-
manditisten (Rechtstellung und Rechte der
Treugeber/Direktkommanditisten)

1. Jeder Treugeber/Direktkommanditist hat die
gesetzlich bestimmten Auskunfts- und Kontroll-
rechte gemäß § 166 HGB. Danach ist der Treu-
geber/Direktkommanditist berechtigt, eine
Abschrift des Jahresabschlusses zu verlangen und
dessen Richtigkeit unter Einsicht der Bücher und
Papiere zu überprüfen. Der Treugeber/Direkt-
kommanditist hat das Widerspruchsrecht gemäß
§ 164 HGB und darüber hinausgehende Kontroll-
rechte nach § 716 BGB. Die Rechte nach § 164
HGB (Widerspruchsrecht) und nach § 166 HGB
(Kontrollrecht) stehen den Treugebern/Direkt-
kommanditisten vollinhaltlich zu. Die Treugeber
haben volles Stimmrecht in der Gesellschafterver-
sammlung.

2. Die Haftung der Gesellschafter/Treugeber ist auf
die Höhe der in der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) übernommenen Nominaleinlage
(Pflichteinlage) und im Außenverhältnis – soweit
anwendbar – auf die im Handelsregister eingetra-
gene Haftsumme (1 %) beschränkt. Zu darüber
hinausgehenden Nachschüssen gegenüber
der Gesellschaft sind die Kommanditisten und
Treugeber nicht verpflichtet.

Darüber hinaus haben die Gesellschafter/Treu-
geber das Recht, von der Komplementärin halb-
jährlich (bis zu 3 Monate nach Ende des
Halbjahres) einen Bericht zu erhalten, der
Folgendes enthalten muss:

a. Übersicht über die durch die Zielgesellschaften
in den jeweils vorangegangenen sechs
Monaten getätigten Investitionen.

§ 9
Funktionen der 
Registertreuhandkommanditistin

Die Registertreuhandkommanditistin übernimmt die
Verwaltung der Rechtsbeziehungen zu den
einzelnen Treugebern („Fondsverwaltung“).

Der Bereich Fondsverwaltung umfasst insbesondere
folgende Aufgaben:

a. Ständige Aktualisierung der Treugeber-/Direkt-
kommanditistenadressen und der Höhe der
jeweiligen Einzelbeteiligungen.

b. Schriftwechsel mit den Treugebern/Direktkom-
manditisten, insbesondere die Beantwortung
von Anfragen.

c. Vorbereitung, Durchführung und Leitung von
Gesellschafter-/Treugeberversammlungen ein-
schließlich der Versendung der Einladungen sowie
der Protokolle zu den Gesellschafter-/Treugeber-
versammlungen.

d. Korrespondenz und Abstimmung mit der
Komplementärin bezüglich der als
Treugeber/Direktkommanditisten beteiligten
Anleger.

Die Registertreuhandkommanditistin ist auch
verpflichtet, die rückständigen Kapitaleinzahlungen
der Treugeber oder Direktkommanditisten anzu-
mahnen.

Die Registertreuhandkommanditistin ist von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Registertreuhandkommanditistin ist berechtigt,
im vorgenannten Umfang namens der Gesellschaft
Untervollmachten zu erteilen. Die eigene Verantwor-
tung bleibt davon unberührt.

§ 10
Berechtigung zur Schließung der 
Gesellschaft ab 30. Juni 2009
Die Komplementärin ist berechtigt, die Gesellschaft
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Register-
treuhandkommanditistin ab dem 30. Juni 2009
jederzeit zu schließen und ab diesem Zeitpunkt
keine weiteren Gesellschafter/Treugeber mehr
aufzunehmen. Für den Fall, dass bis dahin nur ein
geringeres Kommanditkapital als vorgesehen akqui-

riert wird, wird das dann vorhandene Kapital abzüg-
lich der Dienstleistungsgebühren in die Zielgesell-
schaften investiert.

§ 11
Kapitaleinzahlungen der 
Direktkommanditisten und Treugeber
1. Die Treugeber/Direktkommanditisten erbringen

ihre Barleistungen entsprechend den Bestim-
mungen in der Beitrittserklärung/im Zeich-
nungsschein auf das dort angegebene Konto der
Registertreuhandkommanditistin. Die Register-
treuhandkommanditistin kann über dieses Konto
nur gemeinschaftlich mit dem Mittelverwender
verfügen. Die Mittel auf diesem Konto werden
nicht verzinst.

Die Registertreuhandkommanditistin und der
Mittelverwender werden hiermit von der Gesell-
schaft gemäß § 362 Abs. 2 i. V. m. § 185 BGB zur
Entgegennahme der Beitragsleistung ermäch-
tigt. Damit hat der Treugeber bzw. der Direkt-
kommanditist mit Einzahlung des gezeichneten
Gesellschaftsanteils auf dem Konto seine Pflicht
zur Leistung seines Gesellschaftsbeitrags an die
Gesellschaft erfüllt.

Die Registertreuhandkommanditistin und der
Mittelverwender werden hiermit von der Gesell-
schaft ferner ermächtigt, von dem Konto
Zahlungen mit befreiender Wirkung für die
Gesellschaft zu leisten (verkürzter
Zahlungsweg).

2. Im Falle des Beitritts von Direktkommanditisten
ist die Komplementärin unter Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB berechtigt, den
Direktkommanditisten aus der Gesellschaft unter
entsprechender Kapitalherabsetzung auszu-
schließen, wenn der Direktkommanditist trotz
Mahnung durch die Komplementärin die
gezeichnete Beteiligung zuzüglich des Agios
nicht oder nicht in der jeweils fälligen Höhe
erbringt.

3. Leistet ein Treugeber/Direktkommanditist seine
Einzahlungen nicht gemäß den im Zeichnungs-
schein/Beitrittserklärung festgelegten Fristen,
so ist die Gesellschaft berechtigt, Verzugszinsen
ab Fälligkeit in Höhe von 6 % p.a. über dem
jeweiligen Basiszinssatz der EZB in Rechnung zu
stellen.
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b. Zusammenstellung über die bisherige Entwick-
lung der getätigten geschäftlichen
Maßnahmen der Zielgesellschaften in den
jeweils vorangegangenen sechs Monaten
(Einhaltung des Zeitplans und der/des Kalkula-
tion/Budgets, Verkaufsstände).

c. Zusätzlich haben die Gesellschafter/Treugeber
das Recht, eine Abschrift der Bilanz, der
Gewinn- und Verlustrechnung zu erhalten.

Weiterhin haben die Kommanditisten/Treu-
geber folgende Rechte:

a. Die von der Gesellschaft vorgesehenen
Ausschüttungen zu erhalten.

b. Die Komplementärin oder deren Nachfolger
aus wichtigem Grund abzuberufen (vgl. 
§ 15).

c. Eine Nachfolgekomplementärin zu bestellen.

§ 14
Gewinnbeteiligung

Die Gewinnbeteiligung ist insbesondere in § 18 des
Gesellschaftsvertrages dieser KG in Verbindung mit
dem atypisch stillen Beteiligungsvertrag geregelt.

§ 15
Gesellschafter/Treugeberversammlung

Die Einzelheiten der Gesellschafter-/Treugeberver-
sammlung sind nachfolgend geregelt. Danach findet
eine ordentliche Gesellschafter-/Treugeberver-
sammlung einmal jährlich innerhalb der ersten neun
Monate des Kalenderjahres in München statt.

Außerordentliche Gesellschafter-/Treugeberver-
sammlungen sind einzuberufen, wenn dies die
Komplementärin oder die Registertreuhandkom-
manditistin verlangt oder wenn es die Gesell-
schafter/Treugeber schriftlich mit mindestens 5 %
des Kommanditkapitals verlangen. Mit dem Einberu-
fungsverlangen ist eine Tagesordnung vorzulegen.
Sollte keine außerordentliche Gesellschafter-/Treu-
geberversammlung einberufen werden, können die
Gesellschafter/Treugeber selbst oder durch einen
Bevollmächtigten eine Gesellschafter-/Treugeber-
versammlung einberufen.

Die Gesellschafter-/Treugeberversammlungen wird
durch Einladungen (an die letzte bekannte Anschrift
jedes teilnahmeberechtigten Gesellschafters/Treu-
gebers) mit Bekanntgabe der Tagesordnung schrift-
lich (auch per E-Mail oder Telefax) einberufen.
Hierzu sind alle Gesellschafter/Treugeber zu laden.
Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen; der Tag der
Versammlung und der Tag der Absendung der Einla-
dung werden hierbei nicht mitgerechnet. Die
Komplementärin leitet die Gesellschafter-/Treuge-
berversammlung. Sie kann sich hierzu eines Vertre-
ters bedienen.

Jede volle EUR 1.000,– eingezahlte Kommanditein-
lage gewährt eine Stimme. Die Komplementärin hat
50 Stimmen. Die Treugeber/Direktkommanditisten
bevollmächtigen hiermit die Registertreuhandkom-
manditistin unter Befreiung von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB, ihr jeweiliges Stimmrecht
auf der Gesellschafter-/Treugeberversammlung
wahrzunehmen, sofern sie nicht selbst teilnehmen
oder eine dritte Person bevollmächtigen oder diese
Vollmacht für die jeweilige Versammlung ausdrück-
lich widerrufen.

Die Gesellschafter-/Treugeberversammlung ist
zuständig insbesondere für Beschlüsse über:

1. Zustimmung zu Geschäftsführungsmaßnahmen

2. Genehmigung und Feststellung der Jahresab-
schlüsse

3. Entlastung der Komplementärin

4. Entlastung der Registertreuhandkommanditistin

5. Entlastung des Mittelverwenders

6. Ausschließung eines Gesellschafters/Treugebers

7. Änderung des Gesellschaftsvertrags

8. Auflösung der Gesellschaft

9. Abberufung der Registertreuhandkommanditi-
stin und der Komplementärin sowie Bestellung
eines Nachfolgekomplementärs 

10. Fortsetzung der Gesellschaft

11. Wahl eines Beirates, sofern noch kein Beirat
bestellt ist.

§ 16
Schriftliche Beschlussfassung

1. Die Komplementärin kann eine Beschlussfassung
auf schriftlichem Wege veranlassen.

2. Soll schriftlich abgestimmt werden, so ist die
Aufforderung zur Abstimmung den Gesellschaf-
tern/Treugebern durch einfachen Brief, Telefax
oder E-Mail zu übersenden, wobei der Gegen-
stand, über den abgestimmt werden soll, schrift-
lich genau zu bezeichnen ist.

Die Gesellschafter/Treugeber haben zur Abstim-
mungsaufforderung binnen vier Wochen nach
Aufgabe des Briefs entweder zuzustimmen oder
abzulehnen; Nichtbeantwortung der Aufforde-
rung innerhalb der Frist gilt als Enthaltung. 

Im Übrigen gelten für die schriftliche Beschluss-
fassung die Bestimmungen über die mündliche
Beschlussfassung entsprechend.

3. Die Komplementärin ist befugt, die vorgenannten
Befugnisse auf die Registertreuhandkommanditi-
stin auf ihre Kosten zu übertragen und die
entsprechenden Verträge hierzu abzuschließen.

§ 17
Beschlussfähigkeit und Stimmrecht

1. Jede Gesellschafter-/Treugeberversammlung, die
ordnungsgemäß einberufen wurde, ist beschluss-
fähig. Die Komplementärin – und bei deren
Verhinderung die Registertreuhandkommanditi-
stin – übernimmt die Versammlungsleitung.

2. Beschlüsse in Gesellschafter-/Treugeberver-
sammlungen und Beschlüsse im schriftlichen
Verfahren bedürfen der Mehrheit der abgege-
benen Stimmen (einfache Stimmenmehrheit);
Enthaltungen werden dabei nicht mitgezählt.

Die folgenden Beschlüsse dürfen jedoch nur in
Gesellschafter-/Treugeberversammlung und mit
einer Mehrheit von mindestens 75 % des vorhan-
denen Kommanditkapitals und Zustimmung der
Komplementärin gefasst werden:

a. Änderungen des Gesellschaftsvertrages,

b. Auflösung der Gesellschaft.

3. Der Ausschluss der Komplementärin bedarf eben-
falls einer Mehrheit von mindestens 75 % des
vorhandenen Kommanditkapitals und der Zustim-
mung der Registertreuhandkommanditistin.

4. Über die von der Gesellschafter-/Treugeberver-
sammlung gefassten Beschlüsse sind vom
Versammlungsleiter Niederschriften aufzu-
nehmen. Die Niederschriften müssen die Namen
der Anwesenden, deren Stimmenzahl, die Tages-
ordnung und den Wortlaut der gefassten
Beschlüsse enthalten. Abschriften der Protokolle
sind den Gesellschaftern/Treugebern innerhalb
von drei Wochen zu übermitteln.

5. Einsprüche gegen ein Protokoll können nur inner-
halb von vier Wochen nach Versendung gegen-
über der Komplementärin geltend gemacht
werden.

6. Die Komplementärin ist befugt, die vorgenannten
Aufgaben teilweise auf die Registertreuhand-
kommanditistin auf ihre Kosten zu übertragen
und die entsprechenden Verträge abzuschließen.

§ 18
Jahresabschluss/Beteiligung am 
Vermögen und am Ergebnis/
Ergebnisverteilung/Ausschüttungen und
Gewinnanteile/Laufzeit/Mitteilung der
Ergebnisanteile/Sonderbetriebsausgaben/
Kapitalrückzahlung

1. Die Komplementärin ist verpflichtet, im Rahmen
der gesetzlichen Vorschriften den Jahresabschluss
innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss
eines jeden Geschäftsjahres nach
steuerlichen/handelsrechtlichen Vorschriften für
das vorangegangene Geschäftsjahr unter Einbe-
ziehung eines Steuerberaters aufzustellen.

2. Der Jahresabschluss wird von der Gesell-
schafter-/Treugeberversammlung festgestellt.
Der festgestellte Jahresabschluss ist für jeden
Gesellschafter/Treugeber verbindlich.

3. Am Gewinn und Verlust der Gesellschaft sind die
Gesellschafter/Treugeber im Verhältnis ihrer
gezeichneten und eingezahlten Pflichteinlagen
nach dem Stand des jeweiligen Kapitalkontos
gemäß § 3 Ziffer 6. dieses Gesellschaftsvertrages
zueinander beteiligt. Die Komplementärin ist
nicht am Vermögen, am Gewinn und am Verlust
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der Gesellschaft beteiligt, sie erbringt keine
Gesellschaftseinlage.

4. Ergebnisverteilung
Die Ergebnisverteilung richtet sich grundsätzlich
nach § 3 Ziffer 6. dieses Vertrages. Die Gesell-
schaft hat sich an den Zielgesellschaften atypisch
still beteiligt. Danach werden die Gewinne aus
diesen Beteiligungen an die Fonds-KG und damit
wirtschaftlich an die Fondszeichner entsprechend
der Gewinnverteilungsabrede im atypisch stillen
Gesellschaftsvertrag nach Abzug der Gewerbe-
steuer und nach Abzug der laufenden Fondsne-
benkosten ausbezahlt. Die Gesellschafter/Treu-
geber sind im Verhältnis ihrer gezeichneten und
einbezahlten Pflichteinlagen nach dem Stand des
jeweiligen Kapitalkontos gemäß § 3 Ziffer 6.
dieses Vertrages am handelsrechtlichen Jahres-
überschuss/-fehlbetrag beteiligt.

Entnahmen aus der Fondsgesellschaft können
auch dann erfolgen, wenn der Kapitalanteil durch
Verluste gemindert ist (§ 172 Abs. 4 HGB).

Für die Jahre 2008 und 2009 (längstens bis zur
Schließung des Fonds, § 10) wird eine Verlust-
gleichstellung sämtlicher in diesem Zeitraum
eintretender Kommanditisten/Treugeber in der
Weise vereinbart, dass die erst im zweiten
Geschäftsjahr (2009) der Gesellschaft beigetre-
tenen Kommanditisten/Treugeber für dieses Jahr
einen gegenüber den bisherigen Gesellschaf-
tern/Treugebern und im Verhältnis zu ihrem
Gesellschaftsanteil höheren Anteil an den nega-
tiven Einkünften der Kommanditgesellschaft
beanspruchen können, bis die Gleichstellung
erreicht ist.

5. Kapitalausstattung durch die Initiatorin/Anbie-
terin
Die vorgesehene Laufzeit der atypisch stillen
Gesellschaften beläuft sich auf ca. 24 bis 39
Monate, maximal 42 Monate. Die
Initiatorin/Anbieterin verpflichtet sich, die Gesell-
schaft zum Ende der Laufzeit in dem Umfang mit
Kapital auszustatten, der notwendig ist, damit zu
diesem Zeitpunkt insgesamt 100 % des inve-
stierten atypisch stillen Beteiligungskapitals
(ohne Agio) beginnend ab dem Tag der Gutschrift
auf dem Konto der Gesellschaft, ausgeschüttet
werden können.

Die Initiatorin/Anbieterin verpflichtet sich
weiterhin, die Gesellschaft in dem Umfang mit
Kapital auszustatten, der notwendig ist, damit an

die Kommanditisten/Treugeber 8,5 % p.a. Vorab-
gewinnbeteiligung, bezogen auf das eingezahlte
Kommanditkapital der Gesellschaft, beginnend
ab dem Tag der Gutschrift auf dem Konto der
Gesellschaft, vierteljährlich nachschüssig ausge-
schüttet werden können.

Soweit die Initiatorin/Anbieterin aus dieser Ziffer
5. in Anspruch genommen wurde, stehen nach-
laufende Einnahmen der Gesellschaft zunächst
der Initiatorin/ Anbieterin zu.

6. Mitteilung der Jahresergebnisse
Mit der Steuerberatung der Gesellschaft wurde
ein Steuerberater beauftragt. Der Steuerberater
teilt den einzelnen Kommanditisten/Treugebern
nach Erstellung der Jahresabschlüsse das ihnen
jeweils persönlich zurechenbare steuerliche
Ergebnis (Gewinn-/Verlustanteil) schriftlich zur
Vorlage bei ihren Wohnsitzfinanzämtern mit.

7. Sonderbetriebsausgaben
Sonderbetriebsausgaben von Kommanditisten/
Treugebern werden hierbei nur dann berücksich-
tigt, wenn sie der Registertreuhandkommanditi-
stin bis spätestens zum 28. Februar eines Jahres
für das Vorjahr unter Beifügung von Nachweisen
schriftlich mitgeteilt worden sind. Eine beson-
dere Aufforderung erfolgt insoweit nicht.

8. Die Gesellschafter/Treugeber kommen ferner
überein, dass eine Übersendung von Kontoaus-
zügen, Belegen oder sonstigen Unterlagen aus
organisatorischen Gründen nur auf ausdrückli-
chen Wunsch und auf Kosten des Gesellschafters/
Treugebers mit dem Jahresabschluss erfolgen
kann.

9. Die Komplementärin ist befugt, die vorgenannten
Aufgaben teilweise auf die Registertreuhand-
kommanditistin auf ihre Kosten zu übertragen
und die entsprechenden Verträge abzuschließen.

§ 19
Abtretung von Beteiligungen, Tod, 
Schenkung

1. Ein Gesellschafter/Treugeber kann nur mit
Zustimmung der Komplementärin und der Regi-
stertreuhandkommanditistin und nur zum
1. Januar eines Jahres seine Beteiligung ganz oder
teilweise auf einen Dritten übertragen. Vorausset-
zung der Übertragung ist weiter, dass gleichzeitig
die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf

den Erwerber wirksam übertragen werden mit
der Maßgabe, auch dessen jeweiligen Rechts-
nachfolger in derselben Weise zu binden.

Der Gesellschafter/Treugeber hat im Falle einer
vollständigen oder teilweisen Übertragung seiner
Beteiligung den Namen und die Anschrift sowie
die Höhe der zu übertragenden Beteiligung anzu-
geben. 

2. Der Übertragende haftet auch nach seinem
Ausscheiden – neben dem Erwerber – für eine
etwa ausstehende Einlage.

3. Eine Übertragung der Beteiligung auf einen
Erwerber ist nur möglich, wenn die übertragene
Beteiligung durch EUR 1.000,– in ganzen Zahlen
teilbar ist.

§ 20
Dauer und vorzeitige Kündigung der Gesell-
schaft
1. Die Gesellschaft ist für die Dauer bis zum 31.

Dezember 2012 eingegangen. § 25 bleibt unbe-
rührt.

2. Eine Kündigung der Gesellschaft ist bis zum 31.
Dezember 2012 nur bei Vorliegen eines wich-
tigen Grundes zulässig.

3. Jede Kündigung ist – durch eingeschriebenen
Brief – an die Komplementärin zu richten. Dieser
ist hiermit dafür Empfangsvollmacht von allen
Gesellschaftern/Treugebern erteilt.

4. Eventuell nach Beendigung der Gesellschaft
anfallende Ausschüttungen werden direkt an die
ehemaligen Gesellschafter/Treugeber entspre-
chend ihrer Kommanditeinlage ausgekehrt.

§ 21
Ausschließung

1. Die Gesellschaft kann einen Kommanditisten/
Treugeber durch Gesellschafterbeschluss oder
durch schriftliche Erklärung der Komplementärin
ausschließen, wenn der Kommanditist/Treu-
geber – trotz Abmahnung in den Fällen der
Ziffern 1.1 und 1.2 – gegen wesentliche
Verpflichtungen aus diesem Gesellschaftsvertrag
verstößt.

Die Ausschließung eines Gesellschafters ist
insbesondere zulässig, wenn

1.1 er seinen Zahlungsverpflichtungen gegen-
über der Gesellschaft nicht nachkommt.

1.2 er die Handelsregistervollmacht (§ 2 Ziffer
6.) nicht erteilt.

1.3 über sein Vermögen das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines solchen
Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird,
oder wenn er die eidesstattliche Versiche-
rung über seine Vermögensverhältnisse
abgibt oder wenn wegen Verweigerung der
Versicherung Haftbefehl erlassen wird.

1.4 seine Gesellschaftsbeteiligung, sein
Gewinnbezugsrecht oder sein Auseinander-
setzungsguthaben von einem Gläubiger
gepfändet werden und die Pfändung nicht
binnen eines Monats wieder aufgehoben
wird.

2. Der Ausschluss wird mit dem Tag der Zustellung
des Ausschließungsbeschlusses/der schriftli-
chen Ausschließungserklärung durch die
Komplementärin an den Kommanditisten/Treu-
geber wirksam; an diesem Tag scheidet der
Kommanditist/Treugeber aus der Gesellschaft
aus.

3. Die Komplementärin kann nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes ausgeschlossen
werden (vgl. § 17 Ziffer 3.). Die Ausschließung
wird wirksam mit dem Tag der Zustellung des
Ausschließungsbeschlusses an die Komplemen-
tärin durch den Leiter der betreffenden Gesell-
schafter-/Treugeberversammlung. Vor der
Ausschließung haben die Gesellschafter zum
Zwecke der Wahrung der Rechtsform der
Kommanditgesellschaft eine neue Komplemen-
tärin aufzunehmen, sofern keiner der Komman-
ditisten die volle persönliche Haftung
übernehmen will. Die auszuschließende
Komplementärin erteilt schon im Voraus ihre
Zustimmung zu diesem Verfahren.

§ 22
Fortsetzungsklausel

Scheiden Gesellschafter/Treugeber aus der Gesell-
schaft aus, so wird die Gesellschaft von den übrigen
Gesellschaftern/Treugebern mit allen Aktiva und
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Passiva fortgeführt, sofern diese nicht die Liquida-
tion beschließen. Scheidet die Komplementärin aus,
so hat sie rechtzeitig für den Beitritt einer neuen
Komplementärin zu sorgen. Im Übrigen kann sie in
diesem Fall der Aufnahme einer neuen Komplemen-
tärin nicht widersprechen. Entsprechendes gilt für
die Kündigung der Gesellschaft durch einen Gläu-
biger.

§ 23
Befreiung vom Wettbewerbsverbot

Sämtliche Gesellschafter/Treugeber und Berater der
Gesellschaft oder der Gesellschafter/Treugeber sind
vom gesetzlichen bzw. vertraglichen Wettbewerbs-
verbot befreit. Sie können sich insbesondere auch an
anderen Fondsgesellschaften beteiligen, diese
beraten, ihre Vertretung und Geschäftsführung über-
nehmen, sowie in diesen persönlich haften.

§ 24
Sozialklausel

Bei persönlichen Notlagen (z.B. Arbeitslosigkeit,
Berufsunfähigkeit, Insolvenz, Scheidung, Pflegebe-
dürftigkeit) besteht ein Kündigungsrecht für den
betroffenen Gesellschafter/Treugeber. Dieser kann
die Gesellschaft mit einer Frist von drei Monaten
zum Quartalsende eines jeden Geschäftsjahres
kündigen, wenn die vorgenannten Gründe
vorliegen. Der kündigende Gesellschafter/Treu-
geber hat diese Gründe durch Vorlage von entspre-
chenden Belegen nachzuweisen.

Die Kündigung ist an die Komplementärin per
Einschreiben zu richten. Der kündigende Gesell-
schafter/Treugeber hat einen Betrag von 
EUR 100,– an die Gesellschaft zur Abdeckung der
Rückabwicklungskosten zu bezahlen. Er erhält den
Nominalwert seiner Beteiligung (ohne Agio) und
ohne die bereits bezahlten Dienstleistungsgebühren
ausbezahlt, wenn die verbleibenden Gesell-
schafter/Treugeber einen neuen Gesellschafter/
Treugeber anstelle des kündigenden Gesellschaf-
ters/Treugebers aufnehmen oder ein oder mehrere
bereits in der Gesellschaft vorhandene/r Gesell-
schafter/Treugeber den Anteil des kündigenden
Gesellschafters zum Nominalwert übernehmen. §
26 kommt nicht zur Anwendung, die Gesellschaft
schuldet keine Abfindung.

§ 25
Auflösung der Gesellschaft

1. Die Fondsgesellschaft gilt mit der vollständigen
Rückzahlung des Nominalbetrages aller atypisch
stillen Beteiligungen ohne Agio zuzüglich der
jeweiligen Gewinnanteile aus den Zielgesell-
schaften an die Gesellschafter/Treugeber als
aufgelöst. Unabhängig davon endet die Gesell-
schaft jedoch spätestens zum 31. Dezember
2012.

2. Die Abwicklung erfolgt im Falle der Auflösung
der Gesellschaft durch die Komplementärin,
welche zum Liquidator bestellt wird.

3. Der Liquidator hat das Gesellschaftsvermögen
bestmöglich zu verwerten, sämtliche Forde-
rungen der Gesellschaft einzuziehen und den
Verwertungserlös nach Begleichung der
Verbindlichkeiten der Gesellschaft an die Gesell-
schafter/Treugeber im Verhältnis ihrer festen
Kapitaleinlagen zu verteilen.

4. Der Liquidator erhält für seine Tätigkeit bei der
Auflösung der Gesellschaft und Verwertung des
Gesellschaftsvermögens den Ersatz seiner
Auslagen und eine Vergütung in Höhe von je
0,1 % zuzüglich Mehrwertsteuer des Liquidati-
onserlöses. 

§ 26
Abfindung ausscheidender Gesellschafter

1. Im Fall seines Ausscheidens hat ein Gesell-
schafter/Treugeber Anspruch auf eine Abfin-
dung. Die Abfindung bemisst sich nach dem
Saldo der Gesellschafterkonten gemäß § 3
Ziffern 1. bis 5. mit Beteiligung an den stillen
Reserven und unter Berücksichtigung von Wert-
verlusten. Eine Haftung der übrigen Gesell-
schafter oder der Anbieterin/Initiatorin für den
Abfindungsanspruch ist ausgeschlossen.

2. Wird über die Höhe der Abfindung zwischen der
Gesellschaft und dem ausscheidenden Gesell-
schafter/Treugeber keine Einigung erzielt, so
entscheidet ein von der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) in München zu benennender
Sachverständiger als Schiedsgutachter gemäß §
317 BGB. Die Kosten des Schiedsgutachtens
tragen die Gesellschaft und der ausscheidende
Gesellschafter im Verhältnis ihres gegenseitigen
Obsiegens/Unterliegens analog den Bestim-

mungen der Zivilprozessordnung.

3. Die Abfindung ist in drei gleichen Jahresraten bei
entsprechender Liquidität der Gesellschaft
auszuzahlen. Die erste Rate ist sechs Monate
nach dem Stichtag der zugrunde liegenden
Auseinandersetzungsbilanz fällig; jede weitere
Rate jeweils sechs Monate später. Das Guthaben
wird mit dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB
verzinst. Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt,
das Guthaben ganz oder teilweise früher zu
tilgen. Sicherheit für den noch offenen Abfin-
dungsanspruch kann nicht verlangt werden.

4. Scheiden mehrere Gesellschafter/Treugeber aus
und ist es infolgedessen der Gesellschaft ohne
Verschulden nicht möglich, Abfindungen gemäß
den vorstehenden Bestimmungen fristgerecht
zu leisten, so kann sie die Zahlungen an die
ausscheidenden Gesellschafter/Treugeber
entsprechend ihrer jeweiligen Liquidität auf
weitere Jahre verteilen.

5. Ein Gesellschafter/Treugeber, der wegen
Verstoßes gegen wesentliche Verpflichtungen
aus dem Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen
wird, hat nur Anspruch auf 85 % der vorbe-
schriebenen Abfindung.

§ 27
Erbfolge

Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die
Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern mit seinen
Erben oder Vermächtnisnehmern fortgesetzt. Die
Erben müssen sich durch Vorlage eines Erbscheins
legitimieren. Mehrere Erben/Vermächtnisnehmer
dürfen ihre Gesellschaftsrechte nur durch einen
gemeinsamen, schriftlich bevollmächtigten
Vertreter ausüben. Solange ein gemeinsamer
Vertreter nicht bestellt ist oder die Legitimation des
oder der Erben/Vermächtnisnehmer nicht erfolgt ist,
ruhen die Stimmrechte aus der Gesellschaftsbeteili-
gung.

§ 28
Adressenmitteilungspflicht, 
Einladungen und Zustellungen,
Zustellungsbevollmächtigung

1. Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, der Gesell-
schaft jederzeit unverzüglich einen Adressen-

wechsel schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen.
Entsprechendes gilt, sofern ein Gesellschafter
einen Zustellungsbevollmächtigten benannt hat.

§ 5 Ziffer 3. bleibt unberührt.

2. Einladungen und sonstige Zustellungen der
Gesellschaft erfolgen durch die Komplementärin
an die letzte, der Gesellschaft oder der Register-
treuhandkommanditistin mitgeteilte oder
bekannte Anschrift eines Gesellschafters/Treu-
gebers.

Sie gelten spätestens nach Ablauf von sieben
Tagen nach Absendung der jeweiligen Schrift-
stücke als bewirkt. Dies gilt auch, wenn die Post
die Schriftstücke nicht zustellen kann, weil die
Anschrift nicht mehr besteht oder ein Gesell-
schafter für den Fall seiner Abwesenheit keinen
Zustellungsbevollmächtigten benannt hat.

Zum Nachweis der Absendung genügt die
schriftliche Bestätigung des mit dem Briefver-
sand betrauten Mitarbeiters des jeweiligen
Absenders oder seiner Beauftragten.

3. Verzieht ein Gesellschafter/Treugeber ins
Ausland, so hat er der Gesellschaft einen 
inländischen Zustellungsbevollmächtigten zu
benennen.

§ 29
Beirat

1. Die Gesellschafter-/Treugeberversammlung
kann die Wahl eines Beirates beschließen,
sofern noch keiner bestellt ist.

Die Aufgabe des Beirates ist die Überwachung
der Geschäftsführung der Gesellschaft durch

a. Einsichtnahme in die laufenden Geschäfts-
bücher und Berichterstattung an die Gesell-
schafter/Treugeber.

b. Informationsrecht über die laufenden
Geschäftsvorfälle.

2. Der Beirat hat kein Weisungsrecht an die
Geschäftsführung.

3. Der Beirat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern, die Gesellschafter oder Treugeber sein
müssen.
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4. Der Beirat gibt sich selbst eine Geschäftsord-
nung.

§ 30
Schlussbestimmungen

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Gesell-
schaftsvertrages bedürfen der Schriftform.

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
unwirksam sein oder werden, so wird er in
seinem übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirk-
same Bestimmung ist vielmehr von den Gesell-

schaftern/Treugebern unverzüglich derart zu
ersetzen, dass der beabsichtigte wirtschaftliche
Zweck in gesetzlich zulässiger Weise bestmöglich
erreicht wird. Entsprechendes gilt für den Fall,
dass dieser Vertrag lückenhaft sein sollte.

3. Gerichtsstand für Streitigkeiten aus und im
Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag
und den einzelnen Gesellschaftsverhältnissen ist –
soweit rechtlich zulässig – München.

4. Sämtliche Kosten dieses Vertrages und seiner
Durchführung trägt die Gesellschaft.

Mit Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) zu dem
Fonds

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG

– im Folgenden „Gesellschaft“ oder JK Wohnbau
Fonds I genannt –

hat/haben die dort genannte(n) Person(en)

______________________________

– im Folgenden „Treugeber“ genannt –

der

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
Leopoldstraße 8, 80802 München

– im Folgenden „Registertreuhänder“ genannt –

auf der Grundlage des Emissionsprospektes den
Abschluss des nachstehenden Registertreuhandver-
trages angeboten.

Der Registertreuhänder weist ausdrücklich darauf
hin, dass er lediglich für Anleger als Registertreu-
händer in der Weise tätig wird, dass er für diese im
Handelsregister steht. Finanzielle Dispositionen über
die Anlegergelder werden durch den Registertreu-
händer nur gemeinsam mit dem Mittelverwender
vorgenommen. Rechtsberatung wird vom Register-
treuhänder nicht durchgeführt. Er handelt nur auf
Anweisung des Treugebers und vollzieht lediglich
dessen bereits gefällte Investitionsentscheidung.
Der Registertreuhänder ist nicht befugt, im Namen
des Treugebers die erforderlichen Verträge abzu-
schließen.

Der Treugeber hält sich an das Registertreuhandver-
tragsangebot für die Dauer von vier Wochen seit
Zugang der Beitrittserklärung beim Registertreu-
händer gebunden. Nach Ablauf dieser Frist soll das
Registertreuhandvertragsangebot weiter gelten, es
kann jedoch jederzeit widerrufen werden.

Der Registertreuhandvertrag kommt mit der 
Annahmeerklärung durch den Registertreuhänder
innerhalb der Annahmefrist zustande. Die Annah-
meerklärung erfolgt durch die Unterschrift des Regi-

stertreuhänders auf der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein). Eines Zuganges der Annahmeerklä-
rung beim Treugeber bedarf es für deren
Wirksamkeit nicht. Der Tag der Unterzeichnung
durch den Registertreuhänder gilt als Tag des
Vertragschlusses.

§ 1 
Vorbemerkung

Der Treugeber erwirbt wirtschaftlich einen Anteil an
einer Personengesellschaft deutschen Rechts mit
der Firmierung „JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs
GmbH & Co. KG, München“, im Folgenden „Gesell-
schaft“ oder „JK Wohnbau Fonds I“ genannt.

Der Registertreuhänder ist unter Befreiung von den
Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbots
berechtigt und bevollmächtigt, mit dritten Personen
(nachstehend „Treugeber“ genannt) gleichlautende
Registertreuhandverträge abzuschließen und seine
Kommanditeinlage gemäß Gesellschaftsvertrag 
im Auftrag der Komplementärin, wozu bereits 
Vollmacht erteilt wurde, entsprechend dem Umfang
der geschlossenen Registertreuhandverträge zu
erhöhen und zwar bis ein Kommanditkapital gemäß
Gesellschaftsvertrag erreicht wird.

Treugut ist der Gesellschaftsanteil. Dieser wird ledig-
lich vom Registertreuhänder verwaltet. 

Die Komplementärin wurde bzw. wird von den Grün-
dungsgesellschaftern und jedem neu hinzutretenden
Gesellschafter/Treugeber unter Befreiung von den
Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbots
berechtigt und bevollmächtigt, weitere Direktkom-
manditisten in die Gesellschaft aufzunehmen. Der
Registertreuhänder verwaltet lediglich deren
Beteiligung nach Beitritt der Direktkommanditi-
sten zur Gesellschaft. Für die Direktkommanditi-
sten gelten die nachstehenden Bedingungen für
Treugeber entsprechend.

Die nachstehenden Bestimmungen regeln die Bezie-
hungen zwischen dem Treugeber und dem Register-
treuhänder. Der Registertreuhänder ist befugt, seine
Aufgaben auf qualifizierte Dritte auf seine Kosten zu
übertragen.

Registertreuhandvertrag

München, den 17.01.2008 / 11.04.2008

gez. Dr. Lars Binckebanck
____________________________
Komplementärin
JK Wohnbau Fonds GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Lars Binckebanck

gez. Dr. Josef L. Kastenberger
____________________________
Gründungskommanditistin
JK Holding GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Josef L. Kastenberger

gez. Thomas Hierl
____________________________
Registertreuhandkommanditistin
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Thomas Hierl

gez. Dr. Josef L. Kastenberger
____________________________
JK Wohnbau GmbH
vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Josef L. Kastenberger
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§ 2 
Gegenstand der Registertreuhandschaft

1. Im Auftrag und auf Weisung des Treugebers
verwaltet der Registertreuhänder im eigenen
Namen, aber für Rechnung des Treugebers, als
Registertreuhänder dessen Gesellschaftsanteil an
der Gesellschaft. Die Höhe des Gesellschaftsan-
teils bestimmt sich nach dem in der Beitrittserklä-
rung (Zeichnungsschein) genannten
Beteiligungsbetrag (Treugut) ohne Berücksichti-
gung des Agios.

2. Der Registertreuhänder hat keine eigene
Entscheidungsbefugnis, vielmehr handelt er
ausschließlich auf Weisung des Treugebers.

3. Der Registertreuhänder ist berechtigt, für weitere
Treugeber Gesellschaftsanteile an der Gesell-
schaft zu übernehmen und zu verwalten.

4. Der Registertreuhänder ist berechtigt, den 
Registertreuhandauftrag erst auszuführen, wenn
der Treugeber den von ihm gezeichneten Betrag
auf das im Zeichnungsschein genannte Konto
eingezahlt hat.

5. Der Registertreuhänder ist nicht verpflichtet, die
Bonität der Vertragsparteien, die Angemessen-
heit von Kosten oder Honoraren sowie die Rendi-
tekalkulation usw. zu überprüfen; vielmehr wird
er die bereits durch den Treugeber/Direktkom-
manditisten selbständig gefällte Investitions-
entscheidung vollziehen und abwickeln. Eine
Prüfung, ob die Investition für den
Treugeber/Direktkommanditisten wirtschaftlich/
steuerlich sinnvoll ist, hat der Registertreuhänder
nicht vorgenommen. Eine solche Prüfung wird
auch von ihm nicht geschuldet.

§ 3 
Zurechnung der Beteiligung an den 
Treugeber/Ausschließliche 
Dispositionsbefugnis des Treugebers/ 
Sicherung des Treugebers

1. Im Innenverhältnis handelt der Registertreuhänder
ausschließlich im Auftrag und für Rechnung des
Treugebers. Der Treugeber hat die Widerspruchs-
rechte nach § 164 HGB und die Kontrollrechte nach
§ 166 HGB. Der Treugeber hat somit die
ausschließliche Dispositionsbefugnis.
Der Treugeber ist wirtschaftlich Kommanditist der

Gesellschaft und wird gemäß Gesellschaftsver-
trag einem Gesellschafter gleichgestellt.

2. Hiermit tritt der Registertreuhänder die
Ansprüche aus der treuhänderisch gehaltenen
Gesellschafterbeteiligung auf den festzustel-
lenden Gewinn, die Stimmrechte in der Gesell-
schafterversammlung, die zu beschließenden
Ausschüttungen sowie auf dasjenige, was ihm im
Falle seines Ausscheidens aus der Gesellschaft
zusteht, an den Treugeber in dem Verhältnis ab,
wie diese Ansprüche dem Treugeber nach
Maßgabe dieses Registertreuhandvertrages
zustehen.

Der Treugeber nimmt die Abtretung an. Der Treu-
geber ermächtigt den Registertreuhänder, die an
den Treugeber abgetretenen Ansprüche aus der
Gesellschafterbeteiligung im eigenen Namen
einzuziehen. Der Treugeber wird die Stimmrechte
in der Gesellschafterversammlung selbst oder
durch einen Dritten ausüben.

3. Im Falle der Antragstellung bzw. Eröffnung des
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Registertreuhänders bzw. der Ablehnung des
Insolvenzverfahrens mangels Masse tritt der
Registertreuhänder hiermit den treuhänderisch
gehaltenen Gesellschaftsanteil an den Treugeber
in Höhe des von diesem gezeichneten Fondsan-
teils ab. Der Treugeber nimmt die Abtretung an.

Gleiches gilt für den Fall, dass Maßnahmen der
Einzelzwangsvollstreckung von Gläubigern des
Registertreuhänders in den treuhänderisch gehal-
tenen Gesellschaftsanteil ausgebracht werden.

4. Im Falle des Todes des Treugebers bzw. bei Abtre-
tung/Schenkung des Anteils wird der Register-
treuhandvertrag mit dem Erben bzw. dem
Erwerber/Beschenkten fortgesetzt.

§ 4 
Einzahlung des gezeichneten Betrages

1. Der Treugeber und der Direktkommanditist haben
den gezeichneten Betrag zuzüglich Agio gemäß
den Bedingungen der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) auf das dort angegebene Konto
einzuzahlen.

2. Erbringt ein Treugeber/Direktkommanditist seine
Einzahlungen nicht oder nur teilweise fristgerecht,
ist der Registertreuhänder berechtigt, von diesem

Vertrag bzw. der Beitrittserklärung zurückzutreten.

§ 5 
Freistellung des Registertreuhänders/
Verpflichtungen des Treugebers
1. Der Registertreuhänder wird hiermit vom Treu-

geber von allen Verbindlichkeiten freigestellt, die
im Zusammenhang mit dem Erwerb und der
Verwaltung der treuhänderisch übernommenen
Gesellschafterbeteiligung stehen bzw. entstehen.
Insbesondere erfolgt die Freistellung des  Regi-
stertreuhänders von allen Risiken, die aufgrund
seiner Beteiligung an der Gesellschaft entstehen.

2. Werden an den Registertreuhänder in seiner
Eigenschaft als Registertreuhandkommanditist
Ausschüttungen vorgenommen, während der
Kapitalanteil des Registertreuhänders durch
Verlust unter den Betrag der geleisteten Einlage
herabgemindert war oder durch Ausschüttung
herabgemindert wird, lebt die Freistellungsver-
pflichtung des Treugebers bis zu der Höhe wieder
auf, bis zu der die anteilige Haftung des Register-
treuhänders durch die an den Treugeber vorge-
nommenen Ausschüttungen wieder auflebt.

§ 6 
Offenlegung von Daten

Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Treuge-
bers/Direktkommanditisten darf der Registertreu-
händer dessen treuhänderische Beteiligung
gegenüber Dritten offen legen. Hiervon ausge-
nommen sind gesetzliche Verpflichtungen sowie die
Offenlegung gegenüber den deutschen Finanzbe-
hörden; § 7 dieses Vertrages bleibt unberührt.

§ 7 
Treugeberverzeichnis/Datenschutz

1. Der Registertreuhänder führt über alle Treu-
geber/Direktkommanditisten ein Verzeichnis.

2. Anderen Personen als der Komplementärin darf
der Registertreuhänder keine Auskünfte über die
Beteiligung und die Eintragung in der Kartei
erteilen, es sei denn, dass die Offenlegung
gegenüber dem zuständigen Finanzamt erfolgt.
Gegenüber gesetzlich zur Berufsverschwiegen-
heit verpflichteten Personen gilt diese Einschrän-
kung nicht, wenn diese als Berater des Fonds

tätig werden.

3. Der Treugeber/Direktkommanditist hat den Regi-
stertreuhänder über alle Änderungen in Perso-
nenstand, Anschrift und dergleichen unverzüglich
zu unterrichten. Das Gleiche gilt für Änderungen
der rechtlichen Inhaberschaft der Gesellschafter-
beteiligung.

4. Der Treugeber/Direktkommanditist stimmt der
EDV-mäßigen Erfassung seiner personenbezo-
genen Daten im Rahmen dieses Vertrages zu. Er
ist damit einverstanden, dass die in die Platzie-
rung des Fondskapitals eingeschalteten Personen
und/oder Firmen über die Verhältnisse der Betei-
ligungsgesellschaft und der Anleger informiert
werden. 

§ 8 
Weitere Rechte und Pflichten/
Verjährung von Schadenersatzansprüchen/
Keine Prüfungspflichten des Registertreu-
händers

1. Der Registertreuhänder hat die ihm übertragenen
Aufgaben mit der Sorgfalt eines ordentlichen
Kaufmannes und im Interesse des Treugebers/
Direktkommanditisten auszuüben. Der Treu-
geber/Direktkommanditist kann dem Regi-
stertreuhänder jederzeit Weisungen erteilen.
Der Registertreuhänder hat nach diesen
Weisungen zu handeln.

Der Registertreuhänder handelt jedoch auch als
Treuhänder der übrigen Treugeber/Direktkom-
manditisten. Bei einem Widerstreit zwischen den
Interessen einzelner Treugeber/Direktkomman-
ditisten und den Interessen der Gesellschaft hat
das Gesamtinteresse der Gesellschaft den
Vorrang.

2. Im Rahmen seiner vorvertraglichen Aufklärungs-
pflicht weist der Registertreuhänder darauf hin,
dass Schadensersatzansprüche des Treugebers/
Direktkommanditisten aus diesem Vertrag grund-
sätzlich in drei Jahren verjähren, soweit sie nicht
kraft Gesetzes oder Rechtsprechung einer
kürzeren Verjährung unterliegen.

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des
Jahres, in dem 

a. der Anspruch entstanden ist und
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b. der Gläubiger von den den Anspruch begrün-
denden Umständen und der Person des
Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Die Summe etwaiger Schadenersatzansprüche
des einzelnen Treugebers/Direktkommanditisten
aus diesem Vertrag ist auf den Betrag von EUR
500.000,– begrenzt.

Dies gilt für Ansprüche des Treugebers/Direkt-
kommanditisten nicht, soweit Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegen.

3. Vertragliche Einschränkung des Umfangs der
Registertreuhandtätigkeit 

a. Dem Registertreuhänder obliegen keine
weitergehenden Prüfungspflichten. Insbeson-
dere hat er nicht die Fragen des unternehme-
rischen Ermessens des Treugebers zu prüfen,
wie z.B. richtige Beurteilung der Marktsitua-
tion oder Zweckmäßigkeit geschäftlicher
Maßnahmen bzw. Zweckmäßigkeit der Inve-
stitionsentscheidung des Treugebers.

Der Registertreuhänder haftet deshalb nicht
für die Erreichung der von dem
Treugeber/Direktkommanditisten mit der
Beteiligung an dem Fonds verfolgten wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Ziel-
setzungen; diese sind weder Vertragsinhalt
noch Geschäftsgrundlage.

b. Der Treugeber/Direktkommanditist und der
Registertreuhänder sind sich darüber einig,
dass der Registertreuhänder keine Haftung
für die Bonität der Vertragspartner der
Gesellschaft oder dafür übernimmt, dass die
Vertragspartner der Gesellschaft die eingegan-
genen vertraglichen Pflichten ordnungsgemäß
erfüllen. Des Weiteren ist jede Haftung für die
Erzielung der prospektierten Renditen und
sonstigen Erträge für die Gesellschafter/Treu-
geber oder die Einhaltung der prospektierten
Kosten und Aufwendungen ausgeschlossen.

c. Der Registertreuhänder ist nicht verpflichtet,
eine eigenständige Prüfung der Investiti-
onsvorhaben bzw. deren Prüfung in wirt-
schaftlicher, technischer, rechtlicher,
steuerlicher und finanzieller Hinsicht vorzu-
nehmen und er wird eine derartige Prüfung
auch nicht durchführen.

d. Der Registertreuhänder ist nicht verpflichtet,
die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft
und sonstige Vertragspartner der Fondsge-
sellschaft zu überwachen, und er wird eine
derartige Überwachung auch nicht durch-
führen.

4. Personen oder Firmen, die im Rahmen der 
Platzierungs- und/oder Anlagephase des Kapital-
anlageobjektes auftreten, sind nicht Erfüllungsge-
hilfen des Registertreuhänders im Sinne von 
§ 278 BGB. 

§ 9 
Übertragung der Beteiligung

1. Ein Gesellschafter/Treugeber kann nur mit
Zustimmung der Komplementärin und nur zum
1. Januar eines Jahres seine Beteiligung ganz oder
teilweise auf einen Dritten übertragen.

Voraussetzung der Übertragung ist weiter, dass
gleichzeitig die Rechte und Pflichten aus diesem
Vertrag auf den Erwerber wirksam übertragen
werden mit der Maßgabe, auch dessen jewei-
ligen Rechtsnachfolger in derselben Weise zu
binden.

Der Gesellschafter/Treugeber hat im Falle einer
vollständigen oder teilweisen Übertragung seiner
Beteiligung den Namen und die Anschrift sowie
die Höhe der zu übertragenden Beteiligung anzu-
geben.

2. Der Übertragende haftet auch nach seinem
Ausscheiden – neben dem Erwerber – für eine
etwa ausstehende Einlage.

3. Eine Übertragung der Beteiligung auf einen
Erwerber ist nur möglich, wenn die verbleibende
oder entstehende Beteiligung an der Gesellschaft
jeweils mindestens EUR 10.000,00 beträgt;
zudem muss jede Beteiligung durch EUR 1.000,00
in ganzen Zahlen teilbar sein.

§ 10 
Rechtsnachfolge

1. Überträgt ein Treugeber seinen Anteil, so ist der
Treugeber verpflichtet, sämtliche Verpflichtungen
aus diesem Vertrag seinem jeweiligen Rechts-
nachfolger in derselben Weise aufzuerlegen.

2. Mehrere Erben oder Vermächtnisnehmer haben
einen gemeinsamen Bevollmächtigten zu
bestimmen, der die Rechte des Erblassers wahr-
zunehmen hat. Bis zur Benennung eines Bevoll-
mächtigten ruht das Stimmrecht. Die Erbfolge ist
durch die Vorlage eines Erbscheines oder einer
beglaubigten Abschrift des Testamentseröff-
nungsprotokolls mit beglaubigter Testamentsab-
schrift oder vergleichbarer Unterlagen
nachzuweisen.

§ 11 
Wechsel des Registertreuhänders

Durch Gesellschafterbeschluss kann bestimmt
werden, dass der vom Registertreuhänder treuhän-
derisch gehaltene Kommanditanteil sowie seine
sämtlichen Rechte und Pflichten aus dem Gesell-
schaftsvertrag unter Ausschluss der Auseinanderset-
zung im Wege der Sonderrechtsnachfolge auf einen
anderen Treuhandkommanditisten, der zuvor
verbindlich der Übernahme zugestimmt hat, über-
gehen, bei gleichzeitigem Übergang der Rechtsstel-
lung der Treuhandkommanditistin aus den mit den
einzelnen Treugebern abgeschlossenen Treuhand-
verträgen im Wege der Vertragsübernahme. Der
Übergang wird wirksam zu dem im Gesellschafter-
beschluss bestimmten Zeitpunkt, in Ermangelung
einer Bestimmung mit dem Zeitpunkt der Beschluss-
fassung.

Der Registertreuhänder, die übrigen Gesellschafter
und die Treugeber stimmen schon hiermit unwider-
ruflich der Vertragsübernahme der Treuhandver-
träge sowie der Übernahme der Rechtsstellung des
Registertreuhänders aus dem Gesellschaftsvertrag
durch den auf diese Weise neu bestimmten Treu-
handkommanditisten zu, auch wenn sie selbst an
der Beschlussfassung nicht teilgenommen haben,
sich der Stimme enthalten haben oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss gestimmt haben. Das
Recht eines jeden Treugebers, den Treuhandvertrag
zu kündigen, bleibt unberührt. Die Treugeber
werden dann Direktkommanditisten.

§ 12 
Vergütung des Registertreuhänders

Der Registertreuhänder erhält für die zu erbrin-
genden Leistungen aus diesem Vertrag folgende
Vergütung:
Für die Registertreuhandschaft und die Verwaltung
der Direktkommanditisten erhält der Registertreu-

händer ein Honorar in Höhe von 0,6 % p.a. inklusive
Mehrwertsteuer, bezogen auf das platzierte
Kommanditkapital der JK Wohnbau Fonds I. Mehr-
wertsteuererhöhungen führen zu keiner Erhöhung
des Honorars.

Das Honorar ist anteilig fällig mit Vorlage der unter-
schriebenen Beitrittserklärung (Zeichnungsschein)
und Eingang des jeweils eingeworbenen verein-
barten Kapitals (oder Teilen hiervon) auf dem im
Zeichnungsschein genannten Konto. Das Honorar ist
sodann mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

Die an den Registertreuhänder zu zahlenden Vergü-
tungen stellen die Summe der Einzelhonorare der
Treugeber/Direktkommanditisten dar.

Zusätzliche Leistungen des Treuhänders zugunsten
eines einzelnen Treugebers werden darüber hinaus
diesem nach den gesetzlichen Bestimmungen
gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt insbeson-
dere für die Übertragung von Fondsanteilen. Für
diesen Fall gilt eine Gebühr in Höhe von 0,2 %
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer des über-
tragenen Anteils als vereinbart.

§ 13 Dauer und Beendigung des Register-
treuhandvertrages/Teilkündigungen/
Kündigungsrecht des Registertreuhänders/
Kündigungsrecht des Treugebers

1. Das Registertreuhandverhältnis ist grundsätzlich
für die Dauer der Gesellschaft abgeschlossen.

Der Registertreuhänder kann das Registertreu-
handverhältnis aus wichtigem Grunde kündigen.

Gleiches gilt für den Fall des § 5 dieses Vertrages,
wenn der Treugeber seinen Freistellungsver-
pflichtungen nicht nachkommt und der Register-
treuhänder aus Gründen keine Freistellung im
Innenverhältnis erlangen kann, die in der Person
des Treugebers liegen.

2. Der Registertreuhänder kann den Registertreu-
handvertrag mit einer Frist von sechs Monaten
zum Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft,
erstmals zum 31. Dezember 2012, kündigen,
soweit er sich bis dahin nicht selbst durch Zwek-
kerreichung erledigt hat.

3. Der Registertreuhänder ist bei Beendigung des
Registertreuhandverhältnisses verpflichtet, den
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treuhänderisch für den Treugeber verwalteten
Fondsanteil in dem Umfang, wie er dem Treu-
geber gebührt, an diesen herauszugeben bzw. an
einen vom Treugeber benannten Dritten zu über-
tragen.

4. Der Treugeber hat das Recht, von dem Regi-
stertreuhänder jederzeit die Einräumung der
handelsrechtlichen Kommanditistenstellung
zu verlangen und zwar im Verhältnis der vom
Treugeber gezeichneten und eingezahlten
Beträge.

Der Registertreuhandvertrag gilt in diesem Fall
mit Stellung des Aufhebungsverlangens einver-
nehmlich als aufgehoben. Der Treugeber führt die
Eintragung im Handelsregister selbst durch und
trägt damit die entstandenen Kosten.

Für den Fall der Beendigung des Registertreu-
handvertrages hat der Registertreuhänder
Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen und auf Frei-
stellung von den für Rechnung des Treugebers
eingegangenen Verbindlichkeiten, sowie
Anspruch auf anteiliges Honorar.

§ 14 
Besondere Hinweise/
Verwahrungserklärung
1. Besondere Hinweise

Der Registertreuhänder weist im Rahmen seiner
Sorgfalts- und vorvertraglichen Aufklärungs-
pflichten darauf hin, dass der Gesellschafter/
Treugeber diejenigen Risiken zu tragen hat, die
im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Gesell-
schaft bestehen.

Im Einzelnen können sich folgende Risiken
ergeben:

1.1 Der erwartete Gewinn kann nicht oder teilweise
nicht innerhalb der geplanten Zeit oder über-
haupt nicht eintreffen.

1.2 Es können sonstige Entwicklungen eintreten, die
die ursprünglich kalkulierte Wirtschaftlichkeit
beeinträchtigen, sei es aufgrund behördlicher
Maßnahmen, Änderungen im gesetzgeberi-
schen Bereich, Nichteintritt angenommener
Prognosen aufgrund veränderter wirtschaftlicher
Bedingungen und ähnliches, z.B. negative
konjunkturelle Entwicklungen, sinkende Immo-
bilienpreise, verzögerte Bauzeiten, schlechte

Verkäuflichkeit der Gebäude bzw. Unverkäuflich-
keit der Gebäude zu den angenommenen
Verkaufspreisen.

1.3 Das zugrunde liegende steuerliche Konzept kann
von der Finanzverwaltung ganz oder teilweise
nicht anerkannt werden.

1.4 Der Registertreuhänder weist darauf hin, dass
bei einer Rückabwicklung der Kommanditgesell-
schaft die der Investitionsentscheidung
zugrunde gelegten Zielsetzungen des Treuge-
bers endgültig gescheitert sind. Bereits von der
Gesellschaft gezahlte Gebühren und/oder
Kosten sind dann eventuell endgültig verloren.
Die Rückzahlung des Anlagebetrages
(einschließlich des Agios) ist dann ganz oder
teilweise unmöglich.

1.5 Im Falle der Refinanzierung des Anteils des
Fondszeichners – von welcher ausdrücklich abge-
raten wird – entsteht ein zusätzliches Risiko
dadurch, dass die bei der Bank aufgenommenen
Verbindlichkeiten auch bei Verlust der Komman-
diteinlage getilgt und verzinst werden müssen.

2. Verwahrungserklärung

2.1 Es gehört nicht zu den Aufgaben des Register-
treuhänders, das Prospektmaterial zu prüfen.
Der Registertreuhänder hat eine derartige
Prüfung auch nicht durchgeführt.

2.2 Der Registertreuhänder haftet nicht für die
Durchführbarkeit des Konzeptes.
Er übernimmt keine Verpflichtung, die Baumaß-
nahmen oder den Verkauf der Baulichkeiten zu
überprüfen oder zu überwachen. Der Register-
treuhänder hat eine derartige Prüfung auch
nicht durchgeführt.

2.3 Der Registertreuhänder weist darauf hin, dass
er nicht geprüft hat bzw. nicht prüft, ob die
vorgesehene Kapitalanlage für den Zeichner
wirtschaftlich und/oder steuerlich sinnvoll
ist. Vielmehr vollzieht der Registertreuhänder
lediglich die bereits gefallene Investitionsent-
scheidung des Treugebers.

3. Es wird klargestellt, dass der Registertreu-
händer über den Umfang der in diesem
Vertrag übernommenen Aufgaben hinaus
keine weiteren Aufgaben übernimmt.

§ 15 
Befreiung vom Verbot des 
Selbstkontrahierens

Der Registertreuhänder ist vom Verbot des Selbst-
kontrahierens befreit, mit Ausnahme der Rech-
nungslegungspflicht gegenüber dem Treugeber.

§ 16 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Erfül-
lungsort und Gerichtsstand ist München.

§ 17 Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam
sein oder werden, so wird die Gültigkeit dieses
Vertrages im Übrigen nicht berührt.

Datenschutzerklärung nach § 4 a BDSG

Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung, Speiche-
rung und Nutzung meiner personenbezogenen
Daten durch die 

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG,

zur Durchführung der für mich treuhänderisch durch
die JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH als
Treuhänder gehaltenen Kommanditbeteiligung an
der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG
ein. Diese Einwilligung erstreckt sich auch auf die
Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an
Dritte im Rahmen dieser Beteiligung.

München, den ______________________

__________________________________
Registertreuhänder
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Eingeschränkter Mittelverwendungsvertrag
Zwischen der

Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH,
Ohmstraße 13, 80802 München

– nachstehend „Mittelverwender“ genannt –

und der

JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG,
München

– nachstehend Fonds-KG genannt –

und der

JK Treuhand Vermögensverwaltung mbH,
Leopoldstraße 8, 80802 München

wird der nachfolgende eingeschränkte Mittelver-
wendungsvertrag geschlossen:

Vorbemerkung

Gegenstand der Gesellschaft der Fonds-KG ist die
atypisch stille Beteiligung an Kapitalgesellschaften
und Personengesellschaften (Zielgesellschaften).
Zielgesellschaften kaufen in München und im
Münchener Umland gelegene Grundstücke und
bebauen diese bzw. kaufen im Bau befindliche oder
zu errichtende Einfamilienhäuser oder Eigentums-
wohnanlagen, auch in Verbindung mit Gewerbeein-
heiten. Auch die Mitfinanzierung bestehender
Immobilien, die als einzelne Wohn- bzw. Teileigen-
tumseinheiten an jetzige Mieter oder an Kapitalan-
leger verkauft werden sollen, ist zulässig. Auch die
Beteiligung an Joint-Ventures mit anderen Partnern
kann eingegangen werden.

Die Fonds-KG ist berechtigt, sämtliche Handlungen
und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die geeignet
sind, dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen.

Die Investitionssumme von EUR 20 Mio. (Anleger-
gelder) zuzüglich Agio von 5 %, das für weitere
Vertriebskosten erhoben wird, soll durch die mittel-
bare Beteiligung von Treugebern oder direkte Betei-
ligung von Direktkommanditisten an der Fonds-KG

sowie der Zahlung eines Agios finanziert werden.

Im Gesellschaftsvertrag und in der Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein) ist festgelegt, dass sämtliche
Einzahlungen von den der Fonds-KG beitretenden
Treugebern und Direktkommanditisten auf das dort
angegebene Konto einbezahlt werden; über dieses
Konto ist die Registertreuhandkommanditistin
gemeinsam mit dem Mittelverwender verfügungs-
befugt.

Erst wenn die in dem vorliegenden Mittelverwen-
dungsvertrag genannten Bedingungen (vgl. nachfol-
gend § 1) erfüllt sind, dürfen Verfügungen über die
Anlegergelder erfolgen.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien
nunmehr Folgendes:

§ 1
Bedingungen für die Freigabe der 
Anlegergelder
Der Mittelverwender ist verpflichtet, die auf dem
Treuhandanderkonto befindlichen Anlegergelder auf
Anforderung freizugeben, sofern folgende Voraus-
setzungen erfüllt sind:

1. Konzernzugehörigkeit
Die Zielgesellschaften müssen mehrheitlich
(nach Gesellschaftsanteilen oder Stimmrechten)
Konzerngesellschaften der Initiatorin/Anbieterin
sein.

2. Standorte
Es werden ausschließlich Grundstücke und
Gebäude in München und im Münchener Umland
(= Umkreis von bis zu 100 km um München-
Marienplatz) angekauft.

3. Baudurchführung
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft,
die sich zur Bebauung mit Eigentumswohnan-
lagen – auch in Verbindung mit Gewerbeein-
heiten – oder Einfamilienhäusern eignen, wobei
die Bauleistungen auch an Dritte vergeben
werden können.

4. Kalkulation
Die Grundstücks-, Herstellungs- und Herstel-
lungsnebenkosten, die Verkaufspreise und der
kalkulierte Bauträgergewinn vor Steuern (Soll-
Plandeckungsbeitrag) müssen sicherstellen, dass
der Vorabgewinn auf das Kommanditkapital in
Höhe von 8,5 % p.a. (vor Steuern) und die kalku-
lierte Gewinnbeteiligung von 4,5 % p.a. (vor
Steuern) bezogen auf das Kommanditkapital –
also insgesamt 13 % p.a. (vor Steuern) –
betragen wird. 

5. Planungssicherheit
Es werden ausschließlich Grundstücke angekauft
mit Planungs- und somit mit Bausicherheit. Dies
kann durch vorhandene Baugenehmigungen
bzw. Vorbescheide oder durch Bebauungspläne
geschehen.

6. Bestehende Objekte
Die Gesellschaft kann sich auch an der Mitfinan-
zierung von Bestandsobjekten beteiligen, die
durch Veräußerung/Privatisierung/Aufteilung
wirtschaftlich verwertet werden.

7. Zusätzliche Zielgesellschaften
Das Kommanditkapital kann – ohne Überschrei-
tung des Kommanditkapitals gemäß Gesell-
schaftsvertrag der Fonds-KG – in weitere
Zielgesellschaften investiert werden, die die
vorgenannten Investitionskriterien erfüllen.

8. Wiederinvestition von Kapital
a. Das Fondskapital kann wieder in geeignete

Objekte weiterer Zielgesellschaften gemäß
den Investitionskriterien reinvestiert werden.
Eine Reinvestition ist jedoch nur zulässig,
wenn eine Abwicklung des/der Projekte/s
innerhalb der ursprünglich vorgesehenen
Laufzeit möglich oder die Rückführung des
eingesetzten Fondskapitals gewährleistet ist
(maximale Laufzeit insgesamt 42 Monate).
Die Mittel für die Reinvestition werden vom
Mittelverwender nach den gleichen vorge-
nannten Kriterien freigegeben. Diese sind
dem Mittelverwender nachzuweisen und
vorzulegen.

b. Gewinne aus den atypisch stillen Beteili-
gungen der Gesellschaft werden grundsätz-
lich nicht reinvestiert, sondern an die
Gesellschafter/Treugeber ausgeschüttet.

Für die Freigabe müssen die Voraussetzungen
gemäß den Ziffern 1. bis 5. kumulativ vorliegen;

soweit in eine Bestandsimmobilie investiert wird,
muss auch die vorgenannte Prognoserechnung
gemäß Ziffer 6. vorliegen.

Es wird klargestellt, dass sich die Mittelverwendung
ausschließlich auf das formale Vorliegen der vorge-
nannten Freigabebedingungen erstreckt. Des
Weiteren obliegt es nicht dem Mittelverwender, die
von der Kommanditgesellschaft eingegangenen
Verträge auf ihre rechtliche Wirksamkeit hin zu
prüfen.

Für die Freigabe gemäß den unterzeichneten Dienst-
leistungs- und Beratungsverträgen sind die dort
bestimmten Fälligkeiten maßgebend. Für die
Leistung dieser Zahlungen ist die Vorlage der jewei-
ligen Rechnungen erforderlich. Weitere Auszah-
lungsvoraussetzungen sind nicht zu prüfen.

Hinsichtlich des Agios ist der Mittelverwender ledig-
lich Inkassostelle. Er wird hiermit beauftragt, das
Agio direkt an den Vertrieb bzw. die Vertriebskoordi-
nation nach Rechnungsstellung weiterzuleiten,
unabhängig davon, ob die Freigabebedingungen
gemäß Ziffer 1. bis 8. gegeben sind oder nicht. 

Soweit nicht alle vorgenannten Voraussetzungen
erfüllt sein sollten, ist der Mittelverwender berech-
tigt, gegen eine selbstschuldnerische Bürgschaft der
JK Wohnbau GmbH, Leopoldstraße 8, 80802
München (Initiatorin/Anbieterin), in Höhe der ange-
forderten Mittel zugunsten der Fonds-KG diese frei-
zugeben. Die noch fehlenden Unterlagen sind
nachzureichen. Die Bürgschaft ist an die JK Wohnbau
GmbH zurückzugeben, sobald die noch fehlenden
Unterlagen nachgereicht sind, und erlischt dann.

§ 2
Vergütung

Für seine Leistungen gemäß diesem Vertrag erhält
der Mittelverwender ein Honorar von 0,5 % inklusive
gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer des platzierten
Kommanditkapitals. Das Honorar ist anteilig fällig
mit Vorlage der unterschriebenen Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein) und Eingang des jeweils einge-
worbenen und vereinbarten Kapitals (oder Teilen
hiervon) auf dem im Zeichnungsschein genannten
Konto. Das Honorar ist sodann mit Rechnungsstel-
lung zur Zahlung fällig.

§ 3
Haftung/Einschränkung der Tätigkeit 
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durch Vertrag
Der Mittelverwender übernimmt keine Haftung für
den Eintritt der von den Treugebern/Direktkomman-
ditisten mit dem Beitritt zur Kommanditgesellschaft
angestrebten wirtschaftlichen und steuerlichen Ziel-
setzung, für die Bonität der Vertragspartner oder der
Kommanditgesellschaft oder dafür, dass die
Vertragspartner ihre vertraglichen Verpflichtungen
vertragsgemäß erfüllen.

Der Mittelverwender hat das Beteiligungsangebot
nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft.
Eine Haftung des Mittelverwenders für den Inhalt
des Beteiligungsangebotes wird daher ausdrücklich
ausgeschlossen.

Des Weiteren haftet der Mittelverwender nicht für
den termin- und fachgerechten Beginn und die
Beendigung der vorgesehenen Baumaßnahmen, die
Erzielung der prospektierten Erträge und Gewinn-
ausschüttungen an die Gesellschafter/Treugeber
sowie für die Erreichung der von den Gesellschaf-
tern/Treugebern mit dem Beitritt verfolgten wirt-
schaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Zielen.

Es gehört nicht zu den Aufgaben des Mittelverwen-
ders, die Komplementärin bzw. die geschäftsfüh-
rende Kommanditistin sowie die Inhaberin zu
überwachen. Weiterhin wird der Mittelverwender
die abgeschlossenen Verträge nicht überprüfen bzw.
hat keine Überprüfung durchgeführt.

Der Mittelverwender hat an der Prospektgestaltung
nicht mitgewirkt.

Der Mittelverwender hat über den Umfang der in
diesem Vertrag genannten Aufgaben keine
weiteren Aufgaben übernommen.

Schadenersatzansprüche gegen den Mittelver-
wender sind innerhalb einer Ausschlussfrist von
einem Jahr durch einfachen Brief geltend zu
machen, nachdem der Anspruchsberechtigte von
dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden
Ereignis Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit erlangen müsste.

§ 4
Verwahrungserklärung

Der Mittelverwender stellt hiermit klar, dass es nicht
zu den Aufgaben des Mittelverwenders gehört, die
Beauftragung und die Kontrolle mit Hilfe von Due-
Dilligence-Prüfungen bei den einzelnen Ziel-GmbHs

und/oder Ziel-KGs durchzuführen. Weiterhin ist es
nicht Aufgabe des Mittelverwenders, die Ergebnisse
von Due-Dilligence-Prüfungen bei der Mittelfreigabe
zu berücksichtigen. Die Mittelfreigabe erfolgt
ausschließlich nach den Kriterien gemäß § 1 dieses
Vertrages.

Des Weiteren gehört es nicht zu den Aufgaben des
Mittelverwenders, die Angemessenheit der verein-
barten Dienstleistungshonorare oder der Preise für
Grundstücke und Baumaßnahmen zu überprüfen.
Der Mittelverwender hat eine solche Prüfung auch
nicht durchgeführt.

§ 5
Rechtsberatung

Der Mittelverwender ist eine Steuerberatungsgesell-
schaft und übt keine Rechtsberatung aus.

§ 6
Besondere Hinweise

Der Mittelverwender weist im Hinblick auf seine
vorvertragliche Aufklärungspflicht darauf hin, dass
bei Investitionen der vorliegenden Art grundsätz-
lich das Risiko des Totalverlustes der Einlage
besteht.

Bei einer Refinanzierung des Kommanditanteils des
Treugebers/Direktkommanditisten – von welcher
ausdrücklich abgeraten wird – besteht ein zusätzli-
ches Risiko darin, dass die aufgenommenen
Verbindlichkeiten gegenüber der finanzierenden
Bank auch bei einem Verlust der Kommanditeinlage
getilgt und verzinst werden müssen.

Bei Rückabwicklung der Kommanditgesellschaft
bzw. Reduzierung des kalkulierten Gesamtauf-
wandes können vorausbezahlte Honorare/Gewinn-
vorabentnahmen nicht mehr von dem
Zahlungsempfänger zurückverlangt werden.

Der Mittelverwender überprüft nicht die Fragen des
unternehmerischen Ermessens der Kommanditge-
sellschaft bzw. der Investitionsentscheidung des
Anlegers oder der Zweckmäßigkeit der Investitions-
entscheidung.

Personen oder Firmen, die im Rahmen des Kapital-
anlageobjektes auftreten, sind nicht Erfüllungsge-
hilfen des Mittelverwenders.

§ 7
Kündigung und Vertragsdauer

Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide
Parteien in Kraft und endet, wenn sämtliche
Kommanditeinlagen der Gesellschaft erstmals
ausgezahlt wurden. Nachlaufende Arbeiten nach
Auszahlung der Kommanditeinlagen gehören selbst-
verständlich noch zu der Tätigkeit des Mittelverwen-
ders.

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt
unberührt.

§ 8
Ermächtigung des Mittelverwenders 
gemäß Gesellschaftsvertrag
Der Mittelverwender ist gemäß Gesellschaftsvertrag
ermächtigt, gemäß §§ 362 Abs. 2 i. V. m. § 185 BGB
die Beitragsleistungen der Fondszeichner entgegen-
zunehmen. Damit hat der Treugeber bzw. der Direkt-
kommanditist mit Einzahlung des gezeichneten

Gesellschaftsanteils seine Pflicht zur Leistung seines
Gesellschaftsbeitrags an die Gesellschaft erfüllt.

Der Mittelverwender ist von der Fondsgesellschaft
ferner ermächtigt, von seinem Treuhandanderkonto
Auszahlungen für die Fondsgesellschaft mit befrei-
ender Wirkung zu leisten (verkürzter Zahlungsweg).

§ 9
Erfüllungsort/Gerichtsstand/
Schlussbestimmungen
Erfüllungsort für sämtliche Verpflichtungen aus
diesem Vertrag und Gerichtsstand für etwaige Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit gesetzlich
zulässig, München. 

Ergänzungen und Änderungen dieses Vertrages sind
nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen und
bedürfen der Beschlussfassung durch die Gesell-
schafterversammlung der Kommanditgesellschaft.
Das Schriftformerfordernis kann seinerseits nur
schriftlich abgedungen werden.

München, den 11.03.2008 / 11.04.2008

gez. Dr. Lars Binckebanck
______________________________
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs
GmbH & Co. KG
vertreten durch die Komplementärin
JK Wohnbau Fonds GmbH

gez. Dr. Hanswerner Jehl
______________________________
Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH,
vertreten durch den Geschäftsführer
Dr. Hanswerner Jehl

gez. Thomas Hierl
______________________________
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
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Negativtestate noch keine Verträge über die Anschaffung oder Herstel-
lung des Anlageobjektes abgeschlossen.

§ 9 Abs. 2 Nr. 7 VermVerkProspV
Ein Bewertungsgutachten für die Zielgesellschaften bzw.
die Anlageobjekte wurde nicht erstellt.

§ 9 Abs. 2 Nr. 8 VermVerkProspV
Die Personengruppen nach § 3: Prospektverantwortliche,
§ 7: Gründungsgesellschafter, § 12I: Mitglied der
Geschäftsleitung, § 12III: Treuhänder/Mittelverwen-
dungskontrolleur erbringen keine nicht nur geringfü-
gingen Leistungen oder Lieferungen im Zusammenhang
mit dem Anlageobjekt und Anlageziel.

§§ 10, 11 und 13 VermVerkProspV
Da es sich um einen jungen Emittenten handelt, entfallen
diese Anforderungen. Es gelten die verringerten Prospek-
tanforderungen gem. § 15 VermVerkProspV.

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 VermVerkProspV
Namen der Mitglieder von Aufsichtsgremien können
nicht benannt werden, da es kein Aufsichtsgremium
gibt. Der Beirat ist noch nicht bestellt worden.

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Dem Mitglied der Geschäftsführung der Emittentin
wurden für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr
keine Gesamtbezüge, insbesondere Gehälter, Gewinn-
beteiligungen, Aufwandsentschädigungen, Versiche-
rungsentgelte, Kommissionen und Nebenleistungen
aller Art gewährt.

§ 12 Abs. 2 Nr. 1 VermVerkProspV
Der Geschäftsführer der Emittentin ist nicht für ein Unter-
nehmen tätig, das mit dem Vertrieb der angebotenen
Vermögensanlagen betraut ist.

§ 12 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Die Emittentin arbeitet nicht mit Fremdkapital.

§ 12 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Die Mitglieder der Geschäftsführung der Emittentin sind
nicht für Unternehmen tätig, die im Zusammenhang mit
der Herstellung des Anlageobjektes nicht nur geringfü-
gige Lieferungen oder Leistungen erbringen.

§ 12 Abs. 3 Nr. 1 VermVerkProspV
Der Treuhänder ist keine natürliche Person. Name und
Anschrift sowie die Funktionen des Treuhänders
sind im Verkaufsprospekt auf Seite 100 angegeben.

§ 12 Abs. 4 VermVerkProspV
Weitere Personen, die nicht in den Kreis der nach dieser
Verordnung angabepflichtigen sonstigen Personen fallen,
die Herausgabe oder den Inhalt des Prospektes oder die
Abgabe oder den Inhalt des Angebots der Vermögensan-
lage wesentlich beeinflusst haben, gibt es nicht.

§ 14 VermVerkProspV
Für die Verzinsung oder Rückzahlung der Vermögensan-
lagen hat keine juristische Person oder Gesellschaft eine
Gewährleistung übernommen.

§ 2 Abs. 1 Satz 5 VermVerkProspV
Der Verkaufsprospekt ist nur in deutscher Sprache abge-
fasst.

§ 2 Abs. 5 VermVerkProspV
Die Emittentin ist eine sogenannte „junge Emittentin“
und unterliegt daher den verringerten Anforderungen
nach § 15 VermVerkProspV.

§ 3 HS 1 VermVerkProspV
Die Anbieterin ist keine natürliche Person, somit entfällt
die Angabe nach Nr. 16 der Überkreuz- Checkliste der
BaFin.

§ 4 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Der Anbieter übernimmt für den Anleger nicht die
Zahlung von Steuern.

§ 4 Satz 1 Nr. 8 VermVerkProspV
Das Angebot erfolgt nur in Deutschland.

§ 5 Nr. 3 VermVerkProspV
Die Bestimmungen der Satzung der persönlich haftenden
Gesellschafterin weichen nicht von den gesetzlichen
Regelungen ab.

§ 5 Nr. 6 VermVerkProspV
Die Emittentin ist kein Konzernunternehmen.

§ 6 Satz 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Bisher wurden keine Wertpapiere oder Vermögensan-
lagen im Sinne des § 8f Abs. 1 des Verkaufsprospektge-
setzes ausgegeben.

§ 6 Satz 2 VermVerkProspV
Die Emittentin ist keine Aktiengesellschaft und auch
keine Kommanditgesellschaft auf Aktien.

§ 6 Satz 3 VermVerkProspV
Dieser Satz trifft nicht zu, da es sich nicht um eine Aktien-
gesellschaft oder KGaA handelt.

§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Gewinnbeteiligungen, Entnahmerechte und den Jahres-
betrag der sonstigen Gesamtbezüge, insbesondere der
Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Aufwandsentschädi-
gungen, Versicherungsentgelte, Provisionen und Neben-
leistungen jeder Art stehen den
Gründungsgesellschaftern außerhalb des Gesellschafts-
vertrages insgesammt nicht zu.

§ 7 Abs. 1 Satz 2 VermVerkProspV
Die Emittentin wurde am 17. Januar 2008 gegründet.

§ 7 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Es gibt keine Unternehmen, die der Emittentin Fremdka-
pital geben.
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Es gibt keine unmittelbaren oder mittelbaren Beteili-

gungen der Gründungsgesellschafter an Unternehmen,
die im Zusammenhang mit der Herstellung des Anlage-
objektes nicht nur geringfügige Leistungen und Liefe-
rungen bringen.

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV
Die Emittentin ist nicht abhängig von Patenten, Lizenzen,
Verträgen oder neuen Herstellungsverfahren, die von
wesentlicher Bedeutung für die Geschäftstätigkeit oder
die Ertragslage des Emittenten sind.

§ 8 Abs. 1 Nr. 3 VermVerkProspV
Es liegen keine Schieds- oder Gerichtsverfahren vor, die
wesentlichen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der
Emittentin haben könnten.

§ 8 Abs. 1 Nr. 4 VermVerkProspV
Außer den im Prospekt benannten Finanzanlagen beab-
sichtigt die Emittentin keine Investitionen. Es bestehen
keine laufenden Investitionen.

§ 8 Abs. 2 VermVerkProspV
Die Tätigkeit der Emittentin ist nicht durch außergewöhn-
liche Ereignisse beeinflusst worden.

§ 9 Abs. 2 Nr. 2 VermVerkProspV
Den Personengruppen nach § 3: Prospektverantwort-
liche, § 7: Gründungsgesellschafter, § 12I: Mitglied der
Geschäftsführung, § 12III: Treuhänder/Mittelverwen-
dungskontrolleur steht oder stand kein Eigentum am
Anlageobjekt oder wesentlichen Teilen desselben zu.

§ 9 Abs. 2 Nr. 3 VermVerkProspV
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung bestehen keine
nicht nur unerheblichen dinglichen Belastungen der Ziel-
gesellschaften. 

§ 9 Abs. 2 Nr. 4 VermVerkProspV
Rechtliche und tatsächliche Beschränkungen der Verwen-
dungsmöglichkeiten der Zielgesellschaften liegen im
jetzigen Stadium nicht vor. Die Zielgesellschaften dürfen
jedoch nur gemäß den noch eventuell ausstehenden
endgültigen Baugenehmigungen bauen.

§ 9 Abs. 2 Nr. 5 VermVerkProspV
Erforderliche behördliche Genehmigungen (z.B. endgül-
tige Baugenehmigung) liegen für die Zielgesellschaften
bzw. Objekte teilweise noch nicht vor. Zum genauen
Stand zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung verweisen
wir auf die Objektbeschreibungen auf den Seiten 32 – 34
des Prospektes. Für die Objekte München-Obermenzing
und München-Neuhausen liegen die Baugenehmi-
gungen noch nicht vor. Es ist jedoch damit zu rechnen,
dass die Baugenehmigungen erteilt werden.

§ 9 Abs. 2 Nr. 6 VermVerkProspV
Zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung hat die Emittentin

Abwicklungshinweise
Die ausgefüllte und unterzeichnete Beitrittserklä-
rung (Zeichnungsschein) und die Widerrufsbeleh-
rung sind zu senden an:

V & F
Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand GmbH
Schilding 7, 83122 Samerberg

Telefon 0 80 32/9 80 40
Telefax 0 80 32/9 80 41

E-Mail info@vf-treuhand.de
Internet www.vf-treuhand.de

Die V & F Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand
GmbH leitet die Beitrittserklärung (Zeichnungs-
schein) an den Registertreuhänder, JK Treuhand
Vermögensverwaltung GmbH, Leopoldstraße 8,
80802 München, weiter, der dem Anleger die
Annahme schriftlich bestätigt.

Auch eine Beteiligung als Direktkommanditist ist möglich.

Der Zeichnungsbetrag zuzüglich 5 % Agio ist gemäß
der Vereinbarung in der Beitrittserklärung (Zeich-
nungsschein) auf das nachgenannte Konto der
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH,
München, zu überweisen:

Zahlstelle/Zahlungsempfänger:
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH
Leopoldstraße 8, 80802 München

bei:
Commerzbank München
Konto-Nr. 225 44 49
BLZ 700 400 41

Verwendungszweck:
Wegen JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co.
KG.

Eine gesonderte Zahlungsaufforderung erfolgt nicht, da
bereits die verbindlichen Einzahlungsdaten in der
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) vereinbart werden.
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Verbraucherinformation für Fernabsatzverträge
zur Beteiligung an der JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co. KG
über den Registertreuhänder

Diese Informationen dienen der Erfüllung von Infor-
mationspflichten aufgrund § 312c BGB i.V.m. § 1
BGB-Informationspflichtenverordnung (BGBInfO),
wenn der Beitritt zur JK Wohnbau Fonds I. Beteili-
gungs GmbH & Co. KG ausschließlich unter Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln zustande
kommt. Fernkommunikationsmittel sind Kommuni-
kationsmittel, die zur Anbahnung oder zum
Abschluss eines Vertrages zwischen einem Verbrau-
cher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige
körperliche Anwesenheit der Vertragspartner einge-
setzt werden können, insbesondere Briefe, Kata-
loge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie
Rundfunk, Tele- oder Mediendienste.

Nach § 312c BGB i.V.m. § 1 BGB-Informationspflich-
tenverordnung (BGBInfO) in der Fassung des
Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über Fernab-
satzverträge bei Finanzdienstleistungen sind den
Anlegern folgende Informationen zur Verfügung zu
stellen:

– Allgemeine Informationen zum Anbieter und
sonstigen Beteiligten

– Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage

– Besonderheiten bei Fernabsatzverträgen über
Finanzdienstleistungen

– Weiterer Rechtsbehelf über Einlagensicherung

1. Allgemeine Informationen zum Anbieter
und sonstigen Beteiligten Anbieter der
Fondsbeteiligung/Prospektheraus-
geber/Eigenkapitalvermittler

1.1. Prospektherausgeber
Prospektherausgeber ist die JK Wohnbau
GmbH, München.

Die Anschrift für Zustellungen an diese
wie an ihren gesetzlichen Vertreter lautet:
Leopoldstraße 8, 80802 München

Rechtsform: 
GmbH

gesetzliche Vertretung: 
Dr. Josef L. Kastenberger

Die JK Wohnbau GmbH hat folgende
Gesellschaftszweck:
1. Gegenstand des Unternehmens ist die

Durchführung von Bauvorhaben als
Baubetreuer oder Bauherr im eigenen
Namen für eigene Rechnung oder im
fremden Namen für fremde Rechnung zur
wirtschaftlichen Vorbereitung oder unter
Verwendung von Vermögenswerten von
Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen
Nutzungsberechtigten oder Bewerbern
um Erwerbs- oder Nutzungsberechtigten
oder Bewerbern um Erwerbs- oder
Nutzungsrechte sowie die Vermittlung,
der Abschluss oder der Nachweis der Gele-
genheit zum Abschluss von Verträgen
über Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte, Wohnräume und/oder gewerb-
liche  Räume. Weiterhin ist die Gesell-
schaft berechtigt, Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume
und/oder Gewerberäume zu erwerben, zu
halten, zu verwalten und zu verwerten.

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleiche
oder ähnliche Unternehmen zu erwerben,
sich an solchen zu beteiligen, diese zu
verwerten oder deren Geschäfte zu
führen. Sie kann Zweigniederlassungen im
In- und Ausland errichten und alle
Geschäfte betreiben, die dem Geschäfts-
zweck unmittelbar oder mittelbar zu
dienen geeignet sind.

1.2. Fondsgesellschaft/Emittentin
JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH &
Co. KG

Leopoldstraße 8, 80802 München
Telefon: 0 89/38 99 84 - 280
Fax: 0 89/38 99 84 - 289

Registergericht: 
Amtsgericht München, HRA 91925

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
11.03.2008

Rechtsform:
Kommanditgesellschaft

gesetzlicher Vertreter: 
JK Wohnbau Fonds GmbH, 
diese wiederum vertreten durch ihren
Geschäftsführer Dr. Lars Binckebanck

Tätigkeit: 
Gegenstand der Gesellschaft ist die atypisch
stille Beteiligung an verschiedenen Zielge-
sellschaften im Wohnungsbau in München
und Umgebung.

Komplementärin der Fondsgesellschaft: 
JK Wohnbau Fonds GmbH
Leopoldstraße 8, 80802 München
Telefon: 0 89/38 99 84 - 200
Fax: 0 89/38 99 84 - 790

Registergericht:
Amtsgericht München, HRB 172549

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
03.03.2008

1.3. Registertreuhänder der Fondsgesellschaft
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH

Telefon: 0 89/38 99 84  - 200
Telefax: 0 89/38 99 84 - 790

Registergericht: 
Amtsgericht München, HRB 172187

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme: 
11.02.2008

Gegenstand des Unternehmens: 
Verwaltung eigenen Vermögens sowie treu-
händerische Verwaltung fremden Vermö-
gens und weitere Dienstleistungen im
Bereich des Asset Managements, soweit
hierfür keine behördliche Erlaubnis erforder-
lich ist.

Stammkapital: 
EUR 25.000,–

Geschäftsführer: 
Thomas Hierl

Gesellschafter mit Anteilen von 
mehr als 25 %: 
JK Holding GmbH, Anteil zu 100 %

1.4. Mittelverwender (eingeschränkt)
Convent Steuerberatungsgesellschaft mbH

Ohmstraße 13, 80802 München
Telefon: 0 89/381 58 30
Telefax: 0 89/39 80 38

Registergericht:
Amtsgericht München, HRB 137292

Ersteintragung/Tag der Geschäftsaufnahme:
14.10.2001

Gegenstand des Unternehmens: 
Gegenstand des Unternehmens sind die für
Steuerberatungsgesellschaften gesetzlich
und berufsrechtlich zulässigen Tätigkeiten
gemäß § 33 i.V.m. § 57 Abs. 3 StBG.StBerG.
Handels- und Bankgeschäfte sowie gewerb-
liche Tätigkeiten sind ausgeschlossen.

Stammkapital: 
EUR 25.000,–

Geschäftsführer:
Rechtsanwalt und Steuerberater 
Dr. Hanswerner Jehl

Gesellschafter mit Anteilen von 
mehr als 25 %:
Dr. Hanswerner Jehl

1.5. Vertrieb
Der Vertrieb, über den der Anleger den
Prospekt und die übrigen Beteiligungsunter-
lagen erhalten hat, wird im Verhältnis zum
Anleger als Vermittler der Beteiligungsge-
sellschaft tätig. Die ladungsfähige Anschrift
ergibt sich aus den überlassenen Beitrittsun-
terlagen.

1.6. Aufsichtsbehörde
Eine zuständige Aufsichtsbehörde gibt es
derzeit nicht.
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Gesetzgebung ergeben EUR 300,– zuzüg-
lich Mehrwertsteuer pro Stunde, Einrei-
chung der Bilanz beim elektronischen
Bundesanzeiger EUR 300,– zuzüglich
Mehrwertsteuer.

Zuzüglich fallen für die treuhänderische
Übertragung von Treuhandbeteiligungen
(z.B. Kauf und Verkauf von KG-Anteilen)
EUR 100,– zuzüglich Mehrwertsteuer an.
Im Kapitel „Steuerliche Angaben“ sind die
steuerlichen Auswirkungen der Beteili-
gung für den Anleger beschrieben, worauf
hingewiesen wird.

2.1.4. Zahlung und Erfüllung der Verträge,
weitere Vertragsbedingungen
Den Beteiligungsbetrag hat der Anleger als
Barleistung auf das in der Beitrittserklärung
angegebene Konto des Registertreuhänders
zu überweisen.

Bei nicht fristgerechter Zahlung der Gesell-
schaftseinlage ist die Beteiligungsgesell-
schaft (nach Maßgabe des
Gesellschaftsvertrages usw.) berechtigt, ab
Fälligkeit Zinsen in Höhe des im Gesell-
schaftsvertrag genannten Prozentsatzes zu
verlangen oder den Anleger aus der Beteili-
gungsgesellschaft auszuschließen bzw.
seinen Beteiligungsbetrag auf den Teil seiner
bereits erbrachten Bareinlage herabzu-
setzen. Weitere Einzelheiten ergeben sich
aus dem Gesellschafts-, dem Registertreu-
hand- und dem Mittelverwendungsvertrag.

2.1.5. Leistungsvorbehalte
Anteile an der Fondsgesellschaft können
nur bis zum Ende der Platzierungsphase
erworben werden. Das Emissionsvolumen
beträgt EUR 20 Mio. 

3. Besonderheiten bei Fernabsatzverträgen
über Finanzdienstleistungen

3.1. Informationen zum Zustandekommen
der Verträge im Fernabsatz
Die Beteiligung des Fondszeichners an der
Beteiligungsgesellschaft erfolgt auf der
Grundlage des Emissionsprospektes sowie
der dort abgedruckten Verträge (Gesell-
schaftsvertrag, Registertreuhandvertrag,
Mittelverwendungsvertrag).

Die Beteiligung kommt dadurch zustande,
dass der Anleger die von ihm unterzeichnete
Beitrittserklärung an die Beteiligungsgesell-
schaft sendet, entweder als Angebot (Regi-
stertreuhandvertragsangebot) auf Abschluss
des im Prospekt abgedruckten Treuhandver-
trages oder als Kommanditist. Der Fonds-
zeichner ist an sein Angebot über die Dauer
von vier Wochen, gerechnet ab Unterzeich-
nung der Beitrittserklärung, gebunden.
Unabhängig davon besteht zugunsten des
Anlegers das ihm zustehende gesetzliche
Widerrufsrecht.

Das Angebot des Anlegers gilt auch nach
Ablauf von vier Wochen, es kann jedoch
vom Fondszeichner bis zu seiner Annahme
jederzeit schriftlich gegenüber dem Regi-
stertreuhänder widerrufen werden. Der
Widerruf wird mit Zugang beim Register-
treuhänder wirksam. Das neben diesem
gesetzlichen Widerrufsrecht bestehende
vertragliche Widerrufsrecht wird hiervon
nicht berührt. Zur Annahme des Angebots
bedarf es der Unterschrift des Register-
treuhänders auf der Beitrittserklärung
(Zeichnungsschein). Die Annahmeerklä-
rung muss zu ihrer Wirksamkeit dem
Fondszeichner nicht zugehen.

3.2. Risiken bei Finanzdienstleistungen
Die Beteiligung an der JK Wohnbau Fonds I.
Beteiligungs GmbH & Co. KG ist mit Risiken
verbunden, die im Prospekt, insbesondere im
Risikoteil, dargestellt sind.

3.3. Widerrufsrechte
Dem Anleger stehen folgende Widerrufs-
rechte zu:

3.3.1. Widerrufsrecht
Sie können Ihre Beitrittserklärung inner-
halb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt
frühestens mit Erhalt dieser Belehrung.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Der
Widerruf ist zu richten an:

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH,
Leopoldstraße 8, 80802 München,
Telefon: 0 89/38 99 84 - 440, 
Telefax: 0 89/38 99 84 - 449
E-Mail: info@jkfonds.de
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2. Wesentliche Merkmale der Kapitalanlage

Die Emissionsunterlagen der JK Wohnbau Fonds I.
Beteiligungs GmbH & Co. KG, in denen der Gesell-
schaftsvertrag, der Registertreuhandvertrag und
der Mittelverwendungsvertrag abgedruckt sind,
sowie die Vertragsurkunde „Beitrittserklärung“
enthalten detaillierte Beschreibungen der
Vertragsverhältnisse. Wegen näherer Einzelheiten
wird im folgenden Abschnitt auf diese Doku-
mente verwiesen.

2.1. Wesentliche Leistungsmerkmale

2.1.1. Zustandekommen der Beteiligung des
Anlegers
Der Fondszeichner gibt durch Übermitt-
lung der ausgefüllten und unterzeichneten
Beitrittserklärung an den Registertreu-
händer ein bindendes Angebot auf
Abschluss eines Registertreuhandver-
trages ab. Der Registertreuhandvertrag
kommt zustande, wenn der Registertreu-
handkommanditist, die JK Treuhand
Vermögensverwaltung GmbH, das
Angebot des Fondszeichners annimmt.
Der Registertreuhänder bestätigt die
Begründung des Treuhandverhältnisses
schriftlich, wobei die Wirksamkeit des
Vertrages auf den Zugang der Annahmeer-
klärung keinen Einfluss hat. Die Beteili-
gung des Anlegers an der
Beteiligungsgesellschaft erfolgt mit dem
Tag der Annahme durch den Registertreu-
händer. Daneben besteht für den Anleger
die Möglichkeit, sich unmittelbar als
Direktkommanditist an der Beteiligungs-
gesellschaft zu beteiligen. Der Anleger
wird dann als Kommanditist im Handelsre-
gister eingetragen. Die Bestimmungen
des Treuhandvertrages gelten entspre-
chend für Direktkommanditisten.

Mit einer Beteiligung an der Fondsgesell-
schaft sind folgende wesentliche Rechte
verbunden:

– Beteiligung am Gewinn und Verlust.

– Teilnahme- und Stimmrecht in der
Gesellschafter-/Treugeberversammlung
und im schriftlichen Abstimmungsver-
fahren.

– Informations- und Kontrollrechte.

Die Rechte können vom Fondszeichner nur
unter der Voraussetzung des Gesell-
schafts- bzw. des Treuhandvertrages, wie
sie dort festgelegt sind, geltend gemacht
werden. Die Verwendung des Gesell-
schaftskapitals, das durch die Anleger
geleistet wurde, erfolgt durch die Beteili-
gungsgesellschaft über den Mittelver-
wender gemäß den Angaben zur
Mittelverwendung (siehe § 6 Gesell-
schaftsvertrag) sowie zur Bezahlung der
dort angegebenen Beteiligung an der
Beteiligungsgesellschaft sowie von Vergü-
tungen und Kosten.

2.1.2. Gesamtpreis einschließlich aller damit
verbundenen Preisbestandteile
Der Anleger hat den in der Beitrittserklä-
rung gezeichneten Beteiligungsbetrag
zuzüglich eines Agios in Höhe von 5 % des
Beteiligungsbetrages wie folgt zu leisten:

100 % der Zeichnungssumme zuzüglich 
5 % Agio nach Annahme der Beitrittser-
klärung. Die Mindestbeteiligungssumme
soll EUR 20.000,– betragen. Höhere Betei-
ligungssummen sollen durch EUR 1.000,–
teilbar sein. Der Gesamtpreis aller KG-
Anteile beträgt EUR 20 Mio. zuzüglich 5 %
Agio.

2.1.3. Weitere vom Fondszeichner zu zahlende
Steuern und Kosten, zusätzliche Tele-
kommunikationskosten 
Im Falle der Beteiligung des Anlegers als
Direktkommanditist fallen Kosten,
Gebühren und Auslagen für die notarielle
Beglaubigung der Handelsregistervoll-
macht an, die der Anleger selbst aufzu-
bringen hat. Darüber hinaus sind die
Kosten für die Eintragung im Handelsregi-
ster zu bezahlen. Gegebenenfalls fallen
noch weitere Kosten wie folgt an:

Nachmeldungen von verspäteten Sonder-
betriebsausgaben an das Finanzamt 
EUR 100,– zuzüglich Mehrwertsteuer, Fest-
stellung des erbschafts- oder schenkungs-
steuerlichen Wertes EUR 300,– zuzüglich
Mehrwertsteuer pro Stunde, Sonder- bzw.
Ergänzungsbilanzen 
EUR 300,– zuzüglich Mehrwertsteuer pro
Stunde, Erarbeitung und Lösung steuerli-
cher Problematiken, die sich durch
laufende geänderte Rechtsprechung und
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3.3.2. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind
die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls
gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) heraus-
zugeben.

Können Sie uns die empfangenen
Leistungen ganz oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückge-
währen, müssen Sie uns insoweit gegebe-
nenfalls Wertersatz leisten. Dies kann
dazu führen, dass Sie die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen Sie innerhalb von
30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung erfüllen.

3.3.3. Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
der Vertrag vollständig erfüllt ist und Sie
dem ausdrücklich zugestimmt haben.

3.4. Finanzierte Geschäfte
Haben Sie diesen Vertrag durch ein
Darlehen finanziert, und widerrufen Sie
den finanzierten Vertrag, sind Sie auch an
den Darlehensvertrag nicht mehr
gebunden, wenn beide Verträge eine
wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist
insbesondere anzunehmen, wenn wir
gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind und
wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick
auf die Finanzierung unserer Mitwirkung
bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirk-
samwerden des Widerrufs oder der Rück-
gabe bereits zugeflossen ist, können Sie
sich wegen der Rückabwicklung nicht an
uns, sondern auch an Ihren Darlehens-
geber halten. Letzteres gilt nicht, wenn
der vorliegende Vertrag den Erwerb von
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder
Edelmetallen zum Gegenstand hat.

3.5. Mindestlaufzeit der Verträge, vertrag-
liche Kündigungsregelungen
Der Registertreuhandvertrag zwischen
dem Anleger und dem Registertreuhänder
wird auf die im Vertrag angegebene Zeit
geschlossen. Der Treugeber kann den
Registertreuhandvertrag jederzeit durch
schriftliche Erklärung gegenüber dem
Registertreuhänder kündigen.

Der Treuhandkommanditist tritt –
aufschiebend bedingt – durch die Beendi-
gung des Treuhandverhältnisses seinen
für die Rechnung des Treugebers gehal-
tenen Gesellschaftsanteil an den Treu-
geber ab, der die Abtretung bereits heute
annimmt. Die Parteien sind verpflichtet,
die hieraus resultierende Sonderrechts-
nachfolge zum Handelsregister anzu-
melden. Die hierdurch entstehenden
Kosten trägt der jeweilige Treugeber.

Der Anleger kann durch ordentliche Kündi-
gung erstmals zum 31. Dezember 2012
aus der Beteiligungsgesellschaft
ausscheiden. Das Recht zur Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt. Die
Kündigung kann wirksam nur schriftlich
gegenüber der Gesellschaft erklärt
werden. Im Falle des Ausscheidens aus
der Beteiligungsgesellschaft bestimmt
sich das Auseinandersetzungsguthaben
des Fondszeichners nach dem Gesell-
schaftsvertrag.

3.6. Rechtsordnung und Gerichtsstand
Für vorvertragliche Schuldverhältnisse, für
den Beitritt sowie die Rechtsbeziehungen
des Anlegers nach Maßgabe des Gesell-
schaftsvertrages der Beteiligungsgesell-
schaft sowie im Hinblick auf Rechte und
Pflichten sowie Ansprüche aus dem Regi-
stertreuhandvertrag findet ausschließlich
deutsches Recht Anwendung. Soweit dies
gesetzlich zulässig ist, wird München als
Gerichtsstand vereinbart. Bei Anlegern,
die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB
sind, richtet sich der Gerichtsstand nach
den gesetzlichen Vorgaben.

3.7. Vertragssprache
Die Kommunikation mit dem Anleger
erfolgt in deutscher Sprache. Der Emissi-
onsprospekt liegt ebenfalls in deutscher
Sprache vor.

3.8. Gültigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen
Bis zur Mitteilung von Änderungen sind
Preisanpassungen nicht vorgesehen.

4. Weiterer Rechtsbehelf und 
Einlagensicherung

4.1. Außergerichtliche Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren
Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs
betreffend Fernabsatzverträge über
Finanzdienstleistungen können die Betei-
ligten, unbeschadet ihres Rechts, die
Gerichte anzurufen, eine Schlichtungs-
stelle anrufen, die bei der Deutschen
Bundesbank eingerichtet ist.

Die Adresse lautet: 
Deutsche Bundesbank, 
Schlichtungsstelle, 

Wilhelm-Epstein-Straße 14,
60431 Frankfurt am Main, 

Telefon +49 69/23 88 - 1907 od. -1906 
Telefax +49 69/23 88 - 1919

4.2. Bestehen eines Garantiefonds oder
anderer Entschädigungsregelungen
Ein Garantiefonds oder eine andere
Entschädigungsregelung besteht derzeit
nicht.

München, den 12.03.2008
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Die ausgefüllte und unterzeichnete Beitritts-
erklärung (Zeichnungsschein) und die Widerrufs-
belehrung sind zu senden an:

V & F
Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand GmbH
Schilding 7, 83122 Samerberg

Telefon 0 80 32/9 80 40
Telefax 0 80 32/9 80 41

E-Mail info@vf-treuhand.de
Internet www.vf-treuhand.de

Die V & F Verwaltungs- u. Finanzierungs-Treuhand GmbH
leitet die Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) an den
Registertreuhänder, JK Treuhand Vermögensverwaltung
GmbH, Leopoldstraße 8, 80802 München, weiter, der
dem Anleger die Annahme schriftlich bestätigt.

Auch eine Beteiligung als Direktkommanditist ist
möglich.

Der Zeichnungsbetrag zuzüglich 5 % Agio ist gemäß
der Vereinbarung in der Beitrittserklärung 
(Zeichnungsschein) auf das nachgenannte Konto der
JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH zu über-
weisen:

Zahlungsempfänger:

JK Treuhand Vermögensverwaltung GmbH,
Leopoldstraße 8, 80802 München bei:

Commerzbank München
Konto-Nr. 225 44 49
BLZ 700 400 41

Verwendungszweck:
Wegen JK Wohnbau Fonds I. Beteiligungs GmbH & Co.
KG

Eine gesonderte Zahlungsaufforderung erfolgt nicht,
da bereits die verbindlichen Einzahlungsdaten in der
Beitrittserklärung (Zeichnungsschein) vereinbart
werden.
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V & F Verwaltungs- und 
Finanzierungs-Treuhand GmbH · seit 1978 
Marketing- und Vertriebsmanagement

info@vf-treuhand.de   ·  www.vf-treuhand.de

Mit freundlicher Empfehlung

Vertrieb:
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